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Rechtsprechung
Strafrecht

4 VolksschädlVO. i. Verb. m. § 185 
StGB. Hat der hintergangene Ehegatte den 
Ehebruch verziehen, so kann dieser Ehe
bruch nicht mehr bestraft werden, weder 
als solcher, noch als Beleidigung; dies gilt 
auch, wenn der Ehebruch unter den beson
deren Umständen begangen wird, die der 
§4 VolksschädlVO. kennzeichnet. RG.: DR. 
1941, 377 Nr. 1 (Krille)

§ 42 f. StGB.
Bei der Entscheidung darüber, ob der 

Zweck der Sicherungsverwahrung erreicht 
ist, ist auch die Einstellung des Verurteilten 
zu seinen Straftaten mit zu berücksichtigen.

Die besonderen Verhältnisse der Kriegs
zeit bringen es mit sich, daß ein in der 
Sicherungsverwahrung untergebrachter ge
fährlicher Gewohnheitsverbrecher nur Bei 
dem Vorliegen besonderer Umstände aus 
der Sicherungsverwahrung entlassen wer
den kann. OLG. Oldenburg: DR. 1941, 378 
Nr. 2

§ 157 StGB. Eine entsprechende Anwen
dung des §157 StGB, auf den Teilnehmer 
ist nicht möglich. RG.: DR. 1941, 379 Nr. 3 
(Mezger)

j§ 267, 269, 268 Abs. 1 Nr. 2 StGB.; §2 
Abs. 1 Nr. 1 VerbrauchsregelungsstrafVO. 
v. 6. April 1940. Gewinnsüchtige Blankett
fälschung durch unbefugte Verwendung von 
Bezugscheinformblättern, die schon das 
Dienstsiegel und den vervielfältigten Na
menszug des Leiters des Wirtschaftsamtes 
trugen. Schon in dem Erlangen eines Be
zugscheins für ein Kleidungsstück oder für 
Schuhwerk als solchem liegt ein Vermö
gensvorteil. RG.: DR. 1941, 381 Nr. 4 (Mez
ger)

Teil 1 Kap. I Art. 10, 3 VO. v. 14. Juni 
1932 (RGBl. I, 285). Eine zurückgewiesene 
Privatklage kann nicht von neuem erhoben 
werden. LG. Meiningen: DR. 1941, 382 
Nr. 5 (Mittelbach)

3.Sff

Zivilrecht
Bürgerliches Gesetzbuch

§ 831 BGB.; § 7 KraftfG. Wenn der Milch
kontrolleur einer Milchverwertungsgenos
senschaft seine Tätigkeit nur unter Be
nutzung eines Personenkraftwagens ord
nungsmäßig ausüben kann, ist er für die 
Fahrten zu den einzelnen Gehöften als Ver
richtungsgehilfe der Genossenschaft anzu
sehen. Diese selbst kann Halterin des Wa
gens sein, obwohl der Wagen im Eigen
tum des Kontrolleurs steht. OLG. Köln: 
DR. 1941, 383 Nr. 6

§847 BGB. Ist der Schädiger haftpflicht
versichert, so hat bei der Bemessung des 
Schmerzensgeldes die Tatsache, daß er ver
mögenslos ist und nur ein geringes Ein
kommen hat, außer Betracht zu bleiben. 
OLO. Hamburg: DR. 1941, 384 Nr. 7 (Carl)

§ 1766 BGB. Auch der uneheliche Vater 
muß als leiblicher Verwandter des Kindes 
i. S. des § 1766 BGB. gelten. Durch die 
Annahme an Kindes Statt erlischt zwar die 
Unterhaltspflicht des unehelichen Vaters 
nicht; sie ruht aber. Die Unterhaltspflicht 
des Annehmenden geht der nach § 1708 
Abs. 1 und 2 BGB. dem unehelichen Vater 
obliegenden Unterhaltspflicht vor. OLG. 
Dresden: DR. 1941, 386 Nr. 8

§8 SchuIdBereinG. i. d. Fass- ' .
>«■Der Fall einer unbilligen rgyrge
auch dann vorliegen, wenn d e r ^  ¿aßdi(
von vornherein bewußt sein mu > r 
Bürgschaft nicht nur Formsache

Eine unbillige Härte, die ei %A-iuc u t iu tm y t l ia i  i«-, — nUŁ/'" -riß
in das Recht des Dritten ge8
Mitverpflichteten rechtfertigt» ‘ sjCh "

Hnnn vnrllprrpn u/Pnn dCT Lin Adann vorliegen, wenn der „a oyrrf 
reit erklärt hat, den Bürgen u er ,5.
Ehefrau bei Lebzeiten nicht au- 5^% 
schalt in Anspruch zu nehmen. y eCk, j  
BereinG. hat u. a. auch der> ^ cier $
Bürgen von dem seelischen D j94L 
ihm lastet, zu befreien. KG.: a
Nr. 10

Vergleichsordnung ßes
§§ 42, 92 VerglO. Nach dies __ 

mungen ist der Treuhänder un 
der Gläubiger ‘rnl^ rS*eiij|1]en '
entsprechend § 82 KO. — &
für die Erfüllung seiner P‘hcn i5t 
wörtlich. Ein Pfändungsglaub g erwörtlich. Ein l ’ländungsm^-» „ e» 
ligter in diesem Sinne, sefbsl fahren vir,Ansnriichp im Verdeichsver an 7 p.Ansprüche im Vergleichsve m *^
angemeldet hat. RG.: DR- 
(Bley)

. Kost®
Verfahren, Gebühren- und

!ßfe-cb*

§10 der VO. über Maßnab»en uC,d 
Gebiet

in] V

'Rechtspflege
AG. durch

er VU. über „,,n2 u«; 
der Gerichtsverfassung ji 
lege v. 1. Sept. 1939.

§ io der VO. ^  ,
Ermessensfreih

lie1'
darf. ’V '

eingeräumte Ermessenstrem^'erIieiiie
nem Falle dazu [Uhren, daß g-elassfV-1'
fahrensgrundsätze außer a .g|i 39l ĝep;' 
ripn m  n  n id e n b u n r :  D K . » i- ,,,eiden. OLO. Oldenburg: DR- *0  v. >• v</ei j  

Art. 6 Abs. 1 Ziff. 3 V f .Ö e it  df. pH- f  
1939 (RGBl. I, 1656). Zulässig iristadt- 
teren Beschwerde. OLu.
1941, 391 Nr. 13OVl IM. 1J . , O 0 ^ ‘

104, 91 ZPO.; § 13
.......kP  nf» u c ‘ ,-iiCfl1Grundsätzlich keil]?orr(.nansprii 

materiell-rechtlicher Qeg —^

Schuldenbereinigungsgesetz
§ 1 SchuIdBereinG. Auch ein Schuldner, 

der im Auslande zusammengebrochen ist, 
kann „infolge der Wirtschaftsnot, die vorn o r M  «-1 nV, X j jL«. i  _ _ . . . .i . * p v  v*v-i w  XX lo ilvD ij U 1C V v t
der Machtübernahme geherrscht hat“ , zu- 
samme^ngebrochen sein. LQ. Hamburg: DR.

B e l l a g e n - H l n ^ tlnW,7l¡e0‘ e'l¿
Der Gesamtauflage d|es®s ¡ 

Werbeblatt der Deutsche ^  berbebiatt aer ||s ,
Notar-Versicherung. Ha

fien
ßlßllO

tragen Die
i i i 0



^"^S381&^?ei ahreB mit der wir-
Zug gegen ri^ AufSt5etzung nur Zug um 
oder die Hera ^tretung von Ansprüchen
angeschaRten r Sgabe von iür den Prozeß 
^ a '^ g s g iä u h .g e fe ^ lg t6"  d “  Er’ 
welche f e ' Ä T ?  iü r  Prozeßzwecke, 
schaftlichen w » r ftei. v?n dauerndem wirt- 
tungsanspruch tPn„Sl-nd’ kann der Erstat- 
entfallen. eilw eise oder sogar ganz

Abs.e2hQ K Q t l | j  Pechtsm itte l i. S. des § 13 
verschiedener P art auch mehrere Beschw. 
Scheidung Sie J ? 611 Segen dieselbe Ent- 
em Verfahren i r r  “ ü. k°s ten rech tlich  n u r 
(Kubisch) K Q ' : DR- 1941, 392 Nr. 14

§§ 256, 322 ZP O  11 «
°ei Abweisung ein» ang der Rechtskraft 
hjagsklage. o f r ieIri,er negativen Feststel- 
Nr' i 5 (Schönke) Dresden: DR. 1941, 393

deren Scheidungsklage ein inländischer Ge
richtsstand nach der ZPO. nicht begründet 
ist, die Klage bei dem LG. erheben kann, 
in dessen Bezirk sie ihren Wohnsitz oder 
ständigen Aufenthalt hat — ist auf Volks
deutsche Frauen polnischer Staatsangehö
riger jetzt entsprechend anzuwenden.
Die deutschen Gerichte im Generalgouver
nement bilden i. S. des §606 Abs, 3 f 1 kl
einen allgemeinen inländischen per i ent s- 
stand, bzw. i. S. des Ges. v. 24. Jan. 1935 
einen inländischen Gerichtsstand nach der 
ZPO. OLG. Danzig: DR. 1941, 395 Nr. 16 
(Lauterbach)

§13 RAGebO.
Kommt ein Vergleich in einer Ehesache 

dadurch zustande, daß die Parteien eine 
Vereinbarung vermögensrechtlicher Art 
treffen und mit Rücksicht darauf auf Rechts- 
mitteleinlegung gegen ein Scheidungsurten 
verzichten oder die dagegen eingelegten 
Rechtsmittel zurücknehmen, so kann der 
ArmAnw. die Vergleichsgebühr auŝ  der 
Reichskasse nach dem Werte des Ehestreits 
auch dann beanspruchen, wenn seine Bei

ordnung nicht auf die vermögensrechtlichen 
Ansprüche erstreckt worden ist.

Vor Verkündung des Scheidungsurteils 
getroffene vermögensrechtliche Vereinbarun- 
gen der Parteien begründen in aller Regel 
auch dann keinen Anspruch auf eine Ver
gleichsgebühr nach dem Werte des Ehe
streits, wenn beide Parteien nach der Ur
teilsverkündung auf Rechtsmittel verzichten. 
OLG. Dresden: DR. 1941, 397 Nr. 17 (Gae- 
deke)

§ 90 DG KG Der Streitgenosse einer ge
bührenbefreiten Partei nimmt an der Be
freiung nicht teil. LG. Meiningen: DR. 
1941, 400 Nr. 18

Preuß. Oberverwaltungsgericht
Wenn vor Abschluß eines Verwaltungs

streitverfahrens, das die Anfechtung einer 
polizeilichen Zwangsgeldfestsetzung be
trifft, der mit dem Zwangsgeld bestrafte 
Kl stirbt, so ist das Verfahren einzustellen. 
PrOVG.: DR. 1941, 400 Nr. 19

F re ih e rerr.r. ! n I5 U rn a ?

r . F Q F i  i . q n H A F T » M O D E > K U L T U R
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Dem vorliegenden Hefte ist das
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zum 2. Band 1940
umfassend die Hefte 27-52 (Juli-Dezember 1940) 

am Schlüsse beigefügt.

rrri9404i

0e r  f ü h r e t :
Das Den Deuifdjen Soldaten an Der fron! 
flach macht, ift Dac*0etou£tfein unD Daa 
tDiffen, Daß hinter ihm in eiferner 6e- 
fdiloffenheit unD fanatifdiem tDitlen ein 

oaniee Oolh fleht l
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STAATSANWALT
und sein Arbeitsgebiet m it Beispielen

Von

D R . K A R L  B U R C H A R D I
Oberstaatsanwalt in  Berlin

unter Mitwirkung von D R . G E R H .  K L E M P A H N
Staatsanwalt in  Berlin

Das neue Werk führt in den Aufgabenbereich des Staatsanwalts beim Landgericht ein und gibt Rat

schläge und Anleitungen für die sachliche und formelle Erledigung seiner Amtsgeschäfte. Dem er

fahrenen Staatsanwalt erleichtert es seine Arbeit durch Wiedergabe der Vorschriften, die sonst an vielen 

Stellen verstreut sind, und hilft bei der Ausbildung der Referendare, dem Referendar aber h ilft es in 

seiner kurzen Ausbildungszeit bei der Staatsanwaltschaft, die formalen Schwierigkeiten des staats

anwaltschaftliehen Dienstes zu überwinden und zu dem sachlichen Kern seiner Aufgaben vorzudringen- 

Aufbau und Gliederung der Staatsanwaltschaft werden geschildert und die Folgerungen aus dem Auf- 

sichts- und Weisungsrecht der Vorgesetzten Dienststellen. Bei Darstellung des Geschäftsganges werden

Grundsätze für den Schriftverkehr und den Umgang mit dem Publikum wiedergegeben. Das Ernu«'
j  Ke-

lungsverfahren ist besprochen, die Fahndungsmaßnahmen, das Recht der Untersuchungshaft, der 

schlagnahme und Akteneinsicht. Das Verhältnis zum Verteidiger wird erörtert. Beispiele für. Einste 

lungsbescheide und Anklageschriften zeigen deren zweckmäßige Gestaltung. Hauptverfahren und Hanf1 

Verhandlung werden besprochen und Ratschläge für den Schlußvortrag erteilt. Es folgen Ausführungen 

über Rechtsmittel, außerordentliche Rechtsbehelfe und Wiederaufnahmeverfahren, die Aufgaben d< 

Staatsanwalts nach der Rechtskraft, insbesondere in Strafvollstreckung und Gnadenverfahren, ube 

Straflöschungssaehen und Berichterstattung in Entschädigungssachen. Ein Überblick über die s o n s t ig e  

Aufgaben des landgerichtlichen Staatsanwalts bildet den Schluß.

260 Seiten DinAS • Kart. ca. 7.50 RiVl

Z u  b e z i e h e n  d u r c h  d e n  B u c h h a n d e l  o d e r  d i r e k t  v o m  V e r l a g

D E U T S C H E R  R E C H T S V E R L A G  G M B H  • B E R L IN  W 35 • L E IP Z IG  G l  • W IE N  1



Das Recht der Arbeit
Systematische Zusammenstellung 

der wichtigsten arbeitsrechtlichen Vorschriften

J.iic Ik ie fm a tk e M w m te t

von

M . Dr. W ellM  M erl
Direktor des Instituts ttlr Arbeitsrecht an der Universität Berlin

Umfang 200 Seiten Preis kartoniert RM. 3.150

Aus dem V o r w o r t  des V e r f a s s e r s :  
orliegende Zusammenstellung arbeitsrechtlicher Bestim- 

munf?en ist zunächst veranlaßt worden durch Erfahrungen in 
q en Vorlesungen. Die von Studenten am meisten benutzten 
f u!C ies'iammIungen) insbesondere die Sammlung von Schön- 
s > Wollen und können nicht zugleich alle wichtigen Vor- 

ri cn des Arbeitsrechts umfassen; andererseits gehen die
miS°nderen arbeitsrcchtlichen Textsammlungen, darunter auch
Jan ^kroatische Gesetzessammlung, regelmäßig in Um- 

dare m -̂  PrC'S Ü̂ Cr das binaus> was fü r  Studenten, Rt feren- 
° rer der Verw a ltungsakadcm ien  usw. e rfo rd e rlic h  ist. 

Ein
Praxi Ĉ e ^amin'unli wird sich, wie ich hoffe, auch für die 
jenigennUt?llCh erweisen- Insbesondere ist sie für alle dic- 
Fragen die sicb eincn ersten Eindruck in einfachere
aber crscb;>ffen wollen, ehe sie zu den weniger handlichen, 
lungpi, dlt' cb ob unentbehrlichen großen Loseblattsamm-

r'gKeitegreifen‘ AUCh W‘rd die Mftglichkeit> hier ohne Schwie- 
lin'en d" 610611 Gesamtüberblick über Bereich und Grund-

Wart‘genS ArbeitSreChtS Z“  erhalten> angcsichts der gegen-
Pülle der E inze lbestim m ungen o f t  angenehm  em p

funden w erden.

^ enn nun ri-lese Sammlung durch Beschränkung auf 
Stmaß an Cinc t̂---- - rr • _1__

ein

so
Echi

Sollen damit
an Gesetzesstoff einen neuen Weg gehen w il l ,

letl Sam

Briefmarken

Auktion: 3. bis 8. März 1941

H e r v o r r a g e n d e s  M a t e r i a l :

Deutsche Kolonien, Alt-Deutschland, Europa und Übersee

Reichillustrierter Katalog gratis und franko

Edgar Mohrmann & Co., Hamburg 1, Speersort 6

Brief
marken

Sabeti-Pos!
¡ra t. 50» verseb- 

.Dsterreich" irot
i UO  liko. Saäeil Wien IXiJt 0

n ( l Q Mr,ch' echte 
iJ i lrJ  B r ie fn ia r -  

■ k e u , wobei
1 Kamerun,
¡! ^ banien u.a. 
IL.nder tür^t 
»4.95 u. Porto 

p.Nachn. Preisl grat.
Markenhaus 

A l f  ree l I t u r t l i ,  
Cold itz Nr. 86 i. Sa.

Briefmarken
Preisliste über Grund itocksammlu 'gen 

Sätze und Deutsche Neuheitt n usw. 
Hopfner, Sthäntfeld ü. Berlin Grünau R

B e c h t s w a h r e r f
Gewissenhafte Erledigung von 
Ermittlungen, Beobachtungen 
und Auskünften durch

D E T E K T I V

«RAECER
Berlin ui 9 Fernspr"1̂  2333

WALTER BEHRENS
¡HJ3BBAUNSCHWEI6 

|  Briefmarkonhandlg

_______ Werbelchr koftenfrot
Ankauf von Sammlungan

Briefm arken
Gute Einze’marken und Sammlungen 

kauft stets höchstzahiend 
Briefmarkenhandlung W . F. Deschler

Berlin W 62, Kleiststraße 3

Verlangen Sie bitte unseren neuesten

J fa c h e tk a ta fa q ,
der viel Wissenswertes für Sie bringt!

DEUTSCHER RECHTSVERLAG, 
Berlin W 35, Hildebrandstr. 8.

Original-
Gemälde alter und neuer Meister 
finden Sie in groüer Auswahl In

G em äld e -H and lung
B e r l i n ,  L e i p z i g e r  S t r a ß e  1 0 3  

Ecke Friedrichstraße 

A n k a u f— V e rk a u f

D E T E K T I V
s e i l  1 » 9 9  .

L a n g jä h r i g e  A u s la n d s t a t ig k e i t .
Hochw.Refer. i Garant, f. zuverl. u. ge
wissenhafteste A r b e i t  / Keine Vor- 
schußverpflichiung / Zeitgem. Honorar.w o  u  z ,
K rim inalbeam ter a. D. (pens.)u. Sohn 

BERLIN  W 9 , Columbushaus, 
Potsdamer P la tz , Fernspru 22 31 30

N achtruf: 48 44^8_u__302£2l2w

die bisherigen allgemeinen und arbeifsrecht- 
einc m g rnb’nSen nicht ersetzt werden, sondern es soll nur 

blondere n°Cb Vorbandene Lücke ausgifüllt werden. 1ns- 
Qeset,c 6 'St bervorzuheben, daß die großen allgemeinen 
nicht in' ■ li(,R > HOB., ZPO., hier nicht noch einmal, auch 
grnndeu P'nCn ^ c''en> abgedruckt worden sind. Aus Raum- 
neuen l^ejtT,Û ten aucb die besonderen Vorschriften für die 
seits ersek' Sb>Cb>'ebe U1'd für Ausländer atisscheiden. Anderer- 
^det^jp ,n CS die hier verfolgten Zwecke wichtig, den 
r~ ^  San WUl,̂  daS Arbe*tsverhältnis aufzunehmen. 
itn ^eutscli entS*5r*Cb* dieser Band meiner vor zwei Jahren 

en Rechtsverlag erschienenen farnilienrechtlichen 
Gesetzessammlung.

beziehen ,1
1 urch den Buchandel o d e r d ire k t v o m  Verlag
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Son SRedtfanwalt ProfefTor S t .  © r w in  9 !0<U f. 2. Auflage ( m l ). Umfang ,4 4  Seiten. Preis in Leinen geh. KM. 12.

Qlucf, fonft n)UD eg toobl faum eine Stage S e i«nw oW «^» uon einiget«eBeutung geben, auf Sie Baggert nicht eine 
«  e rte7  £  allem  alfo ein Grlauterunggbucb, Bag fid, ba.B feinen piaft aU unentbehrliche« le rn te t erringen «  •

OSÖÄot ©d;oetenfacf in ,Seutfd;e Juf.ij

Sic ftoitcntcdtfnjtccfnitis
BeöÄammergcridjtd in  3t»Uiad)cn unter «cn id fid )iigung  Ber übrigen I)öd)ftvid)tcrlid)cn ,«oftenrcd)tfpreel)ung

Son S r .  $ ( M l  © o c fc ß fc .  Äammergerid;t«rat in Berlin
2 . e rw e ite r te  A u f la g e  nach dem Stande vom X. März r 9 ,8 . Umfang „ 4  Seiten. Preis kartoniert mtt Leinenrucken K M . 8.70 
Den Justizbehörden w ird  ein Vorzugspreis von R M .7.40 ethgeraumt.
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.Cg ift Bag S tanB arB w erf über Biefeg ©ebfet Beg ^lrmenanmaltgfoftenred,tg. . . . für % rH „

Henibudi 6es etcuccccdifs
fü r  Ben 9led)t#anroalt uitB 9to tar
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(1Q,7). Umfang ,20  Seiten. Preis in  Leinen gebunden K M . 9.7f
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Hef t  15 ßrbcitsrccht
von A m ts g e r ic h ts ra t Dr. Johannes Loschke

Pr e i s  k a r t .  RM 2.10

■ *  Schrift will dem Lese, Klarheit Ober
außerordentlich weitverzweigten und schwer übersehbaren ( jc ic  e es ' • nrundwerte des Arbeitsle'bens erläuiert der 
tische Dienst für das Arbeitsleben erfordert. Beginnend mit einer Erklärung d • haft und deren Arbeits- und

erfasser die einzelnen aus dem Arbeitsleben entstehenden Begri e, le Arheit-eerichtsbarkeit und der sozialen
Lehrverhältnis, d e Dienstgemeinschaft und die Hausgemeinschaft. Die Vertahren de eingehend behandelt Das Heft
Ehrengerichtsbarkeit werden unter Berücksichtigung der Gesetzgebung bis Oktober ^ . f einer Kenntnisse.
Pbt dem leinbeflissenen Leser Anregung und ist ihm Wegweiser zu wenerer eigener Vertiefung seiner Kenn

Hef t  8 Schuld und Haftung
von A m ts g e r ic h ts ra t Dr. Fedder

Pr e i s  kar t .  RM 2.40
n e u  UHU UCO . < V. ^  • ----
; Gliederung und klare, einfacheDas neue H e ft erläu'ert zunächst das Recht der Schuldverhältnisse, und zwar des deS Resonderen Tn,CS’

Snr Zvktlappcr Darstellung wurde a u f  Vollständigkeit größter Wei t ge eg , au u wurden auch die Zusammen-
h £ Cehe- ÜCr Aufbau der Arbeit folgt im allgemeinen V(S „ I  T s  Verständnisses dargelegt,

k zwischen den einzelnen Aussclimttcn und mit anderen .g . , . . vwande| der Auffassungen seit der

m r n m r n m m m s ite esse des jungen Rechtswahrers zu erwe<ken. 1 )as ^  , * ivrrhkstudemen erleichtert es die
Durcharbeitungeines^oßenRechtsgebiefest^Ebenso^ann^e's5 setner^llgemeinverständlichen Darstellung wegen auch jedem

interess erten Laien empfohlen werden.
Zu beziehen durch den Buchhandel  oder di rekt  vom Verlag

R utscher  r e c h t s v e r l a g  gmbh . • Ber lin  • Le ip z ig  • w ie n
n  1 * .  « r  OK U l l i l o h m n H g t r a R f t  8B erlin  W  35, Hildebrandstraße 8

und Sudc ten la i d: Deu t sche r  Recht sver l ag , W ien I, Ri emergasse 1

Dr. jur. Günther Rust

Rufbau und  ü c r fn ll  Des  

fpnnifthon S ta a te s

ZUr Erken ■ Ein Beitrag
n n>s der Ursachen des spanischen Bürgerkrieges

spanische Politik begreifen will, muß 
S'rh vorher eindringlich mit Spaniens Ver
gangenheit und Oegenwart beschäftigen 
Jjnrl verfolgen, wie dieser Staat geschicht- 
y  1 geworden und for'gebildet ist. Bei der 

Pachtung von Volk und Staat in Spanien, 
le neben der äußeren auch die innere

Jftii

Zu

Uruklur zu erfassen versucht, werden viele 
^ rsachen des spanischen Bürgerkrieges er- 
euntlich. Beginnend mit einer Darstellung 

yei Entstehung des Staates schildert der 
et asser die politischen Ereignisse und 
aßnahmen im 19. und 20. Jahrhundert, 

Zu ZU Politischen und kulturellen
sanimenbruch und zum BUigerkrieg in 

Spanien geführt haben.

'25 se¡ten Pr e i s :  kar t .  RM 4.50, geh. RM 5.70

be;
durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

f̂lilsueriag e.m.b.lj.. Berlin • tcipjlg • UH*«
a Berlin U) 35 . fjilDebrünDftraOe 8
Oeuts'rUnK ,Ur Ostmark und Sudttenland: 

c l(-‘r Rechtsverlag - WienI, Riemergasse t

D e r  p reu ffifche  [a n b r a t
(Oberbiicgcrmeiftec)

a ls  p re is b e h ö rb c  fü r  m ie te n
6efel}C, OerorOnungen unb Crlaffe mit finmerhungen 

unD Dcnoeifungen

von Dr. habil. Hans Joachim Mette

Dieses Buch schließt eine wirklich fühlbare Lücke im deutschen 
Rechtsschrifitum. Allen, die so oder so über das geltende Mietpreis^ 
recht Bescheid wissen müssen, bietet die vorhegen 
Sammlung von Mette ein praktisches und handliche» ° ™ p  

des geltenden Mietpreisrechts, wie bisher noch kc_nev°rgeegen

,L S S S S S S A  Mieten sich «endendes Mielrechl, 
III. Kriegsbestimmungen

ist sinnvoll geordnet und durch Verweisungen so geschickt unterein
ander verbifnden, daß das übersehen irgendeiner Vorschrift oder 
Richtlinie schlechthin ausgeschlossen ist. Die Sammlung ist ein 
einzigartiges Zeugnis für die Entwicklung, die das deutsche Miet
fund Pacht-) Recht im Laufe der letzten 4 Jahre genommen hat. Das 
Buch ist für den an der Praxis des Mietsrechts Betei'iglen, sei 
es als Behörde, sei es als Betroffener schlechterdings unentbehrl.ch.

U m f a n g  277 Se i ten Pre is kar t .  RM 6 . -

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

Deutfthcr Rcditsnerlag e.m.b.fj. • Berlin • Ceipjig • UJien
Berlin 10 35 • fjllDebranD|tra|ie 8

Auslieferung für Oslmark und Sudetenland:
Deutscher Rechtsverlag - Wien I, Riemergasse 1
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V E R S I C H E R U N G S S C H U T Z
ist w ä h ren d  des Krieges n o tw en d ig er denn igj

Der DBK-Versicherungsschutz leistet
bis auf weiteres auch fü r Gesundheitsschäden der Zivilbevölkerung, d ie  als folge  V°n 
V erd un kelungsm aßnahm en  o d e r F e in d ang riffen  entstehen.

Der DBK-Versicherungsschutz b ietet besondere V o rte ile ;
er wird em p fo h le n : durch den NS - R echtsw ahrerbund, durch den Reichsbund der Deutschen Beamte11 
und den Reichsfreubund e h e m a lig e r Berufssoldaten.

Deutsche B eam ten-K rankenV ers icherung
V . a . G . S itz K o b le n z  a . R h e in  K n ic e r .  F r io rlr lrh  _ Q tm ß e  15- ^

g riffreines
* )  M an brauch) es seltener ru wechseln, w eil das fe in lo d ig e  G ew ebe besonders douer. 

hat) ist und im S pe jio lve rfah ren  mit hochkon jen lrie rten  Farbstoffen getränkt wurde.

E H A - W ' E R K E  - h a

Kurfürstendam m  210 

(RefLuranl - (Bar tf

Im  M ärz  1941 w ird  erscheinen der

¿tommcntac 
juro $atentgefeft

ÖOtl

2)i» l.=Sn0.25r. iu r .  H e in rich  S e in e r
9tc(f|tsam»alt in Berdjtcsgabcn

runb 560 Seiten (Din A 6) in  (Banjieinen gebunben üiffl!. 21.50

Seit bem (Erfdjeinen bes Stanbarbroerfes oon Biefider fit bas 
^Patentrecht im allgemeinen mehr in  abftrafter SBeife erläutert 
toorben. Das ijier angefünbigte ÜBerf bringt nunmehr bie Be> 
arbeitung bes ipatentgeicljes in  betontet STnleimung an bie 
fü r bie Sluslegung unb Fortentroidlung bes Spatentred)is be. 
[onbers roirlttige f)ßd)firid)terUdje SRedjtfpred)ung. Da gerabe 
im  spafentred)t jebe lEntfcbeibung auf ben (Einäelfall geriefttet 
ift, oermeiben bie (Erläuterungen im  allgemeinen abftrafte 
Formulierungen unb fudjen bas SBefentlidte an äablrcidjen 
SBetfpieleu aus ber Sprudjpraris bes 9!eid)sgerid)ts unb bes 
Oieidjspatentamtes su oeranfd)auItd)en. Die Bearbeitung ift 
(Enbe 1940 abgefdjtoffcn.
Der Kommentar bringt junädjftben SBortiaut bes Batentgefefoes 
Pom 6. SOtai 1936. Daran fdjlicfjen fid) bie (Erläuterungen an,

^  m  bie ben fjauptte il bes Budies bilben unb bie nod) ißaragraplten 
georbnet finb. Umfangreidjer erläuterten 'Paragraphen ift eine 
3nt|altsüber[ld)t norangeftelit. 3m  Eingang finb bie fü r ben 

spraftifdteu (Eebraud) roidjtigeren bicbengefetje abgebrudt.

Besiegbar burd) gutgefütjrie Budjfianblungen ober non bem

äfoclag ©e. Otto cdimifcl Ä © ., Aloin, .̂ nnfafjauO
QUS

Neu ersch ien: AO.
S t a n p G-

RtfthsabgabimorDniini
S t c u c r a i i p o f f u i i g i i i ) C | c ' u

mi t  al len e i nschläg i gen Nebengose*Z 

bea r be i t e t  von

Rechtsanwalt D r. Rolf Küfifl
Fachanwalt für Steuerrecht in Diesden

Du ¡¿ U n M U ttC M ’

fiic die- täfrUcUz Uterus

L o s e b l a t t a u s g a b e

546 Seiten. Preis RM. 16.— 
Nachtragsblätter nach Bedarf 6 Pfg- je

Fachverlag für W ir ts c h a f ts -  und St£ÜCi 
Schaffer & Co. - S tu ttg a r t/S
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Der Entwurf eines Reichswassergesetzes
Von Rechtsanwalt und Notar D r. A l e x a n d e r  W ü s t h o f f ,  Berlin-Chailottenburg

ha?‘eineneW erische Entwicklung im Wasserrecht n , „ nnmtrn r ii Emzelefeset.
Atn 94 vl~. bedeutsamen Abschnitt zu verzeichnen, 
der Akiri v '- ^9 wurde anläßlich der Jahrestagung 
schuß f f i r w/e iü r Deutsches Recht der vom Aus- 
an der R0 assen'echt unter Vorsitz des Professors 
Searbeitpt»peil  Dniversität Dr. P a u l  O i e s e k e  aus- 
deiti Prätu i  ur* eines Reichswassergesetzes von 
Deneraltvm,611 en ^ er Akademie, Reichsminister und 
und der nVbl7leur P r> F r a n k ,  entgegengenommen 
verbal. Wichsremernnor 711 Hnnrlpn He.s Reichs-

ertraulinui. .? ... Wunsch des Ausschusses gewahrte 
rbeiten ¡,,,feiW ^ er die bisherigen Ergebnisse der 

wird denif,:- ?e9°den- Der Entwurf m it Begründung 
*UnRnahmßaC , veröffentlicht, jedoch soll eine Stel- 
hesonderp J1Ur bestimmten beteiligten Gruppen, ms- 
wie dem d! ' Dl ^ e*chs- und Wirtschaftsgruppen, so- 
Schaft ernuflf-ufverband der Deutschen Wasserwirt- 
laiUentariSPi,ghi ht werden, da eine an überholte par- 
!len Gr innou ,rn}en anklingende K ritik  jeder klei-
bei dem fl, » r W irtschaft oder von Einzelpersonen 
UtlerwüiKfm!guschrittenen Stand dieses Gesetzes als 
führunmm"; bezeichnet wird. Die folgenden Aus- 
Entstehen ,S0i len zunächst nur einen Bericht über 
feen GesptW^ ^nIlalt dieses außerordentlich wich- 
uedeutsamc+en^ Ur ŝ bringen und aufzeigen, wie die 
dem Entu„ ^ n Sonderfragen des Wasserrechtes in 

c-ntvvurf geiöst sind.

Nach i *• H i s t o r i s c h e s  
auf dem n i  P ‘llscliwung fand die Reichsregierung 
jung Vor cbiete des Wasserrechts eine Zersphttc- 
E'cinstaatr,.1̂  e.ln getreues Spiegelbild der einstigen b0t P ie Bef»g nis, ihr Wasserrecht 
Art. 65 ZL1 regeIn) entnahmen die Länder aus 
^ asserreoh+ B . • Jedes Land hatte sein eigenes 
Rammten , s.°wie sein eigenes Landesgesetz. Diese 
E>tdenburLiovv1je z- B. das Braunschweigische, das
Il.°ch ausgH.Che> Eas Hessische und das Lübecksche, 
d.erts. j \n., j'r zweiten Hälfte des vorigen Jahrhun- 

ie r e Landeswassergesetze, wie das Sacn-
rima^ f lsctle, Badische, Württembergische, 

reußiSci in f ,  Jahrhundertwende entstanden, das 
Vün igo^ El4, und als neuestes das Thüringische
besetz di» 7Ve p ’ f s nach einem kurzen Übergangs- 

e noch bis 1924 bestehenden vierzehn ver-

. rs. 
sische. 
)> e n

schiefen«! Thüringischen E in s ^ e s e te  abgelöst 
hatte und im übrigen das erste bedeu endc Cjeset 
war, welches von einer nalionalsozial^hsdien 
gierung (Fricksches Ministerium n . Weimarj g 
schaffen war. Das hätte an sich keine Schwierig 
keiteu bereitet, wenn die Grundgedanken aller Dm 
desgesetze dieselbe Lime verfolgt bedeutende
jedoch im Gegenteil eine außerordentlich bedeutende 
Verschiedenheit der Landeswassergesetze iestzustei 
le“  “ hon weil manche Oeselse vor»|egend offen!- 
lich-rechtlich, andere wieder privatrechtlich ai tg 
zogen waren. Daß einzelne Länder, wie Schaumbm^- 
1 inne mehrere Hansestädte und das frühere Reuß 
K ’ Unie überhaupt keine Wassergesetze kann
ten Wa i S i c h t  wesentlich. Unerträglich fü r eine 
straffe staatliche Gesamtplanung und Lenkung der 
Wasserwirtschaft waren aber aut die Dauer die iun 
zahl von Privatrechten und die in vielen Landern 
bestehenden privaten Eige"füm^befug„,sse über 
den ober- und unterirdischen Wasseiscnatz, m 
Seienallmählicher Entstehung der Staat sich d e 
Vprfii crunff teilweise auch die Aufsicht, über 
Wasser hatte entgleiten lassen; z. B. erklärten die 
Rechte Preußens, Mecklenburgs, Badens, Bayerns 
und Polens (für die inzwischen wieder gewonnene 
Gebiete das an das Preußische Wassergesetz an- 
Wlehnte Polnische Wassergesetz v , 19. Sept. 1922)

dem Staat die ,• Besonders bunt und
serzins, .aj ', . ^ ]<j ^ aren die verwaltungsrechtlichen Be- 
unubersichthch w en enaufbau find das Rechts
stimmungen, de teilweise zu nach heutiger
S S  gE, o S e n  iü S n d e n  geführt. Das Freu- 
Rische Landeswasseramt und später das OVG. er 
E t e n  W  en Widerspruch gegen nachteilige W n- 
kunien e ner Verleihung, die erst a u ß e r h a l b  Preu
ßens eintraten, für unzulässig versagten sogar den 
Behörden anderer reichsdeutscher Lander ein W ider
spruchsrecht zur Wahrung von Rücksichten des 
öffentlichen Wohles im Preußischen Verleihungs- 
verfahren und gewährten allenfalls die Möglichkeit,
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solchen Interessen unter besonderen Umständen von 
Amts wegen oder auf Antrag Preußischer Behörden 
Rechnung zu tragen (Entscheidung des LWA. 1 S. 23, 
29, 92, 95 aus den Jahren 1915 bis 1917 und ZAgr. 
18, 32; Entscheidung des OVO. 1931). Es bedurfte 
erst eines ausdrücklichen Beschwerdeentscheides des 
Reichs- und Preußischen Ernährungsministeriums 
v. 19. Juli 1937 (ZAgr. 24, 42 ff., ebenso für einen 
Sonderfall RG. v. 16. April 1937: ZAgr. 25, 255) 
zur Festlegung des Grundsatzes, daß in einem Ver
fahren nach Landesgesetzen Rücksichten des öffent
lichen Wohles immer zu beachten sind, auch wenn 
es sich um das öffentliche Wohl außerhalb des 
Landes handelt. Immerhin gab es kaum ein Landes
gesetz, das nicht Handhaben zur Wahrung der 
Interessen der Volksgemeinschaft oder des öffent
lichen Wohles bot, so daß von einer vordringlichen 
Ablösung der Landesgesetze durch ein Reichsgesetz 
zunächst abgesehen werden konnte. Dies g ilt be
sonders für das Preußische von 1914 und das bei 
der Eingliederung Vorgefundene österreichische von 
1934, dessen überraschende Klarheit und Brauchbar
keit der Reichsjustizminister in seiner Wiener Rede 
selbst betont hat.

Bereits im März 1934 erhielt die Akademie für 
Deutsches Recht den Auftrag, einen Entwurf für 
ein Reichsgesetz vorzubereiten. Der Ausschuß tagte 
bis zum Jahre 1936 unter Vorsitz des verstorbenen 
unvergeßlichen Vizepräsidenten des OVG. und 
Senatspräsidenten des Wassersenates P a u l  S c h l e 
g e l b e r g e r ,  des Bearbeiters der noch heute maß
gebenden 3. und 4. Auflage von 1928/1930 des gro
ßen Kommentars Holtz-Kreutz-Schlegelberger zum 
Preußischen Wassergesetz. Seit 1936 leitete Univer
sitätsprofessor Dr. P a u l  G i e s e k e  den Ausschuß. 
Daneben wurden erhebliche Vorarbeiten in mehreren 
Gauen des NSRB. geleistet, ln  den Jahren 1934 bis 
1936 stellte ein Ausschuß der wissenschaftlichen Ab
teilung des NSRB. Gau Kammergerichtsbezirk, den 
Verf. leitete, einen Teilentwurf mit Begründung auf, 
der vom Gau dem Akademieausschuß zugeleitet 
wurde, und eine Arbeitsgemeinschaft im Gau Sach
sen stellte bedeutsame Leitsätze auf (Deutsche Ver
waltung 1937 S. 67 ff.).

Im übrigen war das Schrifttum zum neuen Reichs
wassergesetz dürftig, da sich auf Wunsch des 
Akademieausschusses die wissenschaftliche Tätigkeit 
zurückhielt (vgl. Zusammenstellung von Senatsprä
sident W e b e r :  ZAgr. 25, 97ff.).

2. B e d e u t u n g d e s  G e s e t z e s u n d  
O r g a n i s a t i o n

Das für die W irtschaft unentbehrliche Wasser be
darf des S c h u t z e s ,  der P f l e g e  und der B e 
tt u t z u n g s r e g e I u n g. Kaum auf irgendeinem ande
ren Gebiet stoßen die verschiedenartigsten Interessen 
so hart aufeinander. Fischereiinteressen, Reinwasser
bedarf, Abführungsbedürfnis fü r Schmutzwässer, 
Wasserkraftnutzungen, Grundwasserentnahmen, Ver-» 
kehrs- und Sportinteressen, um nur einige zu nennen, 
finden sich in geballter Form an einzelnen Stellen 
und aufeinanderfolgend flußabwärts. In einem dicht 
besiedelten Gebiet m it konkurrierenden landwirt
schaftlichen und industriellen sowie kommunalen 
Interessen kann der deutsche Wasserschatz nur bei 
sorgsamster sparsamer Bewirtschaftung sowie Len
kung und Planung nach Großraum-Gesichtspunkten 
für alle Bedürfnisse ausreichen. Die Wasserwirt
schaft als solche verteilt sich auf alle Sparten der 
W irtschaft so mannigfaltig, daß sie durch den neuen 
ständischen Aufbau vertikal nicht erfaßt werden 
konnte, vielmehr horizontal alle Reichs-, W irtschafts

und Fachgruppen überlagert. Die allgemeinen was
serwirtschaftlichen Belange werden daher m it einer 
Sonderstellung vom „Reichsverband der Deutschen 
Wasserwirtschaft“  wahrgenommen, der als Arbeits
kreis „Wasserwirtschaft“  der Fachgruppe Bauwesen 
dem NS.-Bund Deutscher Technik organisch ange
gliedert ist. Ein Reichswassergesetz, das den Be
dürfnissen der Volksgemeinschaft und der Wasser
wirtschaft Rechnung" trägt, muß mehr als andere 
Spezialgesetze seine Einordnung in und seine Be
grenzung gegen das gesamte Wirtschaftsrecht be
rücksichtigen. Greift doch jede wasserrechtliche Be
nutzung in andere Gebiete des Wirtschaftsrechtes, 
des Bodenrechtes, des Rechtes vom Betriebe, des 
Baurechtes ein. Dazu kommt, daß das Wasserrech 
in ungleich stärkerem Maße als andere Spezialrecnte 
gemeinschaftsgebunden ist, weil das Wasser sowo 
als fließende Welle als auch als Grundwasser in un
gleich größerem Umfange in seine Umgebung, u] 
die Belange der engeren und weiteren Nachbarscha 
eingreift als ein festes Grundstück.

3. A u f b a u  des G e s e t z e n t w u r f e s  
Diese Gemeinschaftsgebundenheit betont der Ent

wurf in einem Vorspruch. Danach sind die deutsche 
Gewässer ein Schatz des deutschen Volkes, den ■- 
nutzen, aber auch sorgsam hüten und pflegen mu_- 
Den Gefahren des Wassers muß rechtzeitig vor
gebeugt und entgegengewirkt werden. Diese A 
gaben kann nur eine Wasserwirtschaft m it einnei 
lichem Recht, die zielbewußt geleitet wird und die v 
dem G e m e i n s c h a f t s g e d a n k e n  weitgehend oc 
herrscht wird, erfüllen. Daraus ergeben sich die o 
Ausgangspunkte der Grundgedanken, nämlich 
E i n h e i t l i c h k e i t ,  die P l a n m ä ß i g k e i t  und d 
G e m e i n s c h a f t s g e d a n k e .  Vorweg geregelt hat 
das Reich das Recht der Wasser- und Bodenver 
bände in dem Gesetz v. 10. Febr. 1937 (RGBl, h ^  
mit der Ersten WasserverbandVO. v. 3. Sept. 1 
[RGBl. I, 933]), so daß dieser wichtige Teil aus u 
Landesgesetzgebung bereits herausgenommen ist- 

Einer der wichtigsten neuen Grundgedanken 
Gesetzes ist ferner die weitgehende A u s s e n  
t u n g  des P r i v a t r e c h t e s  und die ' Un t e r s  
l u n g  des W a s s e r r e c h t s  u n t e r  das  ö t ' e 
l i e h e  Rech t .  Der Vorspruch drückt das durch 
Grundsatz aus, daß die deutschen Gewässer ^  
V e r f ü g u n g s m a c h t  des Reiches unterstehen» 
g e s t a l t e t ,  v e r w a l t e t  u n d  b e a u f s i c h t i g /  ^  
Die restlose Durchführung dieses Gedankens ^  
seitigt nicht allein das Eigentum am Wasserlau > 
der fließenden Welle, an Seen bis zum klej 
Teich und am Grundwasser, das bisher zum flS. 
Stückseigentum gehörte, sondern führt ver*a ¿er 
mäßig auch zur vollständigen A u s s c h a l t u n g  alj
Z i v i  1 g e r i c h t s b  a r k e i t .  Nutzungsbefugnis. d£S
den Gewässern gehören nicht mehr zum ln > UI1d 
Grundeigentums. Nur noch Gemeingebrauc1 e„  
behördlich 'zugelassener „Sondergebrauch v . en 
Ausdruck führt das Gesetz an Stelle der bisne e.^ 
Bezeichnungen „Verleihung“  und „Erlaubnis Die 
sind die öffentlich-rechtlichen Nutzungsformei 
Wasserbehörden haben ein Mitwirkungsree n[Cht 
beim Bau oder Betrieb von Unternehmen, ai* die 
wasserwirtschaftlich sind, aber Einwirkung^ a |c- 
Gewässer haben. Für diese Lösung ist das i p ie 
t i s c h e  B e d ü r f n i s  m a ß g e b e n d  g€Wfe p’rivat' 
Folgen sind einschneidend. Nicht n u r . f f ,kalische 
eigentum einzelner, sondern auch das r Vjarnir 
Eigentum am Wasser selbst scheidet aus- sef 
fä llt die entgeltliche Abgabe von Oberfläche 
und von Grundwasser auf pnvatrechtlicne
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läge, z. B. der Verkauf von Grundwasser aus forst
wirtschaftlich genutzten Gebirgsgegenden zur Was- 
serversorgung der Gemeinden, der bisher als Ertrag 
großer landwirtschaftlicher und Forst-Güter eine er
hebliche Rolle spielte; es fallen ferner die dinglichen 
eintragbaren privaten Benutzungsrechte. Die hiermit 
verbundene große Umwälzung muß späteren Untei- 
suchungen Vorbehalten bleiben. Der Entwurf er
strebt gleichwohl eine gesicherte Rechtsstellung der 
einzelnen Nutzungen auf Grund der öffentlich-recht
lichen Zulassung.

4. G l i e d e r u n g
. Die Einzelbestimmungen des Entwurfes zerfallen 

drei Teile. Der erste Teil enthält das Recht der 
'Wasserläufe, der zweite das Recht der übrigen Ge
i s e r ,  der dritte allgemeine Bestimmungen mit dem 
sachlichen und Verfahrensrecht, Strafbestimmungen 
und Schlußbestimmungen. Die einzelnen Teile sind 
'V'eder in Abschnitte unterteilt, bei denen das ma- 
'eridle Recht nach Möglichkeit vorangestellt ist, 
wahrend Zuständigkeits- und Verfahrens- sowie 
^ echtsmittelvorschriften sich anschließen. Überall 
sind besonders geregelt die Entschädigungspflich- 

die sich als öffentlich-rechtliche Ausgleichs- 
Pihchten ergeben, sowie die auf unerlaubten Händ
ig e n  und auf privatrechtlicher Grundlage beruhen- 
,„en Schadensersatzpflichten. Überhaupt erstmalig 
regelt der Entwurf das Recht der Küstengewasser 
unü des Meeresstrandes (§§ 134 bis 149). Im übrigen 
si das Gesetz ein Rahmen-, teilweise nur ein Man- 
cigesetz. Es beschränkt sich auf die Festlegung von 
Ein ,uegeln und überläßt die Festlegung technischer 
hiprk ■ ten den Ausführungsbestimmungen. Ob 
heit e'.nic:ht in der Verlegung grundlegender Einzel- 
b e i  'n die noch nicht geschaffenen Ausführungs- 
ter(>1ni Ungcn zu weit gegangen ist, wird noch wei
te rt • ratung bedürfen, denn es sind ganze Ma- 
das n 101 Entwurf überhaupt nicht enthalten, so z. B. 
sne,ma erielle und formelle Staurecht und das Tal- 
matio urecht> sowie das Verkehrsrecht. Eine syste- 
unzwp , Aufzählung des Entwurfsinhaltes erscheint 
teren a mä^ig- Deswegen beschränken sich die wei- 
hau" t^ fü h ru n g e n  auf Angaben darüber, wie die 
deren pCh lchsten Sonderfragen gelöst sind, über
M ein ,, und Wider in den letzten Jahren lebhafte 

ugsverschiedenheiten bestanden.

y  5. E i n z e l h e i t e n
QeJ;rausgeschickt sei lediglich, daß der Entwurf im 
S c h u b , 2, den bisherigen Landesgesetzen den
^olkir 11 .die Pflege der Gewässer im Interesse der 
die n(° erVe‘nschaft in den Vordergrund stellt und 
ten e r t t j  Ungsrechte sowie die Verfahrensvorschrif-

W ir i ,. nacb behandelt.
a) u '1?6 Einzelfragen sind:
Dnterhinr h a l t u n g u n d  A u s b a u .

Utld Cpiü,, uugsträger werden das Reich, die Länder 
läuie h i .erwaltungskörperschaften; fü r Wässer
ter Uf,.e nicllt Wasserstraßen sind, die Eigentümer 
^Ustand Jrrundstücke, jedoch bleibt der bisherige
Zu best;«,lS zu eiuem vom Reichsernährungsminister
^euzuna'11-6!1̂ 11 Zeitpunkt in Kraft. Eine klare Ab- 
Ausbaü nüS eid°lg t, was Unterhaltung und was 
UnterhiH Öer .Was Schutz gegen Hochwasser ist. 
nuUgsmaR-n^ die Aufrechterhaltung eines ord- 
?cb'tfbare Zustandes für den Wasserablauf, bei 
jfeit. ^  ? wasserläufen Erhaltung der Schiffbar- 
Wasse pau dagegen ist die Umgestaltung von 
aUd ?Ur o tf.u zur Verbesserung des Wasserablaufes 
ugkeifen cl’ ldbarmachung. Damit entfallen die Strei- 

' aie sich aus unerfüllbaren Anforderungen

der Wasserbehörden an bisherige Unterhaltungs
träger bei außerordentlichen Wasserschäden ergaben.

b) Der G e m e i n g e b r a u c h  (kein Recht, sondern 
eine vom Staat gewährte allgemeine Benutzungs
befugnis) ist in seinen Arten in einem Verzeichnis 
zusammengestellt und gegenüber den bisherigen 
Gesetzen erweitert, z. B. auf Geflügelhaltung und die 
umstrittene Frage des Befahrens m it Wassersport
fahrzeugen, also auch mit Motorbooten. Besonders 
begrüßt werden wird auch, daß für Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte der Ufergrundstücke die Er
richtung kleiner, leicht zu beseitigender Anlagen 
zum Gemeingebrauch erklärt ist, z. B. Bootsstege, 
Badehäuschen und Anlegestellen, fü r deren Halten 
bisher besondere Erlaubnis einzuholen war und tur 
die Entgelte erhoben wurden. Die schwierige Rege
lung der Einleitung häuslicher, landwirtschaftlicher 
und kleingewerblicher Abwässer ist dadurch gelost, 
daß der zuständige Minister sie als Gemeingebrauch 
für gewisse Zeiträume in bestimmten Gebieten er
klären kann, nämlich wenn die Verschmutzung durch 
solche Abwässer unbedenklich erscheint. Ein Gemein
gebrauch an unterirdischem Wasser besteht nicht,

c) E i g e n t u m .  . . _.
Wie schon gesagt, ist die Beseitigung des Eigen

tums am Wasser selbst bis in die letzten Konse
quenzen durchgeführt, selbst für kleine Seen, Fisch
teiche und für Grundstücke, die nur zeitweise rrnt 
Wasser bespannt werden. Eine Ausnahme befindet 
sich nur beim Grundwasser. Auch dieses gehört, 
wie erwähnt, nicht dem Grundstückseigentümer, so 
daß es sich nicht um privatrechtliche Ausflüsse des 
Grundeigentums handelt, wenn das Gesetz dem 
Eigentümer Befugnisse gewährt, die er ohne be
sondere Zulassung ausüben kann (vgl. unten l).

d) S o n d e r g e b r a u c h .
Das Preußische Gesetz gewährt einen A n s p r u c h  

auf Verleihung unter gewissen Voraussetzungen. 
Der Entwurf lehnt dies ab. Ein Sondergebrauch w ird 
n u r  n a c h  dem E r m e s s e n  der Wasserbehorden 
zugelassen, die dabei die Bedürfnisse der Volks
gemeinschaft und des Antragstellers innerhalb die
ser Gemeinschaft berücksichtigen sollen. Der Ent
wurf spricht von Z u l a s s u n g  e i ne s  S o n d e r 
g e b r a u c h e s ,  bei unterirdischem Wasser von Z u - 
l a s s u n g  e i n e r  S o n d e r e i n w i r k u n g .  Der Ent
wurf sieht davon ab, nach dem Vorbild zahlreicher 
Landesgesetze diejenigen Sondergebräuche aufzu
zählen, die der Zulassung bedürfen Er sieht auch 
von einer Unterteilung in weniger bedeutende und 
volkswirtschaftlich besonders wichtige Zulassungen 
ab und durchbricht damit das bisherige System, die 
kleineren Benutzungen mit wasserpolizeihcher - 
nehmigung zu gestatten, wahrend nur fü r die große
ren ein besonderes förmliches Zulassun^verfahrens
notwendig ist. Er stellt vielmehr a u f r a H i ? h -  
d e r W i d e r r u f l i c h k e i t  oder U n w l d e r r u i  
Se i t  der Zulassungen ab. Unw.derrufl.ch soll das
Zulassung von Benutzungen und A n la^n  von g

estgei we?52n e‘mu
Behörde kann daher bei der Dauer der Zulassung 
d i e  erforderliche Zeit bis zur Zweckerfullung des 
betreffenden Unternehmens im Rahmen der Volks
gemeinschaft berücksichtigen. Die sogenannten 
ewigen Rechte“  gibt es nicht mehr. Ein besonders 

schwieriges Kapitel ist die E i n o r d n u n g  n e u e r
45*
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U n t e r n e h m e n  mit Wassernutzungsbedarf. Außer 
in den seltenen Fällen des Wasserüberflusses nimmt 
jedes hinzutretende Unternehmen den bestehenden 
etwas weg oder beeinträchtigt sie. Die Frage des 
S c hu t z es  der ungestörten b e s t e h e n d e n  A u s 
ü b u n g e n  führt also zu Spannungen m it dem Be
dürfnis einer ungestörten volkswirtschaftlichen Wei
terentwicklung und eines ungestörten Neuaufbaues. 
Der Entwurf löst diese Frage einmal durch das 
Merkmal der Unwiderruflichkeit, sodann dadurch, 
daß alle bestehenden Wassernutzer neu zugelassene 
Sondergebräuche zu dulden haben, daß aber Be
einträchtigungen bestehender Wassernutzer durch 
Einrichtungen, evtl, durch Entschädigung, ausge
glichen werden. Für nicht voraussehbare Beeinträch
tigungen können nachträgliche Regelungen Vorbe
halten bleiben. Bei nicht ausreichendem Wasser kann 
eine A u s g l e i c h u n g  des Gebrauchs unter Ein
beziehung der Fischereirechte mit gleichzeitiger Zu
billigung von Entschädigungen nach Maß der Voi- 
teile und Nachteile erfolgen. Zu den Ausgleichsmab- 
nahmen gehören Beiträge zur Unterhaltung Einrich
tungen zur Beobachtung und Feststellung von Aus
wirkungen des neu hinzukommenden Sonderge
brauchs und vor allem Ersatzleistungen nicht nur 
in Geld, sondern auch durch Naturalentschädigun
gen z B Lieferung elektrischer Kraft oder Wasser. 
Damit ist einem Mangel der meisten bestehenden 
Gesetze abgeholfen, die nur Geldentschadigung als 
Ersatz vorsahen, ln  diese Bestimmungen eingearbei
tet sind auch die sogenannten Zwangsrechte, z. B. 
zur Durchführung von Rohrleitungen durch fremden

e) Ein außerordentlich wichtiges Kapitel sind fer
ner die Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n .  Das Ge
setz w ird eine bis in feinste Verästelungen aus- 
gebaute Wasserwirtschaft meist auf privatrechthcher 
Grundlage vorfinden, deren Schutz im Interesse der 
Volksgemeinschaft liegt und deren Wassernutzungs
rechte nicht plötzlich beseitigt werden können. Der 
Entwurf hält die bestehenden Wassernutzungen auf
recht, wenn sie rechtmäßig sind und mindestens ltn 
letzten Jahre ausgeübt worden sind oder die er
forderlichen Anlagen sich im Bau befinden. Dabei 
ist der Entwurf in zwei Punkten besonders weit
herzig, denn als rechtmäßig soll auch jeder alte bon
dergebrauch gelten, der durch die zuständige Be
hörde polizeilich zugelassen für unbedenklich
erklärt ist, und ferner sollen nicht bloß Rechte, son 
dern auch Interessen geschützt werden, das bedeutet 
die Beendigung des Kampfes darum, ob schutz
würdig nur nachgewiesene Rechte oder auch ta - 
sächliche Ausübungen sind die vieUeicht seit Jahi 
zehnten bestehen, aber über ihre RechtmaßigKe t 
keine Unterlagen besitzen. Weggefallen ist damit 
auch die schwierige Unterscheidung namentlich des 
Preußischen Gesetzes (§ 379) zwischen ,,^so nde 
ren T ite ln“  und sonstigen Rechtstiteln. D e auf
rechterhaltenen Rechte werden künftig den Vor
schriften für neu zugelassene Rechte unterstellt. 
Rechte, die als unwiderruflich zugelassen gelten und 
für deren Dauer bisher keine Frist bestimmt war, 
gelten noch 50 Jahre.

f l Ein besonderer Mißstand war die mangelhafte 
Regelung der Landesgesetze über das Recht auf den 
sog. „ u n g e m i n d e r t e n  W a s s e r z u f l u ß “ . Nach 
Preußischem Recht konnten Triebwerke die nicht 
schon im Jahre 1843 (zur Zeit des Inkrafttretens des 
Preußischen Privatflußgesetzes) bestanden, sich nicht 
gegen Wasserentziehung aus dem Oberlauf wehren, 
die ihre Wasserkraft beeinträchtigte. Diesen M iß
stand beseitigt der Entwurf im § 57 durch die aus

drückliche Vorschrift, daß eine Beeinträchtigung 
auch vorliegt, wenn das Wasser entzogen oder vor
enthalten wird, das zur Ausübung einer Benutzung 
erforderlich ist, oder wenn diese durch Änderung 
Standes, der Abflußmenge oder der Beschaffend 
des Wassers erschwert oder unmöglich gemacht W ir t -

g) W a s s e r  z ins.
Hier handelt es sich um die Beendigung eines 

jahrzehntelangen Kampfes. Die fiskalische 
nutzung des Eigentums am Wasser durch den Sta 
in Gestalt der Forderung von Wasserzins für jeae 
Benutzung kann nach heutigen Anschauungen nici 
mehr bestehenbleiben. Aus dem Eigentum des btaa 
tes oder aus Privateigentum am Wasser kann a 
Recht auf einen Wasserzins nicht mehr hergelei 
werden, da das Eigentum an der fließenden wei 
wegfällt. Die besonderen Vorteile, die der Linz
nutzer hat, werden durch die Steuergesetzgebung e
faßt. Der Entwurf hebt daher im § 99 m it eine 
Schonfrist von zehn Jahren den Wasserzins¡ au, 
freilich mit einer Ausnahme: Leistungen, die weg 
nachteiliger Wirkungen des Sondergebrauches oo 
damit verbundener Befugnisse festgesetzt ode 
einbart sind, bleiben bestehen. H ier werden die A 
führungsbestirnmungen noch genaue AbgrenzunK 
bringen müssen, um eine praktische Aufhebung 
Grundbestimmung durch die Ausnahme zu 
hindern.

h) W a s s e r b ü c h e r .  . ge.
Da für jeden Wassernutzer, namentlich W  s 

plante Unternehmen, sowohl am oberirdiscnen 
am unterirdischen Wasser der Idealzustand ein *  
gister ähnlich dem Grundbuch wäre, das m it cm 
lichem Glauben ausgestattet über alle bestehe 
Rechte Auskunft gibt, ist vielfach die Einricht ^  
eines solchen Registers vorgeschlagen worden 
F : Uontinff.il Verhältnissen nicht duren*
eines solchen Registers vorgesemagen wo,“ -  
ist unter den heutigen Verhältnissen nicht d u r c ^  
führen. Der Arbeitsaufwand ist für die Behörde n 
zu leisten. Daher gibt der Entwurf zwar Orana 
Schriften über die Einrichtung der Wasserbu 
überläßt aber die Einzelheiten den Ausfuhr11̂ ,  
bestimmungen. Er beschränkt sich auf ei ^ s, 
mutung der Richtigkeit der Eintragungen im 0 
serbuch, also einer Umkehrung der Beweislast. E ^  
öffentlichen Glauben soll das Wasserbuch mcn 
sitzen, da die Übertragung der privaten Ve 'ia ‘ ¡sSe 
des Grundbuchs auf öffentlich-rechtliche Xerh‘ ‘ „bar, 
nicht möglich ist. Es ist im Wasserrecht untrag,^. 
daß ein gutgläubiger Erwerber Rechte aus ^iif 
tigen Eintragungen im Wasserbuch erwu { njcbt 
denkbare Zwischenlösungen geht der uflgS'
ein. Er erweitert aber die bisherigen Eint ser. 
pflichten z. B. auf Rechte am unterirdischen w 

i) G r u n d w a s s e r .  , ~esetze
Die bisherigen Vorschriften der Landes!, d£S 

waren unzureichend. Die ungeheure Bedeutuj  def 
Grundwassers hat sich ja auch erst J rn ,-esteigcr' 
großen industriellen Entwicklung und der g ^ zten 
ten Ansprüche der Landwirtschaft in den imter- 
Jahrzehnten gezeigt, während vorher ae per 
irdische Wasserschatz ohne weiteres ausreic d,e 
Entwurf gewährt dem Grundstuckseig Eigc.n’
schon oben erwähnten öffentlich-rechtlichen ^ {ör.
tümerbefugnisse zur Einwirkung duren f tscha'j 
dern fü r die eigene Haushaltung u n d W ^  zU.j 
Abwassereinleitung in den Boden, E „  . aU ufl 
Düngen, Be- oder Entwässern, zum . uUett Ej1 
zu anderen kleineren, erschöpfend „dürfe11 de
Wirkungen. Alle anderen Einwirkungen Rege'1!” ? 
Zulassung. Damit ist die unzureichende f eitigh 
insbesondere des § 200 des PrW asserCL° „fciil» 
die sich insbesondere bei den Qrundwa
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gen durch U-Bahnbauten in Berlin unheilvoll aus
gewirkt _ hatte. Eine behördliche Zulassung jeder 
Sondereinwirkung ist auch erforderlich, wenn die 
Einwirkungen nur vorübergehend, z. B. für die Bau
zeit einer U-Bahn, oder wenn sie nicht zum Oe- oder 
Verbrauch, sondern nur zur Beseitigung störender 
wassermengen dienen sollen, 

j) S c h a d e n h a f t u n g . -
Der Kampf gegen die Verunreinigung der Ge

wässer wird schon im Vorspruch des Entwurfes 
durch den Satz proklamiert, daß auf die R e i n h a l -  
t u n g der  G e w ä s s e r  bei ihrer Benutzung be
sonders Bedacht zu nehmen ist. Sondervorschriften 
oetonen den erforderlichen Schutz der Fischerei. Vor- 
oehulte bei der Zulassung ermöglichen die Auf
le g u n g  auch künftiger Bedingungen und Auflagen 
ur Reinhaltung der Gewässer. Daneben aber wer- 

nfr u eingetretenen Schäden die Schadensersatz- 
f en außerordentlich verschärft. Der Entwurf 
vn f erade in diesem Punkte einem Vorschläge des 

NSRB. Gau Kammergerichtsbezirk aufgestell-
Entwurfes. Er führt die Erfolgshaftung ein. Wer 

einen Wasserlauf verunreinigt, haftet fü r den Ersatz 
niH f lnetn anderen entstehenden Schadens, wenn er 

ent nachweist, daß dieser durch höhere Gewalt 
rursacht ist. Auf Verschulden kommt es nicht an. 

Srlnu der Verursacher nach, daß er den
nur • n n'cht verschuldet hat, so hat er den Schaden 
den zu ersetzen, als die B illigkeit es nach
(S iu T ^ d e re n  Umständen des Falles erfordert 
Haftn PraEtisch schwer zu lösende Frage der
daß mehrerer Verursacher wird dadurch gelöst, 
kumrp ^ ir re re n  entschädigungspflichtigen Einwir- 
maß«PKaU‘ 9 ewasser der Anteil an der Verursachung 
den L,eDend ist und, wenn dieser nicht ermittelt wer- 
stimm?,nn’ £as billige Ermessen (§ 178). Diese Be- 
Entsrn-lr bezieht sich wörtlich allerdings nur auf 
ratun^K §unSsansprüche. Es wird noch der Be- 
ScharE bedlirfen, ob sie nicht auch auf die Fälle des 
ten de* R^SDtzes auszudehnen ist, da die Vorschrif- 
ter H jL i über Haftung mehrerer bei unerlaub- 
Unzwenr Un0? f ür das Wasserrecht sich als praktisch 
ersabnfi'11̂ ^  erwiesen haben. Für die Schadens- 
Generaiir 1 s'eht außerdem der Entwurf eine 
widerrpPm r S,el (§ 179) vor, wonach vorsätzliche und 
densersar”  t r e Störung der Wasserwirtschaft scha- 
Satz zu r, ü'.'oütig macht. Im übrigen sind im Gegen- 
VerstöRP Er ^ E rz ä h l der bisherigen Landesgesetze 
in sehrC. g<;£ei1 die Belange der Wasserwirtschaft 
Eestimm,Umfan^re*chei1 und genau ausgearbeiteten

k) o , 1?en unter schwere S t r a f e n  gestellt.
Die E l e n s c hutz .

Qebiete d >oEe besondere Zerrissenheit auf dem 
Mineral- , .Quellenschutzes und des Schutzes der 
jhschnitt Ulc .Heilwässer ist in einem besonderen 
das Pro„iver9 nheitIicht, und zwar in Anlehnung an 

'usche Quellenschutzgesetz. Der Entwurf
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sieht Schutzbereiche, Verbote, Beschränkungen, Ent
schädigungen und sonstige Schutzmaßnahmen vor.

1) B e h ö r d e n  u n d  V e r f a h r e n .
Da die Behördentätigkeit auf dem wasserrecht

lichen Gebiete nur ein Teilbereich der gesamten 
Reichsverwaltung ist, müssen die allgemeinen Be
fugnisse und die Zuständigkeiten auch für die Was- 
serwirtschaft den zu schaffenden Reichsverwaltungs- 
gesetzen Vorbehalten bleiben. Der Entwurf mußte 
sich daher darauf beschränken, von „Wasserbenor- 
den“  zu sprechen und konnte diesen nur ihre Auf
gaben zuweisen. Im übrigen hat er das Verfahren, 
insbesondere für Sondergebräuche und Ausbau, ge
regelt und die Rechtsmittel bezeichnet. Über Be
schwerden sollen die höheren Verwaltungsbehörden 
entscheiden. Sie können auch zurückverweisen. So
weit der Verwaltungsrechtsweg zugelassen wird, 
muß die Klage innerhalb drei Monaten erhoben wer
den. Die Verwaltungs- und Rechtsmittelmstanzen 
entscheiden auch über die Höhe der Entschädigung. 
Wie erwähnt, ist die ordentliche Gerichtsbarkeit voll
kommen ausgeschaltet. Im Zulassungs- und Ausbau- 
verfahren sind, ähnlich wie in den bisherigen Ent- 
eignungsgesetzen, zwei Arten des Verfahrens vor
geschrieben, ein förmliches und ein abgekürztes, je 
nachdem, ob nach dem Ermessen der Wasserbehörde 
erhebliche nachteilige Wirkungen für die Volks
gemeinschaft oder für Dritte zu erwarten sind.

6. I n k r a f t t r e t e n
Bei der Überreichung des Entwurfes wurde betont, 

daß der Ausschuß ein Werk geschaffen hat, das den 
Bedürfnissen der Volksgemeinschaft und des einzel
nen gerecht wird. Der Reichsverkehrsminister be- 
zeichnete die m ö g l i c h s t  u m g e h e n d e  Vereinheit
lichung des Wasserrechtes als unbedingt notwendig 
für eine gedeihliche Entwicklung der großdeutschen 
Wasserwirtschaft. Dem Akademieausschuß haben 
bereits die Sachbearbeiter der zuständigen M in i
sterien als Mitarbeiter angehört. Sofern also die Ar
beiten ungestört weitergehen können, ist damit zu 
rechnen, daß das Reichswassergesetz in Kürze in 
Kraft tritt, ohne daß in den Grundgedanken und am 
Aufbau des Gesetzentwurfes noch erhebliche Ände
rungen erforderlich erscheinen. Das ausgezeichnet 
durchgearbeitete Preußische Wassergesetz hat in 
den Parlamenten bis zu seiner Entstehung eine fast 
15jährige Bearbeitungszeit erfordert. Wenn in einer 
viel geringeren Zeit in einem beschränkten M it
arbeiterkreis ein solches Werk wie der Entwurf des 
Reichswassergesetzes geschaffen werden konnte, so 
kann das Maß von Verständnis, Erfahrungen und 
Arbeit, welches durch die vereinte Arbeit 
Juristen, Technikern und Praktikern in diesem Werke 
geleistet worden ist, nach den Worten des Präs, 
deuten der Akademie nur aufs höchste anerkannt 
und bewundert werden.

Neuerungen im Haftungsrecht des Postreisedienstes )
Von Postrat F r i t z - U l r i c h  G o l d a c k e r ,  Reichspostdirektion Posen

Di I.
!> tO . V * 'r  MO. zur Änderung und Ergänzung der 
, ' e seit Juh ?938 (RGBl. I, 881) wurden u. a. 
v,,esüitimi,n„^em, nicEt mehr zeitgemäßen Haftungs- 

esen d e^n * ^es § H des Gesetzes über das Post- 
Deutschen Reichs v. 28. Okt. 1871 von

/ f-Jnt
aMgasthaf^Sleichender^erücksiclitigung der neuen

einer grundlegenden Neureglung abgelöst. Diese 
am 15. Juli 1938 in Kraft.

Nach §11 PostG. wurde im Kraftsonderpost
dienst überhaupt nicht gehaftet. Im Liniendienst 
leistete die Deutsche Reichspost bei körperlicher 
Beschädigung des Reisenden Ersatz fü r die er
forderlichen Kur- und Verpflegungskosten, sofern 
die Beschädigung nicht durch höhere Gewalt oder 
eigene Fahrlässigkeit des Reisenden herbeigeführt
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war. Sachschaden wurde bei Beschädigung oder 
Verlust des eingelieferten Reisegepäcks im Rahm 
der Haftungsbestimmungen für 1 akete ersetzt. Line 
Modernisierung dieser Haftungsbestimmungen wai 
notwendig. Zunächst wurde durch Einführung einer 
Unfallversicherung zugunsten des Reisenden ge
holfen Der Entwurf zu einem neuen I ostb 
nutzungsrecht sah wesentliche Haftungsanderungen
vor.' Von der Durchführung einer Änderung wurde
iedoch einstweilen abgesehen, da seit längerem 
Erörterungen über ein einheitliches neues Verke ars- 
haftungsrecht schwebten, denen das postsonde - 
recht insoweit Rechnung tragen wollte Durchdie 
Anbiederung der Ostmark wurde die Änderung 
der" Haftungsbestimmungen des Postreisedienstes 
in Anbetracht der Neuzeitlichkeit des ostmarkischen 
Postreiserechts zwingend. Die daraufhin ergangene 
VO v 6 Juli 1938 brachte eine bedeutsame An
gleichung des Haftungsrechts des Postreisedienstes 
im Altreich und in der Ostmark.

Die Haftung erstreckt sich auf die Personen- 
nosten (Kraftposten und Pferdepersonenposten-) 
des Liniendienstes und Sonderpostdmnstes) und
Uif I andkraftuosten3). Die VO. fo lgt der Geiaht
dungshaftungVs 8 i l. PostO- auf
Anwendung von Bestimmungen des KraftfG. aut 
Personen- und gewisse Sachschäden von Reisende, 
der Personen- und Landkraftposten. Sie erweitert 
zugleich d"e Haftung des §11 PostO. dem Um- 
fanee nach, geht durch Ausschaltung des § 12 
A b i 2 KraftfG. sogar über die Haftungshohe dieses 
Gesetzes hinaus. Diese weitgehende Gefahrdungs
haftung gilt auch für die P?erdepersonenpos cn >)■ 

Das Gesetz über die Einführung der Pflichtver-

“ '4 ^ ! =  ’B Ä T S
öffentlichen Verkehr dienender Fahrzeuge aus. In 
diesem Falle gelten für die Haftung des Kraftfahr- 
zeubialters bei Verletzung oder Tötung menrerer
Menschen durch dasselbe Ereignis nicht die Hochst-
cät/p von 75 000 3tM und 4500 StM. _ f  ür jeae ge 
tötete oder verletzte Person w ird vielmehr bis zum 
KaHtalbetrage von 25000 SU  oder Rentenbetrage 
v o i  Hhrl chg 1500 SU  gehaftet. Die Änderung des 
KraftfG. trat am 1. April 1940 in Kraft. Damit ist 
die Insassenhaftung deren Reglung E t l i c h e  

Beilrderung6^ ! ^ ^  öffentlichen Kraftverkelusmittel 
eingeführt worden.

2) Die in landschaftlich schönen Gegenden neu ein-

genChRts U VOr ? epoSs io - die Landpostpferdefahrten (§64 
p 0̂ 0§ sbd dagegen’ keine PersLen^osten für sie gilt

K Fntstehuneseründe und Einzelheiten dieser VO. sind

StraßenbihS und Ä e r k . f r  sowie die der übrigen

VAE S 326if ■ Hel lmuth:  VAE. 1638,375ff.; Schuster
te nfepm eyer :  DDP- 1938,790ff.; Knrepme, ] rer :  I3J.

1938 330ff!”’CHi°n "sYirge^DVerw. 1938̂  449ff. Hinsicht
lich der Haftung der Eisen- und Straßenbahnen für Sach
schäden vgl. das neue Ges. v. 29. April 1940 (RG . , )•

s) Vgl. K o f f k a :  DJ. 1939,1761 ff.

IL  . .
Aus Anlaß dieser Änderung des KraftfG. erlüg 

8 65 PostO. durch dieVO. zur Änderung der I 
v 27. März 1940 (RGBl. I, 664)«) mit W irkung vom 
1. April 1940 eine neue Fassung.

§ 65 a. F.
Haftung für Unfälle im 

Postreisedient.
I. W ird  ein Reisender 

im Postreisedienst getötet 
oder körperlich verletzt, 
so ist die Post verpflich
tet, dem Verletzten den 
daraus entstehendenScha- 
den zu ersetzen; hierfür 
gelten die Vorschriften 
der §§ 7 Abs. 2, 9, 10, 
11, 12 Abs. 1 Z. 1, 13 
und 16 des Gesetzes über 
den Verkehr mit Kraft
fahrzeugen entsprechend.

II. Für Sachschäden 
einschließlich des Scha
dens am mitgeführten 
Handgepäck haftet die 
Post dem Reisenden bis 
zum Höchstbetrage von 
500 SU. Für Reisegepäck 
g ilt ausschließlich § 66.

§ 65 n. F.
Haftung fü r Personen- 

und Sachschäden.
I. Die Post haftet im 

Postreisedienst bei 4 ° ‘
tungoder Verletzung von
Reisenden entsprechen« 
den §§ 7 bis 16 des Ge
setzes über den Verkeil 
mit Kraftfahrzeugen 
der Fassung des Anne 
rungsgesetzes v. 7; rm
1939 (RGBl. I, 2223).

II. Für Sachschaden 
einschließlich des Scja 
dens am mitgefuhrten 
Handgepäck haftet . 
Post dem Reisenden na
denselben Vorschriften],
doch nur bis zum Hocm» 
betrage von 500 ÄÄ- t„ 
Reisegepäck und * ß. 
stücke gelten ausscW>et 
lieh die §§ 66 bis 6

§ 66.
Haftung für Reisegepäck. post

Bei eingeliefertem Reisegepäck haftet die - bei 
während der Beförderung für den Schad
einem Gewicht ,rrtt1 500^
bis zu 50 kg bis zum Hochstbetrage von ¡LgJ,, 
über 50 kg bis zum Höchstbetrage von 10°% er- 
?m übrigen8 gelten die Vorschriften über den 
lust oder die Beschädigung von Paketen.

§ 67. Affpn&rt’
Haftung für aufbewahrtes Reise- und Hanag 

Für aufbewahrtes Reise- und Handgepäck äc(c 
die Post in demselben Umfang wie für Reis b 
während der Beförderung.

§ 68.
Haftung für Poststücke.

Für Poststücke haftet die Post wie für g

" V S K S c h i i f t  des § 65 PostO- - f  » ¿ 5 *  
mehr das W ort „U n fa ll“ . Dies bedeut^ Zustand. 
keine Änderung gegenüber dem bisherigen ^  M  
die Haftung ist nicht erweitert. Wie* edierst
Übereinstimmung der Worte „im  Po t Rraftf 
beider Fassungen in Verbindung mit 9 schadet 
ergibt, betrifft die Haftung vielmehr nur R se 
ercignisse, die in unmittelbarer Beziehung * led i|  
stehen. Die Neufassung <ler U b e rsch n ftti*5 ei 8 »  
lieh der Verdeutlichung der Jnhaltsanga tbestan 
PostO. im Hinblick auf die Haftung 
der nachfolgenden Paragraphen. licherv .e f

§ 65 a. F. PostO. sprach nur von 
letzung, während § 7 KraftfG. ist ^
Gesundheit besonders erwähnt. , isediensf 
gestellt, daß die Haftung im P °sJrctlS rstrecH- 
auch auf Schäden z. B. seelischer A rt ^  ^

6) Vgl. K n i e p m e y e r :  D DP.1940, ? Haftpflic.hi 940; 
kehrsrecht von A bis Z unter Ä Ö v  lO-J“®1 
Beförderung, Erläuterungen1, Nachtrag 
H e 11 m u t h : DJ. 1940, 973 ff. ,

äck
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Nach § 8 Abs. 2 K ra ftfO .») muß es sich um eine 
i,entgeltliche“  Beförderung handeln. — Gewerbs- 
mäßigkeit ist nicht zu fordern; sie ist, abgesehen 
vom Personenverkehr der Deutschen Reichspost, 
eine der Grundlagen des Personenbeförderungsge
setzes. M. E. erfaßt die Novelle zum KraftfG. aber 
auch den entgeltlichen öffentlichen Verkehr, dem 
das Merkmal der Gewerbsmäßigkeit fehlt,, ebenso 
den ungenehmigten Verkehr, mag die Genehmi
gung des Personenbeförderungsgesetzes auch aus 
anderen Gründen als wegen Fehlens der Gewerbs- 
mäßigkeit nicht erteilt sein. Demnach haftet z. B. 
auch der Kraftfahrzeughalter, der zu einem Jahr
markt als w ilder Unternehmer ein sog. Limenfahren 
betreibt, ohne daß das Kraftfahrzeug zu anderen 
Seiten als entgeltliches öffentliches Kraftverkehrs- 
Mittel gilt. — Nun kennen die Tarife der öffent- 
liehen Kraftverkehrsmittel wie des Kraftpostdienstes 
auch Fälle von unentgeltlicher Beförderung von 
Fahrgästen, z. B. bei Kindern bestimmten Alters. 
Nach dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 KraftfG. w ird in 
diesen Fällen nicht gehaftet. Für die Flaftung im 
‘ ostreisedienst tr it t  der W ortlaut des § 65 PostO. 
»die Post haftet im Postreisedient bei Tötung und 
Verletzung von Reisenden“  an die Stelle des ent
sprechenden Wortlautes des § 8 Abs. 2 KraftfG. 
Entgeltlichkeit der Beförderung ist daher im Einzel-
lalle im obigen Sinne selbst dann nicht Haftungs- 
voraussetzung des 8 65 PostO., wenn dies nach § 8 
^ bs- 2 KraftfG. der Fall sein sollte. Das Merkmal 
«er Entgeltlichkeit hat aber auch bei § 8 KraftfG. 
nnr die Bedeutung, die Haftung auf ein Verkehrsmittel 
7 ..beschränken, das grundsätzlich, und zwar zur 
(2 des Schadensereignisses, der entgeltlichen Be- 
‘oraerung dient. Das Personenbeförderungsgesetz 

ent für den Linienverkehr vor, daß die Beförde- 
‘ ungspreise genehmigt und veröffentlicht werden 

gegebenenfalls können Beförderungspreise 
den öffentlichen Gelegenheitsverkehr fest- 

Hesetzt werden (88 17, 32 PBefG.). Es ist also 
fäll e'n Tarif vorhanden, der zugleich die Sonder- 
Belt unentgeltlicher Personenbeförderung festlegt. 
ö f S en im Gelegenheitsverkehr keine festen 
sonn lchen Tarife (auch die Gebühren des Kraft- 
so I e,rPostdienstes sind nicht öffentlich festgesetzt), 
dem i • unentgeltliche Mitnahme z. B. von Kin- 
Tarif öei Omnibusausflügen jedoch wie bei der laut 
fall L Unentgeltlichen Beförderung durch den Regel- 
deckt r. entgeltlichen Beförderung finanziell m it ge- 
eine f ,n bc.iden Fällen handelt es sich daher um 
, p ^ f  .geUlichkeit im weiteren Sinne und um einen 
Und \Y/menden“ > d. h. eine Person, die mit Wissen 
benutT* c" der Deutschen Reichspost die Kraftpost 
dürft,, ' E‘n Haftungsausschluß für derartige Fälle 
entsnmauUch kaum der Absicht des Gesetzgebers 
der Fi, i 1' 8)- Fs kommt also nur darauf an, daß 
Krafhf", z,er grundsätzlich entgeltlicher öffentlicher 
Qruml k rsmittel Fahrgast ist, mag er auch auf 
AuSn, > öesonderer aber gleichmäßig angewandter 
W*d *m Einzelfall unentgeltlich befördert
^ _ ^ D b  dies der Fall ist, läßt sich feststellen,

Scf'äJL8tP̂ )si '2 KraftfG.: Ist der Verletzte oder die be- 
^Ug le zur Zeit des Unfalles durch ein Kraftfahr
zeuge nars ro worden. so haftet der Halter dieses Fahr- 
, Dreier,,!:”  n7 nur dann, wenn es sich um entgeltliche 
des Fahr, g durch ein d(-‘'n öffentlichen Verkehr dienen- 
iyegen TruUg bandelt. Die Verpflichtung des Halters, 
^Cbadence0 oder Verletzung beförderter Personen 
l l ^ h I osZ f atz ,nach §7 zu leisten, darf weder aus- 
'Bestimm,„f noci beschränkt werden; entgegenstehende 

8) Arri ,?en und Vereinbarungen sind nichtig.
nd-M. wohl auch nicht K o f f k a  a. a. O. S. 1763.

ohne daß hierzu unbedingt eine feste Tarifbestim- 
mung Anhaltspunkte liefern müßte.

8 8 Abs. 2 KraftfG. spricht von einem dem öffent
lichen Verkehr dienenden Fahrzeug. Auch insoweit 
ist der Begriff des Postreisedienstes aus sich selbst 
zu erklären und nicht von dem Begriffsmerkmal der 
Öffentlichkeit des KraftfG. abhängig. -  Wenn das 
Verkehrsmittel also einem fest bestimmten, mem 
wechselnden Personenkreis dient oder dem aus
schließlichen, wenn auch entgeltlichen Eigenverkehr 
(Werkomnibus, Hotelomnibus), handelt es sich nicht 
um öffentlichen Verkehr. Die öffentlichen Ver
kehrsmittel des Gelegenheitsverkehrs umreißt §39 
DurchfVO. z. PBefG. Hierunter fallen die Drosch
ken und Ausflugsomnibusse, aber auch die Miet- 
kraftwagen. § 39 DurchfVO. spricht bei Mietwagen 
zwar nur von Verkehr, während bei Droschken un 
Ausflugsomnibussen von öffentlichem yerkehr die 
Rede ist. Ebenso macht §32  PBefG. einen Unter
schied zwischen öffentlichem und nichtöffentlichem 
Gelegenheitsverkehr. Diese Unterscheidung ist m. E. 
aber nur insoweit von Bedeutung, als der Genehmi- 
gungsbehörde bei verschiedenen Arten des Ge
legenheitsverkehrs eine Einwirkungsmöghchkeit hin
sichtlich der Preisgestaltung Vorbehalten sein soll. 
Im übrigen g ilt fü r das PBefG. im Sinne seines 
Vorspruchs, daß es sich überall dort um öffent
lichen Verkehr handelt, wo Eigenverkehr oder eine 
fest umrissene Personenmehrheit, die unter Aus
schluß anderer ein Kraftfahrzeug dauernd in An
spruch nimmt, nicht vorlieg t9). So hat auch die 
Deutsche Reichspost bei Kraftsonderposten haf
tungsmäßig niemals einen Unterschied zwischen 
Ausflugs- und Mietwagenverkehr_ gemacht.

Im Postreisedienst w ird riach wie vor auch dann 
gehaftet, wenn der Fahrgast sich z. B beim Ein
steigen, Aussteigen oder auf seinem I latz infolge 
eines Tür- oder Sitzschadens seinen Mantel zer
reißt, mochte der Motor oder das Fahrzeug in die
sem Augenblick in Betrieb gewesen sein oder nicht. 
Die Gefährdungshaftung des Postreisedienstes deckt 
sich mit dem Begriff der Betriebsgefahr des KraftfG., 
den die Rechtsprechung des RG. entwickelt hat, 
während M ü l l e r  auf die W irkung und g. F. Nach
w irkung der bestimmungsmäßigen Triebkraft ab
ste llt10). Nach M ü l l e r  würde der Reisende, der 
einen Stehplatz innehat und sich an einem schad
haften G riff festhält, wenn dieser nachgibt und im 
Fall der Mantel zerrissen wird, nicht nach K ra tttu . 
entschädigt werden können, sofern der Schaden a 
einer Haltestelle eintritt. Diese Folgerung durfte in 
der Praxis des Reiseverkehrs zu ungerechten Hai

„der Verletzte oder die beschädigte Sache zur Z «  
des Unfalls durch ein Kraftfahrzeug f o r d e r t  w ^  
Hon** ¡cf idafrefren § 65 PostO.. ,
dienst“ ). Dies ist’ nicht nur da" n, „ ^ B ^ ’d ^ n g  im 
Fahrzeug in Bewegung ist. Un ¡ftelbare ße-

runrung ueb /  * e. 7 k der Reise in unmittel- 
fassen, die mit dem ¿wec . rechnetauchbarem Zusammenhang steht11). Hierzu recnnetaucn
—9\ m 11 r r  Straßenverkehrsrecht“ , 1940, S. 1177,1223;

9) Mul le ,>> entlichkeit des S8Abs.2 KraftfG. S.363. 
ZUÄ ü  6Ö 1940 S 143 , 251 f. mit Ablehnung
öer Auffassung insbesondere von RGZ. 126, 333. Vgl. zur der AUiiasbjuii^ ^ __ ,__ooa oai /,rr.ri',Fpr.Rsnr auch OLG. Dresden: VAE. 1940 Nr. 224, 281 (vorüber
gehende Fahrtunterbrechung). Bedenken gegen die Rspr. 
äußert Booß:  VAE. 1940,195f.; gerade im Reiseverkehr 
ist jedoch ohne den weiten Betriebsbegriff des RG. nicht 
auszukommen.

n) Ähnlich H e l l m u t h ;  VAE. 1938, 379.
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das Ein- und Aussteigen und der Aufenthalt im still- 
stehenden Wagen, mag es sich auch mur um die 
Zeitspanne vor Antritt der Fahrt an der Anfangs
haltestelle oder die Haltezeit während der Beförde
rung an einer Zwischenhaltestelle handeln. M u l -  

w ill bei §8 Nr. 1 KraftfO. a. F. — also bei 
der Frage des Haftungsausschlusses bei Beförde
rung durch das Fahrzeug -  von Beförderung erst 
dann sprechen, wenn die vorbereitenden Hand
lungen, die die Person oder Sache in die Rolle des 
zu Befördernden setzen sollen, erledigt sind. Wie 
M ü l l e r  fü r diese Bestimmung zutreffend sagt, muß 
es sich also um eine körperliche Verbindung mit 
dem Fahrzeug handeln, die die Beförderung ei- 
möglicht. § 8 Abs. 2 KraftfG. n. F. hat hinsichtlich 
des Merkmals der Beförderung zwar den Wortlaut 
der alten Fassung übernommen, sein Sinn durfte 
nunmehr aber ein anderer sein, soweit es sich um 
den nunmehr haftungsberechtigten Fahrgast handelt, 
für dessen Beförderung Ein- und Aussteigen usw. 
unmittelbare Begleiterscheinungen sind13). Zwar 
w ird  dem Fahrgast bei anderer Auslegung des Be
griffs der Beförderung unmittelbar nach § 7 KrafttG 
gehaftet, hinsichtlich der Anwendung der §§ 8 
Abs. 2 und 12 Nr. 2 a. E. KraftfG. ergeben sich 
jedoch bedeutsame Unterschiede.

III.
S 65 Abs. 2 PostO. a. F. konnte zweifelhaft er

scheinen lassen, ob bei der Haftung fü r Sachschaden 
einschließlich des Schadens am mitgeführten Hand
gepäck die Bestimmungen des KraftfG. oder des 
PostG. anwendbar sein sollten. Die neue Fassung 
stellt klar, daß auch in diesem Fall das KraftfG. 
entsprechend anwendbar ist. Bei Sachschäden gilt 
nach §12 Nr. 3 KraftfG. nach wie vor die Haf
tungsgrenze von 5000 31M. § 65 PostO. behält die 
bisherige Reglung bei, wonach die Haftungshohe 
bei Sachschäden zwar nur 500 3tM beträgt, jedoch 
im Gegensatz zu § 12 Nr. 3 KraftfG. jedem Reisen
den in dieser Höhe gehaftet wird. Der Begrenzung 
auf 500 ¡UM stand nichts im Wege. Denn nach §8 
Abs. 2 Satz 2 KraftfG. n. F. sind nur solche Bestim
mungen und Vereinbarungen nichtig, die bei rötung 
und Verletzung beförderter Personen einen Scha
densersatz nach § 7 KraftfG. ausschließen oder be
schränken. Im übrigen dürfte diese Vorschrift auch 
im H inblick auf § 4 des Gesetzes zur Vereinfachung 
und Verbilligung der Verwaltung v. 27. Febr. 1934 
für die Verordnungsbefugnis des Reichspostmimstere 
nicht verbindlich sein. Auch nach den §§ 25 und ¿8 
PBefQ. kann der Unternehmer die ihm den be- 
förderten Personen gegenüber obliegende Haftung 
nicht durch Vertrag ausschließen oder beschranken. 
Diese Bestimmungen sind durch die Neufassung 
des § 8 KraftfG. als des jüngeren Gesetzes hinsicht
lich einer Freizeichnung für Sachschäden nicht 
gegenstandslos, zumal § 8 Abs. 2 KraftfG. sich nur 
auf die Gefährdungshaftung bezieht. Sie gelten aber 
nach den §§ 27, 28 und 33 PBefG. nicht fü r die 
Deutsche Reichspost.

§ 65 Abs. 2 Satz 2 PostO. n. F. nimmt auch die 
Poststücke und durch die Erwähnung des § 67 das 
aufbewahrte Reise- und Handgepäck von der Haf
tung des § 65 aus. Für eingeliefertes Reisegepäck 
während der Beförderung aufbewahrtes Reise- und 
Handgepäck und Poststücke gelten also, abgesehen 
von der in den §§66  und 67 PostO. bestimmten

12) a.a.O. 1938 S.335f.
iS) M ü l l e r  a. a. O. 1940 S. 363 inacht diesen Unter

schied nicht.

Haftungshöhe, die Vorschriften der §§ 6, 7, 9, 12 
bis 14 PostG. Damit ist die bisherige Haftung nicht 
geändert worden. Die neue Fassung dient nur der 
Klarstellung. Die Nichthaftung nach § 65 PostO. 
a. F. ergibt schon ein Umkehrschluß, da nicht ein
mal das beförderte Reisegepäck in die Haftung des 
§ 65 PostO. einbezogen ist. Ferner gehören Scha
den an aufbewahrtem Reise- und Handgepäck und 
an Poststücken deswegen nicht zu den Sachschäden 
des Postreisedienstes, weil die Aufbewahrung von 
Reise- und Handgepäck mit der Beförderung nicht 
mehr im unmittelbaren Zusammenhang steht und 
Poststücke Sendungen sind, die unabhängig von 
der M itfahrt des Reisenden zur Beförderung aur- 
gegeben werden (§61 PostO.14).

Die Schadensregelung nach dem Gesetz über che 
Haftpflicht der Eisenbahnen und Straßenbahnen tut 
Sachschäden v. 29. April 1940 (RGBl. I, 691) ahne 
verschiedentlich der des KraftfG. und der I osto. 
Bei Eisenbahnen und Straßenbahnen innerhalb des 
Verkehrsraums einer öffentlichen Straße ist 1 
Ersatzpflicht bei unabwendbarem Ereignis, das 
weder auf einem Fehler in der Beschaffenheit des 
Fahrzeugs oder der Eisenbahn- oder Straßenbau 
anlagen noch auf einem Versagen ihrer Verncn- 
tungen beruht, ausgeschlossen. Die Haftung 
grenze ist, abgesehen von Grundstücksschäden, a . 
15000 9tM beschränkt. Diese Beschränkung gilt a,f  
für den Fall, daß durch dasselbe Ereignis mehrer 
Sachen beschädigt werden. Die Haftung auf On
anderer reichsgesetzlicher Vorschriften ble ibt u
berührt. Das SachschädcnG. ist jedoch nicht bei d 
Schädigung solcher Sachen anwendbar, die u 
Eisenbahn oder Straßenbahn zu Beförderung 0 
Aufbewahrung angenommen hat. Insoweit gut a 
die EVO. oder das Bürgerliche Recht.

§ 65 PostO. a. F. schloß die entsprechende A ' 
wendung der §§ 14, 15 KraftfG. aus. Daher galt 1 
Postreiscrecht die sechsmonatige Verjährungsw 
des § 14 PostG., die vom Tage des Schadense 
tritts an rechnet. Andererseits entfiel d ie  
monatsanzeige des § 15 KraftfG. Damit wurde , 
gewisse Angleichung an das ostmärkiscne 
reiserecht herbeigeführt, das, auf dem oste» 
sehen KraftfHaftpflG . fußend»), gleichfalls «  
Verjährungsfrist von sechs Monaten, im uu ° tc. 
eine Anzeigepflicht von nur vier Wochen Ka ^  
Nunmehr gelten v. 1. April 1940 ab die 88 ¿\e
KraftfG. auch im Postreiserecht. Damit wur des 
Übereinstimmung mit dem Verjährungsrecn ^  
Postreisedienstes der Ostmark gewahrt, das ^  
von dem gleichen Zeitpunkt ab auch auf da ..^i«). 
tungsrecht des KraftfG. des Altreichs grl?i! , die 
Demnach g ilt die zweijährige Verjährungsli -

Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausgabc

mit dem Zeitpunkt beginnt, zu dem man vornMlUtnis 
den und der Person des Ersatzpflichtigen *  gC- 
erlangt. Außerdem ist die Verjährung so laufe ^  
hemmt, als zwischen der Deutschen Reicnsp Aphemmt, als zwischen der Deutschen Keicnsj - zu 
dem Ersatzberechtigten Verhandlungen uD îr<J

Dagegen bleibt § 13 PostG. nach wie vor
——------------  ■ postreise'

14) Zur Frage der Sachschadenhaftung im '
dienst vgl. H e l l m u t h :  DJ. 1940,1163. dem ß

») Gesetz über die Haftung für Schadei pass3  ̂
triebe von Kraftfahrzeugen v. 9. März 1908 in 
der Novelle v. 3. Mai 1922. 

w) Siche Text unter V.
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Postreisedienst anwendbar11). Er hatte nicht nui 
Bedeutung für die Unterbrechung der Verjährung 
nach § 14 PostG. Die in ihm enthaltene Vorschrift, 
daß der Ersatzanspruch an den Präsidenten der 
Reichspostdirektion zu richten is t18), in deren Be
zirk die Reise angetreten is t19), hat nach wie vor 
rechtliche Bedeutung für die Zweimonatsanzeige, 
die Mahnung, die Klagerhebung und die Verjah- 
rungshemmung von Einigungsverhandlungen, bo 
¡st auch §20 KraftfG. in §65 PostO. nicht aufge
nommen. '

IV.
§ 65 PostO. a. F. erklärte § 7 Abs. 2 KraftfG. für 

entsprechend anwendbar. § 65 PostO. n. F. be
schränkt sich nicht auf die Anführung dieses Ab
satzes. Sind damit die Schwarzfahrtvorschriften aut 
den Postreisedienst übernommen?

Die Deutsche Reichspost haftet dem Reisenden 
bei Fahrten, die auf Grund allgemeiner oder be
sonderer Ermächtigung durch die für die Reglung 
des Fahrdienstes zuständigen Postdienststellen aus- 
Seführt werden. Durch das dienstleitende Postamt 
karin das Fahrpersonal jedoch z. B. auch zur selb- 
Sandigen Einlegung von Bedarfsfahrten2Ü) oder Er- 
Reiterung von Kraftsonderposten ermächtigt wer- 
äenl hier haftet die Deutsche Reichspost ebenfalls, 
r-s fragt sich, ob sie auch dann ersatzpflichtig ist, 

enn ausnahmsweise Fahrten ohne Zustimmung 
.der ohne nachträgliche Billigung der zuständigen 

ostdmnsdstclle durchgeführt werden, etwa Zusatz- 
j?br] en auf Drängen der Reisegesellschaft einer
^raftsonderpost.
i: j e' derartigen Schwarzfahrten liegt ein öffent- 
^  ' rcchtliches Nutzungsverhältnis nicht vor. Die 
„ " f  ordnungsmäßige Abfertigung der Reisenden 
K ndgt für dessen Zustandekommen allem noch 

ent. Wohl h in jk rn  anders als im privaten Ver- 
sohgr-re,cht z- B. Geschäftsunfähigkeit oder be- 
Rrrmlkte Geschäftsfähigkeit des Postbenutzers_ die 
Dipo ■w'*'hsamkeit eines Nutzungsverhältnisses nicht. 
denL1St bei den Zweigen des Postdienstes, bei 
tvn; ” , es s>ch um Massenleistungen handelt, ebenso 
^sch e s  Postsonderrecht wie im Postreisedienst,

bis K n i e p m e y e r ,  Kraftverkehrsrecht von A
m , a' a-0. Bl-3.

Deuk('hoeri.‘e.nsBich haben unzuständige Dienststellen der 
ansnn,„r n Reichspost den bei ihnen angebrachten Ersatz- 

i iw ™ an die zuständige Dienststelle weiterzuleiten.
Ri »rri. A 13 PostQ- heißt es „Ort der Einschreibung“ .

r ! utschcs Postrecht 1931,279 folgert daraus, cs 
schein i«0uf den Ort an, an dem der Reisende den Fahr
schein ¡nse,' 1" der guten alten Zeit löste man den Fahr
amts An u r, Postkutsche oder am Schalter des Strecken
der ctA u.cl1 heute w irU  or im Mllo-Rmeinen an oder aufAu ?  l USTKUtsctie oaer am öcnaiier 
<Rr Strpri, beutc wird er im allgemeinen — 
bestimm,, ausSegeben. So sind nach den Ausführungs- 
von Pi£t“ ngei1 zu § 57 Abs. 3 PostO. Vorausbestellungen 
?eitieer nu.auch in Eilfällen (telegraphisch) unter cleich- 

ing der Fahr- und Sond
t- »i ein» i • . nd Amtsstellen am Anfar,So---- --------
balle (jg. J Lmie zulässig. Beim Krapei-Verkehr und im 
fcheinaus„nlhrscheinausSabe durch das MER. sind Fahr- 
¡~? wäre ,und Reiseantritt meist örtlich verschieden. 
j lrektion r unpraktisch, sollte z. B. die Reichspost- 
.er sin, • eLbn mit einem Schadensfall Befassung haben,

er r-.r in eilfällen (telegraphisch) unter gleich- 
bei den VDc,rweisung der Fahr- und Sondergebühr nur 
Punkt ein,?1 , r.n. und Amtsstellen am Anfangs- und End
balle dp. J ¡-‘nie zulässig. Beim Krapei-Verkehr und im

, KUOn R 1- anil^LTl, bUlllC L. D. U1C l\uui3pvzai
m sich im n n- mit einem Schadensfall Befassung haben 
• er ppf.i eichspostdirektionsbezirk Koblenz auf einer 

ein«. cnsnnc+rf.-.„i.i!— unterstellten Linie oder bei
d ieser r "  '  A w ic n s p o s td ir e ]
i 'n<!r Von Postdirektion unterstellten Lime oder dc 
k ndernfKt men-' Arr,t dieses Bezirks ausgehenden Kraft- 

r '. rm,RCrieî ne^e.- in richtiger Auslegung des §13 
antriol naher die Reichspostdirektion des Ortes des

p^G
i/uttantrim,—“ 4-,_uic KeicnsposraireKiion aes unes 

„ ttverkpi, zuständig sein. Ebenso K n i e p m e y L2°) D a s f e b t  von A bis Z a. a. O. BI. 3.
I i„- t , außerplanmäßige oder planmäßige 
nuniCnfahrten; § 55 Abs-1 postO. mit Ausführu°Cstimmungen

wenn dieser seiner Natur nach an sich auch mehr 
auf Einzelleistungen abgestellt is t21). Denn grund
sätzlich ist das postalische Nutzungsverhaltnis tur 
alle Postdienstzweige einheitlich zu betrachten. And
rerseits ist das Zustandekommen des Nutzungsver
hältnisses vom Vorhegen bestimmter Nutzungsbe
dingungen abhängig. Hierzu gehört z. B. die Auf
lieferung von Postsendungen je nach ihrer Art durch 
Einwurf in den Briefkasten oder Aufgabe bei einer 
Postannahmestelle (§ 31 PostO.)22). Ferner durfte 
die Deutsche Reichspost für eine Postsendung, die 
ordnungsgemäß innerhalb der Dienststunden bei 
einer Postannahmestelle aufgeliefert wird, zwar 
dann nicht haften, wenn die annehmende Person 
kein Postbediensteter ist, wohl aber, wenn es sich 
um einen unzuständigen Postbediensteten handelt. 
Andrerseits ist für den Verlust eines in den Brie 
kästen gelegten oder dem Ortszusteller übergebenen 
Wertbriefes nicht zu haften28). Der fü r derartige 
Fähe maßgebende Gesichtspunkt ist der, daß che 
Deutsche Reichspost, sofern ihre Annahmestel
len usw. einer Benutzung durch das Publikum ord- 
nungsgemäß gewidmet sind, fü r die Ermächtigung 
oder Zuständigkeit des angestellten Personals ein
zustehen hat2’). Für den Postreisedienst kann dies 
nur dann zutreffen, wenn das Fahrzeug selbst für 
den Verkehr ordnungsgemäß bereitgehalten wird. 
Erst dann besteht eine Parallele z. B. zum ordnungs
gemäß geöffneten Schalter. Für diese ordnungsge
mäße Bereithaltung des Verkehrsmittels als Grund
voraussetzung einer Benutzung durch den Reisenden 
ist also Zuständigkeit des Personals durch Ermäch
tigung nötig. Darüber hinaus hebt § 62 Abs. 2 1 ostU. 
hervor, daß hinsichtlich des Anordnungsrechts und der 
Ausschlußbefugnis, die der Postbedienstete nach 
den Ordnungsvorschriften tür den Postreisedienst - ) 
hat, dessen Zuständigkeit gegeben sein muß. W ird 
aut die Zuständigkeit schon dann W ert gelegt, wenn 
es sich um die Durchsetzung gewisser Nutzungs
bedingungen handelt, die in besonderen Fallen für 
das Zustandekommen oder Nichtzustandekommen 
eines Nutzungsverhältnisses erheblich sind, so muß 
Zuständigkeit des Fahrpersonals um so mehr gegeben: 
sein, wenn es sich grundsätzlich um das ordnungs
mäßige Zustandekommen der Nutzungsverhaltmsse 
sämtlicher an der Fahrt beteiligten Reisenden
handelt26'). •

Andrerseits spricht § 65 PostO. von >>P°s^ ' se‘ 
dienst“ . Sollte eine Haftung damit vom Vorliegen 
eines Nutzungsverhältnisses abhängig sein, so wäre 
§ 7 Abs. 3 KraftfG. nicht entsprechend anwendbar 
da bei Schwarzfahrten ein Nutzungsverhaltnis ment 
vorhegt. Bei dem überaus fein durchorganisierten

e 11 m u t h : DJ. 1940, 1166. A s c h e n b o r n -
22S w i  auch N i g g l  a.a.O. s.zzi ,  a »1"  rv.,,t 

Schne i de r ,  „O esftf über d,s
sehen Reichs“  S. 153; ferner wegen: . Postbeamten, 
Nachnahmebetrages durch unzustan^g . s h n e i .
wofür die Post nicht haftet, A s c h e n b o r n  oen
der a.a.O. S. 180. , . a a O. S.224f.

S ä Ä S Ä - “  S S * « - . ®  HOB, » •> « « ,

S Ä  " Ä 2Ä
hcmnTo s c h u s t e r - K ngi c P m c y e r : DDP. 1938, 825; 

F r i t z  Jahrbuch des Postwesens 1938, 374.
2c\ Die Betonung der Zuständigkeit im § 62 PostO. 

dürfte ihren Grund insbesondere darin haben, den Rei
senden bei der einschneidenden Bedeutung der dem Post
personal ihm gegenüber zustehenden Befugnisse vor

46
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Oberwachungsapparat der Deutschen Reichspost ist 
die Gefahr der Ausführung von Schwarzfahrten 
sehr gering. Die W ichtigkeit einer eingehenden 
Überwachung stellen jedoch auch andere Verkehrs
träger in Rechnung, trotzdem g ilt für deren Reise
verkehr § 8 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 3 
KraftfG. Die Gefährdungshaftung dieser Verkehrs
träger ist unmittelbar auf das KraftfG. gegründet; 
sie ist vom Vorliegen eines Beförderungsvertrages 
nicht abhängig. Ferner kennt das Postreiserecht der 
Ostmark kein Nutzungsverhältnis, das wie das Haf
tungsrecht des Altreichspostgebiets die in Anleh
nung an das allgemeine Kraftfahrzeughaftpflicht
recht bestehende Gefährdungshaftung in das Nut
zungsverhältnis einbezieht. Die Gefährdungshaftung 
des § 10 der ostmärkischen PostkraftwagenVerkO. 
geht nach dessen W ortlaut auf ein Rechtsverhältnis 
zurück, fü r das das ostmärkische KraftfHaftpflG . 
und nunmehr2’) die §§7 f f .  KraftfG. unmittelbar 
gelten, während das Nutzungsverhältnis des ost
märkischen Postreiserechts hiermit in keinem Zu
sammenhang steht. Daher g ilt auch § 7 Abs. 3 
KraftfG. im Postreiserecht der Ostmark unmittelbar. 
Bei der Übereinstimmung, die § 65 PostO. gerade 
in seiner neuen Fassung mit dem Insassenhaftungs
recht des KraftfG. und dem Postreiserecht der Ost
mark schaffen w ill, ist nicht anzunehmen, daß diese 
Vorschrift die Anwendbarkeit des § 7 Abs. 3 KraftfG. 
verneinen wollte, zumal die neue Fassung des § 65 
PostO. im Gegensatz zur alten den Abs. 3 nicht aus
schließt. Daher haftet die Deutsche Rcichspost bei 
Schwarzfahrten auch im Altreichspostgebiet nach 
§ 65 PostO. Dies ist jedoch nur bei sonst ordnungs
mäßiger Abfertigung (insbesondere Gebührenerhe
bung) der Fa ll; hierauf ist im Hinblick auf den 
Wortlaut „ im  Postreisedienst“  W ert zu legen.

Die Haftung entfällt jedoch, wenn der Reisende 
das Vorliegen einer Schwarzfahrt kennt oder sie 
sogar veranlaßt hat. Die Novelle zum KraftfG. und 
im Zusammenhang damit § 65 PostO. n. F. dürften 
nur dem Reisenden die Vergünstigung einer Ge
fährdungshaftung verschaffen wollen, der auf den 
ordnungsmäßigen Einsatz des Verkehrsmittels ver
traut, hierauf infolge der Sicherungen des Personen
beförderungsrechts und des Postreiserechts auch 
vertrauen kann. Für eine ausdehnende Auslegung 
der Haftungsvorschriften besteht nach dem Sinn 
der Schwarzfahrthaftung dagegen keine innere Be
rechtigung. -  Damit ist im Haftungsrecht des 
Postreisedienstes eine Lücke von allerdings über
wiegend theoretischer Bedeutung geschlossen. In 
der Praxis dürften schon vordem in derartigen Aus
nahmefällen dienstlich nicht gutgeheißener Fahrten 
dem gutgläubigen Reisenden gegenüber aus Billig- 
keitsgründen nicht immer die eine Haftung aus
schließenden Folgerungen gezogen worden sein. 
Denn es ist fü r den unbefangenen Außenstehenden 
oft nicht möglich, etwa im Liniendienst das Vor
liegen oder Nichtvorliegen insbesondere einer nach
träglichen Genehmigung zu kennen. Nunmehr haben 
auch diese Sonderfälle eine feste und befriedigende 
Rechtsgrundlage gefunden.

Eine Haftung fü r bei Schwarzfahrten befördertes 
Reisegepäck nach §§ 65 Abs. 2 Satz 2, 66 PostO. 
ist gemäß § 12 PostG. nicht möglich, da hier § 7 
Abs. 3 KraftfG. nicht anwendbar ist. Dies entspricht 
der getrennten Haftung für Personen- und Sach
schäden (einschließlich derer am mitgeführten Hand
gepäck) einerseits und Reisegepäck andrerseits bei 
ordnungsmäßigen Fahrten.

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

Die Haftung bei Schwarzfahrten bezieht sich nicht 
nur auf Fälle, in denen die Benutzung des Fahr' 
zeugs durch Verschulden des Halters erm ög lich t 
worden ist. Ohne Rücksicht auf Verschulden de* 
Halters hat dieser für Schwarzfahrten der Personen 
zu haften, denen er das Fahrzeug überlassen hat 
oder die „ fü r  den Betrieb des Kraftfahrzeugs an- 
gestellt“  sind. Diese Bestimmung geht zugunsten 
des Publikums von der Erwägung aus, daß es der 
B illigkeit entspricht, den Halter ohne weiteres W  
Handlungen von Personen einstehen zu lassen, 
denen er das Fahrzeug anvertraut hat. ImmerhinlS 
§7  Abs. 3 KraftfG. eine Ausnahmevorschrift, daher 
eng auszulegen. Das gleiche ergibt sich aus dc 
bei der Haftung des Postreisedienstes an sich sctioi 
weitgehend durchbrochenen Grundsatz der posta 
sehen Nichthaftung.

Es muß sich um Personal handeln, das „fü r  den 
Betrieb“  des Fahrzeugs „angestellt“  ist. Demgege^ 
über spricht § 8 Abs. 2 KraftfG. von der entgeh 
liehen „Beförderung“  durch ein dem öffentlicn 
Verkehr dienendes Fahrzeug, § 65 PostO. v 
„Postreisedienst“ . Es fragt sich hinsichtlich der 
sassenhaftung bei Schwarzfahrten auch für 
Bereich der übrigen öffentlichen Kraftverkeh 
mittel, wie weit unter diesen Gesichtspunkten 
Rahmen des für den Betrieb des Kraftfahrzeugs 31l\€ tliiucil UCb IUI UCII UV.UIVU V1V.Ö X

gestellten Personals zu fassen ist. Hierher gehör . 
sich nicht nur das Personal, das den Fahrdienst uSICH m in i nur udb i ciouudij uao u tu  * 
die Abfertigung gerade des Fahrzeugs versieht, . 
dem das Haftungsereignis eingetreten ist. 
öffentlichen Kraftverkehrsmitteln könnte vielm,onemiicnen ixraiiverKeursrnmciu raune  ,
z. B. auch das Personal einbezogen werden, das , 
Beginn und Ende der Fahrt während des Ein-
Aussteigens der Reisenden mit dem Fahrzeug 0 ^ 
der Abwicklung des Reisedienstes unmittelbar 
Fahrzeug selbst Befassung hat, z. B. der M°n j 
der zwischen zwei Fahrten auf dem Kraftpos
eine Überprüfung des Motors vornimmt, der ^CHIC UUC1 |JI UlUlig UCO ^

dienstete, der dem Fahrgelderheber beim Aut- | 
Abladen des Gepäcks hilft, das Werkstattper 
und andere. Je nach der Größe eines Verkenr j j
triebs hat also eine mehr oder weniger großr j iClll
von Bediensteten mit dem Fahrzeug als öfie iu»-- * 
Kraftverkehrsmittel bei dessen Einsatz Be; aSnJe|ri.
mag es sich auch nur um Teilleistungen

Demgegenüber muß man jedoch den W °r » 
es § 7 Abs. 3 KraftfG. in Rechnung stellen- A e 

Abs. 1 KraftfG. spricht von dem bei dem Be ^  
des Kraftfahrzeugs Tätigen, § 7 Abs. 2 Krau' • j e|i

des

dem bei dem Betrieb Beschäftigten. Der 
Betrieb Angestellte des §7  Abs. 3 KraftfG. 1 r ef
, « _ ■ t_i ___u:„4 i;««t enge».dasselbe. Der Unterschied liegt in dem eng , j as 

Verhältnis dieser Person zum Halter, deutet a ^veriiaiuua uicau i tiovu  - - -  v.
Vertrauensverhältnis hin, für das der na iie  eju 
weiteres einstehen soll. Es muß sich also ^gr- 
festes Arbeitsverhältnis handeln. Dies lie& nlcNis 
dings bei dem oben aufgeführten Person sione
vor. Trotzdem dürfte § 7 Abs. 3 KraftfG. d asSefl' 
der Novelle nach auch für den Fall der 
haftung e n g  auszulegen sein. Mag‘ aucn zü 
Wahl des Wortes „ fü r“  nichts Eind 
schließen sein, so muß man doch von der' üg 1
ausgehen, daß die Möglichkeit, das F di
Schwarzfahrten zu benutzen, vornehmlicn erfl° 
r \______ ____ a\o, Hpm Fahrzeug u
OUlWcllAIclniit.il /-U üv,i*mu.vh, *--- 1(y
Personen gegeben ist, die mit dem ran rz t & ^¡cr 
u n m i t t e l b a r e  Befassung haben. Der - , „ s)Atis'c■hlu n n n t t e i o a r e  Deiassui^
Begründung zur Novelle28) ist die glc pa|i
zu entnehmen. Zu den für den Betrieb des

9 53tZ’

Abs

________ _  ̂ 9<
28t DL 1939, 1772 zu Art. II zu Nr. 2 Abs. 
bs.3 1. Satz; vgl. auch K o f f k a  a.a.O. S. ^2’ ) Vgl. Text unter V.
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Zeugs angestellten Personen rechnen daher der zur 
Zeit der Schwarzfahrt für das Fahrzeug verantwoit- 
liche Fahrer, u. U. die Fahrer, die laut Dienstplan 
als Ablösung gelten, auch wenn der Wagen ihnen 
zur Zeit nicht übergeben ist, und allenfalls der oder 
die Reservefahrer, die in besonderen Fallen be
stimmungsgemäß für die planmäßigen Fahrer des 
betreffenden Wagens einzuspringen haben. Zu die
sen Personen w ird man auch die technischen Uber- 
wachungsbeamten und Monteure, die bestimmungs
gemäß den Wagen zu Prüfungszwecken durch Be
tätigung des Motors in Bewegung setzen können, 
rechnen dürfen2“). Diese Auffassung g ilt nicht nur 
für den Bereich der Deutschen Reichspost, sondern 
ebenso für die sonstigen öffentlichen Kraftver
kehrsmittel.

V.
Die §§65 ff. PostO. gelten nicht nur im A lt

reichsgebiet. Im Memelland erlangte die PostO. mit 
dem gesamten deutschen Reichsrecht am 1. Mai 1939 
Gültigkeit. Im Sudetenland wurde die PostO. durch 
die VO. zur Einführung des deutschen Post- und 
hernmeldediertstcs in den sudetendeutschen Gebieten 

29. Okt. 1938 (RGBl. I, 1524) in Kraft gesetzt. In
9en eincrplipUprtPn Osto-ehieten30). ausgenommen
- Kl. (KUDl. 1, 1,1 -----

den eingeliederten Ostgebieten30), ausgenommen 
das Gebiet der ehemaligen Freien Stadt Danzig, 
!r^  das gesamte Postrecht des Altreichs nach der 
VO. über die Einführung des Post- und Fernmelde-uuci uie DinTUIiruug UW I uoi- U»u . Vn n  

in den eingegliederten Ostgebieten v. 19. Dez. 
L93y (RGBl. I, 2497) am 1. Jan. 1940 in Kraft  Im 
Gebiet der ehemaligen Freien Stadt Danzig ist die 
' ostO. gleichfalls am 1. Jan. 1940 e in g e fü h rt\vor- 
^en- Denn nach § 4 des Gesetzes über die Wieder- 
„ cf e'n'gung der Freien Stadt Danzig mit dem Deut- 
schen ReicTi v. 1. Sept. 1940 (RGBl. I, 1547) ist das 
gesamte deutsche Reichs- und Preuß. Landesrecht 
mer zum fraglichen Zeitpunkt in Kraft getreten.
,.ln .diesen Gebieten g ilt daher ohne weiteres auch 
?le ÄnderungsVO. v. 27. März 1940, die die Neu- 
^yyng_des §65 PostO. festlegt.

8ol ¿bnüch M ü l l e r  a. a. O. 1940 S. 324. 
trau >̂ le umfassen den Reichsgau Wartheland, den Reichs- 

Danzig-Westpreußen ausgenommen das Altreichs- 
eh^.des Regierungsbezirks Marienwerder, ferner die 
K it?31* Polnischen Teile der Regierungsbezirke Zichenau, 
Qumrn ltz und Oppeln, endlich das dem Regierungsbezirk 

mntinen zugeteilte Suwalkigcbiet.

In der Ostmark war die sofortige Einführung des 
gesamten Postrechts des Altreichs nicht möglich.
So ist auch das Postreisehaftungsrecht des A lt
reichs dort noch nicht in Kraft getreten. Vielmehr 
g ilt nach wie vor die österr. Postkraftwagen- 
VerkO .31), die bestimmt, daß sich die Haftung im 
Postreisedienst der Ostmark nach dem osterr. Krattt- 
HaftpflG. richtet. Nachdem das deutsche KraftfG  
in der Fassung des ÄnderungsG. v. 7. Nov. 1939 am 
1. April 1940 an die Stelle des osterr. Krattt- 
HaftpflG. getreten is t32), g ilt es im Zusammen
hang mit der ostmärkischen PostkraftwagenVerk :0. 
unmittelbar fü r den Postreisedienst der Ostmark.

Damit besteht im Altreich, Memelland, ,Sud^ e" '  
land, in den eingegliederten Ostgebieten einschließ
lich dem Gebiet der ehemaligen Freien Stadt Danzig 
und im wesentlichen auch in der Ostmark für den 
Postreisedienst einheitliches Haftungsrecht. Dies g ilt 
für die Ostmark insofern, als das.deutsc^ R̂ /p ft ' r ;  
hinsichtlich der Haftung für Schaden anlaßhchder 
entgeltlichen Benutzung öffentlicher Kraftverkehrs- 
mittel m it §65 PostO. weitgehend ubereinstimmt, 
hiervon abgesehen g ilt ostmarkisches Postsonder- 
recht hinsichtlich der Haftung im Postreisedienst 
nur noch für befördertes und aufbewahrtes Reise
gepäck. „  .

Das KraftfG. des Altreichs in der Fassung de[  
Novelle v. 7. Nov. 1939 ist außer in der Ostmark 
auch im Reichsgau Sudetenland33), dem Memelland 
der ehemaligen Freien Stadt Danzig und den 
übrigen eingegliederten Ostgebieten34) eingefuhrt 
worden. Damit ist eine Vereinheitlichung im Haf
tungsrecht für Schäden bei der entgeltlichen Be- 
nutfung öffentlicher Kraftverkehrsmittel herbeige
führt worden. Dieses Haftungsrecht stimmt nun
mehr auch mit dem des Postreisedienstes im  wesent
lichen überein.

8I) Von 1929, veröffentlicht im Post- und Telegraphen
verordnungsblatt 1929,93. ,

32\ vo . zur Einführung des Gesetzes über dea\ ê b r  
mit Kraftfahrzeugen in der Ostmark und im Reichsga 
Sudetenland v. 23. April 1940 (RGBl. I, 537).

stl v a ^ u r "  Einführung reichsrechtlicher Vorschriften 
über den Straßenverkehr in den «ungegliederten Ost
gebieten mit Ausnahme des Gebiets der bisherigen Freien
Stadt Danzig v. 29. April 1940 (RGBl. 1,712).

Die Aufrechnungsmöglichkeiten im Haftpflichtprozeß
Von Rechtsanwalt Dr. W e r n e r  W u s s o w ,  Berlin

ist r ider großen Mehrzahl der Haftpflichtprozesse 
arn, • klagende Verletzte entweder schon früher 
die pm, Sinne der z p o - gewesen oder ist es durch 
fä h ig e n ,  welche der Unfall fü r seine Erwerbs- 
steht gebabt hat, geworden. Infolgedessen be
gehn U,r den Beklagten bzw. seine Versicherungs- 
Wpi„, SCaaft ständig die Gefahr, solche Beträge, 
W0va e ê a zu Unrecht an den Verletzten gezahlt 
t% , en s‘nd> sowie insbesondere Prozeßkostenbe- 
züV , VOn dem Verletzten nicht wieder beitreiben 
die ¡tJnilen- Andererseits w ird der Verletzte selbst 
dritio j0 .e ŵa n°ch zugesprochenen Beträge häufig 
sie pLnd benötigen und es nur ungern sehen, wenn 

frühere Zahlungen oder Kostenforderun- 
gewinCVGeklagten zur Verrechnung gelangen. Damit 
r ech« d’e Frage nach den z u l ä s s i g e n  A u t -  
dent,1r, Ul?gs m ö g l i c h k e i t e n  ihre besondere Be- 

g im Haftpflichtprozeß.

Bei der Beurteilung dieser Fragen müssen au- 
nächst diejenigen Fälle ausscheiden, in 
A * Ä  f« W irk lic h k e it  Oberhaupt 
liegt. Dies t r if f t  dann zu, wenn .m ProzeB seitens

gebacht W e rd e n / welche enurZ als ^Vorschüsse auf
den Anspruch d e s ^ ^ J ” V ° n n  i T ä
dieSVe?sifherungsgesellschaft bis zur weiteren Kla- 
die V^sicheru g g Verletzten monatlich
i n n ^ t  bezaSlt so w ird dadurch die Ersatzforde- 
2 Ä b Ä e ° n  in dieser Höhe ge tilg t H ier

über besteht ein eindeutiges U rte il des RG. vom 
17 Febr 1916 (VI 435/15), welches ich in meinem 
Buch Das Unfallrecht“  S. 82 teilweise im W ort
laut zitiert habe. Danach bringen derartige Ab
schlagsleistungen auf die eingeklagte Forderung 
diese, soweit sie reichen, zur Tilgung. Es kann da-

46*
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gegen nicht davon die Rede sein, daß der Beklagte 
auf den ,Weg der Aufrechnung und noch dazu mit 
den aus § 394 BGB. sich ergebenden Beschrän
kungen angewiesen ist. Aus dieser Rechtsprechung 
ergibt sich mithin, daß bei freiw illigen Voraus
zahlungen, welche zur späteren Verrechnung auf 
den noch festzustellenden Schadensersatzanspruch 
geleistet werden, eine Aufrechnung gar nicht er
forderlich ist, sondern die Schadensersatzforderung 
ist in Höhe der geleisteten Zahlungen getilgt. Bei 
freiw illigen Vorschußzahlungen kann aber natur
gemäß eine abweichende Vereinbarung zwischen 
den Parteien getroffen sein, sei es ausdrücklich, 
sei es, daß sich dies aus den Vorgängen entnehmen 
läßt. Das würde dann der Fall sein, wenn durch die 
freiw illige Zahlung eine ganz bestimmte Teilforde
rung des Verletzten endgültig abgedeckt werden 
sollte, so z. B. Bezahlung einer Arztrechnung, eines 
Kuraufenthaltes, des Sachschadens oder ähnliches. 
In der Praxis w ird  es daher für die Versicherungs
gesellschaften zweckmäßig sein, stets den Vorbe
halt der späteren Verrechnung auf jeden beliebigen 
Teil der Schadensersatzforderung zum Ausdruck zu 
bringen. Andererseits w ird  der Verletzte, der dies 
verhindern w ill, gut tun, wenn möglich eine Er
klärung der Versicherungsgesellschaft darüber her
beizuführen, daß bestimmte Kosten endgültig über
nommen werden. .Wird ein allgemeiner Verrech
nungsvorbehalt gemacht, so ist später der Einwand 
der T ilgung unbeschränkt zulässig. Soweit es sich 
um eine Rentenforderung wegen Erwerbsschadens 
oder vermehrter Bedürfnisse handelt, sind alle Vor
schußzahlungen auf jeden Fall anrechenbar, soweit 
sie zur Deckung des laufenden Bedarfes des Ver
letzten gedient haben; denn insoweit ist der Renten
anspruch nach der Fassung des Gesetzes ein ein
heitlicher (RG. 69, 296). Des besonderen Vorbe
haltes bedarf es daher insonderheit bei der Be
zahlung von Rechnungen an dritte Personen, z. B. 
Beseitigung von Sachschaden an Kraftfahrzeugen 
durch eine Reparaturwerkstatt, Bezahlung von Arzt- 
und Kurkosten. H ier w ird man es ohne den Vor
behalt nicht zulassen können, daß derartige Zah
lungen später als Erfüllung von Forderungen auf 
Erwerbsschadensrente angesehen werden.

Verschieden von den freiw illigen Zahlungen ist 
der Sachverhalt bei solchen Vorschüssen, welche 
auf Grund einstweiliger Verfügung des Gerichts 
geleistet werden. In diesen Fällen hat der Schädiger 
regelmäßig die Anerkennung der Forderung des 
Verletzten ausdrücklich abgelehnt. Die einstweilige 
Verfügung bringt keine endgültige Klärung dar
über, ob der Anspruch des Verletzten berechtigt ist 
oder nicht. Der Verletzte kann diese Klärung da
durch herbeiführen, daß er den betreffenden An
spruch in seine Klageforderung im Hauptprozeß 
miteinbezieht. Er kann auch gemäß § 926 ZPO. auf 
Antrag des Schädigers durch Setzung einer richter
lichen Frist zur Erhebung der Hauptklage ge
zwungen werden, wobei die Klageerweiterung in 
dem ohnehin schwebenden Hauptprdzeß der Er
hebung einer besonderen Klage gleichsteht. So
lange die Klärung im Hauptprozeß aber nicht 
erfolgt ist, kann der Schädiger seinerseits im Haupt
prozeß die Anrechnung jeder auf Grund einst
weiliger Verfügung geleisteter Zahlung beantragen. 
Denn mangels besonderer Vereinbarung muß jede 
Zahlung als auf die Gesamtheit des Schadensersatz
anspruches geleisteter Vorschuß angesehen werden. 
Dies bedeutet fü r den Verletzten keinerlei Gefähr
dung seiner Ansprüche, da er ohne weiteres im 
Hauptprozeß gegenüber diesem Erfüllungseinwand

des Schädigers seine Klage um diejenigen Ansprüche 
erweitern kann, welche Gegenstand der einstweili
gen Verfügung gewesen sind. Es erfolgt dann die 
Entscheidung im Hauptprozeß auch über diese 
Ansprüche.

Der Einwand der Erfüllung ist dem Beklagten 
zunächst in denjenigen Fällen abgeschnitten, in 
denen nach den vorstehenden Ausführungen eine 
Vereinbarung vorliegt, nach welcher die Zahlung 
eben nicht als Erfüllung gerade des vom Verletzten 
eingeklagten Schadensersatzanspruches angesehen 
werden sollte. Ferner aber kommt der Einwand 
immer dann nicht in Frage, wenn es sich utn 
Kostenerstattungsansprüche des Beklagten handelt. 
Dieser in der Praxis häufigste Fall w ird immer 
dann vorliegen, wenn dem Verletzten nur ein klei
ner Teil seiner Ansprüche in Form von Rente oder 
Kapital zugesprochen worden ist, im übrigen aber 
Klageabweisung erfolgt, so daß der Verletzte den 
überwiegenden Teil der Kosten zu tragen und ent
sprechende Beträge dem Schädiger zu erstatten 
verpflichtet ist. H ier gre ift die Aufrechnung ein, 
welche regelmäßig unmittelbar im Anschluß an den 
Prozeß erklärt w ird und im Streitfälle zum Gegen
stand der Vollstreckungsgegenklage gemacht wer
den muß. .

Eine derartige Aufrechnung unterliegt den a"' 
gemein für Aufrechnungen geltenden gesetzlichen 
Beschränkungen, d. h. insbesondere dem § 394 
BGB., wonach gegen eine Forderung nicht aufge" 
rechnet werden kann, welche der Pfändung nich 
unterworfen ist. Die Pfändbarkeit ist, soweit 
hier interessiert, gemäß §850g ZPO. bei der nac 
§ 843 BGB. wegen einer Verletzung des Körper5’ 
oder der Gesundheit zu entrichtenden Geldrente> 
bei Geldrenten nach §844 BGB. und endlich getna^ 
§ 851 ZPO. bei Forderungen, welche nicht über
tragbar sind, ausgeschlossen.

Daraus fo lgt zunächst, daß die Aufrechnung ujj 
bedenklich gegenüber Forderungen auf Sacn' 
Schadensersatz "und Schmerzensgeld zulässig 1 
Die Unübertragbarkeit des Schmerzensgeldes hör 
mit dem E in tritt der Rechtshängigkeit auf. y  
dem Hauptteil des Schadensersatzanspruches, 'j1 
besondere dem Erwerbsschaden und den vertue0, 
ten Bedürfnissen, hängt die Zulässigkeit der AU 
rechnung davon ab, ob im Sinne des § 850 g c‘ 
Rente vorliegt oder ob man es mit einer Kapd“ f 
forderung zu hin hat. Die Entscheidung d'cs 
Frage macht in der Praxis erhebliche Schwici k  
keiten. § 843 BGB. bestimmt ganz allgemein, 0\ 
dem Verletzten durch Entrichtung einer Qddren , 
Schadensersatz zu leisten ist. Demgegenüber s » 
§7 RHaftpflG. und §13 Abs. 1 K raftfü ., d e r  Sen 
densersatz sei „ fü r  die Zukunft“  durch Jüh riC jj,arlli

der Sei«;
___ W t_____ ntric
einer Geldrente zu leisten. In allen Fällen
wegen Vorliegens eines wichtigen Grundes an 
der Geldrente ein Kapitalbetrag zugesprochen 
den. Diese Ausnahmemöglichkeit, bei welcher 
Aufrechnung ohne weiteres zulässig sein vv ' 
kommt in der Praxis nur sehr selten vor und s 
daher fü r die weitere Erörterung ausschciden. ^  
RG. hat sich in mehreren Entscheidungen i\Q. 
Frage beschäftigt, was im Sinne des RHa P ̂  
und des K ra ftfu . unter dem Begriff „ fü r 
kunft“  zu verstehen ist. In diesen Entscheid 
(RGZ. 133, 183 - J W .  1931, 3340; R G Z 1J% 97 
=  JW. 1932, 2027; RGZ. 151, 9 - J W .  1936, ^  
und JW. 33, 2050) ist die Frage nicht »nt^ L ung 
Gesichtspunkt der Zulassung einer Autre af0, 
behandelt worden. Vielmehr ging der Streit 
ob die Höchstgrenze des KraftfG. von 1500./-
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die Jahresrente auf die eingeklagten Schadenbe
träge Anwendung zu finden habe oder nicht. Das 
RG. hat in diesen Entscheidungen sich zunächst 
eindeutig auf den Standpunkt gestellt, daß weder 
der Verletzte noch der Schädiger etwa ein Wahl
recht in dem Sinne haben, daß sie den Charakter 
des Anspruches als Rentenanspruch oder Kapital
anspruch nach ihrem Wunsch bestimmen können, 
bür den Verletzten ist dies in RGZ. 151, 9, fü r den 
Schädiger in RGZ. 133, 184 am Schluß ausge
sprochen worden. Die Entscheidung in der JW. 
.33,  2050 ist in dieser Beziehung etwas unklar, weil 
'.rnmer nur negativ davon gesprochen wird, es 
K.pnne der Klägerin nicht verwehrt werden, schon 
ur die Vergangenheit eine Kapitalzahlung zu be

anspruchen. Die erwähnten anderen Entscheidungen 
ergeben aber eindeutig, daß das RG. der Ansicht 

lm Gesetz sei zwingend festgestellt, ob Kapital- 
, aer .Rentenforderung in Betracht kommt. Insoweit 
at sich das RG. in diesen Entscheidungen dahin 

I ,ls2^sPr°chen, daß der maßgebliche Stichtag die 
, Fäl lung, und zwar äußerstenfalls des Urteils 
<J!h • ‘ »stanz darstellt. Im Rahmen des KraftfG. 
fsi, n»thin grundsätzlich für die Zeit bis zur Urteils- 
(]• ll»S der Schadensersatz ein Kapitaianspruch, für 
Sejn^ eit nach der Urteilsfällung ein Rentenanspruch

s Gas hat sich bisher nicht darüber ausg&- 
Rpi t e»’ °b  die gleiche Auffassung auch für die 
fäll; -des § 843 und § 844 BGB. gelten soll. Auf
dip daß der W ortlaut des Gesetzes im BGB. 
derr . rte i,für die Zukunft“  nicht enthält. An
eine Clts ist kein Grund ersichtlich, warum hier 
Man Verschiedenartige Regelung stattfinden soll. 
RG daher durchaus damit rechnen, daß das
Entsei ■ c»»»al ein Fall aus dem BGB. zu seiner 
wiru »®}dung gelangt, auch hier davon ausgehen 
Tarrp , die Schadensersatzforderung bis zum 
i»stan i Grteilsfällung in der letzten Tatsachen- 

Di 2 p KaP>talanspruch anzusehen sei. 
wieo-L, ntscheidung des RG. unterliegt schwer- 
W eder-ln. Bedenken. Einmal ist es in der Praxis 
Klapp »blich nocb überhaupt immer möglich, den 
Bei ß ' H . S  dieser Auffassung des RG. anzupassen. 
teilsfäligmn des Prozesses ist der Zeitpunkt der Ur- 
rhnij unbekannt. Die Erwerbsschadensforde-
niclft r n  die Zeit nach der Klagerhebung ist noch 
nichts , Infolgedessen bleibt dem Kläger gar 
Iräge k- eres übrig, als zwar die aufgelaufenen Be- 
einhejtijls. ZUr Erhebung der Klage in Form eines 
AachenC"  k o ffe rte n  Klageanspruches geltend zu 
Klager]’ andererseits aber für die Zeit nach der 
iährlichp U»S Zahlung von monatlichen oder viertel- 
Rente Beträgen eben in Form einer laufenden 
gerecht verlangen. Um der Auffassung des RG. 
der mü z» werden, müßte der Kläger eigentlich in 
antr;iß. . »üchen Verhandlung jeweils seinen Klage- 
^ieder f  E °rm ändern, daß er die inzwischen 
- apita lw  ‘K gewordene Rente dem bezifferten 
zinsberp zuschlägt und lediglich für die
j° rhebt n Un£ die monatlichen Fälligkeiten her
ber -einzpi a der Kläger nicht wissen kann, ob in 
Grteij 0 , » mündlichen Verhandlung bereits ein
«der v- „  r. e‘wa nur ein Beweisbeschluß ergeht, 
?»berai,mieic»t Verkündungstermin für ein Urteil
KlArv. R Wird C n rniifUA mo1 ornniif r» n;'aSeant... w.ird> so müßte er jedesmal erneut den 
brich t !, ä»dern. Tut er dies nicht, so müßte das 
■ i*aIfordp ° n s‘(tI1 aus den Schadensersatz als Ka- 
»*s es derrijR!? 'm Urteilstenor anders formulieren 
^an sip, Klager in seinem Klageanträge getan hat. 
UeWalt a da»er» daß in der Praxis den Dingen 

»getan werden muß, wenn man die Auf-

fassung des RG. wirklich durchführen w ill. Es er
scheint auch als eine mit einer verständigen Auf
fassung des Parteiwillens nicht zu vereinbarende 
Spitzfindigkeit, wenn man nun etwa den Antrag auf 
Zahlung monatlicher Renten in einen Antrag auf 
monatliche Kapitalraten umdeuten wollte. Man w ird 
vielmehr feststellen müssen, daß in der Praxis gar 
keine andere Möglichkeit gegeben ist, als fü r die 
Zeit nach Erhebung der Klage normalerweise eine 
Rente zu verlangen.

Der Auffassung des RG. steht weiterhin die Vor
schrift des § 708 Z iff. 6 ZPO. entgegen. Nach 
dieser Vorschrift w ird die vorläufige Vollstreckbar
keit von Urteilen über Geldrenten nach § 843 BGB. 
insoweit angeordnet, als diese sich auf die Zeit nach 
Klagerhebung und auf das letzte Vierteljahr vor 
Klagerhebung beziehen. Der Gesetzgeber geht so
mit jedenfalls im Rahmen des BGB. ganz ausdrück
lich davon aus, daß der Schadensersatzanspruch 
nicht nur für die Zeit zwischen Klagerhebung und 
Urteil, sondern sogar fü r die Zeit zwischen Unfall 
und Klagerhebung den Charakter einer Rente 
mindestens haben kann.  In den fraglichen Vor
schriften des KraftfG. und RHaftpflG. ist § 708 
Z iff. 6 ZPO. ausdrücklich für entsprechend anvvend- 
bar erklärt worden. Dies erscheint nicht vereinbar 
mit der Auffassung, daß es bei diesen Sonden
gesetzen Rentenansprüche für die Zeit vor der U r
teilsfällung überhaupt nicht gibt. Denn dann würde 
die Anwendbarkeit des § 708 ZPO. schon deshalb 
nur von geringer Bedeutung sein, weil die vor
läufige Vollstreckbarkeit bei den nach Urteilsfällung 
erst fä llig  werdenden Renten.beträgen sich besten
falls aut 'die in der zweiten Instanz vergehende
Zeitspanne beschränken müßte; ferner kann es 
kaum der Sinn des Gesetzes sein, daß in diesen 
Fällen die vor Erlaß des Urteils fä llig  gewordenen 
Beträge, da sie keine Renten im Sinne des § 708 
ZPO. sein würden, nur gegen Sicherheitsleistung, 
die noch gar nicht fälligen Renten dagegen ohne 
Sicherheitsleistung vollstreckbar sein sollen. Ich 
sehe deshalb keine Möglichkeit, die Ansicht des 
RG. in verständiger Weise mit §708 ZPO. in Ein
klang zu bringen, selbst wenn man sich entschließen 
wollte, die Frage bei §843 BGB. umgekehrt wie 
bei KraftfG. und RHaftpflG. zu beantworten.

Zu welchen Schwierigkeiten die Ansicht des RG. 
führt, beweist am besten, daß das RG. selbst bisher 
ängstlich die Entscheidung für den Fall vermieden 
hat, daß der Verletzte für die Zeit bis zur Urteils
fällung einen Kapitalbetrag und darüber hinaus für 
die spätere Zeit einen Rentenanspruch im Prozeß 
geltend macht. Nach meiner Ansicht liegt keinerlei 
Notwendigkeit vor, dem Gesetz eine so enge Aus
legung zu geben, wie es das RG. tut. Diese Aus
legung krankt an dem bedenklichen Versuch, aus 
prozessualen Gesichtspunkten unter Verwendung 
des Prozeßzeitpunktes der Urteilsfällung den ma
teriellen Charakter eines bürgerlich-rechtlichen An
spruchs bestimmen zu wollen. Es steht nirgends 
geschrieben, daß die Befriedigung des Anspruchs 
unbedingt prozessual erzwungen werden muß. Ge
schieht dies nicht, sondern zahlt der Schädiger fre i
w illig  bzw. im Vergleichswege, soll dann auch der 
Charakter des Anspruchs, von dem z. B. die An
wendbarkeit des §760 BGB. u. a. abhangt, von 
einem gar nicht feststellbaren prozessualen Zeit
punkt beeinflußt werden? Andererseits kann der 
Rechtscharakter des materiellen Anspruchs nicht 
verschieden sein, je nachdem ob seine Verw irk
lichung fre iw illig  oder im Prozeßwege erfolgt. Ich 
bin deshalb der Ansicht, daß es bei der Auslegung



der Worte „ fü r  die Zukunft“  gar nicht auf den 
Prozeßstand ankommt, sondern auf das Datum der 
jeweiligen Geltendmachung des Anspruchs. Fordert 
mithin der Verletzte durch Mahnbrief oder durch 
Klagerhebung zur Zahlung auf, so sol er den 
fälligen Schaden als einheitlichen Kapitalanspruch 
beziffern und den noch nicht fälligen Schaden als 
Rente begehren. Diese einmal geforderte Summe 
verändert aber ihren Charakter dann nicht deshalb 
ohne weiteres, weil darüber ein Prozeß geführt 
werden muß, in dessen Verlauf neue Fälligkeiten 
eintreten. Wohl aber halte ich den Verletzten für 
befugt, nach seiner Wahl nunmehr seine Ansprüche 
neu zu formulieren und dabei die inzwischen fähig 
gewordenen Renten dem Kapital zuzuschlagen ähn
lich wie ein Kläger die Zinsen ausrechnen und der 
Hauptklagesumme zuschlagen kann. Gegen dieses 
Wahlrecht des Verletzten bestehen m. E. keine aus 
dem Gesetz zu belegenden Bedenken.

Geht man von der hier vertretenen Ansicht aus, 
so unterliegen diejenigen Beträge, welche im Pro
zeß als fortlaufende Rentenzahlungen geltend ge
macht und als solche zugesprochen sind, nach 
8 850 g ZPO. nicht der Pfändung und können somit 
auch nicht Gegenstand der Aufrechnung sein. Der 
Schädiger muß daher insoweit das Urteil auch dann 
erfüllen, wenn ihm Kostenerstattungsanspruche 
gegen den Verletzten zustehen. Aus der erörterten 
Auffassung des RG. ergibt sich dagegen die Fol
gerung, daß mindestens im Rahmen des K ra tttu . 
und RHaftpflG., wahrscheinlich aber auch bei den 
88 843, 844 BGB., alle vor dem Tage der Urteils- 
fä'llung in der letzten Tatsacheninstanz fällig ge
wordenen Schadensersatzbeträge Kapitalraten und 
als solche pfändbar s ind; sie unterliegen mithin der

AUDerClKlageantrag in Haftpflichtprozessen enthalt 
häufig sog. Befreiungsansprüche. Diese sind ver
schiedenen rechtlichen Charakters: einmal können 
sie sich aus den §§ 249 Satz 2, 250 Satz 2 und 25 
Abs 1 BGB. ergeben; entstehen infolge des Un
falles Ansprüche dritter Personen gegen den Ver
letzten, die dieser nicht selbst befriedigen kann oder 
w ill, so hat der Schädiger nach dem Grundsatz der 
Naturalrestitution den Verletzten von diesen An
sprüchen zu befreien; zu diesem Zweck klagt der 
Verletzte auf Zahlung an die dritten Personen 
(H ilfen im Geschäft, Reparaturwerkstatt für Sach
schäden usw., Ärzte, Krankenhaus, Erstattungsan- 
sprüche der Wohlfahrt). H ier liegt iniemals_ ein 
direkter Anspruch der betreffenden Drittglaubiger

'egen den Schädiger vor, vielmehr besteht nur der 
Schaden des Verletzten in der Entstehung einer 
Verbindlichkeit, es handelt sich aber nach wie vor 
um Ansprüche des Verletzten. Infolgedessen ist die 
Aufrechnung gegenüber einem solchen Anspiucne 
unbeschränkt zulässig.

Weiter erscheint die Klageforderung aber aucn 
dann als Befreiungsanspruch, wenn die Zahlung 
an einen Dritten gemäß 8 265 ZPO. wegen Über
ganges des materiellen Rechtsanspruchs erfolge" 
muß. In diesen Fällen richtet sich die Zulässigkeit 
der Aufrechnung nach den §§ 392, 406 BGB. 
kommt mithin darauf an, wann die aufzurechnenae 
Gegenforderung zur Entstehung gelangt ist. bow 
es sich um vorprozessuale Leistungen des bei 
digers handelt, w ird somit die Aufrechnung reg 
mäßig zulässig sein. Aber auch bei dem Koste 
erstattungsanspruch erscheint die Aufrechnung J  
lässig. Denn § 265 ZPO. setzt immer voraus, da" 
der Übergang der Forderung auf den Dritten wa 
rend der Rechtshängigkeit eingetreten ist. wen 
nun auch die Kostenerstattungsforderung erst rn> 
der Beendigung des Prozesses fällig wird, so 1 
sie doch bedingt schon mit Beginn des Prozesses 
vorhanden (vgl. RG. 73, 138). Die Ausdehnung de 
Grundsätze dieser RG.-Entscheidung auf den Kost 
anspruch ist jedoch, soweit ersichtlich, noch 
in der Rechtsprechung ausgesprochen worden, u  
offenbar nicht veröffentlichte Entscheidung des k 
(V 70/07) scheint dem sogar entgegenzustehen, 
scheint jedoch die Zulassung der Aufrechnung ß 
so berechtigter, als im allgemeinen der u o  
gleichzeitig auch um die Anerkennung der Yo 
rung des neuen Gläubigers aus § 265 ZI U. ge ' b- 
wird, so daß es durchaus b illig  ist, wenn er au
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an dem Kostenrisiko beteiligt ist. ,
Unzulässig ist die Aufrechnung dagegen a , 

wenn die Forderung als Befreiungsansprucn & 
tend gemacht wird, obwohl sie bereits vor £ 
erhebung auf einen anderen Gläubiger Ja- 
gangen ist, so insbesondere bei dem Teil des^ ^  
densersatzanspruchs, welcher laut § 154- K . eli 
die Versicherungsträger übergegangen ist. in e. 
Fällen fehlt dem Verletzten überhaupt die 
befugnis, sein Befreiungsanspruch muß daher 
sätzlich abgewiesen werden. Dennoch hat die ^  
sprechung solche Klagen zugelassen W- de 
252 und JR. 1931 Nr. 1451). In solchen Fallen w da 
8 406 BGB. einer Aufrechnung entgegenstene, „ 
der Übergang der Forderung kraft Gesetzes 
im Augenblick des Unfalles erfolgt.

Beleidigungsklagen im Zivilprozeß
Von Amtsgerichtsrat Dr. S

I.
Nach § 7  Teil 6 Kap. I der VO. v. 6 Okt. 1931 

(RGBl. I, 537) können Privatklageverfahren durch 
Beschluß eingestellt werden, wenn die Schuld des 
Täters gering ist und die Folgen der Tat unbedeu-

tCIDieS Gerichte machen von dieser Möglichkeit der 
Einstellung in sehr weitem Umfang Gebrauch. Nur 
ein sehr geringer Teil der bei den Gerichten ein
gehenden Privatklagen kommt zur Hauptverhand
lu n g ’ der überwiegende Teil endet durch Ein
stellung. Es ist nicht ersichtlich, daß sich zur Frage, 
welche Verfahren einzustellen sind, welche nicht, 
einheitliche Grundsätze gebildet hätten. Dies mag

e h r ö d e r ,  Offenbach a. M. 

schon daran liegen, daß derartige b&ffl
nicht oder nur selten zur Entscheidung de ^  d,e
Gerichte kommen. Vor allem aber haben s t c>3l 
Voraussetzungen, unter denen im t  ¡„ de
diese „Notverordnung“  erlassen worden is . ge- 
Zwischenzeit grundlegend geändert, s\ ve
ändert, daß man sogar hie und da die Meir1 % CK  
treten hört, diese Bestimmung durfte ,,e se 
gar nicht mehr angewendet werden, mir l  sp i^  
sie aufhebungsreif. Doch sie gilt noch un 
in der Praxis eine so große Rolle wie nu ge
der Gesetzgeber sich im Jahre 1931 von 
Stimmung eine Eindämmung der d[eser ^
versprochen hatte, dann hat er sic
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Wartung erheblich getäuscht. Die Zahl der Privat
klagen ist jedenfalls zur Zeit eher im Steigen als 
'm Fallen begriffen.

Die Frage nach dem gesetzgeberischen Sinn der 
Einstellung wegen Geringfügigkeit ist darum auch 
heute nicht müßig. Sie soll hier nicht erörtert wer
den. Nur so viel ist zu sagen: Die Frage hat heute 
nicht mehr zu lauten: „W arum  hat der Gesetzgeber 
diese Bestimmung erlassen“ , sondern: „Warum hat 
der Gesetzgeber diese aus der Zeit vor der Macht
übernahme datierende Bestimmung bestehen las
sen?“  Daß sie nicht nur „vergessen“  worden ist, 
kann keinem Zweifel unterliegen. Jedenfalls können 
bei der Beurteilung der Frage, ob die Schuld des! 
laters gering ist und die Folgen der Tat unbedeu
tend sind, nicht mehr die Maßstäbe gelten, die in 
der Zeit der wirtschaftlichen und politischen Krisen 
v?r der Machtübernahme angelegt wurden. Ob 
e!ne Schuld groß oder gering ist, ob die Folgen 
^mer Tat schwerwiegend oder unbedeutend sind, 
entscheidet sich vielmehr heute nach nationalsozia- 
istischen Grundsätzen, zuvörderst unter dem Blick- 
Punkt der Volksgemeinschaft. 

k erscheint nun allerdings manches gering und 
nbedeutend, was dem einzelnen unmittelbar Be

i n e n  wichtig ist. Gerade in der Kriegs- und 
sin!*6'* des Deutschen Volkes kommt dem Ge- 

«spunkt der Volksgemeinschaft besondere und 
¡bee idende  Bedeutung zu. Die praktische Folge 
liest n gerade heute noch mehr Privatklagen ein- 

werden als zuvor, denn in der Kriegszeit, 
ai wmt wichtigere Dinge auf dem Spiele stehen 
noriPnvate Empfindlichkeiten, muß dem einzelnen 
ordr Weit mehr Rücksicht, Bescheidung und Unter- 

TV tng zugemutet werden als in Friedenszeiten. 
heJ'° .em wäre es verfehlt, Privatklagen von vorn- 
die i n einzustellen, wo nicht besondere Umstände 
Tat | ulü des Täters als groß und die Folgen der 
■Hehr bedeutend erscheinen lassen. Es ist viel- 
stelln Urngekehrt in jedem Fall die positive Fest
gen Lnöb&  daß die Schuld gering und die Fol- 
geraH11- edeutend sind. E)ie Ehre ist ein Gut, das 
Wied e ln der nationalsozialistischen Weltanschauung 
hat ,,r .d‘e *hr zukommende Bedeutung erhalten 
Wie “ nd nichts wäre verfehlter, als w irklich schwer

es n n Ehrverletzungen zu bagatellisieren.
( | tg 7sb'lten deshalb grundsätzlich Verleumdungen 

' BJ
??'k Por

) überhaupt nicht eingestellt werden, 
örV'jbchreden (§ 186 StGB.) nur in Einzelfällen, 
ach p Ridigungen aber immer dann, wenn sie

Y°r ,li10rni Und Inhalt nicht allzu schwer wiegen, 
liehen o*m .so"ten Zänkereien, die sich aus häus- 
>n m Streitigkeiten ergeben, Stänkereien, wie sie 
sind oü Cn Mietshäusern gang und gäbe sind (sie 
en§en 1 -llnausrottbar und erhalten im engen, allzu 
gfiandsot aa 111 metilebcn täglich neue Nahrung), 

at7-hch nicht zur Hauptverhandlung kommen.

Es ■ »•
^l'einun 11Ul1 e‘ne häufig zu beobachtende Err 
Jvegeri daß solche eingestellten Privatklagen 
V h en ö£Ie'digung im Zivilprozeß wieder auf- 
gen, die daraus ergibt sich eine Reihe von Fra- 

Znng , kurz erörtert werden sollen.
>  Pplst herrscht heute Einigkeit über die früher 
f t ;  g8 • J v g l-  insbes. RGZ. 77, 217; 82, 59; 91, 
i ützin’i , u- a-) verneinte Frage, ob ein Rechts- 
,st) Wen,erYf.Se die Zivilklage auch dann gegeben 
^ ers a<T 1 , e Beleidigung (oder die sonstige zu 
5esteH(g .nde Handlung) unter öffentliche Strafe 
'  ' Seit dem grundsätzlichen Urteil des

cn v. 15. Febr. 1927 (RGZ. 116, 151) w ird

dies, soweit ersichtlich, überall bejaht. Ein Rechts
schutzbedürfnis ist bei jeder Rechtsverfolgung nötig 
(RG.: JW. 1932, 650), es ist aber nicht schon des
halb zu verneinen, weil der Kläger die Möglichkeit 
zu Strafanzeige und Privatklage hat.

Abzulehnen ist aber auch die heute häufig ver
tretene Auffassung, das Rechtsschutzbedürfnis sei 
jedenfalls dann zu verneinen, wenn der Strafrichter 
auf eine anhängig gemachte Privatklage durch Ein
stellung entschieden hat. Wenn schon die Tatsache 
der öffentlichen Strafandrohung das Rechtsschutz
interesse für die Zivilklage nicht hindert, kann es 
keinen Unterschied machen, ob der jeweilige Kläger 
es vorher mit einer Privatklage versucht hat oder 
sofort den Weg der Zivilklage beschreitet. Sonst 
brauchte der Kläger, um dem Einwand des mangeln
den Rechtsschutzinteresses zu begegnen, ja nur auf 
die Privatklage zu verzichten (was ihm um so 
leichter fiele, als er mit hoher Wahrscheinlichkeit 
doch eine Einstellung zu erwarten hat) und sofort 
Zivilklage zu erheben.

III.
Die Beleidigungsklagen tauchen im Zivilprozeß 

im wesentlichen in drei Gruppen auf:
als W i e d e r h e r s t e l l u n g s k l a g e n  (Klagen 

auf W iderruf) gegenüber unerlaubten Handlungen 
in der Vergangenheit,

als U n t e r l a s s u n g s k l a g e n  (Abwehrklagen) 
gegenüber unerlaubten Handlungen in der Gegen
wart,

als sog. v o r b e u g e n d e  U n t e r l a s s u n g s 
k l a g e n  gegenüber unerlaubten Handlungen in 
der Zukunft.

Sie sind grundsätzlich zu unterscheiden.
1. Die Klage auf W i d e r r u f  ist eine e c h t e  

S c h a d e n s e r s a t z k l a g e .  Sie hat zum Gegenstand 
die Beseitigung eines durch unerlaubte Handlung 
(Beleidigung) angerichteten Schadens, zum Ziel die 
Wiederherstellung des früheren Zustandes (§ 249 
BGB.). Sie w irk t in die Vergangenheit, indem sie 
voraussetzt, daß ein Schaden entstanden ist, der 
seinerseits fortw irkt, während die schadenstiftende 
Handlung als solche abgeschlossen ist. Im Gegen
satz zur Rechtsprechung des RG. (insbes. RGZ. 
78, 210; 96, 244; Warn. 1913 N r.320) und der im 
RGRKomm. (Vorbem. 6 II vor § 823 BGB.) ver
tretenen Auffassung darf m. E. das Rechtsschutz
interesse nicht schon dann verneint werden, wenn 
keine Wiederholungsgefahr gegeben ist. Denn wenn 
ein bereits eingetretener Schaden beseitigt werden 
soll, kann der Beseitigungsanspruch nicht davon ab
hängig sein, ob zukünftige Handlungen des Täters 
neuen gleichartigen Schaden bringen werden.

In der Mehrzahl der Fälle werden solche W ider
rufsklagen aber an folgenden Erwägungen scheitern.

Wesentlich ist zunächst, daß der anSer‘chtf te 
Schaden noch fortbesteht und fortw irkt, daß also 
ein fortw irkender Störungszustand vorliegt. as 
w ird  bei einem großen Teil mehr oder min er a - 
täglicher Beleidigungen nicht der Fall sein, wohl 
aber, wenn es sich z. B. um eine Kreditgefa rd i g 
durch üble Nachrede oder Verleumdung handelt.

Zum andern muß der vom Beklagten geforderte 
W iderruf zur Beseitigung des Schadens, also zur 
Wiederherstellung des früheren Zustandes geeignet 
sein Eine Widerrufsklage kann dann von vorn
herein nicht zugelassen werden, wenn die Art der 
Beleidigung einen „W iderru f“  nicht zuläßt. W ider
rufen kann man nur eine Behauptung; behaupten 
aber kann man nur Tatsachen. Darum kann man
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auch nur tatsächliche Behauptungen wideriufen, 
während sich Formalbeleidigungen (Schimpf worte) 
dem W iderruf begriffsnotwendig entziehen. Ein Bei
spiel: X. hat behauptet, der Y. habe als Angestellter 
der Firma O. Gelder veruntreut. Wenn X. diese Be
hauptung widerruft, so sagt er: „X . hat bei der 
Firma O. keine Gelder veruntreut/ Wenn X abei 
den Y. einen „Gauner“  oder einen „Idioten ge
nannt hat, oder die Z. eine „D irne“  dann kann er 
diese Formalbeleidigungen bestenfalls dadurch wie
dergutmachen, daß er sich entschuldigt, Abbitte 
leistet — aber er kann solche Schimpfworte, die 
keine Behauptungen sind, und von denen das 
Gegenteil logisch nicht denkbar ist, nicht „w ider
rufen“ . , , . .

Es ist nicht daran zu denken, etwa auch eint 
Klage auf „Abb itte “  zuzulassen, oder ein Feststel
lungsbegehren etwa der Art, daß der Beleidigei 
sich strafbar gemacht habe oder so ähnlich. Das 
hätte mit Wiederherstellung und Wiedergutmachung 
nichts mehr zu tun, sondern würde die Grenze zwi
schen Z iv il- und Strafprozeß in unzulässiger Weise 
ganz und gar überschreiten. Es handelt sich bei all 
diesen Klagen ohnedies schon um nicht ganz unbe
denkliche Grenzverwischungen. Zwar kann der vom 
RG. selbst aufgegebene, noch in RGZ. 60, 17 ver
tretene Standpunkt, daß auch der W iderruf im 
Grunde schon eine Strafe, also im Zivilprozeb nicht 
erzwingbar sei, nicht geteilt werden. Denn im 
Gegensatz zu der Abbitte und der Entschuldigung, 
die in dem, der dazu gezwungen wird, das Ge
fühl der Demütigung und Beschämung hervorruten 
müssen ist der W iderruf als restitutio famae eine 
rein sachliche Erklärung, keine Strafe. Doch wird 
es immer auf den Einzelfüll ankommen, und keines
falls darf in der Zivilklage das verfolgt werden, was 
allein den Strafgerichten Vorbehalten ist, die Ver
hängung einer Strafe. Entschuldigung, Abbitte und 
alle sonst noch etwa in Betracht kommenden For
men einer Genugtuung für Formalbeleidigungen 
tragen aber den Charakter der Strafe so notwendig 
in sich, daß sie im Zivilprozeß nicht begehrt werden 
können. Die Zulässigkeit der Wiederherstellungs
klagen ist also allein auf den W iderruf von Verleum
dungen oder üblen Nachreden zu beschränken.

Des weiteren ist das Rechtsschutzinteresse hiei 
zu verneinen, wenn es sich um gegenseitige Beleidi
gungen handelt (vgl. RGZ. 156, 378, wo die Frage 
jedoch nur gestreift wird), und zwar ohne Rück
sicht darauf, wer der herausfordernde Teil war. War 
das der Kläger selbst, dann ist er nicht schutzwur- 
aig weil er selbst dem anderen zugefügt hat, was 
er am anderen tadelt. War aber der Gegner der 
herausfordernde Teil, und hat der Kläger die Be
leidigung erwidert, so Fjat er sich die Sühne, aut che 
er an sich Anspruch hat, schon selbst verschafft und 
damit das Recht verwirkt, vom anderen auch noch 
einen W iderruf zu verlangen. Das ist keine direkte, 
nicht einmal eine analoge Anwendung des § IW  
StGB., denn es handelt sich nicht um eine vom 
Richter vorzunehmende Kompensation.

Endlich könnten Bedenken gegen die Zulässigkeit 
der Widerrufsklage noch aus der Frage der Voll
streckungsmöglichkeit erhoben werden. Ein Tenor 
etwa der Art :  „D er Beklagte wird verurteilt, die Be
hauptung, der Kläger habe Gelder bei der FirmaiO. 
veruntreut, zu widerrufen“ , ist nicht vollstreckbar. 
Mindestens muß eine genaue Umschreibung er
folgen, in welcher Weise der W iderruf erfolgen 
soll z. B. durch Veröffentlichung in einer Zeitung, 
es sei denn, daß das über den Rahmen des Zumut
baren hinausgeht. Wenn z. B. der Beleidige! seine

verletzende Äußerung nur e i n e m  Dritten gegen  ̂
über getan hat, ohne daß ein Vierter und Fünf 
Kenntnis davon erhalten hat, ginge eine Veröffent
lichung in der Zeitung weit über den Rahmen einet 
Wiederherstellung des früheren Zustandes hinaus. ; 
Vollstreckung kann überhaupt nur nach § 888 ■ l
erfolgen, denn der W iderruf ist eine schlechterdings 
unvertretbare Handlung. Der Beleidigte kann mein 
etwa nach § 887 ZPO. sich zur VeröffenthchW« 
des Urteils auf Kosten des Beleidigten ermächtige» 
lassen, denn d i e s e  Veröffentlichung bliebe e 
Handlung des Beleidigten und wäre kein Wide 
ruf des Beleidigers. Es ist auch nicht an § 894 ¿1V. 
zu denken, denn die Widerrufserklärung, zu 
der Beleidigte verurteilt wird, ist keine „Willen»
erklärung“ . . , „  . a , jti-

Grundsätzlich ist aber hier zu sagen, daß eine 
möglichkeit der Zwangsvollstreckung noch kein tu  
wand gegen die Zulässigkeit der Verurteilung seiw 
ist. Denn es ist z. B. eine Verurteilung zur Wied » 
herstellung des ehelichen Lebens oder eineVeru , 
Iung zur Leistung von Diensten aus einem Di p 
vertrag (RGZ. 72, 394) möglich obwohl die 
zwingung durch §888 Abs. 2 ZPO. verboten is t 

Ist eine Vollstreckung aus solchen oder ahnjicn 
Gründen unmöglich, so muß man die Rechtfertig 
für die gleichwohl zuzulassende W ide rru fs t K  
darin erblicken, daß der Beleidigte in der Erlang 
eines Urteils, das seinem Widersacher einen WH 
ruf auf gibt, allein schon eine Wiederherstellung g 
früheren Zustandes, nämlich eine Wiederherstel 
seiner verletzten Ehre erreicht. , $

2. Die zweite in Betracht kommende Klage n* 
U n t e r l a s s u n g s k l a g e ,  die die B e s e i t i g  
e i ne s  b e s t e h e n d e n  Z u s t a n d e s  zum o e g  
s t a n d  hat. Sie ist eine Abwehrklage (actio qua* 
gatoria), die einen gegenwärtigen Angriff una g, 
aus diesem A ngriff resultierende gegenwärtigeto
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gatoria), uie emen gcguiwa.i.Rvu . 
aus diesem A ngriff resultierende gegenwärtige= 
digung voraussetzt. Der Klagantrag hat aut j,t- 
lassung zu lauten. Das Hauptbeispiel dieser eu ^  
liehen Unterlassungsklage in der Literatur is 
Boykott, der hier fwo nur■ v o n B ¿ cBoykott, der liier (wo nui vu , r  aU1
die Rede sein soll) auszuscheiden ha t Docn g
gegenwärtige Beleidigungen (also vor Klag 
begonnene und nach Klagerhebung *° i S  pring* 
Beleidigungen) sind denkbar. RGZ. 60, zu 
als Beispiele: Einreihung des Bildes einer in 
digen Frau in eine Gruppe von Dirnenbiiac ^  
einem Schaufenster, Anbringung eines besi „ 
Personen beleidigenden Anschlags an einem 
zugänglichen Orte usw. , -pC1iuI1$

Auch hier ist (im Gegensatz zur Rechtsp „■ 6 11
:s RG. und zum RGRKomm., Vorbemerkung . .des K U . U Ilü  zum tCLmrMJiiiii«., »u i«» ....—-  . . Vu 

vor §823 BGB., die die Scheidung von a ¡,ei
beugenden Unterlassungsklage vermissen dr0lit 
nicht erforderlich, daß ein zukünftiger Aul . sagteU 
Die Begründung ergibt sich aus dem zu l ^ egO0 ^Die Begründung ergiot sicn aus uem /-u * ~
Nötig ist vielmehr nur die Fortdauer des ¿\
nen Angriffs, denn nur gegen ihn, und nie „ tr^  
Zukunft richtet sich die Abwehr. Der y0tef «
geht auf Unterlassung. Schwierigkeiten der pap
erörterten A rt werden sich hier nicht c L ^ei d 
das Rechtsschutzbedürfnis hier ebenso wie ^  
Widerrufsklage zu verneinen ist, wenn ge» „  b 
Beleidigungen vorliegen, bedarf keiner \

■ ' B f  iU k .s s u -g s M a g e  ¡ M  , * *
Besonderheit: Wenn der rechtswidrige Angte0 p  
Klagerhebung, jedoch vor Schluß der jet fu« 
Sachenverhandlung aufhort so hat d , | eit, 
wie in allen analogen Fällen, die Moghu ^  
Ffauptsache für erledigt zu erklären
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urteil zu verlangen. Er kann aber auch von der
Unterlassungsklage zur Widerrufsklage übergehen, 
seine Klage also ändern, muß dann aber alle die 
Voraussetzungen dartun, die unter 1 ausgeführt 
worden sind. Von Bedeutung ist vor allem, daß der 
Schaden fortbestehen muß. Ist zugleich mit der 
schadenstiftenden Handlung auch der Schaden selbst 
beseitigt, so besteht kein Schadensersatzanspruch 
mehr. Das Fortbestehen des Schadens trotz Auf
hörens der schadenstiftenden Handlung hat der 
Kläger zu beweisen.

Die Zwangsvollstreckung regelt sich bei der Un- 
wrlassungsklagc nach § 890 ZPO.

3- Endlich kommt noch die v o r b e u g e n d e  
U n t e r l a s s u n g s k l a g e  in Betracht, die in er
weiterter Übertragung der Grundsätze der actio ne
gatoria nach §§ 12, 862, 1004 BGB. von der Recht
sprechung entwickelt worden ist. Ihre grundsätz- 
hchen Voraussetzungen sind bekannt:  ̂ gefordert 
Wlrd ein objektiv rechtswidriger E ingriff in das 
geschützte Recht oder Rechtsgut (hier die Ehre), 
mid für die Zukunft der Nachweis einer ernstlichen, 
durch Tatsachen begründeten Besorgnis weiterer 
Angriffe (Wiederholungsgefahr). Das Schwergewicht 
llegt hier nicht auf der Vergangenheit oder Gegen- 
w?rt, sondern auf der Zukunft. Nicht auf den be- 
re'ts vorliegenden rechtswidrigen Angriff kommt es 
m erster Linie an, wiewohl auch er gegeben sein 
. ußj denn nur aus ihm kann die Besorgnis weiterer 
ngriffe geschöpft werden; Gegenstand der Klage 

Slnd aber in Wahrheit zukünftige Angriffe, die vor

beugend abgewehrt werden sollen. Die eigentliche 
Unterlassungsklage gegen gegenwärtige Angriffe 
und -die vorbeugende Unterlassungsklage gehen 
nicht selten in einander über (vgl. z. B. die Aus
führungen in RGZ. 77, 217 die eine klare Schei
dung vermissen lassen, und die Ausführungen dazu 
im RGRKomm., Vorbemerkung 6 III vor §823 
BGB.), nichtsdestoweniger ist eine klare Scheidung 
nicht nur von theoretischer Bedeutung. Denn hier, 
und nur hier, ist die Wiederholungsgefahr unter 
allen Umständen zu fordern. Beweispflichtig für die 
Wiederholungsgefahr ist der Klager. Im ubn gen, 
insbesondere auch zur Frage der Zwangsvollstrek
kung g ilt das zu 2 Gesagte.

IV.
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß jeweils 

das Klagbegehren entscheidend ist:
Soll V e r g a n g e n e s  gesühnt werden, handelt 

es sich um die Beseitigung eines durch in der Ver
gangenheit liegende Handlung herbeigefuhrten Zu
standes, so liegt eine W iederherste llungs-(W ider- 
r u f s - )  Klage vor.

Soll G e g e n w ä r t i g e s  beseitigt werden, so 
liegt eine echte U n t  e r 1 a s s u n g s k I a g e (Ab-

W<S o l i 'Z u k ü n f t ig e s  vermieden werden, so liegt 
eine v o r b e u g e n d e  U n t e r l a s s u n g s k l a g e  vor.

Je nach der Beantwortung dieser Fragen ist dann 
weiter zu prüfen, ob die für die einzelnen Klagen 
angedeuteten Voraussetzungen gegeben sind.

Kostenfestsetzung erst nach Rechtskraft?
Von Kammergerichtsrat Dr. G a e d e k e ,  Berlin

r Aus At,Iaß seiner Erörterung über die „Erfah- 
lSfifxen mit dem Kriegsverfahrensrecht“  (DR. 1940, 
ein ) gibt RA. H  e r b e r  t S c h n e i d e r , Karlsruhe, 
d ip^jm egung, welche aufgegriffen zu werden ver- 
rP! nt- S c h n e i d e r  tr itt im Interesse einer Verfah- 
f¡'¡Vereinfachung und erheblichen Arbeitsersparnis 
se i d ie  A b s c h a f f u n g  d e r  K o s t e n f e s t -  
s t r  ,n s a u f  G r u n d  n u r  v o r l ä u f i g  v o l l -  
V m - i ^ n a r e r  U r t e i l e  e i n .  I h m  k a n n  n u r  
diR Geha l t l o s  be i  g e p f l i c h t e t  w e r d e n .  Denn 
in rc0ri den Gerichten gemachten Erfahrungen, die 
stäfi Sem Falle ohnehin auf der Hand liegen, be- 
daRSen vollauf die Beobachtungen S c h n e i d e r s ,  

vollkommen zweckloserweise oft eine Un- 
bei von Arbeit an eine Kostenfestsetzung, zumal 
Ven»,PITlpIizierter Kostenausgleichung (§ 106 ZPO.), 

endet werden muß, zwecklos deshalb, weil das 
dert di  liegende Urteil aufgehoben oder abgeän- 
entsr'ünd demgemäß auch eine anderweite Kosten
de« .!-ldung getroffen wird. Damit wird ohne wei- 
fällio. dle gesamte bisherige Kostenfestsetzung hin- 
gan» llla£ diese nun durch mehrere Instanzen ge- 
vom n llnd auf Beschwerde hin bestätigt, mag sie 
feskp* 1schwerdegericht selbst abgeändert oder der 
eitler l?ende Urkundsbeamte oder die Vorinstanz zu 
lieb Änderung angewiesen worden sein. Bekannt- 
Reci ^ fa l le n  ja selbst formell wie materiell in 
vorIu„S{- ^  erwachsene Festsetzungen auf Grund 
hebun ^  vodstreckbarer Urteile m it deren Auf-

D ' °
e'HelGSnS des Hin und Her kann sich innerhalb 

cozesses mehrfach wiederholen, um sich im

Endergebnis schließlich als in  jeder Beziehung 
zweckloser Arbeitsaufwand herauszustellen. Man 
nehme den durchaus nicht theoretisch konstruierten 
sondern fast alltäglich zu nennenden Fall: LG. weist 
Klage kostenpflichtig ab. Darauf Kostenfestsetzung 
gegen den Kläger. OLG. verurteilt, daraufhin 
Kostenfestsetzung gegen den Beklagten. RG. hebt 
auf und verweist zurück, womit auch die letzte rest 
Setzung hinfällig wird. OLG. verurteilt nunmehr nur 
zum Teil und verteilt die Kosten nach Bruchteilen. 
Daraufhin Kostenausgleichung. RG. ander — auct 
hinsichtlich der Kostenquote -  ab, daraufh m wiedei 
andere Kostenausgleichung. Wenn man su*  J.“  
vergegenwärtigt, daß sich um jedes dieser vier 
Festsetzungsverfahren ein besonderes, ja vielleicht
mehrere besondere Rechtsmittelverfahren nach § 104
7PO PTunnieren, von denen wiederum jeae

S S  der Feetsetrung der V onnston^uh-

K ' - « ' " ¿ i S
ließen sich mühelos und 

ungekünstelt noch weiterhin dadurch komplizieren, 
daß nebenher noch Festsetzungen aus §1-4  J  . 
Hufen und auch noch Stre.twertanderungen der 
verschiedenen Instanzen eingeschaltet werden, die

““ ir iT m ä g  noch hinzugefügt werden, daß auch durch 
die Versendung der Akten vom Obergericht an das 
Landgericht, wie sie durch die Kostenfestsetzungsantrage 
notwendig wird, sich häufig Verzögerungen für Gericht 
nnd Anwälte ergeben. D. S.
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ihrerseits wieder eine Abänderung selbst der in 
zwischen rechtskräftig gewordenen Festsetzungen 
bedingen.

II.
Gegenüber dieser auf der Hand liegenden außer

ordentlichen und trotzdem ü b e r f l ü s s i g e n  A r 
b e i t s b e l a s t u n g  d e r  G e r i c h t e  müßten schon 
erhebliche V o r t e i l e  in irgend welcher anderen 
Beziehung sich aufweisen lassen, soll gleichwohl 
eine Kostenfestsetzung bereits auf Grund eines nur 
erst vorläufig vollstreckbaren Titels, wie ihn bisher 
§ 103 i. Verb. m. § 794 ZPO. aufführt, ihre Recht
fertigung finden. Solche Vorteile sind aber nur aus 
der a l l g e m e i n e n  ratio der vorläufigen Voll- 
streckbarkeit herzuleiten, nämlich zugunsten des sie
genden Teils den Spruch des Gerichts auch schon 
vor seiner Endgültigkeit, d. h. vor Rechtskraft ver
wirklichen zu lassen, also einem nur erst bedingten 
T ite l schon dieselben Wirkungen wie dem unbe
dingten T ite l beizulegen und ihn nicht nur m it einer 
bedingten, sondern schon unbedingten Zwangsvoll
streckungsmöglichkeit auszurüsten, welche über bloße 
Sicherung des Vollstreckenden hinaus bereits zur 
endgültigen Befriedigung führt. Dieser Vorweg
nahme der Urteilswirkungen liegt also die Fiktion 
der Richtigkeit des Urteilsspruchs zugrunde.

Diese Vorwegnahme hat naturgemäß gerade auch 
hinsichtlich der K o s t e n  des Rechtsstreits, ja bei 
ihnen vielleicht sogar ganz besonders, einen guten 
Sinn und Zweck. Denn zumeist handelt es sich da
bei um fü r die Zwecke des Prozesses von der Partei 
bereits bar aufgewendete Beträge, wenn man so 
w ill, eine A rt Vorschießen zugunsten der dann 
unterliegenden Partei. Es ist daher bei ihnen w i r t 
s c h a f t l i c h  s i n n v o l l ,  sie sobald als möglich der 
vorschießenden siegreichen Partei — man denke 
z. B. an einen Patentprozeß m it hohem Streitwert, 
¡wo hohe Kostenbeträge dem Betriebe vielleicht 
jahrelang entzogen werden — wieder zufließen zu 
lassen.

Andrerseits hat die Möglichkeit vorläufiger, nur 
bedingter Durchsetzung des Kostenerstattungsau
spruchs noch einen gerade in diesem Zusammen
hang sich offenbarenden weiteren N a c h t e i l :  die 
siegreiche Partei muß vielfach, um den verauslagten 
Betrag erstattet zu erhalten, andere Werte festlegen, 
sofern nämlich das Urteil nur gegen Sicherheitslei
stung vorläufig vollstreckbar ist. Entweder schreckt 
diese Sicherheitsleistung den Sieger, oder sie ist ihm 
sogar unmöglich. Dann steht die vorläufige V o ll
streckbarkeit ohnehin auf dem Papier, ist also, wie 
auch S c h n e i d e r  m it Recht sagt, völlig  unnötig 
und damit eine überflüssige Konzession an den sie
genden Teil. Oder aber er leistet in irgendeiner 
Form Sicherheit, wobei nur Bürgschaftsleistung oder 
Hinterlegung von Wertpapieren nicht als bloßer 
Austausch eines Nachteils gegen die Beseitigung 
eines anderen bisherigen Nachteils (die Veraus- 
lagung der Kosten) angesehen werden könnten.

An einen anderen Vorteil wäre noch zu denken, 
der sicherlich m i t u n t e r  zu erzielen ist: ein schnel
les Zugreifen auf Vermögenswerte der unterlegenen 
Partei, das bei einem Abwarten bis zu der — viel
leicht in weiter Ferne liegenden — Rechtskraft des 
Titels keinen Erfo lg mehr verspricht. Sicher ist das 
eine Erwägung, die in erster Reihe den Entschluß 
des Siegenden, von der vorläufigen Vollstreckbar
keit trotz der drohenden Nachteile Gebrauch zu 
machen, diktieren wird.

Es fragt sich nur, ob nicht doch die selbst in die 
Augen springenden Vorteile eines alsbaldigen Aus

gleichs des Kostenaufwandes durch die Nachteile 
wieder wettgemacht werden, die rechtlich wie wirt
schaftlich betrachtet die Rückgängigmachung dieses 
Ausgleichs, d. h. eben zufolge der Änderung des 
vorläufig vollstreckbaren Urteils m it ihren Auswir
kungen, m it sich bringt.

R e c h t l i c h  hat eine Rückfestsetzung zu er
folgen, die ihre Grundlage in § 788 Abs. 2 ZPO- 
findet, also — vielfach — ein weiteres Kostenfest
setzungsverfahren mit allen sich daraus entwickeln
den Möglichkeiten. W i r t s c h a f t l i c h  w ird die 
Wiederhergabe des vereinnahmten, inzwischen an
derweit aufgebrauchten Kostenbetrages vielfach viel 
unangenehmer sich auswirken als das weitere Ent
behrenmüssen eines bereits verauslagten Betrages 
bis zur Klarstellung der endgültigen Kostentragungs
pflicht. Vor allem ist es m it der bloßen Wieder
erstattung meist nicht getan. Denn es schwebt über 
dem Gläubiger stets „das Damoklesschwert“  (s0 
B a u m  b ach  1 zu §708) nicht nur der Erstattung 
sondern sogar des Schadensersatzes (§717).

Sonach mögen sich bei Abwägung der w i r t 
s c h a f t l i c h e n  Gesichtspunkte Vor- und Nacn- 
teilc einer Kostenfestsetzung auf Grund nur ers 
vorläufig vollstreckbaren Urteils etwa die Waag^ 
halten. R e c h t l i c h  dagegen sind keine Vorteil 
ersichtlich. Vom reinen Rechtsstandpunkt aus kan 
die vorläufige Vollstreckbarkeit — als die V o r  weg- 
nah me einer nur bedingt eintretenden Wirkung 
der gerichtlichen Entscheidung — entbehrt werde • 
Eine solche Vorwegnahme stellt rechtlich vielrnel 
nur dann einen Vorzug dar,, wenn die Gefahr eine 
Änderung der Entscheidung, deren W irkung 
weggenommen wird, gering ist. Das aber kai 
man wohl kaum behaupten.

Hl.
So fä llt das entscheidende Gewicht den 

t i s c h e n  Gesichtspunkten zu, praktisch in beme 
auf die äußeren Auswirkungen einer Vollstrecku 
keit vor Rechtskraft, d.h. also Handhabung, v . f 
fahren, Arbeitsgang, kurzum alles, was mit 
A r b e i t  s b e 1 a s t u n g der Gerichte Zusammenhang;

Damit ist man also in einer Zeit, in welcher n j°|e 
lichste Vereinfachung des Verfahrens mit dem z  . 
einer Entlastung der Gerichte von aller nur u‘ge , 
wie entbehrlichen Tätigkeit die — notwendige ^  
Losung ist, wie sie übrigens auch sonst das } ° { 
darstellt, ohne weiteres bei der von S c h n e i  u ^  
angeregten Frage angelangt, ob hier nicht in 
lieh ersprießlicher Weise eine fühlbare Entlas ^  
der Gerichte herbeigeführt werden kann. Da. 
sicherlich der Fall. Ih r Vorzug wäre um so Sr y ei. 
als sie — im Gegensatz zu vielen sonstigen■ 
einfachungsmaßnahmen — nicht auf Kosten ug 
eines Rechtsguts, nicht durch Einschränkung r 
wünschenswerten rechtlichen Bewegungsfreiheit - -fl 
rechtsuchenden Partei, nicht durch einen Emg j,, 
eine rechtlich wirklich vorteilhafte Position» cll 
dem allein durch Preisgabe einer ihrem m %{i 
W ert nach zweifelhaften rechtlichen MöghctiK 
erzielen ist. ^

Zutreffend weist S c h n e i d e r  d a ra u f hin, 
damit zugleich auch für die Rechtsmittels; ¡¡i 
eine fühlbare Entlastung geschaffen würde. tiilf 
der Tat werden viele Einstellungsbeschlus ^(0. 
oder doch hauptsächlich mit Rücksicht aut (jeU1 
hende Vollstreckung wegen der Kosten a -j r êjls 
auf Grund des vorläufig vollstreckbaren ge- 
bereits ergangenen Kostenfestsetzungsbescnm
stellt.
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Man wird allerdings trotzdem diese Frage nicht 
losgelöst aus dem systematischen Aufbau der ZPO. 
betrachten dürfen und deshalb zugleich prüfen 
müssen, ob nicht etwa ein Stein aus dem gesetz
lichen Gesamtbau gerissen wird, der dessen Halt
barkeit und innere Folgerichtigkeit gefährden könnte. 
Das ist nicht der Fall, insbesondere kann es nicht 
einmal als unfolgerichtig bezeichnet werden, wenn 
man die vorläufige Vollstreckbarkeit als solche wei
terhin beläßt, nämlich für die Durchführung des 
Hauptanspruchs, ihre Ausnutzung für die Zwecke 
der Durchführung des Kostenerstattungsanspruchs 
dagegen grundsätzlich versagt. Denn es ist letzten 
Endes reine Zweckmäßigkeitserwägung, w i e w e i t  
der Gesetzgeber eine Vorwegnahme der Wirkungen 
eines nur erst bedingten Urteilsspruchs zulassen 
will. Hinsichtlich des Hauptanspruchs brauchen da
für keine durchgreifenden Bedenken zu bestehen, 
während hinsichtlich des Kostenanspruchs solche 
aus schwerwiegenden praktischen Erwägungen 
die sich aus der Notwendigkeit eines anschließen
den besonderen (Festsetzungs-) Verfahrens einerseits 
und dessen völliger Nutzlosigkeit bei Änderung des 
Titels andrerseits ohne weiteres ergeben, mit Grund 
Cl'hoben werden können.

Es handelt sich also in der Tat nur um eine E i n -  
s c ü r ä n k u n g der Wirkungen der vorläufigen Voll
streckbarkeit, gegen welche keine rechtsgrundsätz- 
uchen Bedenken geltend gemacht werden können.

IV.
■ Wegfall einer solchen Festsetzungsmöglich- 
heit bringt aber noch in anderer Beziehung einen 
""schätzbaren Vorteil. Nicht nur die Gerichte, son- 
•,eru vor allem auch die R e c h t s a n w ä l t e ,  bei 
""en besonders ihre Bürokräfte erfahren eine 
“"ßerordentlich fühlbare Entlastung von einer Ta- 
"gkeit, die sie vielfach nur als Dreschen leeren 
tr°hs empfinden müssen. Das wiederholte Befaßt- 

7 rden m it ein und derselben Kostenfestsetzung, 
ipjuial unter dem Gesichtspunkt der Gläubiger- 
p- la{t, dann unter dem der Schuldnerschaft der 
E‘genen Partei mit den verschiedenartigsten Varia- 
UJuen lassen ein solches Verfahren alles andere als 

""sehenswert erscheinen. D i e s e  Seite des Pro- 
n.ses gehört — verständlicherweise — ohnehin 

zu der beliebtesten Tätigkeit im Anwaltsbüro, 
."  allerwenigsten dann, wenn sie, womöglich wie- 
Jph°lt, auf die Gefahr hin ausgeübt wird, sich als 
-fCcklos herauszustellen, weil die Grundlage, der 
arKe.’ ja nur erst bedingt wirksam ist. Diese Be- 
f ‘°e:‘tu.ng der Kostenfestsetzungsfrage erfordert vicl- 
y .' einen ganz unverhältnismäßigen Aufwand an 
ei "  "nd Mühe, nicht nur, was die Aufstellung der 
u£.e" en Kostenberechnung anlangt, sondern noch 
Rn * mehr, was die Nachprüfung der gegnerischen 
¡„Anrechnung und damit die Einlegung von Er- 
$tpnrunSe» und sofortigen Beschwerden oder die 
Sbu. Ungnahme zu solchen Rechtsmitteln der Gegen- 

‘ e, betrifft. Wenn das im Rechtsstreit e i n m a l  
'lur-Pk ht> SO mag das unumgänglich und sogar 
fasc 'aus produktiv sein. Wenn ein solches Be- 
ieioifi1 wegen derselben Kostenansprüche, nur viel
em w1" '*  anderen Bruchteilen oder mit umgekehr
ter» Y0rzeichen, aber mehrmals in demselben Pro- 
Un erforderlich macht, dann muß das sich als 
bgk fragliche und unproduktive, vor allem aber ent- 
t jJ rllche Arbeitsbelastung auswirken, deren Bcsei-
"Run

U

fc> ~
nur von Nutzen sein kann.

Pnnu nun aber jedem nur möglichen Gesichts- 
Rechnung zu tragen, soll auch die g e b ü h 

r e n r e c h t l i c h e  Auswirkung eines Wegfalls der 
Kostenfestsetzung auf Grund vorläufig vollstreck- 
baren Urteils geprüft werden. Ich glaube indes, dab 
insoweit von Anwaltsseite kein Einspruch gegen 
eine Beseitigung dieser Festsetzung erhoben wer- 
den würde. Die Kostenfestsetzungsgebuhr aus § 23 
Z iff. 3 RAGebO. (3/io der vollen Gebühr) ist ohne
hin so gering bemessen, daß sie fü r die Anwalts
belange nicht ins Gewicht fällt. So ist z. B. bei einer 
umfangreichen Ausgleichung, die m it einem Saldo 
von nur wenigen Mark endet, trotz vielleicht um
fangreicher und schwierigster Nachprüfung nur eine 
Gebühr in Höhe der niedrigsten entstanden. Die 
Gebührenfrage dürfte also keine Rolle fü r die Bei
behaltung derartiger Festsetzungen spielen.

V.
Zusammenfassend darf daher gesagt werden, daß 

die von S c h n e i d e r  gegebene Anregung, eine 
Kostenfestsetzung grundsätzlich nur auf Grund 
rechtskräftigen Titels stattfinden zu lassen, als 
w i r k l i c h e  V e r e i n f a c h u n g s m a ß n a h m e  v o n  
e r h e b l i c h e r  p r a k t i s c h e r  T r a g w e i t e  de r  
B e a c h t u n g  d e s  G e s e t z g e b e r s  w e r t  ist.

Dies um so mehr, als sie sich m it der A u f 
h e b u n g  einer anderweiten Vereinfachungsmaß
nahme verbinden läßt, die ohnehin nur als notwen
diges Übel eingeführt worden is t : die weitgehende 
Abschneidung der Beschwerden gegen Kostenfest
setzungen. Das die augenblickliche Grenze  ̂von 
200 M  eine große Härte darstellt, welche in ihrer 
Auswirkung als nicht sozial empfunden werden 
muß und deshalb ohne Frage nur aus dringenden 
Staatsnotwendigkeiten eingeführt worden ist, w ird 
wohl niemand bezweifeln. Es ist immerhin der Er
stattungsanspruch fü r drei volle Anwaltsgebuhren 
nach einem Streitwert von 1/00 31AI, also sicheilich 
keinem wirtschaftlich unbedeutenden Objekt, wel
cher nach der bisherigen Regelung der Nachprüfung 
durch das Beschwerdegericht entzogen ist. wenn 
diese einschneidende, vor allem ja auch das wert
volle Rechtsgut einheitlicher Rechtsprechung gefähr
dende Einschränkung des ordentlichen Rechtsmit
tels gegen eine andere, diese Gefährdung und zu
gleich Benachteiligung der Parteien nicht in sich 
bergende Vereinfachungsmaßnahme sozusagen aus- 
getauscht werden kann, dann würde damit im luter- 
esse der Rechtspflege viel gewonnen, dagegen kei
ner Partei von ihren wirklichen Rechten etwas ge
nommen werden.

VI.
Der Wegfall der Festsetzung auf Grund vorläufig 

vollstreckbaren Urteils dürfte indes nur mit ge
wissen E i n s c h r ä n k u n g e n  erfolgen. Denn die 
vorläufige Vollstreckbarkeit w ird vom Gesetz unter 
verschiedenen, sich nicht gleichwertigen Gesichts
punkten gewährt: einmal dem schon erörterten 
a l l g e m e i n e n ,  ohne Rücksicht auf die Gefahr 
eine? Änderung der nur erst vorläufig vollstreck
baren Entscheidung den Spruch des Gerichts in 
bestimmten Fällen jetzt schon verwirklichen zu 

zum  Teil ist aber noch eine andere — 
e n e e r e  — Erwägung maßgebend: der Spruch 
des Gerichts wird vom Gesetz gleichsam als in er
höhtem Maße der endgültigen Entscheidung an- 
oenähTrt behandelt und ist deshalb stets schlecht
hin fü r vorläufig vollstreckbar zu erklären. Unter 
die erste allgemeine Erwägung sind diejenigen Fälle 
zu rechnen, in denen eine baldige Verwirklichung 
des urteilsmäßig festgestellten Anspruchs nach der 
A rt des Anspruchs oder des Verfahrens angebracht
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erscheint. Es sind dies die in §§708, 709 ZPO. 
geführten Fälle mit Ausnahme des §709 Z iff. 4 ZPO. 
(vermögensrechtliche Streitigkeiten bis 500 
Unter die letztere engere Erwägung rechnen wohl 
nur die in § 708 Z iff. 7 ZPO. genannten Urteile der 
O b e r l a n d e s g e r i c h t e  in vermögensrechtlichen 
Streitigkeiten. Hier ist vom Gesetz eine Bevorzugung 
der Urteile des zweiten Rechtszuges b e a b s i c h 
t i g t  (für landgerichtliche Berufungsurteile entbehr
lich, da diese bereits mit der Verkündung rechts
kräftig werden, § 19 EGZPO.). Das kommt insbeson
dere auch dadurch zum Ausdruck, daß die sonst aus 
§717 Abs. 2 ZPO. drohende Schadensersatzpfhcht 
¡zufolge §717 Abs. 3 bei diesen Urteilen nicht ein- 
tr itt, sondern nur die reine Bereicherungshaftung 
vorgesehen ist.

So dürfte es gerechtfertigt sein, für aus §708 
Z iff. 7 ZPO. vorläufig vollstreckbare Urteile die 
Kostenfestsetzung zuzulassen.

Eine weitere Ausnahme dürfte mindestens er
wägenswert sein. Sie betrifft den oben erörterten 
Fall, daß ohne sofortige Vollstreckung die Verwirk
lichung des Kostenerstattungsanspruchs gefährdet

sein würde, was der Erstattungsgläubiger glaubhaft 
zu machen hätte. Ob indes eine solche Möglichkeit 
großen praktischen Wert hätte, zumal im Hinblick 
auf die Schwierigkeit einer solchen ausreichenden 
Glaubhaftmachung, kann zweifelhaft sein. Es müßte 
dann auf entsprechenden Antrag hin das Gericht 
die Festsetzung ausdrücklich (entweder bereits inj 
Urteil oder nachträglich durch besonderen Beschluß; 
zulassen. .

Es ließe sich mithin der hier erörterte Verein
fachungsgedanke in der angestrebten Richtung etwa 
durch folgende Änderung des § 103 Abs. 1 ZPO. m 
die Tat umsetzen:

§ 103 Abs. 1 ZPO. erhält folgende Fassung:
„D er Anspruch auf Erstattung der Prozeßkosten 

kann nur auf Grund eines zur Zwangsvollstre - 
kung geeigneten Titels geltend gemacht werden, 
auf Grund eines für vorläufig vollstreckbar er
klärten Urteils jedoch nur dann, wenn diese Voll
streckbarkeit auf §708 Z iff. 7 ZPO. beruht (oder 
wenn die obsiegende Partei glaubhaft macht, aa 
ohne sofortige Geltendmachung ihres Erstattung 
anspruchs dieser gefährdet sein würde).

1Blic k in die Zeit

1. Pa r t e i hau s  in L u b l i n  
Generalgouverneur Reichsminister Dr. Frank übergab 

am 23. Jan. 1941 in der Distriktshauptstadt Lublin das 
dort durch den Distriktstandortführer der NSDAP, ge
schaffene „Haus der Nationalsozialisten“  seiner Bestim
mung. Es ist dies das am weitesten vorgeschobene Partei
gebäude im Osten.

2. C l e a r i n g - V e r e i n b a r u n g e n  
Nach der bereits im Sommer des vergangenen Jahres 

zwischen dem Generalgouvernement und der Schweiz ge
troffenen Vereinbarung über die Regelung des Zahlungs
verkehrs sind nun auch mit Bulgarien, Griechenland, der 
italienisch-albanischen Zollunion, Jugoslawien, Belgien, 
den Niederlanden, dem Protektorat Böhmen und Mahren, 
Rumänien und Ungarn Regelungen für alle Verbindlich
keiten aus dem Warenverkehr getroffen worden. Die Ver
rechnung erfolgt über das großdeutsche Clearing. Dar
über hinaus ist mit Bulgarien, der italienisch-albanischen 
Zollunion, Jugoslawien und den Niederlanden auch ein 
Abkommen über die Regelung des Verrechnungsverkehrs 
bezüglich alter Verbindlichkeiten zwischen Schuldnern 
und Gläubigern dieser Länder und des Generalgouverne
ments getroffen worden.
3. D ie  S t e l l u n g  der  im  G e n e r a l g o u v e r n e m e n t

T ä t i gen
Der Reichswirtschaftsminister hat in Runderlaß 7/41 

D .St.-R.St. angeordnet, daß die im Generalgouverne
ment  beruflich tätigen deut schen R e i ch s a n g e 
h ö r i g e n  auch dann, wenn sie dort ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt genommen haben, hinsichtlich 
ihres gesamten Vermögens devisenrechtlich weiter wie 
Inländer im Sinne der deutschen Devisenvorschriften zu 
behandeln sind. Sie brauchen die ihnen im General
gouvernement anfallenden Vermögenswerte jedoch nicht 
der Reichsbank anzubieten.

4. W i e d e r v e r e i n i g u n g  der  be i den  T e i l e  des
V e r o r d n u n g s b l a t t e s

Ab 1. Jan. 1941 erscheint das Verordnungsblatt für das 
Generalgouvernement wieder in einer einheitlichen Aus
gabe, nachdem mit der Einführung des „Amtlichen An
zeigers für das Generalgouvernement“  einer der wich
tigsten Gründe, die zur Einführung eines Teiles II des 
Verordnungsblattes für das Generalgouvernement Ver
anlassung gegeben haben, weggefallen ist.

1. G r ü n d u n g  eines p r o d u k t  i o n s t e c h n i sc h e 11
I n s t i t u t e s

Norwegen erhielt______ _-hielt durch das neugegründete produ
tionstechnische Institut eine Einrichtung, die; einmalig 
und für die es kaum einen Vergleich gibt. Seme n m  
aufgabe besteht darin, dem Wirtschaftsleben Norweg 
eine möglichst große rationelle Ausnutzung zu ersehne1 ( 
sowie ihm auch alle produktionstechnischen Fliltsm 
zuzuführen, soweit diese vorhanden sind oder zur 
fügung gestellt werden können.
2. V e r m e h r u n g  der  V e r r e c h n u n g s a b k o n m 1̂ ”

Der von uns DR. 1941,34 angekündigte Abschluß 
terer Verrechnungsabkommen ist durch die Neu/eg : _eri 
des Waren- und Zahlungsverkehrs zwischen Norw t, 
einerseits und Belgien, den Niederlanden und Bum f 
andererseits erfolgt. Der Warenaustausch soll nach u gx- 
Neuordnung auf der Grundlage von Listen erfolgen- ^  
und Import sind von der üblichen Lizenz abhängig» 
Zahlungen erfolgen über die Clearingzentrale Berlin.

3. Ausbau n o r d n o r w e g i s c h e r  K r a f t w e r k ^
Für den Ausbau der nordnorwegischen Kfaf^ rden- 

sind vom Staat zwei Millionen Kronen zugesagt wo 
Davon sollen allein für die Elektrifizierung der va 
Halbinsel 600 000 Kronen verwendet werden.

Aus den Niederlanden
1. S c h u l dn e r s c h u t z  faj.

Nach einer zweiten Ausführungsvorschrift des 
Sekretärs im Ministerium der Justiz zur Verordi K ¡ĝ c 
Maßnahmen auf dem Gebiete des Schuldnerschutz y der 
DR. 1940, 1718) kann der Richter einem Schuld“  » ha* 
schon einmal Zahlungsaufschub gewahrt 
und der auch nach Ablauf dieser Aufschubfrist nocn
dem 10. April 1940 eingegangenen Verpflichtung ^ a|e 
nicht erfüllen kann, abermals ein oder men 
Aufschub, immer von höchstens 6 Monaten, B f wer- 
wenn dies dem Gläubiger billigerweise zugemu 
den kann.

2. Neue n i e d e r l ä n d i s c h e  S t aat s a h.1 ^ ärldi'
In Kürze ist mit der Ausgabe einer neuen n^ ehe vofl 

sehen Staatsanleihe zu rechnen. Sie wird m . ah- 
500 Mill. Gulden aufgelegt. Der Zinsfuß betragt 
rend die Laufzeit mit 10 Jahren angegeben wiro-
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Aus Belgien
1. E r r i c h t u n g  e i ner  W a r e n s t e l l e  f ü r  Ho l z
Nach einer VO. des Wirtschaftsministeriums (Belgischer 

Staatsanzeiger v. 11. Jan. 1941) wurde in Belgien mit 
sofortiger Wirkung eine Warenstelle für Holz errichtet, 
um den belgischen Holzmarkt zu ordnen. Die Befugnis 
der Warenstelle für Holz erstreckt sich auf alle holz
bearbeitenden Betriebe mit Ausschluß der Waldbesitzer.

RVermStO. mit DurchfVO., das Gesetz über Reise
kostenvergütung, Umzugsvergütung, Notstandsbeihilfen, 
Bewilligung von Unterstützungen und Reichsdienstwoh
nungen der Beamten.

2. K l e i n e r  G r e n z v e r k e h r  m i t  F r a n k r e i c h
Mit Wirkung v. 1. Febr. 1941 trat die VO. des CdZ. 

über die Neuregelung des kleinen Grenzverkehrs zwi
schen Luxemburg und Frankreich in Kraft.

2. Neue G ü t e r v e r k e h r s b e s t i m m u n g e n  
Durch Bekanntmachung des Militärbefehlshabers in 

Belgien und Nordfrankreich (VOB1. v. 16. Jan. 1941) wurde 
der nordisch-belgische Gütertarif, der Güterverkehr zwi
schen den nordischen Ländern und den besetzten Ge
bieten Belgiens sowie der grenzüberschreitende Güter
kraftverkehr mit Deutschland neu geregelt. Nach letzterer 
*st für die Beförderung von Gütern mit Nutzkraftfahr- 
zeugen im grenzüberschreitenden Verkehr, unbeschadet 
sonstiger Voraussetzungen, eine besondere Genehmigung 
Erforderlich. Sie wird in Belgien und Nordfrankreich von 
der fQr den Abgangsort der Sendung zuständigen Kom- 
mandantur erteilt.

3. N e u o r d n u n g  der  D i a m a n t e n w i r t s c h a f t  
Die organisatorische Neuordnung der belgischen Dia- 

jhantenindustrie steht vor ihrem Abschluß, ln Brüssel 
*st eine Warenstelle, in Antwerpen eine Kontrollstelle er
richtet worden. Diese Stellen regeln die Zulassung zum 
{3iamantenhandel und die Verteilung der vorhandenen
Rohwaren. In diesem einen Verband sind nun alle früher 
bestehenden belgischen Diamantenverbände Zusammen
schlüssen. Man hofft durch diese Maßnahme, Belgien 
bie bisherige wichtige Stellung seiner Industrie innerhalb 
des Welthandels zu erhalten.

Aus Frankreich
1. N o t e n e i n f u h r  nach F r a n k r e i c h

t. Bür den Reiseverkehr sind in Frankreich verschärfte 
Bestimmungen über die Mitnahme französischer Bank
im n kei der Einreise erlassen worden. Bisher konnte 
pb Reiseverkehr jeder Reisende nach Frankreich einen 
rp raS von 5000 Fr. in französischen Noten mit sich füh- 

n- Dieser bei der Einreise zugelassene Betrag ist nun- 
ehr auf 1000 Fr. herabgesetzt worden. Was die Einfuhr 
°n ausländischen Banknoten im Reiseverkehr anlangt, 

bleibt es bei der bisherigen Regelung, die jedem Rei- 
nden das Mitführen fremder Banknoten im Gegenwert 

,.?b 10000 Fr. gestattet. Im übrigen besteht schon seit 
spiSerer Zeit ein Ein- und Ausfuhrverbot für französi- 

be Noten, lediglich für den Reiseverkehr gelten die 
urgenannten Ausnahmebestimmungen.

2. I n d u s t r i e l l e  Z u s a m m e n a r b e i t  mi t
D e u t s c h l an d

selP'e Verhandlungen zwischen deutschen und französi- 
hp. Industriellen haben zu einer Bildung von fünf 
„.pObderen Ausschüssen für Maschinenbau, Optik, Fein
mechanik Fuu4..m:„,4,.st r¡e) Metalle und Automobile ge

erhofft man von einer größeren 
ins der deutschen Industrie eine 

v . - .v.,muut .u..g der Arbeitslosigkeit. Ober die 
dp- ' lung dieser Aufträge wurde ebenfalls ein beson- 

es Abkommen erzielt.

An«' ln Frankreich 
fü]1,!ragserteiiung sei

Ibare VprminHpni

Aus Luxemburg
1. W e i t e r a n g l e i c h u n g  an das Rei ch 

g j^ reh  VO. des CdZ. wurden folgende reichsrechtliche 
hmmungen für Luxemburg übernommen: 

ühp *e AusländerpolizeiVO. v. 22. Aug. 1938 und die VO. 
Str r„,d‘e Behandlung von Ausländern v. 5. Sept. 1939, die 
VÄaßVerkO. v. 13. Nov. 1937, die StraßVerkZulO., die 
dip'.bber die Ausbildung von Kraftfahrzeugfahrern sowie 
vert VG. über Sachverständige über den Kraftfahrzeug- 
zjbehr; die VO. über den Paß- und Sichtvermerk- 
sr,,anp; *n her Fassung v. 20. Juli 1940 mit den ent- 
y eenenden Bekanntmachungen; das RBewG. und das

3. Pac h t s c hu t z  f ü r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e
G r u n d s t ü c k e

Laufende Pachtverträge über landwirtschaftliche Grund
stücke dürfen nach einer mit 1. Jan. 1941 in Kraft getre
tenen VO. des CdZ. nur mit seiner Genehmigung gekün
digt werden. Er kann überdies die Wirksamkeit von 
Pachtverträgen über landwirtschaftliche Grundstücke, die 
dem Gemeinwohl widersprechen oder nach gesundem 
Volksempfinden zu unbilligen Härten für den Pächter 
oder Verpächter führen, von seiner Genehmigung ab
hängig machen.

4. H e r s t e l l u n g  v o n  D r u c k e r z e u g n i s s e n
Die Herstellung und die Herausgabe sowie der Ver

trieb und das gewerbsmäßige Verleihen von Druck
erzeugnissen bedarf nach einer neuen VO. des CdZ. 
seiner Genehmigung. Die Genehmigungspflicht besteht 
ohne Rücksicht darauf, ob die Druckerzeugnisse ein
malig erscheinen oder in unregelmäßigen Zeitabschnitten 
herausgegeben werden.

5. E i n f ü h r u n g  der  H a u p t s c h u l e ,  E r r i c h t u n g  
und W e i t e r f ü h r u n g  p r i v a t e r  Schu len

Nach einer neuen VO. des CdZ. v. 12. Jan. 1941 sind 
als Auslesepflichtschulen, die ein über das Lehrziel der 
Volksschule hinausgehendes Wissen vermitteln, an
schließend an die ersten vier Jahre der Grundschule 
unverzüglich Vierklassige Hauptschulen zu errichten. 
Unterhaltsträger sind die Gemeinden. Ein Schulgeld 
wird nicht erhoben.

Die Errichtung und Weiterführung sämtlicher pri
vater Schulen sowie Schüler- und Schülerinnenheime 
bedarf der Genehmigung des CdZ., wobei die bereits 
bestehenden Einrichtungen dieser Art einen entsprechen
den Antrag bis zum 25. Jan. 1941 einzureichen hatten. 
Die Versagung der Genehmigung hat die Schließung der 
betreffenden Schule zur Folge.

Aus dem Elsaß
1. A u f l ö s u n g  der  R e c h t s a n w a l t s k a m m e r n
Durch VO. des CdZ. wurden die Vorstände der 

Rechtsanwaltskammern von Straßburg, Kolmar, Mühl
hausen und Zabern mit 19. Dez. 1940 aufgelost.. Der 
OLG Präs, in Karlsruhe wurde ermächtigt, im tinver- 
nehmen mit dem Personalamt beim CdZ. kommissarische 
Vorstände der Rechtsanwaltskammern zu ernennen.

2. Me l de we s e n
Mit Wirkung v. 1. Febr. 1941 gelten durch 

CdZ. die ReichsmeldeO. v. 6. Jan. 1938 und die VO. über 
zusätzliche Bestimmungen zur ReichsmeldeO. . . P •
1939.

3. 16000 neue S p a r k a s s e n b ü c h e r

Die Bilanzen der durch d.ie .VO’ c^d tC „„d  \rd ssn a r' uun erperhaffenen 16 e sassischen Stadt- und Kreisspar-
kaien auf 31 Dez. 1940 liegen dank der auf den Er
fahrungen im Altreich aufgebauten guten Betnebsorgam- 
sationgder Sparkassen bereits vollzählig vor. Danach 
konnten die Kreis- und Stadtsparkassen in den vier Mo
naten ihres Bestehens bereits 35 935 390 KM (gleich 
718 707 800 Franken) an neuen Einlagen sammeln, die 
sich auf 16 200 neue deutsche Sparkassenbücher und 
11121 Girokonten verteilen.

(Abgeschlossen am 29. Januar 1941.)
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Hausgenossenschaft und Erbeinsetzung1)
Das römische Erbrecht ist eine merkwürdige Schöp

fung. Einerseits modern und so befähigt, weniger in sei
nen materiellen Rechtssätzen als in seiner Rechtstechnik, 
als Grundlage des geltenden Rechts zu dienen, andrer- 
seits belastet mit einer Reihe von Maximen, die den 
Römern selbst, wenigstens der späteren Zeit, nicht mehr 
verständlich waren. Dazu gehört der Satz, daß das Wesen 
des Testaments in der Einsetzung eines Erben bestehe. 
Er steht als historische Reminiszenz noch im Corpus 
iuris, ist aber praktisch durch das Kodizill ersetzt, das 
ebenso wie unser heutiges Testament die Ietztwuhge 
Verteilung des Nachlasses ohne Einsetzung eines Erben 
gestattet. Der Verf. der unten genannten Abhandlung 
aus der dem auch um die Erforschung der Anfänge 
des römischen Erbrechts besonders verdienten Leipziger 
Romanisten H. S i ber  von seiner Fakultät zum 70 Ge
burtstag gewidmeten Festschrift sucht den Satz! zu erklären 
durch die Annahme einer Anerbensitte, die sich in Rom im
5./4. Jahrh. v. Chr. ausbildete und die, befördert einerseits 
durch die Landnot einer durch Erbteilungen geschwäch
ten Kleinbauernschaft vor Beginn einer großzügigen 
Kolonisation, andrerseits durch das Streben adeliger Fa
milien, zur Erfüllung ihrer politischen Aufgaben ihren 
Besitz zusammenzuhalten, dazu führte, daß der Romei 
in der Regel unter Enterbung und Abfindung der an
deren Erbanwärter einen Erben im Testamente berief. 
Das alles ist m. E. richtig gesehen und bedeutet eine 
wesentliche Erweiterung unseres Wissens.

Die Grundidee konnte der Verf. der Lehre des ita
lienischen Romanisten Bon f an t e  entnehmen. Allerdings 
ist für Bon f ante das Einerbensystem nicht Ausfluß einer 
Anerbensitte, sondern Gestaltung der ältesten römischen 
Erbfolge, die ihm Nachfolge in die Herrscherstellung 
innerhalb der ursprünglich souveränen Familie bedeutet. 
Wie im römischen Staate ursprünglich der Obermagistrat 
seinen Nachfolger ernannte, so auch in der viel älteren 
Familie der Hausvorstand, indem er den Erben — m der 
Regel den ältesten Sohn — durch Testament als Nach
folger in der Leitung der Familie designierte. Das Testa
ment stünde daher am Anfänge des Erbrechts. Zu teil- 
weise ähnlichen Vorstellungen gelangt man mit dem Veri. 
von der ursprünglichen Hausgemeinschaft aus, die frei
lich die italienische Romanistik nicht recht gelten lassen 
will. Denn wenn in dieser Träger des Hausvermögens 
die Familie ist, so ändert sich mit dem Tode des Haus
vorstands in der Rechtszuständigkeit nichts. Was weg- 
gefallen ist, ist nur der Leiter der Familie, an dessen 
Stelle als Nachfolger in dieses Leitungsrccht nun der 
Erbe tritt. ... .

Die Kritik der Lehre Bonfantes hängt wesentlich 
von der Beurteilung des ältesten römischen lcstainerits 
comitiis calatis ab, so genannt, weil es vor dem ver
sammelten Volke errichtet wurde. Hält man es mit dem 
Verf. für eine Adoption auf den Todesfall, die die Kindes
erbfolge nachahmt, so kommt man zu dein Schluß, daß 
es ursprünglich nur in Ermanglung von Leibeserben zu
lässig war, also nicht die Regel, sondern die Ausnahme 
darstellte, die freilich trotz des notorischen Kinderreich
tums der altrömischen Bauernfamilie nicht so selten sein 
mochte, wenn man die große Kindersterblichkeit, die 
mangelnde Hygiene und endlich den starken Verbrauch 
an Männern in Kriegen jener fernen Zeiten erwägt. Dafür 
spricht die Formverwandtschaft des Komitialtestaments 
mit der Adoption unter Lebenden durch arrogatio, nicht 
minder die Rechtsvergleichung, die uns das Adoptions
testament bei den Germanen, Griechen und neuerdings 
bei den indogermanischen Hethitern in Kleinasien für 
eine Zeit nachweist, die etwa 1300 Jahre vor den ältesten

i)  Zugleich Besprechung von: F r a n z  W i e a c k e r :  
Ha us gen os s ens c ha f t  und Erbeinsetzung.  Über 
die Anfänge des römischen Testaments. (Sonderdruck aus 
den „Leipziger rechtswissenschaftlichen Studien“ , Heit 124 
=  Festschrift für H. Siber.) Leipzig 1940. Verlag Theodor 
Weicher. 57 S. Preis brosch. 2,50 !fcM.

antiken, etwa 2300 Jahre vor den ältesten germanischen 
Quellen liegt, und zwar mit der anscheinend für mdo- 
germanische Völker charakteristischeil Note, daß diese ̂  
Testament durch eine Versammlung der Volksgemein
schaft gefestigt werden mußte. Nichtsdestoweniger könnt 
Bonfantes Einerbensystem richtig sein, aber nicht au 
Testament, sondern auf Verwandtenerbfolge beruhend, cu 
nicht wie schon zur Zeit der XII Tafeln (etwa 450 v.Cmd 
auf der Klein- (Vater — Kinder), sondern auf der Groü- 
familie aufgebaut war und Nachfolge in die Häuptlings
stellung bedeutete. Freilich müßte ein solches Erbreclits- 
system, das bei anderen Völkern vorkommt, lange vo‘ 
den XII Tafeln liegen und wäre daher sehr hypothetiscn. 
Immerhin sei auf die ursprüngliche Erbunfähigkeit d 
Unmündigen hingewiesen, die in jüngster Zeit von men- 
reren Forschern vertreten wird. Sie erklärt sich on« 
weiteres aus seiner Unfähigkeit zur Häuptlingsstelm y 
und wird erträglich, weil der Unmündige auch nach y 
rcichung der Mündigkeit in der Hausgenossenschaft d 
Großfamilie seine Versorgung fand.

Indessen knüpft der Verf. die Anerbensitte nicht an das 
Komitialtestament an, sondern an das jüngere, vieUeie 
schon von den XII Tafeln anerkannte Treuhandstes« 
ment. In diesem übertrug der Testator sein Vermog 
einem Treuhänder (familiae emptor) zu beschrankr 
Eigentum mit der Verpflichtung, es nach seinem * 
nach seinen Weisungen an die Destinatäre zu yerten • 
Es war, wie man zu sagen pflegt, ein Legatentestam 
ohne Erbcueirisetzung. Es ist sehr interessant, daß 
Römer auf bestem Wege zu einer Gestaltung des le 
ments waren, die sie Jahrhunderte später in dem Kotu 
erreichten. Die Entwicklung des Trcuhandstcstafflc 
wurde aber geknickt durch die Einsetzung des Erben, 
an Stelle des familiae emptor trat. Die Erbeneinsetzi 
kommt aber, wie schon von anderen erkannt wurde,. u. 
dem Komitialtestament, dessen Einfluß der Verf. a n ,  
sehr vernachlässigt. Denn das Komitialtestament best » 
in der Einsetzung eines Erben. Wenn es diesen Ein 
üben konnte, so lag der Grund darin, daß der ursp> {s. 
liehe Gedanke der Erbfolge: Eintritt in die Re .[ie 
Position des Erblassers, Fortsetzung von dessen E.an ¡ei 
bei den Römern im 5-/4. Jahrh. und auch weiterhin 
zu lebendig war, als daß er durch eine nüchterne 
teilung des Nachlasses schon hätte ersetzt werden  ̂
neu. Da aber das Komitialtestament wahrscheinlich ^  
erbentestament war, so konnte es sich, seitdem s n 
Grundgedanke in das Treuhandstestament eingedi' 
war, mit der aufkommenden Anerbensitte leicht vertu 
und ihr zum Durchbruch verhelfen. ^

Das Referat beschränkt sich auf Wiedergabe und 0\\t 
tik der Grundidee des Verf. Zahlreiche bedeutung ^ e;t- 
Einzelheiten, die den Interessen der Leser dieser el 
Schrift ferner liegen, mußten auch wegen Raumf;ervor' 
unerwähnt bleiben. Nur eines sei zum Schlüsse n 
gehoben. dafl

Der Verf. bringt ein wichtiges Argument dalur. ¡.t 
Anerbensitte und erst recht Anerbenrecht ein * [ ¡c|it
späterer Entwicklung sind, die sich meist im voll -n der 
der Geschichte vollzieht. Es war ein Irrtum, w.eI?P ¡, bß' 
deutschen Literatur nach dem Erbhofgesetz Vien« anj- 
hauptet wurde, das Anerbenrecht sei etwas urg in 
sclies. Einerbensystem kann, wie bemerkt, a".e ntßngs' 
primitiven Großfamilien als Nachfolge in die Da F j0|ge 
Stellung Vorkommen, wovon sich in der ‘ lau er-
bei regierenden Familien vielleicht noch am m ,-r die 
halten hat. Aber gerade die Großfamilie wird ‘ def* 
Germanen (nicht für die Indogermanen) von iu e„t- 
deutschen Germanisten ( H . Meye r ,  A. S ch u F- ¿rbeif' 
schieden bestritten. Darüber hinaus ist das g Q ¿\e 
System meist spätere, zweckbewußte Schöpfung- jnter- 
Primogenitur des normannischen Lehensrecnts g i 
esse des Lehensherrn, dem an der Erhaltung „7,niiche11 
stungsfähigkeit des Lehensmannes hegt. Aus . örjgeH 
Gründen kann sich die Unteilbarkeit des Hofs o Anerbetl’ 
Bauern im Interesse des Grundherrn entwickeln. wdgiin' 
Sitten scheinen vielfach durch zweckbewußte t
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gen oder durch Landnot bestimmt zu sein. Beides ist 
gewiß nicht urtümlich. Erst das 19. Jahrh. bringt in sei
nen Anerbengesetzen die Idee, daß es sich um die Er
haltung des Bauernstandes als solchen handle, eine Idee, 
9>e das Reichserbhofgesetz zu dem Prinzip gesteigert 
hat, daß ein leistungsfähiges Bauerntum eine tragende 
Säule des deutschen Volkstums sei. Man nimmt diesem 
Prinzip nichts an Bedeutung, wenn man feststellt, daß

es durchaus modern ist, daß es zu seiner Durchführung 
Institutionen verwertet, die ihren Ursprung m der Grund
herrschaft haben (z. B. die Abmeierung), und daß ger
manisch weit eher als das Anerbenrecht als solches ge
wisse technische Mittel sind, deren sich das Gesetz zur 
Erreichung seiner Zwecke bedient, z. B. die wesentliche 
Beschränkung des Testaments, der Gedanke der Sonder
erbfolge usw. Prof. P. K o s c h a k e r , Berlin.

h*r- Heinz  Wa s s e r me y e r ,  RA. b. OLG. Köln: Der
^ o l l i s i o n s p r o z e ß  i n der  B i n n e n s c h i f f a h r t .
für den Rhein dargestellt an Hand der Rspr. des OLG. 
Köln. Duisburg 1940. „Rhein“  Verlagsgesellschaft mbH. 
KVl, 246 S. Preis geb. 9,50 ¡JIM.
Solange die beiden wichtigsten Ströme Rhein und 

f'öe unter der Verwaltung internationaler Kommissionen 
standen (ebenso wie der dritte jetzt deutsch gewordene 
Vr°m die Donau), schien äußerlich jedes Interesse am 
putschen Biunenschiffahrtsrecht erloschen. Das änderte 

gründlich mit der Befreiung der deutschen Ströme 
)°m fremden Joch durch die Aufkündigung der Strom- 
Immissionen im Nov. 1936. Bereits durch das Gesetz 

30- Jan. 1939, dem bisher drei Durchführungsverord-IllUlO'ßM _e i . . « i. » „InknRIinlin Rinnen.Sri,"?* ; gefolgt sind, wurde eine einncitnuie ui .uu>- 
emifahrtsgerichtsbarkeit für das gesamte Gebiet des 

putschen Reiches geschaffen. Durch Allgemeine Vcr- 
l'ßung v_ 5. Mai 1939 wurde ein einheitliches Schiffs- 
egistcr eingeführt; durch das Gesetz über Rechte an 
iq lei ragenen Schiffen und Schiffsbauwerken v. 15. Nov. 
n ^ lst endlich ein den Interessen der beteiligten Kreise 
1?» i ?UnS tragendes zusammenhängendes folgerichtiges 
Voiht■ iür Eigentumserwerb, Belastung, Versteigerung 
mi? ^"getragenen Schiffen geschaffen worden und da- 
ar lVohl vorläufig ein Abschluß der Gesetzgebungs- 

eit auf diesem wichtigen Gebiet erreicht worden. 
Ebenso wie die Gesetzgebung ist auch das Schrifttum 

laii Se'nem Dornröschenschlaf erwacht; nachdem im 
Bin* 1938 endlich ein neues Erläuterungswerk zum 
ZR,£nsclliifahrtsgesetz erschienen war ( V o r t i s c h “ 
Ö r f f c k e ) ,  hat der Rechtsanwalt beim OLG. Köln 
dnp *?assermeye r  ein ausgezeichnetes Werk über 
Bim, °esonders schwierige und wichtige Frage des 
D'mcnschiffahrtsrechts, den Kollisionsprozeß, vorgelegt. 
Wenn ntert‘tel des Buches könnte den Anschein er- 
Beü. als ob es nur für die Verhältnisse am Rhein 
Wen? , n2 hätte. Dies ist aber keineswegs der Fall, 
d j^ le ic h  ein großer Teil (der zweite Teil) des Buches 
strnm uffahr^poiizeiverordnung ^ ir das deutsche Rhein- 
u u flgebiet v. 18. Jan. 1939 gewidmet ist, so liegt doch 
niu^er.Hand, daß bei der weitgehenden Obereinstinir 
deut?,lKrer Bestimmungen mit den Vorschriften der 
'93ü a- 11 Binnenschiffahrtspolizeiverordnung v. 12. April
üeron c1! Ausführungen des Verfassers auch für die an- 
hiiiv! , romgebiete von Bedeutung sind. Es kommt aber 
hisor’ daß das Buch in seinem ersten Teil, der auf S. Io 
Bev̂ .  die Rechtsstellung des Eigners und die Fragen des 
San, ,?chts des ursächlichen Verschuldens behandelt, 
Bitln' mfgemein solche Fragen, die sich aus §§ 92tt. 
fflr 1cüG. ergeben, erörtert, also insofern unmittelbar
fahre“s §anze Geltungsgebiet des deutschen Binnenschitt-

^  rechts gilt.
Um|*e sehr eingehenden Erörterungen sind stets lebhaft 
’durch nreSerid geschrieben, und man wird ihnen fast 
BeSo zum mindesten im Ergebnis beitreten können. 
iti(>v . ers interessant sind die Ausführungen Wasser -  
sÜttirn>rs "Bcr die Haftung aus §904 BGB., dessen Be- 
Neb',yngen nach Ansicht des Verfassers namentlich bei 
aiüfu p'usionen wohl häufiger angewendet werden 
&ber ,r ’ êrner der Versuch, allgemeingültige Grundsätze 
der fiQle Schadensteilung bei gemeinsamen Verschulden
• ------------ - - aufzustellen

Recht bedauert,
Rp' , ^uauenstenung Del gemeinsamen 

(S.3nfjAtzungen mehrerer beteiligter Schiffe 
daß b1’)» Wobei W a s s e r m e y e r  mit Recht F lauen, 
Mbcriß,,*3 HOB. nach herrschender Ansicht nicht die 
überw: eit bietet, die alleinige Haftbarkeit des weit 

legend Schuldigen auszusprechen. „Mau sollte in

derartigen Fällen den Großen hängen, den Kleinen abei 
laufen lassen, damit der wirkliche Verkehrssünder nicht 
hoffen kann, sich durch Übertreibung eines geringen 
Mitverschuldens herausreden zu können (S.32). Uic 
neuere Gesetzgebung, die regelmäßig — ‘m Anschluß 
an die Auslegung des §254 BGB. — die Möglichkeit 
gibt, den nur im geringen Maß Schuldigen von der Haf
tung ganz freizustellen (zu vgl. z. B. auch § 3 des Eisen
bahnschädengesetzes v. 29. April 1940), trägt auf anderen 
Gebieten bereits jetzt den Wünschen W a s s e r me y e r s  
Rechnung. . . . .

Das Hauptgewicht dieses Teils ist mit Recht auf die 
Lehre von der Beweislast gelegt, da ja gerade bei 
Schiffszusainmenstößen die Aufklärung des wirklic cu 
Sachverhalts erfahrungsgemäß die allergrößten Schwie
rigkeiten bereitet: einerseits haben sich die Vorgang 
sehr schnell abgespielt, und die Beteiligten haben in Be
stürzung gehandelt, so daß sie sich über die Vor a 
im einzelnen auch nicht immer klar geworden sind, 
andererseits aber müssen die Aussagen der Zeugen ge
rade in diesen Prozessen aus bekannten Gründen mit 
ganz besonderer Vorsicht aufgenommen werden Infolge
dessen hängt hier die Entscheidung überaus häufig allein 
von der Frage ab, wen die Beweislast trifft. W as se r-  
meyers  Ausführungen hierüber befinden sich auf S.36 
bis 85. Sie sind mit erfreulicher Frische geschrieben und 
gehen unter Anführung von Beispielen aus der Recht
sprechung des OLG. Köln wohl auf alle Probleme ein
gehend ein, die sich hier stellen. Auch wenn man nicht 
allen Ausführungen W a s s e r me y e r s  unbedingt bei- 
pflichten kann, wird man doch gerade diesen Teil des 
Werkes, dessen Bedeutung ja weit über den Rahmen des 
Schiffahrtsprozesses hinausgeht, mit: besonderem 
esse lesen. Die Ausführungen über die Beweislast beim 
Verstoß gegen Schutzgesetze über die Verteilung der 
Beweislast bei Verstoß gegen Blankettgesetze und die 
v o T w a s s e r m e y e r  a l  qualifizierte Blankettgesetze 
bezeichnet«! Vorschriften sind stets anregend und Kom
men in allen Fällen zu einem vernünftigen Ergebnis.

Da der prim a-facie-Beweis bei Schiffahrtsprozessen 
eine große Rolle spielt, sind ihm auch besonders e.n- 
gehende Ausführungen gewidmet (S. 58-85) ^  ass e 
meyer  weist mit Nachdruck darauf hm, daß der prima 
facie-Beweis nie ein Tatsachenbeweis, sondern nur uer 
Beweis eines Rechtsverhältnisses (Rechtsbeweis) ist. Dar
aus, daß dies verkannt wird, ergibt smh haiüg ^  
falsche Anwendung dieses Beweises. Da sich d 
weis nicht auf Tatsachen erstreckt, Kann s.cfi^oer ^  
klagte nur dadurch entlasten, daß er runospflicht, 
vorbringt, die ihn entlasten sollen (Aufklärung p >
Widerlegungsbeweis). Wa s s e r  me y e r  Xatsachen
die Forderung auf, daß der d̂ rfe nicht der volle Be
b e w e i s e n  müsse, „jedo . .. werden sondern es
weis der Schuldlosigkeit ve de" gAu{kjärung eine solche 
genüge, wenn sich im ge schu)dlosen Unfallshergang 
Wahrscheinlichkeit für  ̂ein ̂  überzeugung erschüttert
er-geibf i  ¿nß Diese Leitsätze werden im Anschluß an die 
Rechtsprec^ung^es"RG. und des OLG. Köln eingehend

" 'T in '* ’ zweiten Hauptteil bildet die Erörterung der 
Rheinschiffahrtspolizeiverordnung v. 18. Jan. 1939. Im 
einzelnen kann hier auf diesen Teil, der alle Vorzüge 
des ersten Teils zeigt, nicht eingegangen werden. Nur 
auf die beachtlichen Ausführungen über die Unzuläng
lichkeit reiner Blankettgesetze (S. 109) sei hingewiesen
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und auf den Wunsch des Verfassers an den Gesetz
geber auf bewußte Ausgestaltung und Förderung des 
qualifizierten Blanketts, wodurch nach Was s e r mey e r  
deutlich zum Ausdruck käme, in welchen Fällen der 
Gesetzgeber eine Umstellung der Beweislast vorsieht.

Der Verfasser beschränkt sich nicht auf Wünsche an 
den Gesetzgeber und selbstverständlich an die Gerichte, 
er trägt auch einen sehr unterstützungswürdigen Wunsch 
an seine eigenen Berufskameraden, die Rechtsanwälte, 
vor, wenn er es für dringend wünschenswert erklärt, daß 
sich die Parteien an eine knappere Darstellungsweise ge: 
wohnen und in der Tatsacheninstanz sich auf zwei 
Schriftsätze beschränken möchten. _

Alles in allem: Das Erscheinen des Werkes ist lebhaft 
zu begrüßen, jeder Richter und Rechtsanwalt, der mit 
Binnenschiffahrtssachen zu tun hat, wird es mit Nutzen 
lesen. .

K o f f k a ,  MinR. im Reichsjustizministerium, Berlin.

Dr. K u r t  S t a m m ,  Oberstabsamtswalter im RAD., 
Leiter der Min.-Abt. b Reichsarbeitsführer: D e r 
R e i c h s a r b e i t s d i e n s t .  Rcichsarbeitsdienstgesetz 
mit ergänzenden Bestimmungen und Erläuterungen, 3. 
neubearbeitete Auflage. Berlin 1940. Verlag für Recht 
und Verwaltung GmbFI. XVI, 739 S. Preis geb. 6,50 M i. 
Der Reichsarbeitsdienst ist die große Erziehungs

schule der deutschen Jugend zu verantwortungsbewußter 
gemeinnütziger Flandarbeit am deutschen Boden und an 
der deutschen Familie. So ist er gleich dem Wehrdienst 
Ehrendienst am deutschen Volke, und es ist kein Zufall, 
daß für die männliche Jugend die Ableistung der Reichs
arbeitsdienstpflicht mit ihrer vormilitärischen Erziehung 
Voraussetzung für den Wehrdienst ist. Im gegenwärtigen 
Kriege ist der RAD. als Bestandteil der Wehrmacht ein 
wichtiger Faktor bei den großen Operationen geworden 
und hat so auch seine große Feuertaufe bestanden.

Aus kleinen Anfängen ist der RAD. gewachsen; seine 
Zahl war zunächst beschränkt, bis heute jeder männ
liche Taugliche des jeweils aufgerufenen Jahrgangs her
angezogen wird. Anfangs des Krieges wurde dann auch 
die Reichsarbeitsdienstpflicht für die weibliche Jugend 
eingeführt und die Zahl des RADW. zunächst auf 
100000 bestimmt.

Es ist ganz selbstverständlich, daß für diese große 
Organisation RAD., für ihre allgemeinen Grundlagen, 
Aufbau, Führung, Tracht, Disziplin, Besoldung, Versor- 
gung usw. im Laufe der Zeit eine Fülle von Vorschrif- 
ten notwendig waren, deren Ausgangspunkt das Reichs
arbeitsdienstgesetz v. 26. Juni 1933 (RGBl. I, 769) ist. 
Diese Vorschriften hat Stamm in seiner bewährten 
Textsammlung, die jetzt in 3. Neubearbeitung erschienen 
ist, übersichtlich zusammengestellt, eine Aufgabe, zu der 
der Verfasser als Leiter der Ministerialabteilung beim 
Reichsarbeitsführer besonders berufen ist. In übersicht
licher Gliederung bringt das Buch sämtliche Bestimmun
gen, Gesetze, Verordnungen, Erlasse und auch wichtige 
innerdienstliche Anordnungen über die allgemeinen 
Grundlagen des RAD., seinen organisatorischen Aufbau 
und die Symbole, über die Angehörigen des RAD., 
Dienststraf- und Beschwerderecht, Besoldung, Versor
gung und Fürsorge, Gesundheitsdienst, Ersatz- und 
Meldewesen; auch die grundsätzlichen Kriegsbestimmun
gen des RAD. im Kriege sind in einem besonderen Ka
pitel enthalten, während Nebengesetze, wie etwa das 
Einsatz-Familienunterhaltsgesetz v. 26. Juni 1940 in die 
entsprechenden Kapitel eingereiht sind. Es ist allerdings 
das unvermeidliche Schicksal jeder Sammlung gesetz
licher Quellen über eine Organisation, die sich ständig 
elastisch den tatsächlichen Gelegenheiten anpaßt und 
fortentwickelt, daß sie nur den Stand der gesetzlichen 
Regelung bis zu ihrem Erscheinen wiedergeben kann, 
dagegen inzwischen weiterhin ergangene Neuregelungen 
notwendigerweise außer acht lassen muß. Dem ganzen 
ist eine kurze Einleitung über den RAD., seine Entste
hung und Aufgaben vorausgeschickt.

Das Reichsarbeitsdienstgesetz v. 26. Juni 1935 in der 
Fassung der Bekanntmachung v. 9. Sept. 1939 ist vom 
Verfasser näher erläutert worden. Der Gedanke, in den 
Text des Gesetzes zugleich die Erste Durchführungsver
ordnung v. 29. Sept. 1939 an den entsprechenden Stellen

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

einzufügen, ist besonders zu begrüßen, weil er die um
fassende Unterrichtung an derselben Stelle bestens lo 
dert. Die Kommentierung beschränkt sich nicht nur am 
sachliche Klärung und Hinweise, sondern hebt allent
halben immer wieder die nationalsozialistische Idee a 
RAD. und seine volkswirtschaftliche Bedeutung hervo - 
Für den Rechtswahrer ist wichtig zu wissen, daß am 
Zugehörigkeit zum RAD. kein Arbeitsverhältnis im bin 
des zivilen Arbeitsrechts begründet, für die Arbeitsi 
stung also kein Lohn gewährt wird; RAD.-Leistung e ' 
folgt auf Grund hoheitlicher Inanspruchnahme für g 
meinnützige Arbeiten an der Nation.

Bei den folgenden Kapiteln begnügt sich der Vertas 
damit, die Bestimmungen durch kurze Hinweise unu w 
Weisungen zu erläutern. In einem Anhang sind aa 
aber noch erschöpfend alle Nebengesetze zum KA 
Recht auszugsweise angeführt, wie Wehrgesetz, Be 
tengesetz, BGB., ZPO., StPO, usw., so daß der Lese 
in der Tat in dem Buch das gesamte RAD.-Recht
der Hand hält. .............

Ein Stichwortverzeichnis erhöht die Handlichkeiten 
so, wie das Anschriftenverzeichnis der zentralen 1 ar 
und Staatsstellen von Nutzen sein wird. Besonders 
genehm empfindet man beim RAD.-Gesetz die Ej'leR 
terung des Auffindens der Bestimmungen durch die 
Zeichnung der behandelten Paragraphen über den e 
zelnen Seiten; es würde die Handlichkeit erhöhen, w 
dieselbe Methode auch bei den übrigen Kapiteln am; 
wandt werden könnte. u ; rJ

Nach einem Vorwort des Reichsarbeitsfuhrers n  L 
verfolgt die Textsammlung im besonderen den ¿vv ¡j 
den Gemeinden als Organen des Erfassungswesens “  
als Trägern der RAD.-Arbeit eine Grundlage tur 
Zusammenarbeit mit dem RAD. an die Hand zu g ^  
Darüber hinaus ist die Sammlung vor allem d.^c" ittel 
Erläuterungen des Verfassers ein wertvolles Hün>n‘ 
für alle, sie sich mit den für den RAD. geltenden 
Schriften zu befassen haben. .. n

Dr. Bu l l a ,  Amt für Rechtsberatungsstelle!
der Deutschen Arbeitsfront, Berlin.

D ie  H e e r e s v e r w a l t u n g .  5.Jahrg., Hef t8u.9 ( ,Q 
u. Dez. 1940). Herausgegeben vom Oberkom' a g 
der Wehrmacht. Berlin 1940. Wehrmacht-Presse-ve
Preis je Heft 1 M i.  . .gn
Die Hefte 8 u.9 der im 5. Jahrgang erscheinen^. 

Monatsschrift enthalten eine Reihe von interessante' . 
Sätzen, aus denen nachstehende hervorgehoben w tz 

Regierungsrat a. D. Dr. Naß gibt in dem erp 
„Strategie, Politik und Heeresverwaltung“  einV ,nung 
vollen Beitrag zur wissenschaftlichen Wesensbestu bei
der Heeresverwaltung und zur begrifflichen K.läruni ’antur' 
sachgemäßen Heeresverwaltungslehre. Oberinten gtep 
rat Dr. R o n n e b u r g e r , „Die neue strafrechtlic c vorn 
lung der Wehrmachtbeamten“  erläutert die v . v  die 
10. Ökt. 1940 und legt im einzelnen dar, daß s 
bisher erreichten Ziele auf drei Gebiete erstrecke ■  ̂ ^

1. Die Vereinheitlichung der Strafen, insbeson ^ e- 
Ehrenstrafen, für Soldaten und Wehrmach . emen

2. die Erweiterung der Anwendbarkeit der e» •
Strafvorschriften auf Wehrmachtbeamte; des

3. die Einführung eines strafrechtlichen Schu
ranghöheren Wehrmachtbeamten. jlie.

In weiteren Aufsätzen wird behandelt: >;Art^ '*-haßs' 
radschaft innerhalb der Wehrmacht“ ; „OeWg der 
betreuung in Heeresbetrieben“ ; „Die Bede .dungs- 
Transporttiere für die Heeresversorgung ; >\cT,»:edera'll:' 
fragen des Kriegsheeres“ ; „Nachschub und [ute"" 
bau im Westen“ ; „Die Akademie f ü r 'eoedai'Kef  
danturdienst in Gegenwart und Zukunft ; » j ZaH' 
über das Wesen der Tätigkeit der Intendanten 
ineister“ ; „Die Geldwirtschaft der Truppen u
stellen des Heeres im Kriege“ . Minister'3' ! !

Im Anschluß an den Aufsatzteil referiert mn - Rerfit 
Dr. B i eh l e r  über Gesetzgebung, Verwaltung g e n " !  
sprechung, es folgt von Oberregierungsrat ur. 
wa l d  der kriegswirtschaftliche Ü berb lipprsona'n;r 
schließen mit einem Pressequerschnitt, Bei p s .  
richten und Blick ins Schrifttum ab.



377
11. Jahrgang 1941 Heft 7] hc u iu>f *

R e c h t s p r e c h u n g
l-NdCllUI ucn. UU L.1H3^IIVIUUI.6V.1 — -----ö ----- «

[** Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — t  Anmerkung]

Rechtspolitisch besonders bedeutsame Entscheidungen:
aus dem Strafrecht S. 377ff .  Nr. 1, 3, 4 ; Familienrecht S. 386 Nr. 8 ; Zivilprozeßrecht S. 393f f .  Nr. 15,16

Strafrecht

** 1. RG. _  §4 VolksschädIVO. i. Verb. m. § 185 StGB. 
Hat der hintergangene Ehegatte den Ehebruch verziehen, so 
kann dieser Ehebruch nicht mehr bestraft werden, weder
*us solcher, noch als Beleidigung; dies gilt auch, wenn 
ner Ehebruch unter den besonderen Umständen begangen 
w‘rd, die der §4 VolksschädIVO. kennzeichnet, t)

Der Angekl. hat mit der Ehefrau S. mit ihrer Zustim- 
mu>ig während der Abwesenheit ihres Ehemannes, der 
zum Heeresdienst einberufen war, wiederholt den Bei- 
schlaf vollzogen. Der Ehemann S. hat seiner Ehefrau den 
tnebruch verziehen, gegen den Angekl. aber Strafantrag 
'vegen Ehebruches und Beleidigung gestellt. Das Sonder- 
f ericht hat diesen wegen eines Verbrechens gegen den 
? 5 der VolksschädIVO. i. Verb. m. dem § 185 StGB, ver
urteilt.

Das Urteil kann nicht bestehen bleiben.
, ts ist zwar richtig, daß der Ehebrecher durch den Ehe- 
pUch mit einer Ehefrau regelmäßig auch die Ehre des 
Unemannes verletzt, und zwar auch dann, wenn er im 
.̂‘"Verständnis mit der Ehefrau gehandelt hat. Aber auch 

js e  Beleidigung kann, wie das RG.: RGSt. 65, 11.
auch RGUrt. v. 26. Sept. 1640, 2 D 406/40) ausge

sprochen hat, solange die Ehe besteht, nur dann verfolgt 
"erden, wenn der Ehebruch für den daran beteiligten 
c"egatten nicht schuldhaft und deshalb für den anderen 
F"egatten kein Scheidungsgrund ist. In anderen Fallen 

"er Ehebruch, auch unter dem Gesichtspunkte der 
spiu ‘£ung nur dann zu bestrafen, „wenn wegen der- 

die Ehe geschieden ist“ . Hat, wie im vorliegenden 
zipk’ c*er hintergangene Ehegatte den Ehebruch ver- 
aPuen> so kann also dieser Ehebruch überhaupt nicht 
leirc bestraft werden, weder als solcher, noch als ße- 
str cgUn£- Diese Regelung hat ihren Grund in dem Be- 
âlfrd ° ^es Desetzge^ersi die Ehe n*c^  unnötig zu ge-

wenn der Ehebruch unter den besonderen Um- 
kcn °en begangen wird, die der § 4 der VolksschädIVO.

""zeichnet, kann in dieser Beziehung nichts anderes 
fet-m' Das Interesse der Volksgemeinschaft an der Auf- 
das i 1rhaltu"g der Ehe überwiegt auch in diesem Falle 

.Interesse an der Bestrafung. 
breVapra" ändert es auch nichts, daß es sich bei dem Ver
ö lt den § 4 um einen Sondertatbestand han-*U .* UCU $ uni tmui ouuuuiuu/wiUM- ----
die« ni,c*‘t utn eine bloße Strafschärfungsvorschrift. Denn 
dcr»6S verbrechen bleibt — trotz des Hinzutretens beson- 
kiiimfj ^umstände -- mit der Grundstraftat eng ver
tu. p,j i  es bildet einen erschwerten Fall eben dieser 
«iss* -raftat> der nur um der besonderen Kriegsverhält- 
lan .vydlen eine größere und allgemeinere Bedeutung er- 
{¡h^otwas anderes mag vielleicht gelten, wenr^mit dem
lan , vvillen eine größere und allgemeinere Bedeutung 
£heh. twäs anderes mag vielleicht gelten, wenn mit ( 
ZUsâ c h  eine Straftat ganz anderer Art 
gehp me"4rifft, wie etwa Rassenschande 
Verip? Segen das GeschlKrG. oder eine schwere Körper- 
Ehe in solchen Fällen wird die Tatsache, daß die
sem " lc" i geschieden ist, der Ahndung der Tat unter die- 
kann a",^eren Gesichtspunkte nicht entgegenstehen. Das 

®oer nichts daran ändern, daß bei einem Verhält- 
beiden Straftaten zueinander, wie es hier vor-lie»f oeiaen straitaten zueinanaer, wie es mer vor- 

Krad ?‘e besondere Voraussetzung des § 172 StGB, ihre
"ewahrt.

cinfi,Sr,,^rgebnis wird schließlich auch nicht dadurch be- 
s0 daß es sich bei der Vorschrift des § 172 StGB., 
4er p* sie die Bestrafung von der vorherigen Scheidung 

t " e abhängig macht, nach der stämligen Rechtspre-

chung des RG. -  an der auch gegenüber neuerdings wie
der aufgetretenen Zweifeln weiterhin festzuhalten i 
um eine Verfahrensvoraussetzung handelt. Zwar hat aas 
RG. ausgesprochen, daß bei einer Straftat, die nur aut 
Antrag zu verfolgen ist, das Erfordernis des Antra,, 
wegfällt, wenn die besonderen Merkmale des § 4 VoiKs- 
schädlVO. zu denen der Grundstraftat hinzutreten (Urt. 
v. 14. Nov. 1940, 5 D 476/40 -  DR. 1941 97 . Aber m 
dieser Entscheidung hat sich das RG. mit voller Absicht 
auf den Strafantrag beschränkt. Aut andere Verfahrens- 
Voraussetzungen als den Strafantrag ist sie nicht o n 
weiteres zu übertragen; vielmehr ist für jede Verfahrens
voraussetzung besonders zu prüfen, ob sie auch tur 1 
Verfolgung aus dem Gesichtspunkte des 4 Volksschadl- 
VO. maßgebend bleibt. Für die hier fragliche Voraus
setzung -  daß die Ehe wegen des Ehebruches geschie
den ist -  ist die Frage zu bejahen. _ .

Da diese Verfahrensvoraussetzung im gegenwärtigen 
Falle nicht erfüllt ist, ist das Urteil des Sondergerichtes 
auf die Nichtigkeitsbeschwerde des Oberreichsanwaltes 
hin aufzuheben und das Verfahren ist einzustellen.

(RG., 3. StrSen., Beschl. v. 25. Nov. 1940, C 249/40J3 StS 
25/40].) lMe-* *

Anmerkung: Dem Ergebnisse der Entsch. ist beizupflich
ten. Jedoch begegnet deren Begründung Bedenken.

1. Der Ehebruch unterfällt einer zweifachen ftnitrecht-
lichen Beurteilung: als Ehebruch l.S. des § 72 StUB. 
sowie gegebenenfalls als Beleidigung nach § 185 otUd. 
Jedoch hat die Bestrafung nach § 185 StGB, ausschließ
lich subsidiären Charakter: sie greift, wie auch neuerlich 
vom RG. in DR. 1941,45« wieder betont worden ist, nur 
Platz wenn der Geschlechtsverkehr des ehebrecherischen 
Ehegatten dem verletzten Ehegatten keinen Scheidungs- 
PTimd mangels Verschuldens des am Ehebrüche beteilig- 
ten Ehegatten gegeben hat. Das ergibt sich zwingend 
aus dem Rechtsgedanken des § 172 StGB., der den Fort
bestand der Ehe nach Möglichkeit zu sichern versucht, 
sowie aus der primären Stellung des § 172 StGB, gegen
über § 185 StOB. , ,

2. Insoweit bewegt sich die obige Entsch. durchaus im 
Rahmen der bisherigen Rspr. (RGSt. 65,1), als sl* e‘"^ 
Bestrafung des dem Angekl. zur Last gelegten VorganS"® 
aus dem Gesichtspunkte weder des Ehebruchs noch der 
Beleidigung für gegeben hält. Bedenklich erscheinen hi - 
gegen die weiteren Ausführungen, daß, auch wenn der

JnD i7A&trtafung°des Ehebruchs als solchen j j ,™  
ist an zwei Verfalirensvoraussetzungen gebunden, an die 
rechtskräftige Scheidung der Ehe sow'e die Stellung eines 
Strafantrags des verletzten Ehegatten. Bereits m DR_ 9 ,
97i hat das RG. allgemein ausgefuhrt daß Vergehen, 
deren Verfolgung nur auf Antrag stattfindet, eine „strat 
tat im Sinne dfs 8 4 a. a. O. sein könnten«, zugleich 
jedoch einschränkend hinzugefügt, daß in eine Prüfung 
über andere Verfahrensvoraussetzungen als die des Straf
antrags hierbei nicht eingetreten worden sei. Insoweit 
H a tte  dieses Urteil eine grundsätzliche Klärung dieser 
Fragen ausdrücklich vermieden (vgl. RGSt. 74,166 =  DR. 
1940 1009). In der obigen Entsch. stellt das RG. nunmehr 
ergänzend fest, daß für jede Verfahrensvoraussetzung 
besonders zu prüfen sei, ob diese auch für die Ver
folgung aus dem Gesichtspunkte des §4 a. a.O. maß
gebend bleibe.

Abgesehen davon, daß allein schon jede Kasuistik, auf 
die das RG. hier abstellt, unbefriedigt läßt, ergibt sich
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eine solche Notwendigkeit auch nicht aus dem Gesetz. 
§4 VolksschädlVO. besagt, daß, wer vorsätzlich unter 
Ausnutzung der durch den Kriegszustand verursachten 
außergewöhnlichen Verhältnisse eine sons t i ge  S t r a f 
t a t  begeht, unter Überschreitung des regelmäßigen Straf
rahmens bestimmte Strafen verwirkt, wenn dies das 
gesunde Volksempfinden wegen der besonderen Ver
werflichkeit der Straftat erfordert. Mit dem Ausdruck 
„sonstige Straftat“ , der auf die vorhergehenden §§1,2 
u. 3 a. a. O. (Plünderung, Verbrechen und Vergehen bei 
Fliegergefahr und gemeingefährliche Verbrechen) zurück
greift, werden aber schlechthin alle s t r a f b a r en  H a n d 
l ungen ,  wie die Fassung des Gesetzes eindeutig be
sagt, erfaßt, selbstverständlich gleichgültig, ob ihre Ver
folgbarkeit an bestimmte Verfahrensvoraussetzungen, wie 
z. B. den Strafantrag und die rechtskräftige Scheidung 
der Ehe beim Ehebruch, gebunden ist.

Insoweit ist die Notwendigkeit einer klaren begriff
lichen Trennung zwischen „Straftat“  oder „strafbarer 
Handlung“  einerseits, die dem materiellen Strafrecht an
gehören, und den Verfahrensvoraussetzungen anderer
seits zu betonen. So bestritten auch der Begriff der Ver
fahrensvoraussetzung, beim Schweigen des Gesetzes, in 
der Rechtswissenschaft ist und so zurückhaltend auch das 
RG. in seiner Rspr. sich zu ihm verhalten hat — noch 
N i e t h a m m e r  wirft im Gündel-Hartung 1934 S.27 die 
Frage auf, ob nicht das RG. sich der Mitarbeit auf die
sem Gebiete in zu weitgehendem Maß entzogen und da 
und dort hemmend eingegriffen habe —, so sind für die 
praktische Rechtsanwendung doch durchaus brauchbare 
Ergebnisse erzielt worden. Unter diese Verfahrensvoraus
setzungen — Voraussetzungen, die für die Z u l ä s s i g 
k e i t  des Verfahrens gegeben sein müssen und bei deren 
Fehlen auf Einstellung, ohne Berührung der Schuldfrage, 
und nicht auf Freisprechung zu erkennen ist — fallen 
sowohl der Strafantrag als auch die rechtskräftige Schei
dung der Ehe bei der Verfolgung des Ehebruchs. Beide 
berühren die strafbare Handlung als solche, den Schuld
spruch, überhaupt nicht. Hierbei sind die Bemühungen 
um die Definition der strafbaren Handlung auch neuesten 
Ursprungs durchaus inbegriffen: auch sie umfassen nur 
die ma t e r i e l l e  Rechtsverletzung.

Diese notwendige Trennung zwischen außerhalb der 
strafbaren Handlung liegenden Verfahrensvoraussetzun
gen einerseits und der Straftat andererseits läßt die obige 
Entsch. vermissen. Sie ist damit zugleich gezwungen, zu 
versuchen, die verschiedenen Verfahrensvoraussetzungen 
zu werten, ohne daß sie allerdings hierfür irgendwelche 
Maßstäbe allgemeiner Art heranzuziehen vermöchte. 
Solche werden sich auch niemals finden lassen. Das er
gibt sich allein schon aus dem rein formalen Charakter 
jeder Verfahrensvoraussetzung.

Auf das Vorliegen s t r a f b a r e r  H a n d l u n g e n  allein 
stellt somit §4 a. a. O. ausdrücklich ab, der diese unter 
den vorbezeichneten Bedingungen zu Sonderverbrechen 
erhebt, ohne ihre Verfahrensvoraussetzungen überhaupt 
zu übernehmen (vgl. W a e c h t e r :  DJ. 1940,473, der 
jedoch ohne nähere Begründung abweichend zur rechts
kräftig geschiedenen Ehe bei der Verfolgung des Ehe
bruchs Stellung nimmt). Verfahrensvoraussetzungen, deren 
Fehlen die Verfolgbarkeit der Grundstraftat ausschließen 
würde, haften nach dem erkennbaren Willen des Gesetz
gebers nur an dieser.

3. Zu dieser Beurteilung des §4 a.a.O. bedarf es auch 
in keiner Weise, wie dies anläßlich der Bewertung des 
Strafantrags geschehen ist, des Hinweises auf §7 a.a.O., 
zu dem insoweit keine DurchfVO. ergangen ist, sowie 
der hilfsweisen Heranziehung des § 2 DurchfVO. v. 7. Sept. 
1939 (RGBl. 1,1700), der bestimmt, daß Vergehen i.S. des 
§ 2 VolksschädlVO. nicht solche Taten sind, die nur auf 
Antrag des Verletzten verfolgt werden dürfen (vgl. hierzu 
Leske:  DR. 1940,1009 Anm. 1 sowie RGSt.74,181 =  DR. 
1940,1231 *).

4. Damit werden die allgemeinen Hinweise des RG. in 
der obigen Entsch., soweit sie auf die Interessenabwägung 
abzielen — Interesse der Volksgemeinschaft an der Auf
rechterhaltung der Ehe gegenüber dem Interesse an der 
Bestrafung —, durchaus nicht gegenstandslos. Sie er
halten maßgebliches Gewicht für die Prüfung des Tat
bestandselements, ob das gesunde Volkseinpfindeu wegen 
der besonderen Verwerflichkeit der Straftat die Über

schreitung des regelmäßigen Strafrahmens erfordert (RG.: 
DR. 1940,1523iD; a. M. Sonderger. Essen: DR. 1941, 1453)- 
Wird dies verneint, so entfällt §4 a.a.O., und nur dann 
ist die Grundstraftat als solche nunmehr auf ihre Ver
folgbarkeit — Vorliegen sämtlicher Prozeßvoraussetzun
gen — zu prüfen.

Auf die Verfahrensvoraussetzungen des § 172 StGB, 
durfte das RG. deshalb nicht abstellen, als es die Frage 
zu entscheiden hatte, ob der vorliegende Ehebruch unter 
§4 VolksschädlVO. fiele. Die Anwendung des §4 a.a.O- 
wäre aber daran gescheitert, daß nach den aus den 
Urteilsgründen allein schon ersichtlichen Tatumständen 
— Zustimmung der Ehefrau, Verzeihung des Ehemannes —- 
das Erfordernis der Notwendigkeit der Überschreitung 
des regelmäßigen Strafrahmens nicht erfüllt gewesen 
wäre. AGR. Dr. K r i l l e ,  Dresden.

2. OLG. — § 42 f. StGB.
1, Bei der Entscheidung darüber, ob der Zweck der 

Sicherungsverwahrung erreicht ist, ist auch die Einstei' 
lung des Verurteilten zu seinen Straftaten mit zu berück
sichtigen.

2. Die besonderen Verhältnisse der Kriegszeit bringen 
es mit sich, daß ein in der Sicherungsverwahrung unter" 
gebrachter gefährlicher Gewohnheitsverbrecher nur 
dem Vorliegen besonderer Umstände aus der Sicherung ' 
Verwahrung entlassen werden kann.

Gegen den 1876 geborenen BeschwF. ist durch U r’ 
v. 1. Febr. 1935 die Sicherungsverwahrung angeorem 
worden. Er war in der Zeit von 1891 bis 1933 in 24 1 a , 
len mit insgesamt mehr als sieben Jahren Gefängnis un 
23 Jahren Zuchthaus wegen Diebstahls, Betruges, Unte 
schlagung und Münzverbrechens bestraft worden, Sen 
seit 1935 hat er in kurzen Abständen von weniger 
einem Jahr immer wieder Anträge auf Entlassung » 
der Sicherungsverwahrung gestellt, die stets durch ? . 
Schlüsse des LG. und des OLG. abgelehnt worden sin • 
Zur Begründung dieser Anträge machte der BeschW • 
geltend, daß der Zweck der Sicherungsverwahrung e 
reicht sei und daß er jetzt so viel Einsicht gewonn 
habe, daß er sich nichts wieder zuschulden n
lassen werde, daß er aber auch infolge eines schwe 
Leidens, einer Erkrankung der Wirbelsäule, die Lin•___ _ __  A_1 timnC- ,I_i U l U Vl 10 j C. 111 C.1 1—• 1 1\1 UIHaUĤ  C1C.I VW ii vaaam J #t *
bringung in einer Anstalt nicht länger ertragen konn ■ , 

Das LG. hat auch den neuerdings gestellten Antrag ' 
Entlassung aus der Sicherungsverwahrung abgelehm-
dagegen erhobene Beschwerde blieb ohne Erfolg- <e5 

Nach den im Jahre 1939 eingeholten Auskünften 
Hausarztes der Sicherungsanstalt ist die Erkrankung 
BeschwF. nicht so erheblich, wie er selbst es in s T 
Anträgen und Beschwerden immer wieder gescWvl,er- 
hat, und es kann danach auch nicht angenommen ^  
den, daß schon die Tatsache dieser Erkrankung ihn 
dem wird, sich auch in Zukunft strafbar zu machen-  ̂

Der Senat hat sich aber auch nicht davon überze = _ 
können, daß die mehr als fünfjährige Dauer der ere 
rungsverwahrung, das zunehmende Alter und das s<- j ejt 
Leiden den BeschwF. innerlich schon so weit gew eI) 
haben, daß er dem bei ihm besonders stark aufgetr 
Hang zur Begehung von Verbrechen widerstehen j £(- 
Dabei konnte nicht unberücksichtigt bleiben, aa|)Wer- 
BeschwF., wie aus seinen vielen Anträgen und a»
den ersichtlich ist, von Beginn seiner Dnterbrmg ver- 
wenig Einsicht für die Erfordernisse der Sichern ijeines 
Wahrung gezeigt und zudem durch Übertreibungcr geinc 
körperlichen Leidens sowie auch durch Versuchi , rach* 
letzten Straftaten zu beschönigen, zum Ausdruck g . ¡st, 
hat, daß er noch nicht so einsichtig und g « « f ü r  
wie es gerade unter den heutigen Kriegsverhall scin 
einen schweren Gewohnheitsverbrecher erforper ^ aRg 
würde, der nun die Fähigkeit haben muß, sei 
zur Begehung strafbarer Handlungen zu wider ^äß" 

Wesentlich ist dabei auch, daß durch die Kriegs 
nisse die Gelegenheit zur Begehung strafba . elu»£» 
hingen in mancher Weise —  so durch die Ve __ ¡ j e -

durch die Kriegswirtschaftsbestimmungen^u^-irnnVef[
BeschwF

lungen in
durch die K.riegswinscnansDesummunSA... 0„ v -
sonders für den, der einen Hang zur Begehung ejnifla 
brechen in so hohem Maße wie der ” es ’ ¡ts d> 
gehabt hat, erleichtert ist, daß aber aride 1 oh0e' 
übrigen Volksgenossen gerade in Kriegszeiten,



U-Jahrgang 1<341 H eft 7] Rechtsprechung 370

hin manche Schwierigkeiten mit sich bringen, des be
sonderen Schutzes gegen diejenigen bedürfen, die ui 
früherer Zeit durch ihre Straftaten immer wieder Unruhe 
und Schaden gestiftet haben. Deswegen wird der BeschwF., 
Wenn nicht in seinem körperlichen Zustande ganz wesent- 
uche Veränderungen eintreten, während der Dauer des 
Krieges mit einer Entlassung aus der Sicherungsverwah
rung nicht rechnen können.
,v (OLG. Oldenburg [Strafsenat], Beschl. v. 15. Nov. 1940,
Ws 25/40.)

*

** 3. RQ. — 8 157 StGB. Eine entsprechende Anwendung 
des § 157 StGB, auf den Teilnehmer ist nicht möglich, t )

1- Frau K. hat als Zeugin in dem Ehescheidungs- 
Prozeß des Angekl. ehewidrige Beziehungen zu dem An- 

in Abrede gestellt. Die Frage des vernehmenden 
Richters, ob die Zeugin diese Aussage verantworten 
u°nne, bejahte der Angekl. Daraufhin wurde die Zeugin 
vereidigt. Die Aussage war bewußt unwahr; die Zeugin 
lst deshalb wegen Meineids rechtskräftig verurteilt worden.

D«r Angekl. ist wegen Beihilfe zum Meineid verurteilt 
w°rden. Seine Rev. kann keinen Erfolg haben.
... Der Angekl. brauchte als Partei des Zivilprozesses auf 
, e von dem Richter gestellte Frage keine Antwort 
.u geben. Dadurch aber, daß er die Frage des Richters 

i ê swidriß' beantwortete, hat er die äußeren Um- 
i>ande für die Tat der Zeugin K. günstiger gestaltet, ihre 
Petschaft zur Ablegung eines wissentlich falschen 
kicht ^eŝ rkt und dadurch ihre Tat gefördert und er-

n Auch der innere Tatbestand ist ausreichend dargetan. 
p.,r Angekl. wußte, daß die Zeugin etwas wissentlich 
P Sehes ausgesapt hatte und zu schwören bereit war.
]-l War sich auch darüber klar, daß er sie durch seine 
das 7Ung in ihrem Vorhaben bestärkte und er wollte 

u®fandekommen der Haupttat. .
ker e.Verurteilung wegen Beihilfe zum Meineid ist da- 

nicht zu beanstanden.
StrK. hat dem Angekl. den Strafermaßigungs- 

der n des § 157 Abs. 1 Ziff. 1 StGB, zugute gebracht mit 
de„ Begründung, daß die Angabe der Wahrheit gegen 
geLAnSeW. selbst eine Verfolgung wegen eines Ver- 
Hier ’ .“ ämlich des Ehebruchs, nach sich ziehen konnte.

n ^ is t  folgendes auszuführen. 
aUsril3. Strafermäßigung des § 157 StGB, wird nach der 
oder UoCklich«n Bestimmung des Gesetzes dem Zeugen 
W;iw Si chverständigen im Zivil- und Strafprozeß ge- 
Pro. Her Angekl. war Bekl. in seinem Ehescheidungs- 
Rolff er war also Partei eines Zivilprozesses, ln dieser 
Es !!*hat er die Beihilfe zum Zeugenmeineid geleistet. 
Runr/ ?'s°  die Frage zu entscheiden, ob die Strafermaßi- 
gu*g des § 157 StGB, auch der Partei als Gehilfen zu- 

at Rê racht werden darf.
tei LVueht mau zunächst von dem Fall aus, daß die Par- 
Oder bst einen ihr zugeschobenen, zurückgeschobenen 
geht 5uferlegten Eid wissentlich falsch sc!}wört, so be
rät. Üas Verbrechen des Meineides gemäß § 153 StGB. 
der,Jna‘ese Tat ist ihr vom Gesetzgeber keine Strafmil- 

.gewährt worden, auch wenn die Abgabe der 
Vcrk. e.rt gegen sie selbst eine Verfolgung wegen eines 
Hicr-T , ens oder Vergehens nach sich ziehen konnte. 
5, l2a“ hat auch die Rspr. festgehalten (vgl. z. B. RGSt. 
härtet' 125; 74, 44, 45 =  DR. 1940, 639’ )- Leistet die 
Sem?« nun at,er in dem Fall, daß ihr die wahrheits- 
Ver[0] Aussage eines Zeugen die Gefahr einer Strat- 
Mei„p?Vng bringen würde, nur eine Beihilfe zu einem 
gleich,17 des Zeugen, so kann schon bei einer Ver- 
gefun^g dieser beiden Straftaten erst recht kein Anlaß 

h) , n werden, ihre eine Strafermäßigung zuzubilligen, 
îtie su .?er Erwägung, daß auch für den Teilnehmer 

der c|, hche Lage bestehen kann wie die, in der sich 
ScC  -rch §157 StGB, begünstigte Zeuge befindet, ist 
?‘tie i ' n der älteren Literatur erwogen worden, ob nicht 

([¡.“ Wendung des § 157 StGB, auch auf ihn geboten 
M t  t?d *ng> „Lehrbuch“ , Besonderer Teil, 2. Bd., 

, ,r a “ k , 18. Aufl., §157 1; vgl. auch O h l sh a u -  
FW 1.. Aufl., §157 Anm. 5). Neuerdings ist diese 
(S c i.-Vyi.eder Gegenstand der Erörterung im Schrifttum 

" a f * s t e i n: JW. 1938, 579; M e z g e r: AkadZ. 1940,

134; K o h l r a u s c h ,  35. Aufl., § 157 Anm. 5). Die er
neute Überprüfung dieser Frage hat folgendes ergeben.

Die Strafmilderung des § 157 StGB, ist für den Zeu- 
gen und Sachverständigen in der Erwägung gewährt 
worden, daß der Zeuge im öffentlichen Interesse der 
Rechtspflege und der Wahrheitsfindung m den Rechts
streit hineingezogen wird, daß er die erzwingbare Pflicht 
hat, aussagen zu müssen, die Wahrheit zu bekunden und 
den Eid zu leisten, und daß er bei Erfüllung dieser im 
öffentlichen Interesse begründeten Pflicht insoferni in 
einer Zw a n g s l ag e  steht, als unter Um sta “ d e “ . f , 
wahrheitsgemäße Aussage gegen ihn selbst die V - 
gung wegen eines Verbrechens oder Vergehens na 
sich ziehen kann. Es ist also durch §157 StGB.
„ E i d e s n o t s t a n d “  des Zeugen strafmildernd berück
sichtigt worden, der seinen besonderen Charakter durcn 
den im öffentlichen Interesse begründeten Aussage- und 
Zeugniszwang gewinnt.

In der Rspr. des RG. ist ausgesprochen worden, daß 
das Vorliegen einer objektiven Gefahr der Strafverfol
gung zur Anwendung des § 157 StGB, genügt und daß 
es nicht darauf ankommt, ob der Täter die vorhandene 
Gefahr und damit eine Zwangslage gekannt hat (Kubt. 
23, 149 ; 43, 67, 69; 67, 44 — JW. 1933, 24o8). Es kann 
zweifelhaft sein, ob nicht der Sinn dieser Vorschrift 
sowohl vom Standpunkt ihrer Entstehung aus wie auch 
nach heutiger Rechtsauffassung der ist, daß sie einen 
seelischen Konflikt des Täters berücksichtigt und sich 
daher auf den inneren Tatbestand bezieht. Ob an der 
Rspr. zu dieser Frage festzuhalten ist, kann indessen im 
vorliegenden Fall dahingestellt bleiben.

Für den Anstifter oder Gehilfen ist gemäß § 50 StGB, 
zu prüfen, ob auch bei ihm die gleichen strafmildernden 
persönlichen Verhältnisse wie bei dem Zeugen als rarer 
vorliegen. Diese Frage ist bisher ständig verneint worden 
mit der Erwägung, daß bei dem Teilnehmer eine eben 
solche oder ähnliche Zwangslage wie bei dem Zeugen 
nicht vorliegt, da er nicht unter dem Zwang des Eides 
steht (vgl. z.B. RGSt.4, 377; 22, 106 109; RGEntsch 
2 D 1588/05 v. 8. Dez. 1905: Recht 1906 Sp. 65i 
ID  1062/10 v. 24. Nov. 1910: GoldtArch. 58, ■461 i HO*  
61, 199, 202; RGEntsch. I D 871/29 v. 22 Okt. 1929: JW 
1930, 131013; RQEntsch. 3 D 985/37 v. 6. Jan. 1938: JW 
1938, 579 2; RGSt. 71, 118 =  JW 103T 1329; RGSt 
20 =  JW. 1938, 577; RGSt. 74, 44 =  DR. 1940, 639).

Es ist mithin die Frage zu entscheiden, ob sich die 
Partei als Teilnehmer in einer dem Eidesnotstand des 
Zeugen entsprechenden Lage befinden kann. Die I rozeß- 
Partei kann insofern in einer Zwangslage stehen, als auch 
für sie das Bekennen der Wahrheit, sei es durch sie 
selbst, sei es durch einen Zeugen, eine strafgerichthche 
Verfolgung nach sich ziehen kann. Der Charakter dieser 
Zwangslage ist aber von der des Zeugen wesentlich ver- 
sdiiedSen.SDie Partei gelangt in ihre Prozeßrolle mcht 
wie der Zeuge, im Interesse der Rechtspflege und der 
Wahrheitsermittlung, sondern deswegen, weil sie andern 
dem Rechtsstreit zugrunde liegenden Lehensyorgang e 
teiligt ist. ln dessen Auswirkung erlangt sie >hre Stellung 
als Prozeßpartei. Deswegen hat sie auch an einê kof “ i ° 
der durch den Rechtsstreit gestellten “ S *
ken, und es ist ihr zuzumuten, die s i c h ? l sbesSndere 
den, möglicherweise nachteiligen Folgen, ^  hat des- 
eine Strafverfolgung zu tragen Ihre Zwangs age hat ^es 
wegen eine andere Ursache und einen anderen Chanktt 
als die des Zeugen, weil ihre Lage nicht aus Urunaen 
eines öffentlichen Interesses entsteht.

Auch <1u,ch die zhUgorfBche “

5 & Ä  2 KS

L iie r als Lüge erkannt, so ist die Wirkung im Ziyil- 
nrn/eß nur die, daß das Parteivorbringen insoweit unbe
rücksichtigt bleibt und daß eine Verzögerungsgebühr 
entstehen kann. Von weiteren Strafsanktionen hat das 
Gesetz jedoch abgesehen, denn es kommt dem Zivil
prozeß nur auf Klärung des Streitstoffes und auf die 
Feststellung der objektiven Wahrheit, nicht aber auf den
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Nachweis einer subjektiven Unwahrheit von Aussagen 
an (Jonas,  „ZPO.“ , 16. Aufl., Vorbem. vor §128 III 4 a,
§ 138 Anm. I). Die Erfüllung der Wahrheitspflicht der 
Partei ist also — im Gegensatz zu der des Zeugen — 
nicht erzwingbar. Ihre Verletzung hat gegebenenfalls nur 
prozeßrechtliche Nachteile zur Folge. Auch kann die 
Partei überhaupt zur Abgabe einer ausdrücklichen Er
klärung und zu einer Beeidigung — im Gegensatz zum 
Zeugen — nicht gezwungen werden. Die Möglichkeit 
einer Zwangseinwirkung besteht nur hinsichtlich des Er
scheinens vor Gericht (§ 141 ZPO.). Weigert die Partei 
die Abgabe von Erklärungen oder die Beeidigung, so 
unterliegt diese Weigerung der freien Beweiswürdigung 
(§826 ZPO.), also möglicherweise einer Würdigung zu 
ihren Ungunsten, und zwar sowohl bei der Anhörung der 
Partei zum Zweck der Aufklärung (§ 141 ZPO.), wie 
auch bei der Vernehmung der Partei zum Zweck des 
Beweises (§§ 445 ff. ZPO.). Die Abwägung der Nach
teile bei Verletzung der Wahrheitspflicht (Abweisung der 
Klage, Verlieren des Prozesses) mit der Möglichkeit des 
Eintritts anderer Nachteile bei Erfüllung der Wahrheits
pflicht (Strafverfolgung) und die Entsch. in dieser Lage 
mit ihren möglichen Folgen hat die Partei vorzunehmen. 
Wenn sie aber versucht, sich dieser Entsch. und ihren 
jeweils ungünstigen Folgen zu entziehen in dem Bestre
ben, überhaupt keinerlei Nachteil zu erleiden und sich 
deswegen für eine Verletzung der Wahrheitspflicht ent
schließt in der Hoffnung, die Verletzung werde nicht ent
deckt werden, wenn sie weiter zur Sicherung dessen eine 
Beweismittelfälschung vornimmt durch strafbare Teil
nahme (Herbeiführung oder Förderung) an einer falschen 
Zeugenaussage, so weicht sie damit einer Pflicht aus, zu 
deren Erfüllung sie ohne äußere Zwangsmittel und kraft 
ihrer Parteirolle gehalten ist. Sie weicht damit der für sie 
entstandenen Zwangslage <iuf strafbarem Wege aus, 
während von ihr eine Erfüllung ihrer Pflicht und ein 
Dulden der verschiedenen Möglichkeiten nachteiliger 
Folgen verlangt werden muß. Ein solcher Verstoß recht
fertigt nicht nur nicht die neue Rechtsverletzung; die Art 
und das Wesen der Zwangslage der Partei rechtfertigen 
darüber hinaus auch nicht eine mildere Beurteilung des 
von ihr begangenen neuen Unrechts.

Aus diesen Erwägungen ergibt sich, daß die persön
lichen Umstände bei der Partei als Teilnehmer, gerade 
auch unter Berücksichtigung der zivilprozessualen Wahr
heitspflicht, anders liegen als bei dem Zeugen. Der Senat 
hält auch entgegen den Ausführungen von Mezger :  
AkadZ. 1940, 134 weiter daran fest, daß eine entspre
chende Anwendung des § 157 StGB, nicht möglich ist 
(RGEntsch. 3 D 101/38 v. 7. März 1938; JW. 1938, 13132; 
RGEntsch. 1 D 1019/39 v. 26. Jan. 1940 =  RGSt. 74, 44, 
47 =  DR. 1940, 639).

c) Ob die Auffassung der Rspr., daß § 157 StGB, ganz 
allgemein auf den Anstifter oder Gehilfen — auch wenn 
er nicht Partei oder Angekl. ist — unanwendbar sei, be
rechtigt angegriffen wird, braucht im vorliegenden Fall 
nicht entschieden zu werden. Es ist jedoch nicht zu ver
kennen, daß diese ganz allgemeine Anwendung des 
Satzes unter Umständen zu unbefriedigenden Ergeb
nissen führen kann.

Ein Zeuge selbst kann im Zivilprozeß oder im Straf
prozeß du r ch  seine Aussage gegenüber einem an
deren Zeugen zu dessen Meineid Anstiftung oder Beihilfe 
begehen. Tut er dies durch eine e i d l i c h e  wissentlich 
falsche Aussage und droht ihm durch die wahrheits
gemäße Aussage eine Strafverfolgung, dann hat die er
örterte Zweifelsfrage keine unmittelbare Bedeutung, weil 
die Anstiftung oder Beihilfe in Tateinheit mit dem eige
nen Meineide begangen sein würde; die Strafe wäre in 
diesem Fall aus § 154 StGB. i. Verb. m. § 157 StGB, zu 
entnehmen. Liegt die Anstiftung oder die Beihilfe aber 
in einer u n e i d l i c h e n  Aussage des Teilnehmers, dann 
würde § 157 StGB, deshalb keine Anwendung finden 
können, weil in diesem Fall ein Eidesnotstand im Sinn 
der Rspr. bei dem Teilnehmer nicht gegeben wäre.

Ähnlich liegt es, wenn nach geleisteter Anstiftung 
oder Beihilfe dieser Teilnehmer selbst als Zeuge zur 
Eidesleistung kommt und auf Grund neuen Vorsatzes 
selbst einen Meineid leistet. Für den eigenen Meineid 
würde dem Zeugen die Ermäßigung des § 157 StGB, zu

zubilligen sein, während sie ihm für die Teilnahmehand' 
Iung nicht zugute kommen könnte. , ;

(RG., 2. StrSen. v. 5. Dez. 1940, 2 D 444/40.) [He.]
Anmerkung: Das Urteil verneint die Möglichkeit einer 

„entsprechenden“  Anwendung (§ 2 StGB. n. F.) des § * 
StGB. Von der gegenteiligen Meinung war schon trun 
ausführlicher die Rede (AkadZ. 1940,133/34 zu RGSt. 74,4■ 
Entscheidend dürfte diese Frage aber für den vorlieg 
den Fall nicht unbedingt sein, da sich eine Anwendus 
der Strafmilderung auf den T e i l n e h m e r  am Mein
auch im Wege der einfachen „Auslegung“  ergeben konn _
So ist auch in § 46 StGB, das Wort „Täter“  im Wege 
der Auslegung auf den Teilnehmer erstreckt wora  ̂
und so hat auch ein Teil des Schrifttums den §157 N v, 
StGB, schon v o r der Neufassung des § 2 StUfk P j ' 
im Wege der Auslegung auf den Anstifter und Genu 
ausgedehnt, wenn deren eigene Verfolgung auf dem SP . 
stand. Ob solche Auslegung angezeigt und geboten ' 
dies ist die Frage des vorliegenden Falles, in dem 
Angekl. als Prozeßpartei des Ehescheidungsprozesses
Meineid der Zeugin dadurch unterstützt hat (§ 49 StG v” 
daß er die Frage des vernehmenden Richters, od 
Zeugin diese Aussage verantworten könne, bejahte.

Die Frage der Ausdehnung des § 157 Nr. 1 StGB,
Täter auf Teilnehmer (Anstifter, Gehilfen) des AAexn 
hat schon früher eine Rolle gespielt. Die Meinung 
gehen auseinander. B i n d i n g , Hdb. (1885) I, “ J \ \  
bejaht analoge Ausdehnung und hält daran inj Leliru- 
<0 Anfl 10041 S. 162 unter Berufung aut 8 50 StGB, m(2. Aufl 1904) S. 162 unterBerufung aut § 50 StGB. J g  
denn es handle sich um persönliche Eigenschaften 
Verhältnisse und solche unterfallen jener Bestimmung! deS 
fern es sich nicht um höchstpersönliche Momente1CIU ta Ölt-Il will -
Täters handle, die beim Teilnehmer nicht vorliegen 
neu (die ganze Frage werde selten exakt beha cl)t- 
Anm. 2). Für solche Ausdehnung hat sich fe r n e r  nam A 
lieh Fr ank :  ZStW. 14, 371 und Komm. z. StGB. (18;* 
1931) 8 157 N. 1,1 mit weiteren Hinweisen ausgesi g 
chen; auch er beruft sich auf § 50 StGB, und erklär,  ̂
dem Anstifter oder Gehilfen die Strafermäßigung a" *e» 
nicht zugute komme (RGSt. 4, 377), wohl aber zugUWg 
dieser Personen eintreten müsse, wenn i h r e  e 1 ^ tritt 
Verfolgung auf dem Spiele stand. Dieser Auffassung ,ef 
Ko hl r ausch ,  „StGB.“  (35. Aufl. 1940) § 157 N. 5 
Hinweis auf Scha f f s t e i n :  JW. 1938, 579) bei.. ßß. 
gegenüber lehnen eine Ausdehnung des § 157 Nr. ¡„er 
auf die Teilnehmer ab, weil sich diese keineswegs ¿eo 
ähnlichen, den Grund für die Strafermäßigung gen 
Zwangslage wie der Täter befinden, z. B.: O l S“ *
(11. Aufl. 1927) § 157 N. 5 (mit weiteren Nachw 1 def 
Stooß,  VDB. 111, 291 (nicht in der Zwangslage^1̂  1;

c 83§ 
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Zeugniszwang begründet); L p z K o m m .  § j f  ¿"838 
v. L i s z t - S c h m i d t , Lehrb. (25. Aufl. 1927) 1 582 
Anm. 18; M ey e r - A 11 f e Id , Lehrb. (8. Aufl. 192 ) gtand' 
Anm. 30. Auen das RG. hat schon bisher diesen ¡„ter- 
punkt vertreten: so in RGSt. 22, 106 und in de j,aiigp
essant gelagerten Fall eines Fortsetzungszusarnrn ^ „ stif'
zwischen Anstiftung zum Meineid und einem v<J l,s h a ü,' 
ter selbst geleisteten Meineid RGSt. 61, 199. q0\to
sen a. a. O. verweist besonders auf das Urteil fat'
Arch.58, 461, wo aus der Zeugenaussage sic« ergjbt- 
bestand eines vom Anstifter begangenen uenK QeSicht?'

Die beiden in dieser Erörterung maßgebenden U g ¿je 
punkte sind einerseits der §50 StGB., a n d e  r Ted- 
„Zwangslage“  des Täters, deren Vorhegen De st0 ß. 
nehmer bezweifelt wird. Der Hinweis aut 8 . £(i ers 
allein kann nicht durchgreifen, denn es ist ja gjgen' 
die F r age ,  ob die entscheidenden „person ^ ffler de 
schäften oder Verhältnisse“  auch beim T.L)‘ tände, 
Meineids vorliegen oder nicht. Sind diese Un ,A„ stiiKr’ 
heißt: ist jene „Zwangslage“ beim reilnehmer yo 
Gehilfen) n i ch t  gegeben, so greift f  ?% Nr. 1 S 0lP 
vornherein nicht Platz. Daß es sich in § 7wanSs ^n- 
im maßgebenden Motiv um diese FraSe dectandes“  h 
genauer: um den Gesichtspunkt des >>N° . j r aus,cs
delt, ist auch sonst anerkannt (siehe etwa K ddelt, ist aucll sonst anernanni vsici.* '“AY'-l/tivierUllg' 
a.a.O. N. 1), freilich durch die irrige ObjeKti sehr 
RG. (Nachweise bei K o h l r a u s c h  a a- pAi)spr. bei*- 
dunkelt. Doch finden sich auch in der ROR s tr^
kenswerte Ansätze in dieser Hinsicht n^m  versai 
milderungsgrund bei „freiwilligen Erkla =■

vef"
•x&K,f-
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wird (RGSt.36, 49: JW. 1938, 1584). In dieser k o n 
k re ten  P r ü f u n g  des „Notstandes“ (der Zwangslage) 
muß auch die Entscheidung der vorliegenden Frage ge- 
sucht und gefunden werden. Erfreulicherweise gibt das 
vorliegende Urteil am Schluß solchen Erwägungen Raum.

Schon in AkadZ. 1940, 133 sind wir dem Urteil RGSt.
?4, 44 (1 D 1019/39) im Ergebnis beigetreten, wonach 
eine analoge Ausdehnung des § 157 Nr. 1 StGB, auf den 
Offenbarungseid der Partei (§ 307 ZPO.) abzulehnen war. 
Gleiches muß in der Regel für die Fälle der Anstiftung 
Zum Meineid gelten; der Wunsch, zum Meineid bereite 
Entlastungszeugen zu gewinnen, darf nicht durch Zu
billigung der Strafmilderung gefördert werden. Anders 
Legt der Fall aber dort, wo, wie hier, der „Gehilfe des 
Meineids selbst in den Prozeß mit seiner Erklärungs- 
Pflicht nach § 138 ZPO. verstrickt ist und in dieser Ver
strickung sich zu einer Unterstützung des Zeugen bereit
enden läßt. Hier liegt eine „analoge“  Lage wie beim 
fangen selbst vor, und hier r e c h t f e r t i g t  und ge 
b e t e t  sich daher  auch eine „ana loge“  A n 
wendung des § 157 Nr. 1 StGB,  auf  den G e h i l 
fen. Gewiß ist die Lage nicht genau die gleiche wie die 
beim Zeugen (dies liegt schon im Worte „analog“ ) und 
,e Entscheidung über die Gleichstellung ist schließlich 

e,ne Frage des abwägenden Ermessens. Das Urteil be
ruht sich, indem es die Gleichstellung verneint, die Ver
schiedenheiten, die auch im Hinblick auf den § 138 ZPO. 
bestehen bleiben, herauszustellen. Aber daß eine erheb- 
lcne innere und äußere Nötigung auch für die Prozeß- 
ßbntei, die nun eben einmal im Prozeß sich in bestimmtem 
. lnne festgelegt hat, übrigbleibt, läßt sich nicht̂  bestrei- 
Tetl- Aus diesem Grunde scheint mir (solange der in vielem 
?nfcchtbare 8 157 Nr. 1 StGB, besteht) eine G l e i ch -  

ehand lung mehr dem Willen des Gesetzes zu ent
gehen  als die vom Urteil ausgesprochene Ablehnung.

Prof. Dr. Edm. M e z g e r ,  München.
*

?  4. RQ. _  88 267, 269, 268 Abs. 1 Nr. 2 StGB.; §2 
“ bs. l Mr> | VerbrauchsregelungsstrafVO. v. 6. April 1940. 
gewinnsüchtige Blankettfälschung durch unbefugte Ver
wendung von Bezugscheinformblättern, die schon das 
. 'enstsiegel und den vervielfältigten Namenszug des Lei- 
/ s des Wirtschaftsamtes trugen. Schon in dem Erlangen 

g ,es Bezugscheins für ein Kleidungsstück oder für 
'-buhwerk als solchem liegt ein Vermögensvorteil, f)  

Angekl. wurde im Sept. 1939 etwa 8 Tage lang 
a^bilisweise ehrenamtlich für die Arbeit im Wirtschafts- 
sch • s Landkreises H. bei der Ausfertigung von Bezug- 

neinen für Spinnstoffwaren und Schuhwaren einge
be;;'- Anträge auf Erteilung eines Bezugscheins waren 
stell mungsgemäß zunächst bei einer unteren Dienst- 
reiru’ in Landgemeinden bei dem Bürgermeister, einzu- 
itie-i n’ die den Antrag vorzuprüfen und mit einem Ver- 
atut über das Ergebnis der Vorprüfung dem Wirtschafts- 
a|,1 Weiterzugeben hatte; dann entschied ursprünglich in 
übr Fällen der leitende Beamte des Wirtschaftsamts 
darl tdie Gewährung oder Ablehnung jedes Antrags; 
g«' ut wurden von den ehrenamtlichen Hilfskräften die 
ge3tseheme oder gegebenenfalls die Ablehnungen aus- 
aber rieben* Der Arbeitsanfall des Wirtschaftsrats wurde 
Antr Zu Sr°ß> als daß der Amtsvorsteher selbst jeden 
arkpbff hätte prüfen können. Daher wurden die Hilfs- 
Wpjf er dahin unterrichtet, daß sie selbständig ohne 
^ e s  die verlangten Bezugscheine dann ausstellen 
bannt11’ Wenn sich der Antrag im Rahmen des soge- 
Schaft b"ormalbestandes (DurchfVO. des Reichswirt- 
SßinJMinisters zur Regelung des Verbrauchs von 
hj l s,f°ffwaren und Schuhwaren v. 27. Aug. 1939 [RG- 
fiirU ’ afO]) hielt und schon von dem Bürgermeister be- 
Scheint war- Jeder Hilfsarbeiter erhielt hierzu Bezug- 
sW , 0rmblätter ausgehändigt, die schon das Dienst
es l bnd den vervielfältigten Namenszug („Faksimile“ ) 
ten nbiters des Wirtschaftsamts trugen. Die fertiggestell- 
arbgj.^ugscheine wurden dann von einem anderen Hilfs- 
bis e er Unter fortlaufenden Nummern in ein Verzeich- 
Vpr>'^getragen, mit einem Vermerk der Nummer dieses 

Qe'chnisses versehen und darauf abgesandt, 
fiat Je gentlich des Ausschreibens solcher Bezugscheine 

Angekl. etwa zehn mit Dienstsiegel und Namens- 
vorbereitete Vordrucke an sich genommen. Er hat

sie eigenmächtig mit seinem Namen für eigenen Bedarf 
oder den Bedarf seiner neun Kinder ausgefüllt, ohne 
daß er 'Bezugscheinanträge auf dem ordnungsmäßigen 
Weg eingereicht hätte; er hat sie nicht dem Führer des 
Verzeichnisses der erteilten Bezugscheine vorgelegt, son
dern mit irgendwelchen beliebigen Nummern versehen. 
Dann hat er unter Benutzung dieser Scheine die darin 
bezeichneten Gegenstände in B. eingekauft. Hätte er die 
eigenmächtig ausgestellten Bezugscheine auf dem ord
nungsmäßigen Wege beantragt, so wäre nach der Fest
stellung des LG. seinem Anträge in vollem Urninge 
stattzugeben gewesen, da sein Bestand an Kleidungs
stücken der in Frage kommenden Art den „Normal
bestand“  nicht erreichte. Das LG. hat den Angekl. 
„wegen eines fortgesetzten Verbrechens der gewinn
süchtigen Blankettfälschung nach den §§ 267, 269, 208 
Abs. 1 Nr. 2 StGB, in Tateinheit mit einer fortgesetzten 
Übertretung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Verbrauchsregelungs
strafVO. v. 6. April 1940“  — unter Bezugnahme auf den 
§ 2 a Abs. 2 Satz 1 StGB. — verurteilt.

1. Die Anwendung der §§ 267, 269 StGB, kann weder 
nach der äußeren noch nach der inneren Seite des Tat
bestands hin irgendwelchen rechtlichen Bedenken unter
liegen. Daher wendet sich auch die Rev. im wesentlichen 
nur gegen die Apnahme des LG., daß der Angekl. in 
der Absicht gehandelt habe, sich einen Vermögens vorteil 
zu verschaffen (§ 268 StGB.). Aber auch insoweit ist 
das angefochtene Urteil rechtlich einwandfrei.

Allerdings ist der Angekl. nicht darauf ausgegangen, 
an Waren, deren Bezug durch die kriegswirtschaft
lichen Vorschriften beschränkt war, für sich und seine 
Familie mehr zu erlangen, als seiner Anwartschaft aut 
solche Gegenstände nach der amtlichen Verbrauchsrege
lung entsprach. Auf den vorl. Fall ist also nicht die 
Rspr. (vgl. RGSt. 50, 277; 51, 97 u. a.) anwendbar, daß 
einen Vermögensvorteil d e r Erwerb von bezugsbe
schränkten Verbrauchsgegenständen darstellt, der nach 
der amtlichen Verbrauchsregelung mengenmäßig über 
den gesetzlich zugelassenen Erwerb hinausgeht. Indessen 
bis zu der äußersten Grenze, innerhalb deren der Bezug 
von Spinnstoff- und Schuhwaren nach den bestehenden 
Vorschriften auf Grund von Bezugscheinen erlaubt wird, 
besteht kein fester Rechtsanspruch des einzelnen Ver
brauchers auf einen solchen Bezug, sondern die Dienst
stellen, die nach pflichtmäßigem Ermessen über die Er
teilung von Bezugscheinen entscheiden müssen, haben 
hierbei in der Anwendung ihres Ermessens einen gewis
sen Spielraum und nützen diesen auch nach Maßgabe 
der ihnen zugehenden Dienstanweisungen sowie nach 
Maßgabe der verfügbaren Vorräte an den von dem Zu
teilungsverfahren erfaßten einzelnen Warengattungen 
aus; sie berücksichtigen dabei auch, ob und in welchem 
Umfange demselben Antragsteller vorher oder gleich
zeitig schon Bezugscheine erteilt worden sind oder er
teilt werden. Aus demselben Grunde, aus dem allgemein 
bei stark verknappten Vorräten der Bes i t z  dieser oder 
jener selten gewordenen Ware ohne amtliche Regelung 
ihres Absatzes oder Verbrauchs für wertvoller angesehen 
wird als der für sie zu zahlende Geldbetrag, liegt daher 
schon in dem Erlangen eines Bezugscheins für ein Klei
dungsstück oder für Schuhwerk als solchem e|n_L.eri”at 
gensvorteil; denn wer einen Bezugschein erlang hat, 
pflegt erfahrungsgemäß mit dessen Hilfe aû  den Er 
werb der darin bezeichneten erwünschten Ware ohne 
unüberwindliche Schwierigkeiten d“ rcb’ “ b^ " hr?f“ enk für 
nen, und zwar dank den Preisregelungsvorschnften tur 
einen Preis, dem gegenüber allgemein derdi2 e m S jhne 
wert der Ware höher geschätzt wird. i "  b‘$3
hat auch der Angekl. nach den Feststellungen des LG. 
einen Vermögensvorteil erstrebt. . , . ,

2 Es liegt auch kein Rechts.rrtum in der Annahme 
, n  1agß das Verhalten des Angekl. ferner den ge

s e tz te n  VatlLstand sowohl des Vergehens nach § 9 
n tr VO zur vorläufigen Sicherstellung des lebenswich
tigenBedarfs des deutschen Volkes v 27 Aug. 1939 
(RGBl 1 1498) als auch den gesetzlichen Tatbestand
einer Übertretung nach §2 der Verbrauchsregelungs
strafVO. v. 6. April 1940 (RGBl. I, 610) verwirklicht hat. 
Nicht ganz unbedenklich ist nur die geschehene rück
wirkende Anwendung der VerbrauchsregelungsstrafVO.
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aut die vor Erlaß dieser VO. verübte Tat. Das LG. 
meint, aus dem Zuge der Entwicklung der in Betracht 
kommenden rechtlichen Vorschriften entnehmen zu sol
len, daß auf Grund des § 2 a Abs. 2 Satz 1 StGB, die 
Anwendung des späteren Gesetzes als der milderen 
Vorschrift angemessen sei. Dabei ist jedoch die Frage 
ungeprüft geblieben, ob nicht die genannte VO. vom 
27 Aug 1939 als ein außerordentlicher Eingriff in den 
Bereich! der durch die VO. über den Warenverkehr vom
4. Sept. 1934/18. Aug. 1939 (RGB1.I, 1431) geregelt war, 
und wegen Zusammenhangs mit den außerordentlichen 
Verhältnissen des Übergangs von der Friedenswirtschaft 
zur Kriegswirtschaft als ein sogenanntes Z e i t ges e t z  
zu betrachten sei und ob nicht demgemäß statt des vom 
LG. herangezogenen Abs. 2 vielmehr der Abs 3 des § 2 
StGB angewendet werden müsse. Der 4. StrSen. hat in 
seinem Urteil v. 27. Sept.1940, 4 D 300/40, diese Frage 
bejaht. Nach dieser Entsch. hatte das LG. also nur die 
zurZeit der Tat des Angekl. geltende SicherstellungsVO. 
v 27. Aug. 1939 in Betracht ziehen dürfen.
' Der jetzt erk. Senat ist jedoch im vorl. Fall nicht ge

nötigt, zu der aufgeworfenen Frage Stellung zu nehmen, 
sondern kann liier die Verurteilung nach der Ver-
brauchsregel^gssTrafVO. Ä n l ^ s e n f Z w a r  decken 
sich die Umschreibungen der gesetzlichen lat 

* rW Sirnerste lunPSV
drli die Umschreibungen aer gcst;u..u,u. Tatbestände 
m den Strafvorschriften der SicherstellungsVO. vom 
27. Aug. 1939 und der VerbrauchsregelungsstratVO. nicht 
vollkommen; aber sie zielen in dieselbe Richtung, der 
Unrechtsgehalt der Tat des Angekl. wird jedenfalls 
abgesehen von dem nach den §§ 267 bis 269 StGB zu 
beurteilenden Urkundenverbrechen, durch jede der ba
den VO voll erfaßt. Daher würde die Anwendung der 
VO v. 27. Aug. 1939, die im Strafrahmen strenger ist, 
nichts anderes bringen als die Möglichkeit einer Ver
schärfung des angetochtenen Urteilsspruchs; eine \ei -  
schärfung wird aber hier von der Gerechtigkeit er
fordert (§ 358 Abs. 2 StPO.). Nach Lage der Sache liegt 
kein besonders schwerer Fall eines Verstoßes gegen die 
kriegswirtschaftlichen Bestimmungen vor; der Begrün
dung des angefochtenen Urteils ist auch zu entnehmen 
daß das LG. über die erkannte Strafe als die nach § 268 
StGB, zu verhängende Mindeststrafe selbst dann ment 
hinausgegangen wäre, wenn es zu dem Ergebnis ge hing 
wäre, die Tat nach der SicherstellungsVO. v. 27. Aug.
1939 bestrafen zu müssen. , . . .,

Allerdings war es nur dann möglich, den Angekl. aui 
Grund des §2a Abs. 2 StGB, wegen Übertretung der 
VerbrauchsregelungsstrafVO. zu bestrafen, wenn zu r
Z e i t  der  Ta t  neben den §§ 267 bis 269 StGB die 
SicherstellungsVO. v. 27. Aug. 1939 anwendbar war Diese 
Voraussetzung ist aber vorhanden. Denn die Strafdio- 
hung des § 9 SicherstellungsVO. v. 27. Aug. 1939 geht 
allgemein bis zu 15 Jahren Zuchthaus wenn, was ge
boten ist (vgl. RGSt. 58 240; 59, 214 217; 69 333 
340 =  JW. 1936, 457«; RGUrt. v. 2. Juni 1939, 4 D 301/38 
und v. 17. Juli 1939, 4D 289/39 == DR. 1939, 18494), die 
besonders schweren Fälle mitberücksichtigt werden; die 
Strafdrohung des § 268 StGB, geht aber nur bis zu 
10 Jahren Zuchthaus und Geldstrafe; die Sicherstellungs
VO. ist daher das strengere Gesetz Schon aus diesem 
Grunde kann nicht etwa im Flinblick auf die gleich- 
zeitige Anwendbarkeit der §§ 267 bis 269 StGB, die 
Bestrafung des Angekl. auf Grund der Sicherstellungs
VO. v. 27. Aug. 1939 deshalb ausgeschlossen sein weil 
aus dem §9 SicherstellungsVO. eine Strafe nach der 
ausdrücklichen Vorschrift nur entnommen werden soll, 
„soweit nicht nach anderen gesetzlichen Bestimmungen 
schwerere Strafen verwirkt sind“ . Übrigens ist hier auch 
darauf hinzuweisen, daß der sich in nicht wenigen Straf
gesetzen findende Vorbehalt zugunsten der Anwendung 
strengerer Strafdrohungen durchaus mcht bedeutet, daß 
die mit dem Vorbehalte versehene mi dere Strafdrohung 
i m m e r  nur hilfsweise gelten solle (daß also i mme r  
ein Fall von sogenannter „Subsidiarität“  vorhege; vgl. 
hierzu S t e n g l e i n - S c h n e i d e w i n ,  „Strafrechtliche 
Nebengesetze“  Bd. 1 S. 927, 937 u. 972 sowie Ergan- 
zungsband S. 109; RGSt. 58, 240; 68, 216).

(RG., 1. StrSen. v. 29. Nov. 1940, ID  443/40.) [He.]

in Zweifel gezogen werden. Auch für § 269 StGB, genug 
nach herrsch. Lehre und Rspr. ein „Faksimile. Nac 
siehe bei 0 1 s h a u s e n , „Komm. z. StGB.“  (11. Aufl. ltw > 
§ 269 N. 3 II c mit § 267 N 18b; RGSt. 57, 69ff.

Bedenken aber erregt die Anwendung des § 268 Stuo > 
also die Annahme einer erschwerten Urkundenfalsch e, 
Erforderlich ist die auf einen „ Ve r m o g e n s y o r t c  
gerichtete Absicht. Nach überwiegender Meinung i > 
anders als etwa in § 263 StGB., weder durch den Wort 
laut, noch durch den Sinn des Gesetzes ein ,,recht 
widriger“  Vermögensvorteil gefordert: Nachweise b 
0 1 s li a u s e n a. a. O. § 268 N .1, so auch RG. (z. B- R {( 
36, 167 ff., 172) und F r a n k ,  „StGBKomm (lb. An 
1931) § 268 N. I, 1, während B ni d l n ig , „Hdb (18öjn( 
1.464 Anm.24 und „Lehrb.“  II (2. Aufl. W°h Sf i  (!t?cs 
Hinblick auf den ungenauen Sprachgebrauch des Ge 
Rechtswidrigkeit fordert. . „  Fr-

Mit RGSt. 50, 277 ff. gehen wir davon aus, daß im ^  
langen rationierter Ware zum festgesetzten I rei . 
„Vermögensvorteil“  liegen kann. Die übliche Wertb j ^  
mung der Ware nach dem Marktpreis versagt, 
hier, wenn das freie Spiel der Kräfte durch R.‘d '™ h,ntcr 
ausgeschaltet ist; regelmäßig bleibt dann der I reis 
dem Gebrauchswert zurück. . .. . j.ätte

ln tatsächlicher Beziehung stellt das U r t e i l * « cheiii«
der Angekl. die eigenmächtig ausgestellten Bezugsscn ^
auf dem ordnungsmäßigen Wege beantragt, so wäre ^ 
nem Anträge in vollem Umfange stattzugeben g g0ifl- 

9n K-tpirJnmrsstücken der in Frage K .
nem Anträge in vollem umtange suiuugcuu, ko0- 
da sein Bestand an Kleidungsstücken der in Frage ^  
tuenden Art den „Normalbestand“  nicht erreichte. «;{ 
Urteil meint demgegenüber es bestehe auch ®  naCb 
„kein fester Rechtsanspruch“ , da die Dienststellen

Frmpcc™ nurli innerha b dieses Re:’. „„
„kein fester Rechtsanspruch“ , aa tue uiensisic..^ taii- 
pflichtmäßigem Ermessen auch innerhalb dieses B ,1 
des nach Möglichkeit die Erteilung vondes nach Möglichkeit die Erteilung von ^zugssy‘ ng 
einzuschränken hätten. Aber es laßt jede Festste ^  
darüber vermissen, daß solche Einschränkung m  gr. 
liegenden Fall t a t s ä c h l i c h  e r f o l g t  wäre.  « der 
mangelung dessen muß man davon ausgehen, yer- 
Angekl. die Bezugsscheine im ordnungsgemäßen ^
fahren in Wirklichkeit erhalten hatte. Dann hat e 
mit seinem Verfahren, bei billiger Handhabung d t er;....  seinem vertanren, dci uungci : r h t  er"
setzlichen Begriffs, einen „Vermogensvorteil nie £S 

bt. Auf den „Rechtsanspruch“  als solchen kom
« rv s~> J  1-1. J nLn< o ifo t ih o r  i lf l SCI*1

strebt. Aut aen „Kcausausp uu. ¡ne
nicht an- das RG. denkt dabei offenbar an seu r. 
kannte Rspr. über den „rechtswidrigen“  Vermog „ich 
teil die aber hier nach dem oben Bemerkten ga def 
in Betracht kommt. Nun ist es gewiß richtig, a ^
, i _ • • _i.t:_t d oinoc RpTiifrQRrnPins 111 Hilt-11. «
in Ketracnt Kommt. n u u  im  «  *iu 
tatsächliche Bes i t z  eines Bezugsscheins i n ai „  .¡cheref 
als ein „Vorteil“  gegenüber einer auch noch so hei„t 
tatsächlichen A u s s i c h t auf solchen Besitz e ^tatsächlichen Aus s i ch t  aut soicnen dcsiw. -  sOI 
Aber darauf darf man hier nicht Bezug nehmen,^
müßte man ü b e r a l l ,  wo irgendwelcher Austa ,(( )B
O ü t= ,n _ in  F r , r Ä  » n  »S 3 ]|Gütern in Frage stellt, von einem t
Beziehung auf das einzutauschende Gut spre glc. 
kommt vielmehr darauf an, ob die tatsächlich einand

Es

.derkommt vielmehr darauf an, ob die tatsdcnna inand 
und der wirkliche Besitz im we s e n t l i c h e n  offeB- 
g l c i c h w e r t i g  sind. Dies war aber vorheg mögenS' 
bar der Fall. Daher hat der Angekl. einen „
vorteil“  nicht erstrebt. i j rteil e,“n

Aber auch in subjektiver Hinsicht laßt das dav0n 
erschöpfende Prüfung vermissen. Mag man a was 
ausgehen, daß es genügt, wenn der Angekl- in ¡i sa» 
er erstrebte, vorsätzlich“  einen V^mogensvo^ ^  
(siehe die parallele Frage in JW. 1938, 33,, u  Falj a» 
-Sn\ pr doch offenbar im vorliegenden 0rfl.213), so hat er doch offenbar im vorneg ¡m o>
s i cher  angenommen, daß er die Scheine a ^ hat 
nungsmäßigen Verfahren erhalten ha • y  rinög^a 
aber in Beziehung aut einen zu erlangenden bed„iB 
vorteil auch n i c h t  v o r s ä t z l i c h ,  aucl

die „Subsidiaritäts-Klausel“ , wo sie im Oesett ]ch ha1t 
ist, keineswegs,„i m m e r“ durch^e.fen {üf

d3ß

ist, keineswegs „ i mmeF '  durchgreiten ro richtig-
B™ 'rkU” 8 J S ,bb“ TTmW M “ ” g « r,

5. LQ. -  Teil 1 Kap. I Art. 10, 3.™ p '- v“ klise u>> 
(RGBl. I, 285). Eine zuruckgewiesene I 
nicht von neuem erhoben werden, f )  ... cacdie sac

Anmerkung: Das Urteil gibt zu Bedenken  Anlaß 
Die Anwendbarkeit der §§ 267, 269 StGB, soll dabei nicht

Die “ t t h o Ä m Ä o b » '  MW- * *lieh gleiche Privatklage
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weil die Kl. den ihr auferlegten Kostenvorschuß nicht 
rechtzeitig eingezahlt hatte, nach l.T e il Kap. I Art. iu, J 
der VO gv. 14. Juni 1932 (RGBl. I, 285) zuruckgew.esen 
worden war. , ,.

Durch den Beschluß des AG. v. 26. Aug. 1940 ist die 
erneute Privatklage zurückgewiesen worden, weil sie eine 
Wiederholung der früheren, zuruckgewiesenen I nvat- 
klage sei und deshalb nicht nochmals erhoben werden 
könne. Dagegen richtet sich die Beschwerde.

Der Beschwerdeführerin ist zwar darin Recht zu 
geben, daß durch die Zurückweisung der fr“ j^ren I ri- 
vatklage die materielle Wirksamkeit des Strafantrags 
nicht beeinträchtigt wird. Daraus kann aber noch nie 
Hergeleitet werden, daß die Zuruckweisung der Klage 
gemäß der bezeichneten VO. nur die Wirkung einer a b- 
solutio ab instantia habe. Die genannte Bestimmung der 
VO. ähnelt denen der §§391, 392 StPO .wonach eine 
pnvatklage bei Fristversäumung (§ 391 Abs-2 SU ü .) als 
zurückgenommen angesehen wird und nach § 392 an • 
nicht wieder erhoben werden kann. Der nach Art. iu 
Abs. 3 der genannten VO. erfolgten Klagerückweisung ist 
dieselbe Wirkung beizulegen, so daß eine nochmalige 
Klagerhebung ausgeschlossen ist. Andernfalls wäre ja 
such, wie schon der erste Richter zutreffend meint, diese 
Bestimmung eine zwecklose Maßnahme. Das hat der 
Gesetzgeber nicht gewollt (vgL Schwar z ,  „S tlU  
§391 Anm 3c- Löwe  §391 StPO. Amn. 6; K o f f k e -  
?chäfer Die Vorschriften über die Strafrechtspflege 
in der VO’. v. 14. Juni 1932“ , 2. Aufl., S. 72). Die sofortige 
Beschwerde ist daher unbegründet.

(LG. Meiningen, Beschl. v. l.O kt. 1940, 4 Qs 70/40.)

Anmerkung: Der Entscheidung ist zuzustimmen.
, Gie Auffassung, daß die rechtskräftige Zuruckweisung 
“ er Privatklage durch den in der VO. vorgesehenen Be- 
'ehlufi den endgültigen Verlust des Privatklagerechts zur 

° Kc hat, wird durch eine Reihe von Erwägungen ge- 
2 5 *  Zunächst war es zweifellos der Wille des Gesetz- 
kcbers, durch die Bestimmungen der VO. das Verfahren 
;;u, vereinfachen, unnötige Inanspruchnahmen der Ge- 

nach Möglichkeit zu vermeiden und auf eine tse- 
i unigung in der Erledigung der Strafprozesse hinzu- 

"•dteti. Dieses Ziel könnte nicht erreicht werden, wenn 
9^1 Beschluß nur die Bedeutung einer Zuruckweisung 
rP. instantia zukäme. Es läge dann völlig im Beheben des 
l1P!.Va*Llägers, nach einiger Zeit erneut mit seiner Klage 
u ^Ofzutreten, die ihm doch offenbar damals nicht mehr 
sir* eu*Sani genuer erschienen sein muß, um Kosten für 
nn',uaû zuwenden oder sich um das Armenrecht zu be- 
reuSP' Gie Beschleunigung des Verfahrens kann nur er- 
eermt Werden, wenn ein Druck auf den Privatklager aus- 
W  , wird> durch Zahlung des Gebührenvorschusses das 
M' i ruren in Gang zu bringen. Dieser Druck wäre aber 
ei *ungsl°s, wenn bei Fristversäumnis nicht der end- 
eint« l Verlust des Klagerechtes drohte. Eine Ver- 

ac.Umg des Verfahrens würde der Erlaß des Beschlus- 
s i ^ j t  Rechtsmittelweg gleichfalls nicht bedeuten, wenn 
Sar, das Gericht gegebenenfalls doch wieder mit der 
ren * ^schattigen müßte. Endlich drängt jedes Verfah- 
irn 11\  ■ einer endgültigen Bereinigung, die in der Regel 
ökn„ r . üegt. Sprechen einmal Grundsätze der Prozeß- 
Seifc.0rtlle für die Auslegung des LG., so fordert anderer- 
Sehu uUci der Gedanke der Rechtssicherheit, daß kein 
anl^bezustand geduldet wird. Ist das Gericht ducch die 
so

Klage zu erheben oder nicht. Das bedeutet aber nicht, 
daßg der Kl. die Klage nach Beheben erheben zuruck- 
nehmen .und neu erheben kann (vgl. § 392 ¡P
Bekl. hat ein Anrecht darauf zu wissen, woran er ist. 
Auch aus diesem Grunde muß der .Zuruckweisungsbe- 
schluß endgültig sein. Auf die Rechtsahnlichkeit der Fik
tion der Zurücknahme der ibivatklage wegen Fnstve,- 
säumnis (§ 391 StPO.) mit Verlust des Klagerechts (§ 392 
StPO.) ist hinzuweisen. , ,

Daß die materielle Wirksamkeit des St^a{.apn,^^es un
berührt bleibt, ist richtig. Das wurde von Bedeutung sein, 
wenn die Staatsanwaltschaft zur Erhebung dei offent 
liehen Klage Veranlassung sehen wurdeStA. Dr. H. M i t t e l b a c h ,  Berlin.

Zivilrecht

JGUdlltLC UU -----
■^uezustand geduldet wird. Ist das Gericht ducch die 

so „9gig gemachte Privatklage mit der Sache befaßt, 
Werdp s*e.auch einer endgültigen Erledigung zugeführt 
der v?' Lin staatliches Interesse an der Durchführung 
scllau laJ e besteht nicht, sonst hätte die Staatsanwalt- 
Ver| uie Sache an sich gezogen. Das Staatsinteresse 
%te r f  ?ber, daß die durch den Rechtsstreit beeinträch- 
Kl. ..¡(r^b^sicherheit wiederhergestellt wird. Leistet der 
Staat 9 .den dazu erforderlichen Beitrag, so erklärt der 
Lrle^j^d dem Beschluß die Sache für erledigt. Diese 
«sse [ f Un̂  Kann nur eine endgültige sein. Auch das Inter- 
”ach aS Pr‘va.tbeklagten macht dies nötig. Er kann nicht 
der pr; erP. Belieben des Privatklägers immer wieder mit 
der p-; L'age vor Gericht gestellt werden. Die Regelung 
’’em p V/dklage gibt dem Kl. die Möglichkeit, nach sei- 
nach se-lle~en (vgl. allerdings z. B. die Beschränkungen 

& 7 Teil 6 Kap. I VO. v. 6. Okt. 1931 [RGBl. 1, 537])

Bürgerliches Gesetzbuch
6 . OLG. — §831 BGB.; §7 KraftfG. Wenn der Milch-

kontrolleur einer Milchverwertungsgenossenschaft seine 
Tätigkeit nur unter Benutzung eines Personenkraftwagens 
ordnungsmäßig ausüben kann, ist er für die Fahrten zu 
den einzelnen Gehöften als Verrichtungsgehilfe der G e 
sellschaft anzusehen. Diese selbst kann Haiterm des 
Wagens sein, obwohl der Wagen im Eigentum des Kon
trolleurs steht.

Der Bekl. K. fuhr beim Überholen eines anderen Wa
gens mit seinem Personenkraftwagen den ihm auf seinem 
Motorrad entgegenkommenden Kl. am ind verletzte ihn 
schwer. Der Bekl. K. stand zur Zeit des Unfalls als 
Revisionsbeamter in Diensten der Bekl. zu 1. Er ha^  
den Bauern, die er mit dem Kraftwagen aufsuchte, Mi 
Prüfungen vorzunehmen. Auf einer solchen Kontrollfahrt 
ereignete sich der Unfall. Der Kl- vedangt Schadensersatz, 
und zwar von der Bekl. zu 1 als Haitenn des Wagens 
sowie nach § 831 BGB.

Die Haltereigenschaft der Bekl. zu 1 für den Wagen, 
bei dessen Betriebe der Kl. verunglückte, ist gegeben 
Nach der feststehenden Rspr. des RG. ist Halter, wc*  
das Fahrzeug zur Zeit des Unfalls für e.gene Rechnung 
in Gebrauch hat und diejenige Verfügungsgewalt darüber 
besitzt, die solcher Gebrauch voraussetzt. Dabei liegt ein 
Gebrauch für eigene Rechnung vor, wenn jemand die 
Nutzungen aus dem Betrieb des Fahrzeuges zieht und die 
Kosten des Betriebes trägt. Es kommt also nicht ent
scheidend auf das Eigentum an dem Wagen an, das dem 
Bekl. K. zustand. Dieser hat auf Empfehlung der Bekl. 
zu 1 den Kraftwagen angeschafft“ . Er hatte nur ein 
monatliches Einkommen von brutto 180 3Ul. Er bat den 
Wagen von seinem Vorgänger übernommen. Zuvor hatte 
er kurze Zeit die Kontrollfahrten auf einem Motorrad 
ausgeführt. Ein Motorrad ist aber, wie die Bekl. zu i 
sägt, bei der Kontrolltätigkeit als Rohm.lchkon ro eur 
aus gesundheitlichen Gründen unzulänglich Uim die T.abg-
keit des Milchkontrolleurs auf den verstreuten Hofen aus
üben zu können, war also ein Kraftwagen notig. Cs kann 
ernstlich nicht davon die Rede sein, daß der Bekl. k 
mit der Eisenbahn, einem Fahrrad oder zu ^  seinen 
Kontrollbezirk, wie es vorgesehen war> vollständig

stehen und den Euhre Anschaffung.
Die Bekl. zu 1 ermöglich .0metergeTdern die ganzen Bc- 
Sie zahlte in E° n"  uch ; o rlinde genommen allein
S * bÄ  ms*!!”  S - H «  W » * ,  1«
ihren Geschäftsbetrieb erfolgte. Diese erfolgte auch nach 

"  Weisungen, denn sie gab ihrem Angestellten die 
inntroU-iufträge. Sie hatte damit auch die Verfügungs
gewalt übef^en Wagen. Daß der Bekl K. Eigentümer 
des Wagens im Rechtssinne war, ist nicht entscheidend. 
Tatsächlich und wirtschaftlich betrachtet, unterstand der 
Wagen in erster Linie der Bekl. zu 1. Dies schließt nicht 
aus daß der Bekl. K. neben der Bekl. zu 1 auch Halter
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des Wagens gewesen ist. Insbesondere dann, wenn er ihn 
auf eigene Kosten nebenher in seiner Freizeit zu nv^t- 
fahrten benutzt haben sollte. Die Bekl. zu 1 hat auch bei 
dem Vorgänger, wie die Beweisaufnahme ergeben hat, 
sich um die Versicherung des Wagens bekümmert und 
diese offenbar überwacht. Sie hatte diesbezügliche Pa
piere noch nach dem Unfall im Besitz. Ihr Angestellter 
Kr. behauptete auch, er habe den Bekl. K. unter Zeu en 
gefragt, ob die Police bezahlt sei, und K. habe dies be- 
faht. Auch dies läßt ein Gefühl der Verantwortung für 
die Fahrten des K. erkennen, wie es ohne weiteres nach 
Lage der Umstände die Bekl. haben mußte.

Somit haftet die Bekl. zu 1 aus § 7 KraftfG. als Hal
terin für die Unfallfolgen. RrR

Darüber hinaus ist sie aber auch nach § 831 BGB. 
zum Schadensersatz verpflichtet. Die Dienstverpflichtung 
des Bekl. K. begann nicht jeweils beim Betreten eines 
Gehöfts zu Kontrollzwecken und endigte mit dessen Ver
lassen. Er hatte vielmehr eine einheitliche Angestellten
tätigkeit nach Plan und Weisung der Bekl. zu 1 zu er
füllen Hierzu gehörte die Benutzung und eigene Be
dienung des Wagens wesentlich mit, die eine gehörige 
Fahrfänigkeit voraussetzt. Auch insoweit befand sich der 
Bekl K. in Ausführung der Verrichtung, zu der ihm die 
Bekl zu 1 bestellt hatte. Er war genötigt, im Dienste 
den Wagen selbst zu fahren, es wurde ihm kein Fahrer 
gestellt. Der Bekl. zu 1 lag es danach ob, mit derselben 
Strenge, wie etwa bei einem anderen, den sie ausschlieU- 
lich als Fahrer eingestellt hätte, bei der Auswahl .zu ver
fahren, seine Eigenschaften auch !n dieser Hinsicht zu 
prüfen und ihn zu überwachen. Mit Recht hat aber das 
LG. den Entlastungsbeweis aus § 831 BGB. für nicht ge
führt angesehen.

(OLG. Köln, 9. ZivSen., Urt. v. 18. Juli 1940, 9 U 29/40.)

vorzunehmenden Bemessung des Schmerzensgeldes such 
die beiderseitigen Vermögens- und E.nkommensverhalt 
nisse Berücksichtigung zu finden haben Daß es sich da 
bei nicht um einen ausnahmslosen Satz handelt, wi 
auch vom RG. insofern anerkannt, a s es in den Fallen, 
in denen der Ersatzpflichtige der Fiskus ist, dessen Ver 
mögensverhältnisse bei der Bemessung des Schrtierzcns 
geldes grundsätzlich außer acht läßt. Auch von diesen 
Fällen abgesehen ist es aber nicht gerechtfertigt, die 
Berücksichtigung der Vermögens- und Einkommensv 
hältnisse, insbesondere des Schädigers, zum. *taA b. 
Prinzip zu erheben. Oberste Richtschnur muß im Rai 
men des § 847 BGB. immer das Gebo der Billigkeit 
bleiben, und deshalb können auch die Vermögens- u 
Einkommensverhältnisse der Beteiligten, insbesondere , 
Schädigers, bei der Bemessung ¿es Schmerzensgelde 
auch nur insoweit Berücksichtigung finden, als die 
ligkeit es erfordert. Im vorliegenden Falle ist der Ben. : 
eigen Haftpflicht versichert. Wenn es bei dem unu 
des LG. verbleibt, wird nicht er derweder 5 0 0 0 nochdes LU. verDieiDt, wira nicm ei, uci wuut* — ---
den nicht angefochtenen Betrag von 2000 31M in abs 
, _ __ta 7it 7idi1en vermag» u!barer Zeit, wenn überhaupt je, zu za llen vermag, 
Urteilssumme zahlen, sondern der hinter ihm stehen^ 
Haftpflichtversicherer, der auch diesen Prozeß für d 
Bekl. führt. Nach Ansicht des RG. (s. RGZ. 63, 104
zahlreiche bis in die jüngste Zeit ergangene Entsc^ 
soll es darauf nicht ankommen, vielmehr die Jatsaci 
daß der Ersatzpflichtige haftpflichtversichert ist, bei a 
Bemessung des Schmerzensgeldes grundsätzlich auu 
Betracht zu lassen sein. Das RG. geht dabei davon 
daß bei der Bemessung des Schmerzensgeldes die c.
kommens- und Vermögensverhältnisse des Ersatzpu
tigen zu berücksichtigen seien, daß aber in der &e5 
schlossenen Haftpflichtversicherung kein Vermog ^

7 OLG. — § 847 BGB. Ist der Schädiger haftpflichtver
sichert, so hat bei der Bemessung des Schmerzensgeldes 
die Tatsache, daß er vermögenslos ist und nur ein ge
ringes Einkommen hat, außer Betracht zu bleiben, f)

Der 27iährige Kl. ist auf seinem Motorrad mit einem 
vom Bekl. geführten Lastzug zusammengestoßen und 
schwer verletzt worden. Das LG. hat dem Kl. ein 
Schmerzensgeld von 5000,%H zugesprochen. Es würdigt 
die Schwere der Verletzungen und ihrer Folgen und 
lehnt es ab, bei der Bemessung des Schmerzensgeldes 
die bescheidenen Einkommensverhaltnisse des Bekl. zu 
berücksichtigen, mit der Begründung, daß der Bekl. 
haftpflichtversichert sei. , D , .  ..

Hiergegen richtet sich die Berufung des Bekl., soweit 
dem Kl. mehr als 2000 StM zuerkannt sind.

Die Berufung ist zurückgewiesen worden.
Aus den Entscheidungsgründen:
Die Berufung verkennt nicht die Berechtigung der Er

wägungen, die zur Zubilligung des nach der Praxis des 
erk Senats erheblich hohen Schmerzensgelds geführt 
haben; sie wendet sich nur dagegen, daß das LG. es 
abgelehnt hat, bei der Bemessung des Schmerzensgeldes 
die Tatsache, daß der haftpflichtversicherte Bekl. kein 
Vermögen und nur ein geringes Einkornmen hat, zu be
rücksichtigen und deshalb das von der Seite des Kl. her 
gesehen als angemessen erkannte Schmerzensgeld auf 
einen geringeren Betrag herabzusetzen. Der erk. Senat 
tritt aber dem LG. im Ergebnis bei.

Nach §847 BGB. kann im Falle der Verletzung des 
Körpers oder der Gesundheit der Verletzte auch wegen 
des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine bil
lige Entschädigung in Geld verlangen. Grundsätze für 
die Bemessung der „billigen“  Entschädigung sind im Ge
setz nicht gegeben. Es ist deshalb unrichtig, wenn es in 
der Berufungsbegründung heißt, das Gesetz stelle aus- 
drücklich auf die Leistungsfähigkeit des Schädigers ab. 
Auch die Rspr. hat nie den Satz aufgestellt, daß das dem 
Geschädigten zuzusprechende Schmerzensgeld sich durch
aus im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Schädigers 
halten müsse. Anderenfalls müßte ein Vermögens oser 
Schädiger, der nur den notdürftigen Lebensunterhalt zu 
verdienen vermag, von der Zahlung eines Schmerzens
geldes überhaupt befreit sein. Das hat aber das Ku. 
stets abgelehnt (s. z. B. DAR. 34, 152/153). Richtig ist 
nur, daß nach der Rspr. im Rahmen der nach Billigkeit

schlossenen Haftptlichtversicnerung nein r
Ersatzpflichtigen liege, vielmehr die Versicherung 
den Zweck habe, dem Ersatzpflichtigen Schadloshalm
für die ihm auferlegte Entschädigungspflicht zu gew^r
ren, nachdem deren Betrag unter Berücksichtig bren, nachdem deren betrag unter y
sonstigen Sachlage, insbesondere der persönlichen ^
j ___ A Freof'/nilirhfirfPtl TPSTO'PQTf'llt Sd*sonstigen mouvuvuv.v * , »». \j*

stungsfähigkeit des Ersatzpflichtigen festgestellt sei. ^  
bei wird zunächst schon außer acht gelassen, aa“ - 
Haftpflichtversicherung jedenfalls insoweit einen ve 
genswert des Ersatzpflichtigen darstellt, als er h *genswen ucs > « . - j . -  prn
lieh der meist neben den immateriellen Schaden er 
liehen m a t e r i e l l e n  Schaden, für die er “ £tehenOel1 
von seiner Leistungsfähigkeit haftet, einen feststen deS. 
Befreiungsanspruch gegen den Versicherer hat, aa lfl 
halb seine sonstige Leistungsfähigkeit nicht wie De ^  
Nichtversicherten durch die Pflicht zum Ersatz djeSer 

ĉ v.ori«.na hppinträrhtiizt wird, und oau , __.pt.
Micntversicnerien uuan ----- , R
teriellen Schadens beeinträchtigt wird, und , f  aDc hmer- 
Umstand zum mindesten bei der Bemessung des » hin-Umstand zum mindesten Dei uer Deincssuug b hm, 
zensgeldes Berücksichtigung finden m.l'ßte:. 7 hedevitet 
sichtlich der Haftung für Schmerzensgeld selbst De ^  
die Tatsache der bestehenden Versicherung fur ? fiir die 
sicherten eine Rechtsposition, die den Gegenwert ,age 
geleisteten Prämien darstellt und seine Vermog ¡nSo- 
im Vergleich zu derjenigen des Nichtversicherten Haf. 
fern verbessert, als sie ihn gegen die Gefahr1C1I1 Vtl UVDDt.1 tj • » ° 1 U*
tung mit eigenen Mitteln sichert. Betrat1?'

Nach Ansicht des erk. Senats leidet aber die ^  sle 
tungsweise des RG. überhaupt an dem Fehle.............gsweise des k u . uDernaupi a.i uu.. I,'otnme0ß'

Verhältnisse des haftpflichtversicherten trsawi f> h,n 
als Grundsatz, an dem nicht gerüttelt werden G werdefl 
stellt, während doch die Frage dahin gestellt rzeos 
muß: Ist es billig, bei der Bemessung des »cn ver 
geldes an der Tatsache, daß der Ersatzpfli^festzm  
sichert ist und praktisch von dem vom Ge vorübe[ 
setzenden Betrag nichts zu zahlen hat, eintac al){ dmsetzenden Betrag nichts zu zahlen hat, einiac at){ du 
zugehen und den Geschädigten mit ^ 1Kmangelnde J-- g 
praktisch gar nicht zum Zug kommende mang^ ßetr^  
stungsfähigkeit des Ersatzpllichtigen. mit ê  mufld LJ 
abzuspeisen, der, gemessen an den Schmer- EntsCha^ 
den des Verletzten, nur eine unvollkommene Auffas 
gung gewährt? Diese Frage steüen he ßt ^  unbillig

Raum zu geben wie: De_r_ Ersatzpfhchb|e^igge boh^Raum zu geben wie: uer ursai/pu.^.-* .sse ( nu:eiti 
die Auferlegung eines für seine „ ebracht,
Schmerzensgeldes an den Rand des Ruin, g



11. Jahrgang 1941 Heft 7J Rechtsprechung 385

und seiner Familie Unterhalt würde gefährdet, es könne 
ihm bei der ihm allerdings zuzumutenden Anspannung 
seiner finanziellen Leistungskraft nur soundso viel zu 
zahlen auferlegt werden, obwohl das in Wahrheit alles 
Fiktionen sind, weil der Ersatzpflichtige, da er ver
sichert ist, nicht einen Pfennig aus seiner Tasche zu zah
len braucht. Der Senat ist deshalb der Ansicht, daß bei 
der Bemessung des Schmerzensgeldes gegen einen haft
pflichtversicherten Ersatzpflichtigen, soweit die Versiche
rung reicht und auch tatsächlich Deckung erfolgen wird, 
dessen ungünstige Vermögens- und Einkommensverhält
nisse als aas Schmerzensgeld herunterdrückender Faktor 
außer Betracht bleiben müssen. Eine unzulässige oder 
auch nur unbillige Beschwerung des .Versicherers kann 
darin nicht erblickt werden. Es ist ja nicht etwa so, daß 
bei der Bemessung des Schmerzensgeldes der versicherte 
Ersatzpflichtige als unbegrenzt leistungsfähig angesehen 
würde, indem praktisch an Stelle der Vermögenslage des 
Ersatzpflichtigen die des Versicherers betrachtet würde, 
und demgemäß das Schmerzensgeld besonders hoch zu 
bemessen wäre — das wäre allerdings durch nichts ge
rechtfertigt —, sondern es ist so, daß in den erörterten 
Fällen, wie es auch sonst vorkommt (s. Fiskus), bei der 
Bemessung des Schmerzensgeldes die Vermögens- und 
Einkommensverhältnisse des Ersatzpflichtigen außer Be
tracht zu lassen sind, das Schmerzensgeld daher lediglich 
nach dem Maß der vom Verletzten erlittenen Schmerzen 
und Leiden und nach se inen Verhältnissen zu bemes
sen ist. Den Versicherer, der seine Prämien auch nicht 
nach den Vermögens- und Einkommensverhältnissen des 
Versicherten bemißt, beschwert das nicht. Seine Ver- 

, Pflichtung ist das Sekundäre. Sie erstreckt sich — im 
Rahmen des Versicherungsvertrages — auf alles, was der 
Haftpflichtige schuldet (nicht, was er unter der fiktiven 
Voraussetzung, daß er nicht versichert wäre, schu l den 
jyürde). Was der Haftpflichtige schuldet, ist ausschließ
lich nach seiner Rechtsbeziehung zu dem Geschädigten 
Zu beurteilen und erforderlichenfalls durch des Gericht 
?u bestimmen. Bei der Bemessung dieser Schuld kann 
Und muß das Bestehen der vertraglichen Beziehungen 
des Haftpflichtigen zu seinem Versicherer und der In
halt dieser Beziehungen als Ta t sache  gewertet wer
den, soweit diese Umstände als T a t s ac hen  für die 
“ Ziehungen des Haftpflichtigen zu dem Geschädigten 
^°n rechtlicher Bedeutung sind, und das sind sie in dem 
dargelegten Sinne.

Aus diesen Gründen hat der Senat sich entschlossen, 
?achdem inzwischen auch das OLG. Köln (JW. 1937,
257) aus ähnlichen Erwägungen den gleichen Stand- 

Punkt eingenommen hat, der Rspr. des RG. in dieser
rage nicht mehr zu folgen.
(HansOLG., Urt. v. 17.Okt.1940, 4 U 143/40.)

^Anmerkun.......  . I. Das Urteil hätte in Anbetracht der
T'derungen des Haflpflichtrechts, vor allem auf Grund 

Pflichtversicherungsbestimmungen im Ges. v. 7. Nov. 
(RGBl. I, 2222) und der dadurch geschaffenen mi

tte lbaren Beziehungen zwischen Geschädigtem und 
;ersicherung die Möglichkeit gehabt, eine nicht ganz
^wichtige ------------------ ------------”..-"•tnuge rrage unter neuen Gesichtspunkten zu prü- 
J;n- Es hat diese Möglichkeit nicht genutzt, sondern im 
Ze itlichen nur die Begründung des Urteils Köln: JW.

J7> 1257 übernommen.
Auch mit den Ausführungen im Schrifttum, die teils 

«mittelbar vor, teils nach dem Bekanntwerden des Ur- 
.«Is Köln: JW. 1937, 1257 veröffentlicht worden sind, 
df t sich das Urteil nicht auseinandergesetzt, obwohl auf 
,.l«ses Schrifttum in Anm. 5 zu § 847 des neuesten RGR- 
vj. mm. ausdrücklich hingewiesen worden ist. Außer auf 
j ^ i t e  r: RdK. 1936.J238 und JW. 1936, 2773Peterßen:

M

|\V / 1 ÄoJO U11U J w  . »•7-''.;, * V .I.V 1 U V W

a,u\l 936, 2965 und C a r l :  AkadZ. 1937, 402 hätte noch 
W i r t  h we in :  JRPrVers. 1937, 196 und W o l f  gang 
yer:  jw . 1938, 3209 eingegangen werden können, 

(j ^sondere hätte eine grundsätzliche Betrachtung, die 
s Urteil in der Einleitung der Auseinandersetzung mit 

lj P1 RG. versucht, an den eingehenden und sorgfältig 
„¡'^Sten Darlegungen von Peterßen:  JW. a. a. O. 

vorübergehen dürfen.
Fra ang e b r a c h t  muß bei dieser Behandlung der 

a8e die Kritik erscheinen, die an der Rspr. des RG.

geübt wird und die mit dürftiger Begründung die Mei
nung des obersten Gerichts als „innerlich unwahr und 
mit der Würde einer ernsthaften Rechtsfindung nicht 
vereinbar“  (!) abtun zu können glaubt. ■

II. Ich habe schon AkadZ. 1937, 403 darauf hinge
wiesen, daß die Fälle, in denen eine genauere Abwägung 
der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Par
teien zur Festsetzung des Schmerzensgeldes erfolgt, s e I - 
ten  sind, daß sich vielmehr in der Praxis im allgemei
nen für die Regelfälle ein Weg gefunden hat, um ohne 
Zurückgreifen auf diese Verhältnisse einen b i l l i g e n  
Au s g l e i ch  des nicht vermögensrechtlichen Schadens 
zu erreichen. Meine damalige Erfahrung, daß unter etwa 
tausend Urteilen in Haftpflichtfragen vielleicht zehn seien, 
die sich mit der Prüfung der Verhältnisse der Beteiligten 
zur Ermittlung des Schmerzensgeldes befassen, ist durch 
die späteren Urteile, von denen mir auch zahlreiche un
veröffentlichte zu Gesicht gekommen sind, nur bestätigt 
worden (hierzu zustimmend auch Meye r :  JW. 1938, 
3210 und mittelbar auch Peterßen:  JW. 1936, 2967 
unter C). Ich habe dort weiter darzulegen versucht, daß 
die Nichtberücksichtigung der Vermögenslage des Reiches 
oder einer öffentlichen Körperschaft bei Festsetzung des 
Schmerzensgeldes auf der zutreffenden Erwägung beruht, 
daß z we c k g e b u n d e n e s  Vermögen, über das zu an
deren als den vorgesehenen Zwecken nur durch von 
der Rechtsordnung oder dem Billigkeitsgefühl mißbilligte 
Handlungen verfügt werden könne, nicht für die Bemes
sung des Schmerzensgeldes heranzuziehen sei und daß 
daher das gleiche auch für den z w e c k g e b u n d e n e n  
Anspruch des Versicherten aus der Haftpflichtversiche
rung gelten müsse. Es geht nun nicht an, mit dem OLG. 
Hamburg die Berücksichtigung der Vermögensverhält
nisse des Schädigers für zu l äss i g  zu halten, solange 
er nicht versichert ist — Peter ßen lehnt diese Berück
sichtigung konsequent für al l e  Fälle ab! —, aber sie 
dann auszuscheiden, wenn eine Haftpflichtversicherung 
für den Schaden aufkommen muß. Denn darin liegt in 
d e r Sache eine Berücksichtigung der Tatsache der 
Haftpflichtversicherung zugunsten des Geschädigten.

Durch die Änderungen des Ges. v. 7. Nov. 1939 ist die 
Z w e c k b e s t i m m u n g  der Versicherungssumme, den 
Ansprüchen des Geschädigten gegen den Schädiger zu 
genügen, in sehr viel stärkerer Weise als bisher betont 
worden (vgl. vor allem §p 158eff. VVG.). So ist eine 
unmittelbare Beziehung zwischen dem Geschädigten und 
der Versicherung geschaffen worden, die in einer Anzahl 
von Fällen den Haftpflichtversicherer unmöglich macht, 
sich im Schadensfälle auf die Nichterfüllung von Ver
pflichtungen des Schädigers oder von Obliegenheiten aus 
dem Versicherungsverhältnis zu berufen.

Die unmittelbare Rechtsbeziehung zwischen Versiche
rung und Geschädigtem, die bisher fehlte, ist nun auf 
einem wichtigen, wirtschaftlich entscheidendem Gebiet 
geschaffen: Der Eintritt des Schadensereignisses schließt 
gegenüber dem Geschädigten eine Reihe von Einwen
dungen aus, die die Versicherung gegenüber dem Ver
sicherungsnehmer erheben kann. Diese Einwendungen 
können zwar dazu führen, daß der Anspruch im Ver- 
hältnis zwischen Versicherung und v /ersich„er1̂ S\m rve\ 
von dem letzteren zu erfüllen bleibt (vgl. § 0 8 1 vvu .),
die Befriedigung des Verkehrsopfers sollen sie nicht
mehr verhindern. Diesem Bestreben entsprich^ auch dm 
Beseitigung des Einwandes der ,,Schwarzfahrt des vom 
Halter angestellten Fahrers (§ 7 Abs. 3 . ^ af* d

Es ist immerhin absonderlich, daß das vorliegend 
Urteil sich nicht mit der Frage ausemanderzusetzen ver- 
sucht hat, ob diese Änderungen der gesetzlichen Rege
lung die von dem Urteil für richtig gehaltene Entsch. 
rechtfertigen Denn mit dieser Änderung ist tatsächlich 
eine Ändfrung des Zweckes der Haftpfhchtversicherung 
angebahnt, die nunmehr nicht mehr ausschließlich an
strebt, den Haftpflichtigen, sondern in erster Lime den 
Ersatzberechtigten schadlos zu halten (vgl. hierzu die 
Hinweise RGRKomm. § 847 Anm. 5 und meine Aus
führungen zu IV a. a.O.). Die Prüfung dieser Frage 
hätte fruchtbar sein und auf den massiven Angriff gegen 
das RG. verzichten können.

III. Ich persönlich glaube allerdings, daß bei der der- 
- zeitigen gesetzlichen Regelung des Schmerzensgeldan-
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Spruches an der Rspr. des RG. f e s t z uh a l t e n  ist. 
Denn nach wie vor ist die Haftpflichtversicherung „zur 
Deckung eines bestimmten und aus einer gewissen Ge
fahrenlage sich ergebenden Bedarfs“  bestimmt (vgl. 
B r u c k ,  „PrVersR.“  S. 364ff. mit Nachw.). Nach wie 
vor hat die Entsch. über die Haftung zwischen Schädiger 
und Geschädigtem zu erfolgen. Nur die Befriedigung 
bes t ehender  Ansprüche soll durch die gesetzlichen 
Änderungen in stärkerem Umfange gesichert werden, 
über den U m f a n g  der  H a f t u n g  spricht sich die 
gesetzliche Änderung nicht aus und wollte auch hierzu 
keine Neuerungen einführen. Es bleibt also dabei, daß 
die wirtschaftlichen Verhältnisse be i de r  Parteien zu 
den Umständen gehören, die neben ander en  in die
sem Zusammenhang erheblichen Tatsachen die Höhe 
des Anspruches auf Schadloshaltung wegen sog. imma
terieller Schäden beeinflussen. Daß dabei auch bei Ver
mögenslosigkeit des Schädigers unter Umständen recht 
hohe Beträge in Betracht gezogen werden, lehrt die vom 
obigen Urteil unerörtert gebliebene Rspr. des RG.: Bei 
langwierigen Schmerzen, Verlust eines Beines und dauern
der Verunstaltung 8000MM fRG. VI 196/37: JRPrVers. 
1938, 87) ausdrückliche Ablehnung der Ermäßigung 
wegen Fehlens flüssigen oder flüssig zu machenden 
Vermögens (VI 102/36: JRPrVers. 1936, 280), Zubilli-
fung von \5000MJt Deflorationsgeld gegenüber einem 

tudenten (RG.: JW. 1910, 942).
Dem Urteil ist also weder im Ergebnis noch in der 

Begründung zuzustimmen.
RA. Ca r l ,  Düsseldorf.

*
8 . OLG. — § 1766 BGB. Auch der uneheliche Vater 

muß als leiblicher Verwandter des Kindes i. S. des § 1766 
BGB. gelten. Durch die Annahme an Kindes Statt erlischt 
zwar die Unterhaltspflicht des unehelichen Vaters nicht; 
sie ruht aber. Die Unterhaltspflicht des Annehmenden geht 
der nach § 1708 Abs. 1 und 2 BGB. dem unehelichen Vater 
obliegenden Unterhaltspflicht vor.

Mit Recht macht der Amtsrichter die Entscheidung von 
der Frage abhängig, ob der uneheliche Vater zu den 
leiblichen Verwandten des Kindes i. S. von § 1766 BGB. 
gehört oder nicht. Es ist richtig, daß diese Frage in 
Literatur und Rspr. sehr umstritten war und zum Teil 
noch ist, und daß insbes. das RG. und das KG. die An
sicht vertreten, daß die Bestimmung des § 1766 BGB. auf 
den unehelichen Vater nicht anwendbar sei (vgl. hierzu 
RGRKomm. zu § 1766; Sör ge l  zu §1766; OLG. Naum
burg: JW. 1936, 285, ferner JW. 1938,1394l2). Außer auf 
Zweckmäßigkeitsgründe — die darin gefunden werden, 
daß auf diese Weise auch bedürftigen Eltern eine An
nahme an Kindes Statt ermöglicht, die Annahme an 
Kindes Statt also gefördert werde — berufen sich die 
Anhänger dieser Rechtsauffassung insbes. auf die Be
stimmung in § 1589 Abs. 2 BGB., wonach das uneheliche 
Kind mit seinem Erzeuger als nicht verwandt gilt, und 
darauf, daß die Wendung „leibliche“  Verwandte, ebenso 
wie in § 1765 BGB., lediglich zur Bezeichnung des 
Gegensatzes zu den durch die Annahme an Kindes Statt 
hinzuerworbenen „künstlichen“  Verwandten des Kindes 
gewählt sei. Eine solche Auslegung erscheint nach heu
tigem Rechtsdenken, wo die blutsmäßige Abstammung 
sowohl für den einzelnen wie für das Volksganze im 
Recht eine entscheidende Bedeutung gewonnen hat, über
holt. Diese Bedeutung erkennt auch das RG. v. 15. Juni 
1939 (DR. 1939,1258) grundsätzlich an. Wenn somit auch 
das uneheliche Kind nach dem geltenden bürgerlichen 
Recht (§ 1589 Abs. 2 BGB.) als nicht verwandt mit sei
nem Erzeuger „g ilt“ , so s i nd es doch beide t a t s ä c h 
l i ch zufolge des zwischen ihnen bestehenden natürlichen 
Bandes des Blutes. Wenn der § 1766 BGB. von leiblichen 
Verwandten spricht, so wird man diese Bezeichnung nach 
heutigem Rechtsdenken auf alle Blutsverwandte erstrecken 
müssen. Die engste Blutsverwandtschaft besteht aber 
zwischen dem Kinde und seinen Eltern. Deshalb muß 
auch der uneheliche Vater als leiblicher Verwandter des 
Kindes i. S. des § 1766 BGB. gelten. Zweckmäßigkeits
gründe können für eine gegenteilige Auslegung des Ge
setzes nicht entscheidend sein, zumal sie im Gesetze 
keine Stütze finden und insbes. die Motive zu dem Ent
wurf des BGB. (Bd. IV S. 879f.) dagegen sprechen. Über

dies pflegt das VormGer. eine Annahme an Kindes Statt 
nur dann zu genehmigen, wenn ihm die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Annehmenden und damit die des Kin
des durch den Annehmenden ausreichend gesichert er
scheinen. Auch daraus, daß die Unterhaltspflicht des un
ehelichen Vaters in erster Linie schuldrechtlicher Natur 
ist, kann für die gegenteilige Auffassung nichts hergeleitet 
werden. Denn wenn auch die Unterhaltsverpflichtung des 
unehelichen Vaters überwiegend schuldrechtlich aus- 
gestaltet ist, so ist und bleibt sie doch trotzdem eine 
f a m i l i e n r e c h t l i c h e  Verpflichtung. Daran ändert in' 
vorl. Falle auch die Tatsache nichts, daß sich der Kl- 
v e r t r a g l i c h  zur Unterhaltszahlung verpflichtet hat. 
Die hier vertretene Auffassung trägt überdies dem Wesen 
der Annahme an* Kindes Statt am meisten Rechnung- 
Dieses Wesen besteht darin, das Kind aus dem früheren 
Familienverhältnis vollkommen zu lösen und es in die 
rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes des Annehmen
den treten zu lassen. Diesem, mit der Annahme an Kin
des Statt verfolgten Zweck würde es aber zuwiderlaufen, 
wollte man die Unterhaltspflicht des unehelichen Vaters 
in erster Linie fortbestehen lassen und damit die A l l '  
Verantwortlichkeit des Annehmenden schmälern und die 
Erinnerung des Kindes an seine Herkunft durch die Unter
haltszahlungen dauernd wach erhalten. Richtigerweise 
ist deshalb dahin zu entscheiden, daß durch die Annahme 
an Kindes Statt die Unterhaltspflicht des unehelichen 
Vaters zwar nicht erlischt, aber ruht, und daß die Unter̂  
haltspflicht des Annehmenden der nach § 1708 Abs. 1 u-J 
BGB. dem unehelichen Vater obliegenden Unterhaltspflm'1 
vorgeht (vgl. hierzu S t a u d i ng e r  zu § 1766 Anm.3 und 
die dortigen Zitate, insbesondere „Das Recht“  1939, 56f-> 
W ar n ey e r , 7. Aufl. 1938, zu § 1766; OLG. Altona: Jp* 
1934, 1930; DR. 1939, 1258; 1939, 1562 u. „Deutsche 
Jugendhilfe“  29. Jahrg. S. 472). Die Unterhaltspflicht °eS 
unehelichen Vaters lebt erst dann wieder auf, wenn dcr 
Annehmende nicht leistungsfähig oder die Rechtsverfm' 
jping gegen ihn wesentlich erschwert ist (§§ 1603 u. 16°'

(OLG. Dresden, Urt. v. 8. Okt. 1940, 15 U 179/40.) [H«-J

Schuldenbereinigungsgesetz
9. LG. — § 1 SchuldBereinG. Auch ein Schuldner, 

im Auslande zusammengebrochen ist, kann „infolge u 
Wirtschaftsnot, die vor der Machtübernahme gcherrsc 
hat“ , zusammengebrochen sein.

Der Schuldner hat mit der Begründung, er sei in 
wirtschaftlichen Betätigung als selbständiger HancF . 
Vertreter in Paris im Jahre 1932 zusammengebroen ’ 
richterliche Vertragshilfe beantragt. Die einzige 
Schuld ist die Verpflichtung gegenüber der Firma X-> 
Höhe von 537,55 MM nebst Zinsen und Kosten.

Das AG. hat diesen Antrag durch Beschluß abgele\ 
Mittelpunkt des wirtschaftlichen Lebens des Schuld» 
sei Paris gewesen. Die in dem SchuldBereinG. 8e,,fu e. 
Wirtschaftsnot müsse den Schuldner in Deutschland : 
troffen haben. Das ergebe sich daraus, daß von der ”  
schaftsnot vor der Machtübernahme gesprochen vV 
Das sei nur die innerdeutsche Wirtscnaftsnot gev\^jrt- 
Daß die Wirtschaftsnot auch in der allgemeinen v0„ 
schaftskrise begründet war und daß der Schuldner 
dieser möglicherweise in Frankreich betroffen "  
genüge zur Anwendung des Gesetzes nicht. ^ er.

Dieser Auffassung des AG. kann nicht beigetreten t f
den. Die Ansicht, daß die Wirtschaftsnot den Sein ^¡e 
nur in Deutschland betroffen haben kann, ist ZV cn,f'ften 
berücksichtigt nicht, daß die einzelnen Volkswirtsc ^  
vor 1933 stark miteinander verflochten waren un
gerade eine der Ursachen der Weltwirtschaftskris ^  
durch den Versailler Vertrag diktierte einseitige un ^  
tragbare Belastung der deutschen Volkswirtscna pjC 
Reparationen und sonstigen Leistungen gfewesen 1 
hierdurch verursachte Störung des ruhigen Wirts sC|,. 
ablaufes hat ihre Wirkung auf alle derzeit mit .^bt- 
land im Wirtschaftsverkehr stehenden Länder fc ^ üy 
Darüber hinaus kann aber neben diesen allgemeine ¿¡¡s 
Wirkungen ein Deutscher im Ausland dadurch bf ¿ere{' 
betroffen worden sein, daß deutsche Firmen, a f I£rnisse 
Vertreter er im Ausland tätig war oder deren Erze s
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vertrieb, infolge der deutschen Wirtschaftsnot zu
sammenbrachen und hierdurch dem auslandsdeutschen 
'Kaufmann wirtschaftliche Schwierigkeiten bereiteten, viel- 
eic‘h sogar dessen Zusammenbruch verursachten. Ein 
solcher Zusammenbruch würde dann auf jeden Fall in- 
o*ge der Wirtschaftsnot vor der Machtübernahme ent
banden sein. Es würde auch unbillig sein, einem solchen 

^chuldner nur deswegen nicht die Wohltaten des Schuld- 
Pere*nQ. zu gewähren, weil er im Auslande gewohnt 

Diese Möglichkeiten der Auswirkung der deutschen 
Wirtschaftsnot hat das AG. verkannt. Es ist daher not- 

eudig, die Sache unter Aufhebung der angefochtenen 
‘-ntscheidung zurückzugeben.

(LQ. Hamburg, ZK. I, Besch!, v. 6. Dez. 1910, 1 T 115/40.) 
*

194?" — § ® SchuldBereinG. i. d. Fass. v. 3. Sept.

„ " er Fall einer unbilligen Härte kann auch dann vorlie- 
ttumWenn der ®ürge s*cl1 von vornherein bewußt sein 

p.te> daß die Bürgschaft nicht nur Formsache war. 
l!!® ."nbillige Härte, die einen Eingriff in das Recht 

kan Ur,^en gegenüber den Mitverpflichteten rechtfertigt, 
erkr ?ucl1 dann vorliegen, wenn der Dritte sich bereit 
nicht hat, den Bürgen und dessen Ehefrau bei Lebzeiten 
Schi i m 3 der Bürgschaft in Anspruch zu nehmen. Das 
v0 u “BereinG. hat u. a. auch den Zweck, den Bürgen 
heiedem seebsc'ien Druck, der auf ihm lastet, zu be-

Ha ^  A9- hat die alten Schulden des Schuldners Willy 
icL £ ere,n»8t und dabei u. a. eine Forderung der Be
gleich' noch 2407,73 M l  auf 240 tf.fi herabgesetzt.

cn2eitip- entließ es den Olänhitrer Hermann He den
vjjgi i . ; 11 j </wg «ui <6*iuncraogese iz i.
Schwi Sltig entließ es den Gläubiger Hermann He., den 
Vvrr,f|-e?ervater des Schuldners, aus einer ßürgscliafts- 
schwFChtun&. welche He. zugunsten des Ha. der ße- 
daß gegenüber übernommen hatte, und ordnete an, 
stückt " eschwF. in die Löschung der auf dem Grund- 
Setra« s He- zur Sicherung seiner Verpflichtung ein- 

Höchstbetragshypothek von 3500tfjfi willigen 
Soweit' . e BeschwF. hält diese Entsch. für unbillig, 

Ihr1 SIe den Bürgen betrifft, 
die vo Sô ort‘ge Beschwerde hatte keinen Erfolg. Auch 
ist UnKm LG. zugelassene sofortige weitere Beschwerde 

^ g rü n d e t .
194q /n„§ ß Abs. 1 SchuldBereinG. i. d. Fass. v. 3. Sept. 
gegen,Bl- *’ , 2°9) werden die Rechte des Gläubigers 
Z\var „ )er dem Bürgen durch die Schuldenbereinigung 
kam, "j'undsätzlich nicht berührt; in besonderen Fällen 
auch ai?fcr «ach Abs. 2 Satz 1 die Schuldenbereinigung 
dreckt C1C " echte des Gläubigers gegen den Bürgen 
ünbilli„t ,vyerden, soweit dies notwendig ist, um eine 

Das ? r  ar.te zu vermeiden.
eitle unh'ip ist der Meinung, daß es für den Bürgen 
'vürde Ul|lige Härte im Sinne dieser Vorschrift bedeuten 
SchwF’ We,nn seine Verpflichtung gegenüber der Be- 

Ein ' p lcbt bereinigt würde.
?eciüs.,!;ycbtsirrtum des LG., auf den es in diesem

Ein p',C,|d bereinigt würde.
^chh,„ chtBlrrtum des LG., auf den m uict.cu 
F°Q. ang - nach § 14 Abs. 1 SchuldBereinG. und § 2r 
irLennh,-ln̂ .anl!0mmt, ist bei dieser Auffassung nicli

17 a , Ple Amtliche Erläuter--------- ~ ~
‘Uig'en & -1?38 (DJ- 1938, 1336) 
lr den ? art? .für gegeben, wei

*wnnW k- Kommh ,st Dei a|eser Auttassung nicht
17. Ai , '  e Amtliche Erläuterung zum SchuldBereinG. 

’’lügen h ’9 ? ^  (DJ- 1938, 1336) hält den Fall einer un- 
ur den e i l , , für gegeben, wenn ein Verwandter sich 
, °ÜstrecUC 1U duer verbürgt hat, um diesen vor weiteren 
a d der yVnSs,uaßnahmen des Gläubigers zu schützen 
? r Qläi,merwandte selbst in Not geraten würde, wenn 
h %t ger ’!unmehr ihn in Anspruch nimmt. Berück- 
o Ssendp r °- djeses gerade für den vorliegenden Fall 
nutzes eisPie*> so kann dem Bürgen der Schutz des 
„ e‘rden n nterr,den gegebenen Umständen nicht versagt 
si5rs lebt r?o Bürge ist nach den Angaben des Schuld- 
v°n>crter i ’ scinc Ehefrau 69 Jahre alt. Er hat als pen- 
h." ^5.5?« a’’ dstraßenwärter nur eine monatliche Rente 
«*.r> Worai’.f j 9,rund seiner Verpflichtung hat er bis- 
3 e r  Vn ‘ der Senat besonderes Gewicht legt, nach 

lgs ® 5er BeschwF. nicht bestrittenen Angabe 41OC 
st rh«Itn i« f Bleich 4295 tf.fi gezahlt, einen für seine 
hfind, dari erheblichen Betrag. Auch der Urn
en e> son.i !e Bürgschaft nicht nur formelle Bedeutung 
le ¿nt|bar em dab die BeschwF. ihr für den Bürgen 
Ü'e, vv v° n . vornherein besondere Bedeutung bei- 

ai“  sie in der weiteren Beschwerde hinweist,

und daß darüber hinaus auch noch eine dingliche Sicher
heit für die Erfüllung der Bürgschaft gegeben wurde, 
steht-der Schuldenbereinigung nicht entgegen. Hätte die
ser Gesichtspunkt maßgebende Bedeutung, so könnten 
viele Mitverpflichtete nicht bereinigt werden, obgleich 
die Umstände so liegen, daß eine Versagung des gesetz
lichen Schutzes für sie eine unbillige Härte bedeuten 
würde._ Das kann nicht der Wille des Gesetzes sein. Aus 
den früheren Absichten und Meinungen der Beteiligten 
bei Eingehung der Verbindlichkeit kann in der Regei für 
die Frage der Schuldenbereinigung nichts gefolgert wer
den; es kommt vielmehr auf die jetzige Sachlage an. 
Nach der bisherigen Rspr. des Senats zu § 3 Abs. 1 
Satz 2 SchuldBereinG. v. 17. Aug. 1938 kann der Mitver
pflichtete sogar im Gegensatz zum Hauptschuldner — 
wegen des Hauptschuldners vgl. jetzt § 9 der neuen Fas
sung —■ unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Satz 2 
(jetzt § 8 Abs. 2) auch von dinglichen Rechten freige
stellt werden (HöchstRRspr. 1939 Nr. 1034). An dieser 
Rspr. ist festzuhalten. Es fehlt also jeder Anlaß, den 
Bürgen hinsichtlich der Schuldbereinigung deswegen 
schlechter zu stellen, weil er von vornherein bei Ver
sagen des Hauptschuldners mit einer Inanspruchnahme 
rechnen mußte, und zur Sicherung seiner Verpflichtung 
gegenüber dem Gläubiger eine dingliche Sicherheit be
stellt hat.

Die Tatsache, daß die Gläubigerin sich bereit erklärt 
hat, den Bürgen und dessen Ehefrau bei Lebzeiten aus 
der Bürgschaft nicht in Anspruch zu nehmen, schließt 
das Vorliegen einer unbilligen Härte bei Versagung der 
Schuldenbereinigung nicht aus. Es kann dahingestellt 
bleiben, ob die Begründung des LG. in diesem Punkte 
zutreffend ist. Die weitere Beschwerde übersieht jeden
falls, daß es auch zu den Zielen und Zwecken des Ge
setzes gehört, den Bürgen von dem seelischen Druck, 
der auf ihm lastet, zu befreien. Dieser Druck würde bei 
der von der weiteren Beschwerde gewünschten Entsch. 
weiter auf ihm lasten, wenn er sich sagen müßte, daß 
er trotz der von ihm nach Kräften geleisteten erheb
lichen Zahlungen von der seit vielen Jahren bestehen
den Verpflichtung immer noch nicht frei ist, so daß die 
von ihm erarbeiteten Vermögenswerte nach seinem und 
seiner Ehefrau Tode durch das Bestehen dieser Ver
pflichtung in der Hand seiner Erben gefährdet wären 
oder mindestens geschmälert würden. Außerdem wäre 
auch eine Freistellung von der Höchstbetragshypothek 
bei Versagung der Schuldbereinigung nach dem oben 
Ausgeführten ausgeschlossen. Dadurch könnte der Bürge 
schon bei Lebzeiten in Schwierigkeiten geraten, wenn er 
gezwungen sein sollte, seinen kleinen Grundbesitz ander
weit z. B. mit einer Hypothek für ein Instandsetzungs
darlehen, zu belasten. Eine gerechte Abwägung der bei
derseitigen Interessen führt auch unter diesem Gesichts
punkt dazu, dem Bürgen den Schutz des Gesetzes zuzu
billigen.

(KG., Beschl. v. 26. Sept. 1940, 1 Wx 338/40.)

Vergleichsordnung
11. RG. — §§42, 92 VerglO. Nach diesen Bestimmun

gen ist der Treuhänder und Sachwalter der Gläubiger im 
Vergleichsverfahren — entsprechend §82 KO. — allen 
Beteiligten für die Erfüllung seiner Pflichten verantwort
lich. Ein Pfändungsgläubiger ist Beteiligter in diesem 
Sinne, selbst wenn er seine Ansprüche im Vergleichsver
fahren nicht angemeldet hat. f )

Am 20. Febr. 1937 erließ das FinA. Ch. wegen einer 
Steuerschuld des bei der B.-AG. als Vorstandsmitglied 
tätigen Direktors F. in Höhe von 18 059,56 tf.fi eine 
Pfändungsverfügung, durch welche die Gehaltsansprüche 
F.s gegenüber der B.-AG. soweit pfändbar, gepfändet 
wurden. Die Verfügung wurde am 27. Febr. 1937 in B., 
F.straße in dem angeblichen Geschäftslokal der B.- 
AG., die ihren Sitz in M. hat, zugestellt. Die Zustellung 
nahm ein gewisser R. entgegen, der bei der B.-GmbHi 
angestellt war; diese hatte im Hause F.straße in Biiro- 
gemeinschaft mit der B.-AG. Geschäftsräume inne; sie 
ist ein Tochterunternehmen der Aktiengesellschaft,’ ge
hörte zu deren Konzern und wurde von ihr beherrscht.
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Im April 1937 stellte die B.-AQ. ihre Zahlungen ein, 
kündigte den Dienstvertrag des F. zum 30. Juni 1937 und 
beantragte die Eröffnung des gerichtlichen Vergleichs
verfahrens. Wegen der Ansprüche F.s wurde zwischen 
diesem und der Aktiengesellschaft (Vorstandsmitglied 
RA. K.) ein Vergleich geschlossen, worin dem F., der 
auf weitere Ansprüche verzichtete, nur 12 818,14 ¡UM zu
gesprochen wurden; der KI. (Deutsches Reich) war zu 
diesem Vergleich nicht zugezogen worden und hat ihn 
nicht genehmigt.

Der Bekl. ist am 8. Dez. 1937 zum Treuhänder und 
Sachwalter der Gläubiger der B.-AG. nach § 92 VerglO. 
bestellt worden. Im Frühjahr 1938 prüften er und das für 
ihn tätige frühere Vorstandsmitglied der B.-AG. RA. K., 
inwieweit die Nichtzuziehung der Pfändungspfandgläubi
ger zum Abschluß des Vergleichs mit F. eine Unwirk
samkeit des Vergleichs herbeigeführt habe. In einem 
Schreiben an F. v. 12. April 1938 bejahte der Bekl. die 
Unwirksamkeit des Vergleichs. Nachdem er am 10. März 
1938, wie schon am 18. Juni 1937 die B.-AG., vom 
FinA. eine Abschrift der Pfändungsverfügung erbeten 
und diese sowie auf ein weiteres Ersuchen die Zustel
lungsurkunde erhalten hatte, richtete er durch RA. K. 
am 12. Mai 1938 ein Schreiben an das FinA., dessen 

• wesentliche Ausführungen dahin lauten:
„Meine Befürchtung hat sich nunmehr bestätigt. Die 

seinerzeitige Pfändungsverfügung v. 20. Febr. 1937, von 
der die B.-AG. erst auf Grund Ihres Schreibens vom 
25. März 1938 Kenntnis erlangt hat, ist gerichtet gegen 
die B.-AG., B., Fr.straße. Gepfändet sollten auf Grund 
dieser Verfügung die Ansprüche werden, die Herr F. 
gegen ,diese Firma' hat. Nun hat die B.-AG. ihren 
Sitz in M., nicht aber in B. In B. befand sich nur eine 
Zweigniederlassung der B.-GmbH., also einer anderen 
juristischen Person. Die Zustellung erfolgte auch, wie 
ich nunmehr feststellen konnte, an einen Angestellten 
der B.-GmbH., der anscheinend die Abweichung von 
der eigenen Firmenbezeichnung übersah.

Nachdem nach Ihrer Zustellung eine Reihe anderer 
Zustellungen ordnungsgemäß erfolgt sind, könnte von 
den anderen Pfändungsgläubigern der Einwand der 
nicht ordnungsgemäßen Zustellung Ihrer Pfändungs
verfügung erhoben werden und ich Gefahr Jaufen, 
doppelt bezahlen zu müssen. Ich würde Ihnen daher 
empfehlen, unter Aufhebung der nicht wirksam zuge
stellten Pfändungsverfügung v. 20. Febr. 1937 umge
hend ordnungsgemäß eine Pfändungsverfügung mir als 
dem Treuhänder des Vermögens der B.-AG. und dem 
nunmehrigen Schuldner des Herrn F. zuzustellen, da
mit Sie bei der Begleichung der Ansprüche des Herrn F. 
als Pfändungsgläubiger berücksichtigt werden können.“
Daraufhin pfändete der Kl. am 17. Mai 1938 erneut die 

Ansprüche F.s gegen die B.-AG. wegen der inzwischen 
auf 25164 3Ut angewachsenen Steuerschuld und nahm 
die Pfändungsverfügung v. 20. Febr. 1937 gegen F. am 
25. Mai 1938 zurück.

Der Kl. macht geltend, die Angaben des Bekl. in 
jenem Schreiben seien falsch und bewußt zu dem Zweck 
gemacht worden, den Kl. zu täuschen. Er, der Kl., habe 
die erschlichene Aufhebung der Pfändung v. 20. Febr. 
1937 alsbald durch Anfechtung der Rücknahmeverfügung 
rückgängig gemacht. Wolle man dies nicht gelten lassen, 
so habe er durch das Verhalten des Bekl. seine Rang
stellung als Pfandgläubiger eingebüßt, sei hinter eine 
Reihe anderer Pfandgläubiger zurückgetreten und so um 
mehr als 10000 9tM geschädigt worden, die er bei Be
stehenbleiben der alten Pfändung sicher erhalten hätte. 
Das Verhalten des Bekl. stelle sich auch als unerlaubte 
Handlung dar.

Das LG. hat die Klage auf Schadensersatz abgewiesen, 
das KG. dagegen auf die Berufung des Kl. nach dessen 
Antrag erkannt.

Das RG. bestätigte.
Das BG., das in der erstmals im Berufungsrechtszuge 

geltend gemachten Klagebegründung aus § 92 VerglO. 
und der daraus hergeleiteten persönlichen Inanspruch
nahme des )3ekl. (neben seiner Haftung als Treuhänder 
der B.-AG.) eine Klageänderung nicht erblickt, eine 
solche aber auch, wenn sie vorläge, als sachdienlich er
achten würde, ist mit dem LG. der Auffassung, daß die

Pfändungsverfügung v. 20. Febr. 1937 durch die Rück
nahmeverfügung aufgehoben und damit rechtsunwirksam 
geworden, auch durch die Anfechtung der Rücknahme
verfügung nicht wieder aufgelebt s§i. Die Rüge des 
Bekl., die Rücknahme der Pfändung sei mangels Zu
stellung der Rücknahmeverfügung an den Schuldner 
nicht wirksam geworden, erklärt der Vorderrichter unter 
Hinweis auf RGZ. 139, 175 für unbegründet, weil F. den 
Mangel nicht gerügt, sondern sich stillschweigend damit 
einverstanden erklärt habe, daß die Pfändungsverfügung 
durch einfache schriftliche Mitteilung aufgehoben wof' 
den sei, also auf formelle Zustellung verzichtet habe. Für 
den dem Kl. durch die Aufhebung der Pfändungsver- 
fügung erwachsenen Schaden hält der Berufungsrichter 
den Bekl. auf Grund der §§ 92, 42 VerglO. für haftbar- 
Er führt dazu im wesentlichen aus: Der Treuhandver
trag stelle einen Vertrag zugunsten Dritter i. S. des 
§ 328 BGB. dar und verpflichte den Sachwalter, di 
Masse ordnungsmäßig für die Beteiligten zu verwenden- 
Zu diesen Beteiligten gehöre auch der KI. als Pf3"' 
dungspfandgläubiger, an den der Drittschuldner eben® 
zu leisten habe, wie er an den Schuldner hätte leiste 
müssen. Das Schreiben v. 12. Mai 1938 habe der BeK; 
durch RA. K. in seiner Eigenschaft als Sachwalter un 
Treuhänder geschrieben; sein Verhalten im Zusammen 
hang mit diesem Schreiben unterliege ebenfalls d 
durch § 92 VerglO. begründeten Haftung. Die in d.e 
Schreiben enthaltenen Angaben seien tatsächlich unricm ® 
und die gezogenen Rechtsfolgerungen daher falsch, v 
Zustellung der Pfändungsverfügung habe nicht am Haup 
sitz der B.-AG. erfolgen müssen, vielmehr auch in ein ■ 
anderen Geschäftslokal der Firma vorgenommen wer0 
können. Ein solches Geschäftslokal aber habe die • 
AG. (wie näher dargelegt wird) in den Räumen F.stra1 

- - -  • ofarigLgehabt. R. sei auch ein richtiger Zustellungsempm - 
gewesen. Die Zustellung sei daher ordnungsmäßig 5.,f 
folgt. Der Bekl. hafte, abgesehen von § 278 BGß-> , .
den Inhalt des Schreibens, weil er vor der Abfassung ' 
Schreibens mit K. über die Angelegenheit gesprocu 
habe, über 'den Inhalt des abzusendenden Schrein 
genau unterrichtet gewesen und mit dem Inhalt ,eltl(j erl-i 
standen gewesen sei. Die tatsächlichen Angaben in ‘ fl(j 
Schreiben v. 12. Mai 1938 seien objektiv unrichtig 
irreführend gewesen, obwohl der Bekl. und K. gena äj. 
wußt hätten, daß in den Räumen F.straße die b.- « 
Geschäftsräume und mindestens eine „Verbindungsst 1 eS 
unterhalten habe. Unter diesen Umständen bedeu 
ein schweres Verschulden, wenn die leitenden I d ser 
lichkeiten das Bestehen von Geschäftsräumen 0 gjn. 
Firma verschwiegen und der Wahrheit zuwider den -g, 
druck zu erwecken versucht hätten, als ob nur di {, 
GmbH. Geschäftsräume in dem fraglichen Hause ^  
halten habe. Ebenso schuldhaft seien angesicht eI, 
engen Verflechtung der beiden Konzerngesellsc• 
die objektiv unrichtigen Mitteilungen über die btt j gej 
des Gehilfen R. gewesen. Das Verhalten des B® e'jbeU 
um so befremdlicher, als er zunächst in dem 5cn gje 
an F. v. 12. April 1938 nach juristischer Prüfung^.^t 
Rechtswirksamkeit der vorliegenden Pfändung^ ‘qc-

"  min<Le;habe. In dem Verschweigen des Bestehens von
schäftsräumen im Hause F.straße liege zum . da» 
sten eine schwere Fahrlässigkeit des Bekl. Dur . fles 
schuldhafte Verhalten des Bekl. bei Abfassung j,tS' 
Schreibens sei der Kl. über die wahre Sach- ütl<i moüQI 
läge getäuscht worden; er habe die Pfändungsv .“ ¡rk- 
aufgehoben, weil er die Zustellung für renn 2 be
sam gehalten habe. Wäre die Pfändungsverfug f, 
stehen geblieben, so wäre der Vergleich, m Kl- 
seinen Anspruch auf 12818 ¡UM ermäßigt habe, vViirde
gegenüber relativ unwirksam gewesen. Der n-• |{e*n
dann die Asprüche F.s in voller Höhe habe 
machen können und geltend gemacht haben. g ge' 
dann auch in Höhe der Klageforderung zur H 
kommen sein. ^ <jef

Den Einwand des mitwirkenden Verschuldens aticl|
Vorderrichter nicht für begründet, insbeson , reibe"' 

x .1_i._il. ......i j — i^i „..r finitiH des 5cn‘

das

nicht deshalb, weil der KI. auf Grund des c 
v. 12. Mai 1938 die Pfändungsverfügung oM* ¿e ,, 
Nachprüfung aufgehoben habe. Das Entsch e,tie 
dem Schreiben, so meint er, sei nicht die Aune
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gestimmten Rechtsauffassung, sondern die Tatsachen- 
üarstellung gewesen; eine Nachprüfung der behaupteten 
Tatsachen sei aber von dem Kl. nicht zu verlangen ge
wesen, da er auf die Richtigkeit der Angaben, die ihm 
der Treuhänder eines großen Unternehmens, der zu
gleich Rechtswahrer sei, über das Bestehen von Ge
schäftsräumen und Niederlassungen seiner eigenen Ge
sellschaft und ihrer Tochtergesellschaft mache, ver
hauen dürfe. Im übrigen handele der Bekl. auch arg
listig, wenn er sich auf die Anwendbarkeit des § 254 
“ OB. derart berufe, daß er dem Kl. das Vertrauen auf 
üle eigenen Angaben des Bekl. zum Vorwurf mache.
. Die Rev. wendet sich zunächst dagegen, daß das BG. 
*n Anlehnung an RGZ. 139, 176 einen Verzicht des F. 
jh'i das Erfordernis der Zustellung der Aufhebung der 
ländungsverfiigung nach § 366 RAbgO., §843 ZPO. 

®ngenommen habe. Sie meint, hier fehle die Prüfung 
and Feststellung, ob F. gewußt habe, daß die Erklärung 
alte zugestellt werden müssen, da er nur mit dieser 

Kenntnis sich über die Folgen seines Schweigens habe 
*ar sein und daher sein Verhalten als Verzicht habe ge- 
eutet werden können. Die Rüge kann keinen Erfolg 
aben. Zutreffend weist der Berufungsrichter darauf 
j1! daß ein Interesse des Schuldners F., sich mit der 

.amtlichen Rücknahme der Pfändungsverfügung nicht 
"'¡erstanden zu erklären und etwa auf formeller Zu- 

isf  UnS zu bestehen, nicht ersichtlich sei. Tatsächlich 
Sj ,er sogar dem Kl. als Streitgehilfe beigetreten und hat 
. u dessen tatsächliches und rechtliches Vorbringen zu 

sami Semacht, damit also sein Interesse an der Wirk- 
Au ri * der Aufhebung der Pfändungsverfügung zum 
V o riUc-k Spracht. Wenn unter diesen Umständen der 

raerrichter ein stillschweigendes Einverständnis F.s 
(jll eiI)er Aufhebung der gegen ihn gerichteten Pfän- 
ail p Verfügung durch einfache schriftliche Mitteilung 
'ich|flrri* und daraus einen Verzicht auf weitere Form
ans! ten entnimmt, so ist das rechtlich nicht zu be- 
Vvelc?1Clen; °k dem dabei bekannt war, daß und 
lan le Förmlichkeit vorgeschrieben sei, ist ohne Be- 
an wenn mangels irgendeines ersichtlichen Interesses 
mit ?°bachtung einer Förmlichkeit das Einverständnis 
schm , hloßen schriftlichen Aufhebung der Pfändung 

niechthin feste-esteilt ist.
Kl pe  Grund zieht die Rev. auch in Zweifel, ob der 
als’ ”p}}. Sinne des § 42 VerglO. entsprechend § 82 KO. 
Q l« ,, Dudungsgläubiger ein am Verfahren beteiligter 
ren ?‘8e,r geworden sei“ . Der Begriff des „am Verfah- 
Schrifte!f'*’^ en Gläubigers“ , wie ihn die Haftungsvor- 
hier o § 44 der früheren VerglO. erwähnt, ist für die 
v. jgp'gebenden Bestimmungen der §§92, 42 VerglO. 
nmn„p e*3r: 1935 ohne Bedeutung. Nach diesen Bestim- 
Wohh n> die die Haftbarkeit des Verwalters ausdehnen 
len“ p  lst. er, entsprechend § 82 KO., „allen Beteilig- 
Daß .Ur die Erfüllung seiner Pflichten verantwortlich. 
^°rschr‘ft aIs Pfäudungsgläubiger einer nach den 
Einern],ltten der RAbgO. gepfändeten Forderung, deren 
ligter ¡P"? angeordnet ist (§ 361 RAbgO.), ein Betei- 
iiir cje" diesem Sinne ist, nimmt das BG. mit Recht auch 
■ erß|pi u al1 an> daß der Kl. seine Ansprüche in dem 
‘tti Sinn ^^erfahren nicht angemeldet hat. Als Beteiligte 
4em c"e, )ener Vorschriften sind, jedenfalls gegenüber 
sehen .chwalter und Treuhänder, alle Personen anzu- 
Walter , nen gegenüber durch die VerglO. dem Sach- 
''Op-p, lr|d Treuhänder Pflichten auferlegt sind (vgl. 
Verpfljr| .’ »VerglO.“  1 zu §42). Der Treuhandvertrag 
i^treffp. i den Treuhänder, wie das BG. mit Voge l s  
, reiöpp annimmt, als Vertrag zugunsten Dritter, das 
i[er\jrRJi_ n zugunsten der Gläubiger des Schuldners zu
ffSsrl * • diesen Gläubigern gehört aber unbedenk-
p-n Sch„i t er Pfändungspfandgläubiger, der eine gegen 
r^dehnn ne.r Serichtete Forderung gepfändet und zur 
vln?ielii,„^ uberwiesen erhalten oder, wie der Kl., ihre 
,i°rderri, ^* an8e°rdnet hat. Mit Recht betrachtet der 
l?r Eran-p u aJs das Entscheidende für die Beurteilung 
a' t̂uno? h ° br^e.r Pfändungsgläubiger Beteiligter ist, die 
Kndere j ?es Drittschuldners, die ihm gegenüber keine 
5?v. herv a , dem Schuldner gegenüber. Der von der 
p 0. pr;orgehobene Umstand, daß eine dem § 835 Abs. 2 
Gälten iechende Bestimmung in der RAbgO. nicht 

> also die Überweisung an Zahlungs Statt zum

Nennwert dort nicht vorgesehen ist, ist für die zu ent
scheidende Frage von keinem Belang.

(RG., VI. ZivSen., U. v. 16. Okt. 1940, VI 44/40.) [N.]

Anmerkung: 1. Die Entsch. hängt zunächst von der 
Vorfrage ab, ob der Steuerfiskus das durch die Pfän
dungsverfügung v. 20. Febr. 1937 begründete Pfändungs
pfandrecht zufolge der Rücknahm everfügung v. 25. Mai 
1938 endgültig verloren hatte, obwohl diese dem Schuld
ner nicht zugestellt und vom FinA. wegen arglistiger 
Täuschung angefochten worden war. Zutreffend hat das 
RG. in Übereinstimmung mit dem Vorderrichter die 
Frage bejaht. Sie bietet Anlaß zu allgemeineren Be
trachtungen, einmal weil die Bedeutung des Verzichts 
und des Zustellungserfordernisses in § 843 ZPO. noch 
immer zweifelhaft ist, zum andern, weil es sich vor
liegend um eine Beitreibung in Steuersachen handelt.

1. §366 Abs. 3 RAbgO. bestimmt: „Die §§841—843 
ZPO. gelten auch für das Zwangsverfahren“ , d. h. für 
die steuerliche Zwangsvollstreckung in Forderungen und 
andere Vermögensrechte. Auch der Steuerfiskus kann 
daher nach dem Wortlaut des § 843 Satz 1 ZPO. „auf 
die durch Pfändung und Überweisung zur Einziehung 
erworbenen Rechte unbeschadet seines Anspruchs ver
zichten“ .

Trotz der Fassung des §366 Abs. 3 RAbgO. handelt 
es sich aber lediglich um eine entsprechende Anwen
dung, bei der der tiefgreifende Unterschied zwischen der 
zivilprozessualen Zwangsvollstreckung und der steuer
lichen Beitreibung zu "berücksichtigen ist. Bei ersterer 
fehlt dem Gläubiger eigene Zwangsgewalt. Er muß staat
liche Hilfe in Anspruch nehmen. Nicht der Gläubiger, 
sondern der Staat vollstreckt. Bei der steuerlichen Bei
treibung dagegen vollstreckt das FinA. selbst kraft 
seines Finanzzwangs.

Demzufolge kommt auch dem Verzicht, wie er im 
§843 Satz 1 ZPO. geregelt und gemäß §366 Abs. 3 
RAbgO. auch für die steuerliche Zwangsvollstreckung 
vorgesehen ist, eine verschiedene Tragweite zu. Bei der 
zivilprozessualen Zwangsvollstreckung kann der Gläu
biger durch seinen Verzicht nicht die Gerichtsakte der 
Pfändung und der Überweisung, sondern lediglich die 
ihm daraus erwachsene materielle Rechtsposition, also 
das Pfändungspfandrecht und die Befugnisse, die dieses, 
namentlich zufolge der Überweisung mit sich führt (vgl. 
Jona s - Po h l e ,  „ZPO.“  § 829 V I,  § 835 V), durch 
seine Verzichtserklärung aufheben. Da der Verzicht die 
materiellen Wirkungen der Pfändung und Überweisung 
beseitigt, bedarf es trotz formellen Fortbestandes des 
Verfügungs- und des Zahlungsverbots keiner Aufhebung 
des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses. Doch kann 
der Antrag auf Aufhebung der Beschlüsse (gegen Jonas-  
P o h l e  § 843 Abs. II) sehr wohl zulässig sein, wenn der 
Schuldner daran ein konkretes rechtliches Interesse hat, 
etwa weil für ihn davon die praktische Möglichkeit einer 
Verwertbarkeit der Forderung abhängt oder weil es bei 
Pfändung einer buchhypothekarisch gesicherten Forde
rung der Grundbuchberichtigung (§§22 Abs. 1 Satz 2, 
29 Abs. 1 Satz 2 GBO.) bedarf. Im Regelfall wird frei
lich die schriftliche Verzichtserklärung des Gläubigers 
genügen. Damit sie genüge, hat das Gesetz gerade 
Schriftlichkeit und Zustellung vorgeschrieben. Dies zeigt 
aber zugleich, daß der Sinn d i eser  Fo r m n i ch t  
G ü l t i g k e i t s e r f o r d e r n i s ,  sondern n u r B e w e i s 
e r l e i c h t e r u n g  igt. Folgerungen daraus: unten 3.

2. Der Verzicht des FinA. ergreift, da dieses eigene 
Vollstreckungsgewalt übt, nicht nur die aus der Pfän
dungsverfügung erwachsenen Rechte des Steuerfiskus, 
sondern auch die Pfändungsverfügung selbst. Demgemäß 
hat auch das FinA. durchaus zutreffend seinen Verzicht 
in der Weise ausgesprochen, daß es die Pfändungsverfü
gung zurückgenommen hat. Damit hat es aber nicht nur, 
wie es der private Gläubiger allein kann, die materiellen 
Rechtsfolgen der Pfändung beseitigt, sondern auch die 
P f ä n d u n g s v e r f ü g u n g  se l bs t  aufgehoben. Und 
diese Aufhebung wirkt alsbald und endgültig, da die 
Rücknahme unbedingt verfügt und der Eintritt der W irk
samkeit der Rücknahmeverfügung auch nicht (was mög
lich gewesen wäre) ausgesetzt worden war. Für eine 
bürgerlich-rechtliche Anfechtung der Verzichtserklärung
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wegen arglistiger Täuschung ist deshalb kein Raum. 
Sie würde die zurückgenommene Pfändungsverfügung 
nicht wieder in Kraft setzen. Diesen Erfolg konnte auch 
die Aufhebung der Rücknahmeverfügung nicht herbei
führen, außer wenn, wie gesagt, das FinA. die Wirksam
keit der Rücknahmeverfügung bei deren Erlaß zunächst 
vorsorglich ausgesetzt hätte.

Anders liegen insoweit die Dinge bei der zivil
prozessualen Zwangsvollstreckung. Hier kann der Ver
zicht, weil er den Pfändungs- und Überweisungsbeschluß, 
wenn auch ohne materielle Wirkungen, so doch formell 
fortbestehen läßt, sehr wohl wegen arglistiger Täuschung 
oder widerrechtlicher Drohung anfechtbar sein (§§ 123, 
142 BOB.). Die Rechtsfolge der Anfechtung ist verschie
den, je nachdem, ob nach Zugang der Verzichtserklä
rung weitere Pfändungen oder rechtsgeschäftliche Ver
fügungen mit Bezug auf die Forderung stattgefunden 
haben oder nicht. Fehlt es an solchen, so erhält der 
wirksam anfechtende Gläubiger das durch den Verzicht 
zunächst erloschene Pfändungspfandrecht zurück, und 
zwar mit dem früheren Rang. Waren in der Zwischenzeit 
rechtsgeschäftliche Verfügungen oder solche im Wege 
der Zwangsvollstreckung erfolgt, so erwirbt der anfech- 
tende Gläubiger bei zwischenzeitlicher Veräußerung der 
Forderung das Pfändungspfandrecht überhaupt nicht 
wieder. Bei zwischenzeitlichen Pfändungen oder Ver
pfändungen aber rückt sein wiedererworbenes Pfändungs
pfandrecht an die letzte Stelle, und zwar nicht nur im 
Verhältnis zu den neuen Pfandgläubigern, sondern auch 
gegenüber den schon vor seinem Verzicht begründeten, 
ihm also zunächst nachstehenden Pfändungspfandrechten, 
weil diese den nach der Verzichtserklärung begründeten 
auf jeden Fall Vorgehen. Dieser Verlust des Pfändungs
pfandrechts oder seines besseren Rangs beruht darauf, 
daß durch den Verzicht auch der Verbotsschutz (§§ 135, 
136 BGB.) für die Zwischenzeit entfallen war.

3. Da im vorliegenden Falle, wie vorstehend gezeigt, 
eine Wiedererweroung des Pfändungspfandrechts nicht 
eintreten konnte, hat sich die Entsch. mit Recht auf die 
Frage beschränkt, ob die den Verzicht enthaltende Rück
nahmeverfügung trotz Fehlens formeller Zustellung wirk
sam geworden ist. RG. und KG. haben die Frage im 
Ergebnis zutreffend bejaht.

Zunächst ist festzustellen, daß die Zustellung nicht 
schon um deswillen Wirksamkeitserfordernis des Ver
zichts war, weil dieser vorliegend in Form einer behörd
lichen Rücknahmeverfügung geschehen mußte. Verfü
gungen der Steuerbehörden bedürfen freilich zu ihrem 
Wirksamwerden dann (aber auch nur dann) der Zustel
lung, wenn diese „ausdrücklich vorgesehen ist“  (§ 91 
Abs. 1 Satz 2 RAbgO.). Nach dem Wortlaut des § 843 
Satz 2 ZPO. ist die Zustellung der Verzichtserklärung 
ausdrücklich vorgeschrieben. Und dies gilt zufolge § 366 
Abs. 3 RAbgO. auch für die Bekanntgabe der Rück
nahmeverfügung. Aber dies rechtfertigt noch nicht die 
Anwendung des § 91 Abs. 1 Satz 2 RAbgO. Vielmehr 
kommt es auch für die Frage der Wirksamkeit der 
Rücknahmeverfügung entscheidend darauf an, ob die im 
§ 843 Satz 2 ZPO. vorgeschriebene Zustellung Wirksam
keitserfordernis ist. Das ist zu verneinen. Aber nicht 
deshalb, weil der Schuldner auf die Zustellung ver
zichten kann, sondern weil diese, wie oben zu 1 ausge
führt, lediglich den Sinn der Beweiserleichterung, also 
eines Nachweismittels hat.

Erkennt man dies als richtig an, so entfällt auch die 
Notwendigkeit, einen — in Wahrheit doch meist fiktiven 
— Verzicht auf die Zustellung und bei Unkenntnis des 
Schuldners vom Zustellungserrordernis sein Einverständ
nis mit einer mündlichen Erklärung des Gläubigers oder, 
wie im vorliegenden Fall, mit der bloßen schriftlichen 
Aufhebung der Pfändungsverfügung zu unterstellen. 
Gegen die Annahme eines Verzichts oder Einverständ
nisses des Schuldners spricht zweierlei. Einmal ist die 
Erklärung des Gläubigers nach § 843 Satz 1 ZPO., auf 
die durch die Pfändung und Überweisung erworbenen 
Rechte verzichten zu wollen, ein materielles Rechtsge
schäft, keine Prozeßhandlung. Deshalb erscheint die An- 
wandbarkeit des § 295 Abs. 1 ZPO. auf das Fehlen der 
Zustellung fraglich. Zum andern dürfte die Annahme, 
daß der Schuldner durch die Entgegennahme der form

losen Erklärung des Gläubigers stillschweigend auf die 
Zustellung verzichtet habe, nicht immer der Sachlage 
gerecht werden. Der Schluß auf den Verzicht soll frei' 
lieh davon abhängen, daß kein Interesse des Schuldners 
an der förmlichen Zustellung ersichtlich sei. Für die 
Feststellung dieses Interesses müßte es aber bei An- 
nähme eines Verzichts auf den Zeitpunkt des Zugangs 
der Gläubigererklärung und auf die damalige Meinung 
des Schuldners ankommen. Nun kann sich aber ein sol
ches Interesse trotz , ursprünglichen Fehlens sehr wo» 
aus der späteren Entwicklung der Verhältnisse, z. B. be 
später beabsichtigter Veräußerung der Forderung, er- 
geben. Dann muß der Schuldner doch trotz der bereits 
wirksam gewordenen Erklärung des Gläubigers noc 
immer förmliche Zustellung verlangen können, wenn i» 
damit gedient ist. Kann er doch mitunter noch rnel. 
verlangen, wie z. B. im Falle der mündlichen Pfandtre 
gäbe einer buchhypothekarisch gesicherten Fordern»? 
die Mitwirkung des Gläubigers zur Grundbuchberic»
guug-

II. Mit Recht ist die Entsch. dem KG. darin beig 
treten, daß der Pfändungsgläubiger einer Vergleichst 
derung i. S. der §§ 92, 42 VerglO. zu den Beteilig** 
gehört, denen der treuhänderische Sachwalter bei de* ^ 
Vergleich vereinbarten Überwachung des Schuldners U 
sönlich verantwortlich ist, und zwar gleichviel, ob 
Pfändungsgläubiger seine Ansprüche im Vergleichs** *■ 
fahren angemeldet hatte oder nicht.

1. Wie schon der Berufungsrichter zutreffend ausg 
führt hat, haben die §§ 42, 92 der jetzigen VerglO- 
Haftbarkeit der Vergleichsverwalter und Sachw» , 
gegenüber dem §44 der VerglO. von 1927 erweUj.e 
Vergleichsverwalter und Sachwalter sind nicht wie n 
Vertrauensperson nur „den am Verfahren beteilig ^
Gläubigern“ , sondern gleich dem Konkursverwalter (S .
KO.) „allen Beteiligten“  für die Erfüllung ihrer * 1 s. 
teil verantwortlich. Damit ist in einer, jeden Zweifel . jj, 
schließenden Weise klargestellt, daß die Verantwort* f 
keit auch gegenüber dem Pfändungsgläubiger e‘^cr 
Vergleichsforderung besteht. Aber selbst wenn eS ^  
Gesetzgeber bei der Verantwortlichkeit gegenüber ^ 
beteiligten Gläubigern oder, wie sie in der neuen Ve%^ 
genannt werden, den Vergleichsgläubigern belassen - r 
wäre nicht anders zu entscheiden. Vergleichsgl»11. j efl 
ist nicht lediglich der Forderungsinhaber, sondern F .a„ 
der die Forderung kraft eines materiellen Rechts jllje 
im eigenen Namen geltend machen kann, und z'varnJcrc 
Rücksicht darauf, ob er sich am Verfahren, insbeso ^  
an der Abstimmung über den Vergleichsvorschlag
teiligt. Dies trifft insbesondere auf den Pfändung^» ?ur 
biger zu, selbst wenn er die Forderung noch nll3 elier' 
Einziehung überwiesen erhalten oder (bei der j,at. 
beitreibung) ihre Einziehung noch nicht angeordn ^  
Denn auch dann kann von dem Forderungsinhao . ¡ ^ t  
dem Pfändungsgläubiger nur gemeinsam ab?e ‘ e|s> 
werden (Bley ,  „VerglO.“  § 63111c, S. 664; Vo» ¡c|it 
„VerglO.“  § 72111c). Auch kann der Schuldne ajjein 
mit befreiender Wirkung an den Forderungsinhane
zahlen (§1281 BGB. mit §§ 804, 829 ZPO.). u„g

2. Die Haftung des Sachwalters setzt die V e i^ ji t n 
einer Pflicht und damit in erster Linie das Be- gc- 
eincr solchen gegenüber dem dadurch geschädjg /̂ jer 
teiligten voraus. RG. und KG. folgern die P "14liskur>,t 
zu einer objektiven und wahrheitsgetreuen J
über die für die Frage der ordnungsmäßigen zu- ¿af 
des Pfändungsbeschlusses maßgebenden Tatsacn 
aus, daß der Treuhandvertrag ein Vertrag z V£F 
Dritter ist. Des Hinweises auf die Rechtsfigr>r nid» 
trags zugunsten Dritter hätte es vorliegend 8 |eichs' 
erst bedurft. Was damit für das f r ü h e r e  v - &liche_ 
recht und auch heute noch für den außerger
Vergleich begründet werden soll, ist ^die

i

erhält der Sachwalter seinen PflichtenKr J  
dem Gesetz (§§91 Abs. 1, 92_Abs;,or <3 1ä

V V. lLjtL.lv.il UL^l H IIUL l VVV-IVlL.il 3V/llj ^
l i ehe Haftung des Treuhänders gegenüber ~flC[

ng
} 42

jetzigen VerglO. ist aber eine gesetzUche^M^reis f f

gern, im Unterschied zu der enger begrenzten ,n\e 
__ _ i_.....Haftung der

’ Mit

£CIU, 1111 UllltlSLlUtU /.u uti »16*- (D 1
schwerer zu beweisenden deliktischen Manu ^  
„VerglO.“  §7 IV 3 c). Die Haftung gemäß hi? af

auf diese 
nerell aus 
vor allem daraus daß er „als Sachwalter de[
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b ig  er“  tätig zu sein hat, und speziell aus dem Inhalt 
des Zwangs Vergleichs, also aus Zweck, Dauer und Um
fang der ihm danach obliegenden Funktionen. Auch 
wenn der Sachwalter nicht zugleich Treuhänder ist, also 
keine Befugnis zur Geschäftsführung hat, ist es seine 
Pflicht, darauf zu achten, daß der Schuldner nicht nur 
bei der Vergleichserfüllung im ganzen, sondern auch 
gegenüber den einzelnen Beteiligten eine ehrliche und 
anständige Geschäftsgebarung befolgt. Er darf deshalb 
auch nicht dazu mitwirken, daß durch wissentlich un
richtige Angaben oder Unterdrückung von Tatsachen in 
dem Pfändungsgläubiger einer Vergleichsforderung ein 
Irrtum über die Ordnungsmäßigkeit der Zustellung des 
Pfändungsbeschlusses hervorgerufen wird. Das gilt nicht 
bloß für eigene Auskünfte des Sachwalters. Vielmehr 
bat dieser, wenn er die Sach- und Rechtslage kennt 
°der kennen muß, auch bei unrichtiger Auskunft des 
Schuldners die Pflicht zum Einschreiten und zur Auf
klärung des Gläubigers. Er hat die Pflicht überdies 
?lcht nur gegenüber Vergleichsgläubigern und den
jenigen, die kraft eigenen Rechts an einer Vergleichs- 
■orderung diese im eigenen Namen geltend machen kön- 
Ijen, sondern ganz allgemein a l l en  Gläubigern gegen
über, die aus dem Vermögen, mit Bezug auf das die 
Überwachung oder die Treuhänderschaft besteht, zu 
befriedigen sind: Wer den Schuldner zu überwachen 
?uer als Treuhänder den Vergleich durchzuführen hat, 
'y  Sachwalter nicht nur der Vergleichsgläubiger, sondern 
““ 'gemein „der Gläubiger“  (8 91 Abs. 1). Bei der ge- 
aauen Ausdrucksweise des Gesetzes, mit der dieses 
“".enthalben die verschiedenen Gläubigerkategorien be
lehnet, dürfte die allgemeine Fassung kein Zufall sein. 
Jedenfalls entspricht die Sachwaltung für alle Gläubiger 
em Sinn der Überwachung und der Treuhand, was 
enon daraus hervorgeht, daß die Erfüllung des Ver- 

Ucichs nicht auf Kosten der von diesem nicht betrof- 
ctien Gläubiger geschehen darf, und besonders beim 
‘quidationsvergleich Sachwalter wie Treuhänder für die 
Erledigung zunächst der nicht vom Vergleich betroffe- 
n Gläubiger zu sorgen haben.

Prof. B l ey ,  Graz.

Verfahren, Gebühren- und Kostenrecht
®bG. — §10 der VO. über Maßnahmen auf dem 

■ ebiet der Gerichtsverfassung und der Rechtspflege vom 
j'^epf. 193Q_ Auch die den AG. durch §10 der VO. wom 
p ,.ePt- 1939 eingeräumte Ermessensfreiheit darf in keinem 

^azu führen, daß allgemeine Verfahrensgrundsätze 
er acht gelassen werden.

Kir,n. dem auf Zahlung des Unterhalts für ein uneheliches 
neli gerichteten Rechtsstreit hatte das AG. die Ver
j ü n g  der Mutter des Kl. durch ein ersuchtes Gericht 
WorH°rclnet‘ Nachdem die Zeugin uneidlich vernommen 
gefi't ”  und auch c'ne Blutgruppenuntersuchung durch- 
l u n t r Worden war, hat das AG. einen neuen Verhand- 
aicht rm‘n anberaumt. Zu diesem Termin ist der Bekl. 
btdu geladen worden. Die an ihn gerichtete Termins- 
Aq . m>t dem Vermerk „Empfg. einberufen“  an das 
1(! hZUrückgelangt. In dem Verhandlungstermin hat der 
crl’ ^aafragt, eine Entscheidung nach Lage der Akten zu 
späte 11 ’ uncf demgemäß hat das AG. in dem eine Woche 
Scßljj at|beraumten Termin zur Verkündung einer Ent- 
dem aang das Urteil verkündet, durch das der Bekl. nach 
Wor(] .ra£e des KI. zur Unterhaltszahlung verurteilt 
nici,ten !st- diesem Verkündungstermin ist der Bekl. 
miw,ge.laden worden, auch ist ihm der Termin nicht 

W e ilt worden.
gef0le, Berufung des Bekl. führte zur Aufhebung des an- 
ap da~ , en Urteils und zur Zurückverweisung der Sache 

^.JS AG.
2[Jq C Voraussetzungen, unter denen nach dem § 251 a 
dürft» e,lnc Entscheidung nach Lage der Akten ergehen 
äiupp.’j .ßen nicht vor. Denn, wenn nach dieser Bestim- 
nach i ei dem Ausbleiben einer Partei eine Entscheidung 
d ie p f e. der Akten ergehen kann, so darf doch nur 
stinim, ei a*s „nicht erschienen“  im Sinne dieser Be- 

at|gesehen werden, die auch ordnungsmäßig
hirwl . ist. niG I rtfllinrr ziiso R M r l n rn c  .»!-»£»*• Irrt xrrtr lnieil r ';urls,t- Die Ladung des Bekl. war aber im vorl. Falle 

‘'folgt. Wenn das AG. dann gleichwohl eine Ent

scheidung nach Lage der Akten erließ, so kann dieses 
Verfahren auch nicht auf Grund der Bestimmungen des 
§10VO. über Maßnahmen auf dem Gebiet der Gerichts
verfassung und der Rechtspflege v. 1. Sept. 1939, nach der 
die Amtsgerichte in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ihr 
Verfahren nach freiem Ermessen bestimmen, gebilligt 
werden. Denn diese den Amtsgerichten eingeräumte Er
messensfreiheit darf in keinem Falle dazu führen, daß 
allgemeine Verfahrensgrundsätze außer acht gelassen 
werden. Die Gewährung des rechtlichen Gehörs ist aber 
eine der Grundvoraussetzungen des Prozeßverfahrens, 
und sie ist dann nicht gegeben, wenn so, wie es das 
AG. hier getan hat, über die Anträge einer Partei ent
schieden wird, ohne daß die andere Partei Gelegenheit 
gehabt hat, zu der für die Entscheidung des Rechtsstreits 
maßgebenden Beweisaufnahme Stellung zu nehmen und 
weitere, durchaus naheliegende Anträge zur Beweis
aufnahme zu stellen.

Die Aufhebung des angefochtenen Urteils und die 
Zurückverweisung der Sache an das AG. rechtfertigt sich 
daher nach dem § 539 ZPO.

(OLG. Oldenburg, 2. ZivSen., Urt. v. 4. Dez. 1940, 
U 228/40.)

*

13. OLG. 
1939 (RGBl, 
schwerde.

— Art. 6 Abs. 1 Ziff.3 VerfVO. v. 1. Sept. 
1, 1656). Zulässigkeit der weiteren Be-

Die maßgebliche Bestimmung der Kriegsgesetzgebung, 
auf Grund deren eine Einstellung des Zwangsversteige
rungsverfahrens hätte erfolgen können, befindet sich in 
Art. 6 Abs. 1 Ziff. 3 VerfVO. v. 1. Sept. 1939 (RGBL 1,656). 
Hiernach kann das Vollstreckungsgericht Maßnahmen 
der Zwangsvollstreckung jeder Art ganz oder teilweise 
aufheben, untersagen oder einstweilen einstellen, wenn es 
der Auffassung ist, daß dies im Interesse des Schuldners 
dringend geboten ist und dem Gläubiger nach Lage der 
Verhältnisse zugemutet werden kann. Eine a u s d r ü c k 
l i che B e s t i m m u n g ,  daß eine w e i t e r e  Be
schwer de  in d i esem Fa l l e  ausgesch l ossen 
sei ,  e n t h ä l t  die Ve r f VO.  ni cht ,  ln dem Hand
buch mit Erläuterung von Jonas - Poh l e ,  „Zwangs
vollstreckungsnotrecht“ , 13. Aufl. 1940, S. 165 wird gleich
wohl die Ansicht vertreten, daß die weitere Beschwerde 
in diesem Falle n i ch t  s t a t t h a f t  sei. Zur Begründung 
wird auf die Erläuterungen zur LockerungsVO. v. 31. Okt. 
1939 (RGBL 1,2139) auf S. 159 des Handbuchs verwiesen, 
wo ebenfalls die weitere Beschwerde für ausgeschlossen 
gehalten wird, da die Prüfung nach der LockerungsVO. 
letzten Endes nichts anderes als die nach § 5 ZwVoIIstr- 
VO. unter Grundlegung eines erweiterten Rahmens des 
materiellen Ermessens sei und die Zulassung der wei
teren Beschwerde ersichtlich nicht in der Linie der ver
fahrensrechtlichen Kriegsvorschriften (zu vgl. die starken 
Rechtsmitteleinschränkungen bes. in § 7 VereinfVO.) lie
gen würde.

D i eser  A n s i c h t  ve r ma g  si ch j edoch  der  
Senat  n i ch t  anzusch l i eßen.  Nach § 568 ZPO. ist 
die weitere Beschwerde nur unter ganz bestimmten, stark 
eingeschränkten Voraussetzungen zugelassen. Im Rah
men dieser Voraussetzungen aber ist die weitere Be
schwerde als grundsätzlich zulässig anzusehen, soweit 
sie nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist wie z. B. m 
§ 568 Abs. 3 ZPO., § 127 ZPO., § 6 ZwVollstrVO. Daran 
hat auch die Kriegsgesetzgebung nichts Se, ^ dcrL obwohl 
z. B. in der VereinfVO. v. 1. Sept. 1939 (RGBL I, 1658), 
insbes. in den §§7 u. 8, sowie in der 2. DurchfVO. hierzu 
v. 8. Sept. 1939 (RGBl. I, 1703), insbes in den 8§ 6 u. 7,
starke Rechtsmitteleinschränkungen erfolgt sind. Gerade 
hieraus ergibt sich, daß der Gese t zgebe r  eine noch 
w e i t  er g e h e n d e  B e s c h r ä n k u n g  der phnehin 
grundsätzlich schon stark eingeschränkten w e i t e r e n  
B e s c h w e r d e n  n i ch t  b e a b s i c h t i g t  hat. Hierzu 
kommt noch, daß die Beschränkung der Zwangsvoll
streckung in Art. 6 Abs. 1 Ziff.3 VerfVO. nicht nur für 
die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen, 
sondern in gleicher Weise für die Zwangsvollstreckung 
in das bewegliche Vermögen gilt, für die Zwangsvoll
streckung in bewegliches Vermögen aber der von Jonas-  
Poh l e  zur Unterstützung ihrer Ansicht geltend gemachte 
Hinweis auf §5 ZwVollstrVO. nicht zutrifft. Wollte man
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der Ansicht von Jonas - Poh l e  beitreten, wäre dem
nach im Falle des Art. 6 Abs. 1 Ziff. 3 VerfVO. bei einer 
Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen die 
weitere Beschwerde ausgeschlossen, bei einer Zwangs
vollstreckung in bewegliches Vermögen dagegen zu
lässig. Eine solche Unterscheidung innerhalb ein und 
derselben Bestimmung erscheint nicht angängig, zumal 
sie zu dem unhaltbaren Ergebnis führen würde, daß die 
weitere Beschwerde der für den Schuldner meist wesent
lich bedeutungsvolleren Zwangsvollstreckung in das un
bewegliche Vermögen versagt, dagegen bei der ihn meist 
weniger berührenden Zwangsvollstreckung in das beweg
liche Vermögen zulässig wäre. Schließlich ist noch darauf 
hinzuweisen, daß bei dem beide Arten der Zwangsvoll
streckung betreffenden VolIstrMißbrG. v. 13. Dez. 1934 
(RGBl. I, 1234) eine weitere Beschwerde allgemein für 
zulässig erachtet wird (vgl. z. B. Baumbach ,  „ZPO.“ , 
Anhang zu § 802, Anm. 2 b).

Nach alledem ist die w e i t e r e  Beschwer de ,  s o 
w e i t  es s i ch um die E i n s t e l l u n g  des V e r 
f ahr ens  nach Art. 6 Abs. 1 Ziff. 3 VerfVO. handelt, 
für zu l äss i g  im Rahmen des § 568 Abs. 2 ZPO. 
zu erachten.

(OLG. Darmstadt, 3. ZivSen., Beschl. v. 13. Dez. 1940, 
3 W 37/40.)

*

14. KG. — §§104, 91 ZPO.; §13 Abs. 2 GKG.
1. Grundsätzlich keine Geltendmachung materiell-recht

licher Gegenansprüche im Kostenfestsetzungsverfahren mit 
der Wirkung, daß Kostenfestsetzung nur Zug um Zug 
gegen die Abtretung von Ansprüchen oder die Heraus
gabe von für den Prozeß angeschafften Gegenständen 
durch den Erstattungsgläubiger erfolgt.

2. Bei Anschaffungen für Prozeßzwecke, welche für die 
Partei von dauerndem wirtschaftlichen Werte sind, kann 
der Erstattungsanspruch teilweise oder sogar ganz ent
fallen.

3. Wechselseitige Rechtsmittel i. S. des § 13 Abs. 2 GKG. 
sind auch mehrere Beschw. verschiedener Parteien gegen 
dieselbe Entscheidung. Sie eröffnen kostenrechtlich nur ein 
Verfahren. -f)

Die Bekl. sind rechtskräftig und kostenpflichtig ver
urteilt worden, Zweitaktmaschinen in näher bezeichneter 
Ausführung gewerbsmäßig herzustellen, in Verkehr zu 
bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. In der Kosten
festsetzung wird um die Erstattungsfähigkeit von Auf
wendungen der Kl. gestritten.

Das LG. hat auf Erinnerung der KI. einen weiteren 
Betrag von 600 3iM als erstattungsfähig anerkannt, im 
übrigen aber die Erinnerung zurückgewiesen.

Gegen diese Entsch. haben beide Parteien in an sich 
zulässiger Weise sofortige Beschwerde erhoben, die KI., 
soweit ihre Positionen abgesetzt worden sind, die Bekl., 
soweit das LG. von den 600 ¡RM mehr als 240 ¡HM aner
kannt hat.

Die Beschwerde der Bekl. ist in vollem Umfange, die 
der Kl. zum Teil unbegründet.

Neben den Kosten für 2 Holzmodelle mit 800 hat 
LG. weiterhin noch 600 HUI für die Einrichtung zur 
Durchführung von Spülversuchen durch das Institut für 
technische Strömungsforschung anerkannt. Das Verlan
gen der Bekl., diese 600 StM jedenfalls nur Zug um Zug 
gegen Herausgabe der Einrichtung dem Kl. erstatten zu 
müssen, ist unbegründet. Ein derartiges Zurückbehal
tungsrecht ist grundsätzlich keine im Kostenfestsetzungs
verfahren zulässige Einwendung, der ihm zugrunde lie
gende Anspruch kein solcher, welcher im Kostenfest
setzungsverfahren verfolgt werden könnte. In diesem 
handelt es sich lediglich um die Feststellung der Höhe 
der zu erstattenden Kosten. Alle anderen Gesichtspunkte, 
so insbesondere Einwendungen materiellrechtlicher Art, 
welche nicht die Erstattungspflicht an sich, d. h. die An
erkennung der geltend gemachten Kosten als Rechts
streitkosten überhaupt wie auch die Anerkennung ihrer 
Notwendigkeit für die Zwecke des Prozesses betreffen, 
sind in diesem Verfahren grundsätzlich nicht zu berück
sichtigen. So hat der Senat es abgelehnt, eine etwa be
stehende materiellrechtliche Verpflichtung des Erstat- 
tungsgläubigers zur Abtretung von Ersatzansprüchen

(welche die durch schuldhafte Mandatsniederlegung 
durch den Anwalt entstehenden Mehrkosten betreffen), ini 
Kostenfestsetzungsverfahren zu berücksichtigen und die 
Festsetzung von einer solchen Abtretung abhängig zu 
machen (Entsch. v. 23. Febr. 1935: JW. 1935, 1703; bei 
Gaedeke ,  KostRspr. 1938 Nr. 400). Er hat ferner eine 
Festsetzung zugunsten eines Streitgenossen in der Weise 
für unstatthaft erklärt, daß die Gegenpartei zur Erstat
tung der vollen gemeinschaftlichen Anwaltskosten nur 
gegen Abtretung (Zug um Zug) ihres Ausgleichsan
spruchs gegen die anderen Streitgenossen verpflichtet 
wird (Entsch. v. 8. Dez. 1930: JW. 1931, 1116, und vom 
14.Nov. 1936: JW. 1937, 246; beide bei Gaedeke 
Nr. 413 A).

Deshalb kann sich auch hier die Bekl. im Kosten
festsetzungsverfahren nicht darauf berufen, daß Kl., falls 
sie sich nicht durch die Kostenerstattung bereichern 
wolle, ihr die in Frage stehende Einrichtung ,heraUS' 
geben müsse. Ob außerhalb dieses Verfahrens dem Er
stattungsschuldner die rechtliche Möglichkeit gegeben 
ist, vom Erstattungsgläubiger einer mit Hilfe des diesem 
erstatteten Kostenaufwandes für Prozeßzwecke ange- 
schafften Anlage deren Herausgabe als ungerechtfertigt 
Bereicherung zu verlangen, konnte daher im jetzige11 
Verfahren unerörtert bleiben.

Eine andere Frage ist die, ob, wenn eine solche An
lage von dauerndem wirtschaftlichen Wert für den Er
stattungsgläubiger ist und von ihm auch weiterhin be
nutzt wird, daun ihm gleichwohl das Recht eröffnet ist» 
seinen diesbezüglichen Kostenerstattungsanspruch nocjj 
geltend zu machen. Das wird im einzelnen Falle verneint 
werden können. Denn es besteht sonst die Gefahr, daß 
der ursprüngliche besondere Prozeßkostenaufwand beim 
Erstattungsgläubiger tatsächlich eben wegen des Dauer
wertes der Anschaffung bereits ausgeglichen ist. Es kam 
sich solchenfalls dann darum handeln, daß der Erstat- 
tungsglhubiger noch einen bestimmten A n t e i l  seine 
Anschaffungskosten als ungedeckte Prozeßkosten zUI 
Festsetzung anmeldet. Ob ein solcher Fall vorliegt, kan“ 
nur nach Lage der Umstände entschieden werden. L» 
Tatsache allein, daß eine Einrichtung beim Erstattung- 
gläubiger noch weiterhin verbleibt, welche zunäens 
eigens für die Zwecke des Prozesses beschafft worde 
ist, wird dabei regelmäßig nicht genügen. Hier ist 
auch so, daß die von der AEG. zur Verfügung geste. e 
Prüfungseinrichtung ersichtlich in ihrem Wert als el 
solche sich darin erschöpft, für die besonderen 
dieses Rechtsstreits dem Kl. Dienste geleistet zu habe ■ 
Aus tatsächlichen Erwägungen heraus war deshalb ' 
diesen besonderen rechtlichen Gesichtspunkt hier n< 
näher einzugehen. /U

Der Beschwerde der Kl. dagegen war zum Ten 
entsprechen. (Wird ausgeführt.) -

Für die Kostenverteilung in der Beschwerdeinstm 
sind folgende verfahrensrechtlichen Erwägungen m 
gebend gewesen:

Äußerlich betrachtet sind zwei verschiedene Beschvl 
den erhoben worden, deren jede mithin eine selbs > ^  
dige Beschwerdeinstanz begründet haben wVrtvfe i * ' 
Wahrheit handelt es sich aber nur um ein einn j 
l i eh es Beschwerdeverfahren. Jede der Parteien ^  
gegen dieselbe Entsch. des LG., wenngleich 
einem anderen Punkte dieser Entsch., das Rechts»a £S 
der Beschwerde ergriffen. Damit ist der Fall 
wechselseitig eingelegten Rechtsmittels gegeben, a 
welchen § 13 Abs. 2 GKG. maßgebend ist. Danach S .^ t  
für wechselseitig eingelegte Rechtsmittel, welche yof. 
in getrennten Prozessen verhandelt werden, die  ̂
Schriften des Abs. 1 betreffend die Widerklage, 
wenn sie denselben Streitgegenstand betreffen, su j, 
Gebühren nach dem einfachen Wert, andernfalb ^  
dem zusarnmengerechneten Wert zu berechnen. LJ » 
Abs. 2 GKG. von Rechtsmitteln allgemein und nien und 
nur von dem besonderen Rechtsmittel der Bei'uT,n yUtei- 
der Revision spricht, fallen auch Beschwerden da v0ll 
Infolgedessen bilden mehrere Beschwerden, weic gC. 
verschiedenen Parteien gleichzeitig oder zeitu 1 cern 
trennt gegen dieselbe Entsch. erhoben werde11, xijche0 
sie Zusammentreffen, jedenfalls im kostenrec 
Sinne nur e in  Verfahren und ist damit nur e1
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schwerdeinstanz eröffnet (so auch Baumbach  I C  zu 
§38 GKG.; J o n a s - H o r n i g  4 zu §38; R i t t m a n n -  
™,enz 7 zu §38). Nur wenn die eine Beschwerde be- 
¡■eits erledigt ist, bevor die spätere Beschwerde eingelegt 
*?*> fehlt es an dem Erfordernis des Zusammentreffens, 
° an der Voraussetzung, daß die wechselseitigen 
Rechtsmittel nicht in getrennten Prozessen verhandelt 
i Dann ist § 13 Abs. 2 GKG. nicht anwendbar
>nd liegen zwei selbständige Beschwerdeinstanzen mit 
^Inständigem Gebührenschicksal vor.

Einer besonderen Verbindung durch gerichtliche An- 
mnung bedarf es deshalb in § 13 Abs. 2 GKG. nicht, 
'c mehreren Rechtsmittelverfahren gelten vielmehr von 

antang an kraft Gesetzes als verbunden. Wohl aber 
urden sie durch eine Trennungsanordnung zu selbstän- 

, gen Verfahren mit demnach auch selbständigem ge- 
uhrenrechtlichen Schicksal.

„J-’änach haben vorliegend die von beiden Parteien 
jy>en den auf Erinnerung hin ergangenen Iandgericht- 
ei r Beschluß eingelegten sofortigen Beschwerden nur 
sam Beschwerdeverfahren mit einheitlichem, aus der Zu- 

nmenrechnung der beiderseitigen Beschwer sich er- 
8 0endem Streitgegenstand gebildet.

Hinsichtlich der Gerichtskosten (§ 38 GKG.) ist davon 
schieben, daß nach §38 Abs. 2 GKG. eine Be- 
(iin7er,(*egebühr nur in Höhe eines Streitwerts von 880 
dp; ,Lr ‘eSen der Kl.) und 360 (Unterliegen der Bekl.) 
Jen, 1 1.240 StM überhaupt entsteht, und daß diese wie- 
teiu"1 ‘m Verhältnis von ’ / 10 (Kl.) /u  s/io (Bekl.) zu 

lcn war.
20. ZivSen., Beschl. v. 21. Nov. 1940,20 W 2915/40.)

.^m erkung: Die Entsch. des KG. behandelt in dem 
Hcli n- Hechtssatz ein Problem, das sich nicht so ein- 
Katll osen läßt, wie die Entsch. anzunehmen scheint. 
Und ,V01? einem Aufwand für Zwecke des Prozesses 
Jannaam't von einem zu erstattenden Aufwand auch 
Jen gesprochen werden, wenn dieser zu einer dauern- 
Part,,; H^Eaftlichen Bereicherung der aufwendenden 
diese ¿“e^h rt hat? Ich habe in Literatur und Rspr. über 
Jeutu t rage n'ehts finden können. Ihre praktische Be- 
fast nß  .w’rd nicht allzu groß sein. Sie wird ja wohl 
in ¡hg In Patent- und ähnlichen Prozessen auftauchen. 
wederen Hann es schon einmal Vorkommen, daß ent- 
«her zHr Demonstrierung der technischen Fragen oder 
prQfü VVle, *n dem zur Erörterung stehenden Fall, zur 
jg endw beanstandeter Fabrikate der beklagten Partei 
oder aum 1̂ e besonderen Einrichtungen, z. B. Modelle 
l<n all, , , 1 maschinelle Anlagen erstellt werden müssen. 
Wert "semeinen sind dies Anschaffungen ad hoc. Ihr 
. die 7 lflre Benutzbarkeit wird sich in der Benutzung 
aäer ¿wecke des Prozesses erschöpfen. Warum soll
Mrtg-t 9 ^  Anlarrp nirhf aiirh mal Hariihpr hinaitc ilnrpnSchaff!? Anlage nicht auch mal darüber hinaus ihren 
■uzes tjjchen Wert behalten, der also auch nach dem 

diP Erstattungsgläubiger verbleibt und damit, 
?®n} ZlJ e .Kosten der Anschaffung diesem erstattet wer- 
bl6ers f;-,ulner Slaften Bereicherung des Erstattungsgläu- 

|Ch utlren würde.
i  rt- DpÛ e’ Baß man damit an den Kern des Problems 
?°Ca let/*nn ^cr Ausgangspunkt für diese Frage, die ja 
>  einern Endes eine Rechtsfrage ist, dürfte wohl nur 
Ä r Ucl Betrachtung des Wesens des Kostenerstattungs- 
äi DSen na .j,ails. .ZUB'enend genommen werden. Seinem 
sek erf*ch ■ *St â c*er Erstattungsanspruch, wenn er auch 
>, e*nt P; lm Eirade eines prozessualen Anspruchs er- 
V ecHt’ erv ,IJaaterie.llrechtlicher Anspruch. Denn was be- 

Efoch nichts anderes, als den Ausgleich eines 
äul5erpnacb t e i l s ,  den die eine Partei im inneren ti, es eriio ¿usammenhang mit der Führung des Pro- 

Vp^anst'rnn llat' Nicht aber ist der Sinn des Erstat- 
Kp ei l  v, s’ c*er siegreichen Partei einen Vermögens- 
„,stenersl , verschaffen. Also, mit anderen Worten: Die 

lenB„ ,, nS bezweckt nur den Ausgleich des ein-^tr,
Jr«.e te n e n  -rv t H U I U C II M U S g lC U .lI
s^'ze rin,* rrm.°Sensnachteils. Deshalb muß sie ihre

Ä .Ua

h e dortV' uesnaiö mun sie inre
n zu ein tlnden, wo dieser Ausgleich weitergehend 
Würde 1Cr Bereicherung der siegreichen Partei füh-

^  üie r*!L nun ohne weiters verhindern, wenn 
stattung von der Herausgabe des für die Pro

zeßzwecke Angeschafften abhängig machen würde. Das 
schiene mir auch der einfachste Weg zu sein. Er würde 
materiellrechtlich einen Herausgabeanspruch des Er
stattungsschuldners voraussetzen. Diesen wiederum könnte 
man nur in der sonst durch die Erstattung eintretenden 
Bereicherung des Erstattungsgläubigers erblicken, welche 
auf Kosten des Schuldners und aus seinem Vermögen 
eintreten würde. Der Schuldner hat aber einen Rechts
anspruch darauf, daß eine solche Situation nicht erst 
herbeigeführt wird. Ihr kann man nur begegnen, indem 
man dem Schuldner eine Art Austauschrecht, rechtlich 
näher präzisiert, einen Herausgabeanspruch, auf diesen 
gestützt ein Zurückbehaltungsrecht einräumt und so zu 
einer Zug-um-Zug-Leistung gelangt.

Obige Entsch. nimmt dazu nicht Stellung, und zwar 
einfach deshalb nicht, weil sie das Kostenfestsetzungs
verfahren als dafür ungeeignet bezeichnet. Das kann 
zweifelhaft sein. Immerhin sprechen gewichtige Gründe 
für diese Auffassung. Denn diese Frage wird in der Tat 
wohl besser in besonderem Prozeß entschieden werden, 
so unerfreulich das vom prozeßökonomischen Stand
punkt aus ist.

So wird man recht eigentlich dazu gedrängt, den 
Hebel schon früher, nämlich beim materiellrechtlichen 
Gesichtspunkt anzusetzen. Das kann nur die Verneinung 
eines überhaupt bestehenden Erstattungsanspruchs in 
einem derartigen Falle sein. Man muß fragen: Besteht 
denn im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs 
auf Erstattung dieses besonderen Kostenaufwands der 
ursprünglich eingetretene Vermögensnachteil überhaupt 
noch? Und diese Frage muß dann verneint werden, 
wenn der Gegner nach wie vor im Besitz und in der 
Nutzung einer für ihn wirtschaftlich wertvollen und nutz
baren Anlage ist, die zwar ausschließlich aus Anlaß und 
für die Zwecke des Prozesses angeschafft worden ist.

Damit gelangt man zu einer rechtlich m. E. durchaus 
unbedenklichen, aber praktisch befriedigenden Lösung, 
bei welcher dem Gläubiger immer noch die Wahl bleibt, 
ob er den Dauerwert der Anlage behalten und so auf 
Erstattung der Anlagekosten verzichten will oder ob 
er es vorzieht, sich .die Kosten erstatten zu lassen und 
dafür der Gegenpartei die Anlage zur Verfügung zu 
stellen.

Fraglich kann dabei nur sein, wer in solchen Fällen 
darlegungspflichtig ist. Man wird wohl zunächst ent
sprechende substantiierte Einwendungen des Schuldners 
verlangen müssen, deren Gewicht dann der Gläubiger 
ausräumen muß, sei es, indem er durch Zuverfügungs
stellung der Anschaffung solcher Einwendung den Bo
den entzieht, sei es, daß er seinerseits darlegt und unter 
Beweis stellt, daß die beschaffte Anlage für ihn mit 
der Beendigung des Prozesses ihren Wert verloren hat.

RA. K u b i sc h ,  Lübben (Spreewald).

*

15. OLG. — §§ 256, 322 ZPO. Umfang der Rechtskraft 
bei Abweisung einer negativen Feststellungsklage, f )

Am 12. März 1936 verstauchte sich die Antragstellerin 
auf dem Grundstücke des Antragsgegners das Bein. Sie 
nahm den Antragsgegner auf Schadenersatz in Anspruch, 
weil er nicht ausreichend für die Sicherheit des auf 
seinem Grundstücke eröffneten Verkehrs gesorgt habe 
(§ 823 BGB.), ln dem Rechtsstreite 4 0  193/36 des LG. P. 
forderte sie die Zahlung von 1024,05 XM samt Zinsen. 
Der Antragsgegner erhob Widerklage mit dem Anträge, 
festzustellen, daß der Antragstellerin auch über den ver- 
langten Betrag von 1024,05 hinaus keine Ansprüche 
aus dem Unfälle v. 11.,März 1936 gegen den Antragsgegner 
zuständen. Das LG. nahm an, daß die Antragstellerin 
zu i/s an dem Unfälle mitschuldig sei. Es stellte auf die 
Widerklage fest, daß die Antragstellerin i/s ihres wei
teren Schadens nicht vom Antragsgegner fordern könne. 
Im übrigen wies es die Widerklage ab. Auf die Berufung 
der Antragstellerin wies das OLG. durch Urt. v. 24. Sept. 
1937 die Widerklage im vollen Umfange ab. Neben dem 
auf 1024,05 3tM berechneten Schaden hatte sich die Antrag
stellerin weder im ersten noch im zweiten Rechtszuge 
bestimmter weiterer Schadenersatzansprüche berühmt.

'50
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Das LQ. führte zur Widerklage aus, sie habe nur in
soweit Erfolg, als ein Mitverschulden der Kl. festgestellt 
worden sei. Im übrigen müsse die Widerklage abgewiesen 
werden, da die Haftung des Bekl. für 3/s des Unfall
schadens begründet sei und der Kl. auch künftig Schaden 
aus dem Unfälle entstehen könne. Der letzteren Er
wägung pflichtete das OLG. bei; dagegen hielt es ein 
Mitverschulden der Antragstellerin am Unfälle (§ 254 
BGB.) nicht für gegeben.

Nunmehr will die Antragstellerin gegen den Antrags
gegner weitere Unfallfolgen geltend machen. Sie bat das 
AG. M. um das Armenrecht zu einer Klage, mit der sie 
den Antragsgegner auf Zahlung von 138,95 3tM belangen 
will. Nachdem der Antragsgegner sich auf die Verjährung 
der Ansprüche berufen hatte, suchte sie beim LG. um 
das Armenrecht zu einer Klage nach, die auf Zahlung 
von 138,95 3tM und auf die Feststellung gerichtet sein 
soll, daß der Antragsgegner für alle ihr aus dem Unfälle 
v. 11. März 1936 entstandenen und in Zukunft entstehen
den Schäden aufzukommen habe. Das LG. lehnte die 
Gewährung des Armenrechts ab, da die mit der Fest
stellungsklage zu verfolgenden Ansprüche verjährt seien 
und für die mit der Leistungsklage zu verfolgenden An
sprüche die landgerichtliche Zuständigkeit nicht vorliege. 
Die Antragstellerin legte . gegen die Ablehnung des 
Armenrechtsgesuches Beschwerde ein.

Die dreijährige Verjährungsfrist für die der Antrag
stellerin gegen den Antragsgegner erwachsenen Schäden
ansprüche "(§ 852 BGB.) begann am 17. März 1936 zu 
laufen. Da der gesamte Unfallschaden sich als Einheit 
darstellt (RGZ. 119, 208), schloß die Ungewißheit über 
Umfang und Höhe des Schadens den Beginn der Ver
jährung nicht aus. Durch die Verteidigung der Antrag
stellerin gegen die negative Feststellungsklage des An
tragsgegners wurde die Verjährung ihrer Schadenersatz
ansprüche nicht unterbrochen (RGZ. 60, 391; 71,73; 75, 
305; 90, 290; 153, 375). Fraglich bleibt hiernach nur, ob 
durch die urteilsmäßige Abweisung der negativen Fcst- 
stellungsklage des Antragsgegners Rechtskraftwirkungen 
zugunsten der Antragstellerin eingetreten sind (§ 218 
BGB.).

Die negative Feststellungsklage erhält ihren rechtlichen 
Inhalt durch die damit bekämpften Ansprüche der Gegen
seite (RGZ. 78, 396). Deshalb kann sich der Umfang der 
Rechtskraft einer die negative Feststellungswiderklage 
abweisenden Entscheidung im Einzelfalle verschieden ge
stalten. In seinem grundlegenden Urt. v. 24. Mai 1917 (RGZ. 
90,292) unterscheidet das RG. drei typische Gestaltungen:

1. Es kann Ziel und Inhalt der negativen Feststellungs
klage sein, einem bes t i mmt en  Ansprüche entgegen
zutreten, den die Gegenpartei erhoben hat oder dessen 
sie sich berühmt hat. In einem solchen Falle bedeutet 
die Abweisung der negativen Feststellungsklage als sach
lich unbegründet gleichzeitig die positive Feststellung des 
Rechtes des Gegners, das mit der negativen Feststcl- 
lungsklage bekämpft wurde (RGZ. 74,121; 78,396; 126, 
219; RG.v.22,Okt. 1936: JW. 1937,158).

2. Anders liegt es, wenn die negative Feststellungs
widerklage dem Betrage nach noch unbestimmte Mehr
ansprüche bekämpft, die der Kl. etwa in Zukunft noch 
erheben könnte, sei es, daß er sie sich in der Klage Vor
behalten hatte oder daß der Bekl. sonst Anlaß hat, sie 
zu erwarten. Hier bedeutet die Abweisung der negativen 
Feststellungswiderklage in dem dem Kl. günstigsten Falle, 
daß ihm ein weiterer Anspruch in irgendeiner Höhe noch 
zustehen mag (RGZ. 126,18).

3. Schließlich kann die Widerklage allein deshalb ab
gewiesen sein, weil dem Kl. eben der eingeklagte An
spruch zusteht und deshalb die Widerklage, daß ihm 
überhaupt ein Anspruch nicht zusteht, unbegründet ist. 
In diesem .Falle hat die Abweisung der negativen Fest
stellungswiderklage keinerlei positive Rechtskraftwirkung 
über diejenige der Entscheidung auf die Klage hinaus; 
beide Entscheidungen decken sich inhaltlich.

Die negative Feststellungswiderklage, mit der der An
tragsgegner am 24. Sept. 1937 abgewiesen wurde, gehörte 
der ers ten der oben bezeichneten drei Tatbestands
gruppen an. In dem Vorprozesse berühmte sich die 
Antragstellerin über die eingeklagten 1024,05 3tM hinaus 
keiner ziffernmäßig bestimmten weiteren Ansprüche.

Vielmehr ließ ihr Gesamtverhalten erkennen, daß slC 
dem Antragsgegner die volle Haftung für ihren gesamten 
gegenwärtigen und künftigen Unfallschaden aufzubürdea 
gesonnen sei. Nach der herrschenden Rspr. stellt sich der 
gesamte aus einer unerlaubten Handlung entspringende 
Schaden als Einheit dar, nicht als eine Summe einzelne 
selbständiger unzusammenhängender Schäden (RGZ. l ‘y> 
204). Wenn bei dieser Sach- und Rechtslage der Antrags- 
gegner im Vorprozesse Feststellungswiderklage dahin 
erhob, daß der Antragstellerin über den verlangten ßn-
trag von 1024,05 M i  hinaus keine Ansprüche aus de® 
Unfälle gegen den Antragsgegner zuständen, so richtet 
sich dieser Antrag nicht gegen eine unbestimmte und.11'1’ 
bezifferte Vielheit weiterer gegenwärtiger oder künftig 
Schädenansprüche der Antragstellerin, sondern geS 
e i nen ganz bes t i mmt en  Anspruch, der beiden l a 
teien und beiden erkennenden Instanzen mit gleich 
Deutlichkeit vorschwebte, nämlich den einheitlichen A 
spruch der Antragstellerin auf Ersatz aller Schäden, 
ihr aus dem Unfall entstanden waren oder noch entsteri 
würden. Dieser Anspruch war, auch soweit er noch m 
beziffert werden konnte, inhaltlich fest bestimmt. Inh 
das OLG. die Feststellungswiderklage im vollen Umtans 
abwies, stellte es zugleich positiv fest, daß der Antrag 
gegner verpflichtet ist, der Antragstellerin allen Schac 
zu ersetzen, der ihr über die im Vorprozesse eingeki s 
ten 1024,05 M t  hinaus aus dem Unfall entstanden ist_° ** 
noch entstehen wird (vgl. RGZ. 60, 387 [391J; 153,
[380, 382]).

Steht hiernach bereits auf Grund des Vorprozesses Z\VI'
sehen den Parteien rechtskräftig fest, daß der A n t f^  
gegner der Antragstellerin, abgesehen von den 1024,05 ' 
über die gesondert entschieden worden ist, allen Schau |t 
aus dem Unfälle v. 11. März 1936 zu ersetzen hat, so j. 
es für die von der Antragstellerin beabsichtigte y eS 
stellungsklage am Rechtsschutzinteresse. Deshalb ha _ 
bei der vom LG. ausgesprochenen Ablehnung des Ao1 „ 
rechtes zu verbleiben. Hinsichtlich der aufgewenc 
138,95.5UM bleibt der Antragstellerin überlassen, ‘ j c 
Rechte vor dem AG. weiterzuverfolgen. Mit der L11 cli 
der Verjährung wird der Antragsgegner diesen Ansp* . 
nicht bekämpfen können. Zwar ist dieser Anspruch im 
prozesse nicht rechtskräftig festgestellt worden, y  
wohl nimmt er an den Rechtskraftwirkungen des y* ^  
v. 24. Sept. 1937 teil. Denn durch dieses Urteil lS .¡eSef 
Haftungsverhältnis festgestellt worden, aus dem ^n. 
Anspruch fließt. Das hat zur Folge, daß auch dies 
spruch der dreißigjährigen Verjährung des § 210 
unterliegt. .

(OLG. Dresden, Beschl. v. 1. Nov. 1940, 7 W 144/400
. ßspf'

Anmerkung: 1. Es ist die einhellige Meinung 1 pest- 
und Schrifttum, daß die Abweisung der negative ^¿¡f- 
stellungsklage als sachlich unbegründet eine rFc ni-ud̂  
tige Feststellung des Bestehens des geleugneten An' Vjagc. 
enthält; dies gilt auch für eine FeststellungswD ' ,st,
Dieser Grundsatz kann, wie weiter auch aneJ,, ,re vC' 
aber nur dann gelten, wenn sich die in der K lk  w  
langte negative Feststellung gegen einen bestürm g ¡st 
spruch richtet, den die Gegenpartei erhoben hat" 
z. B. dann der Fall, wenn der KI. einen ffl? „ntrai, ; 
Pachtzins von 3000 M l  einklagt und der Bekl. D w0nate5 
festzustellen, daß er in diesem und in anderen .qq*®/ 
nicht zur Zahlung von 3000M t, sondern nur von ^¡det' 
verpflichtet sei; wird diese negative Festste)ma 
klage als sachlich unbegründet voll abgewie ’ jS* i|‘ 
steht rechtskräftig fest, daß der Bekl. verpflm zah*et, 
allen in Frage stehenden Monaten 3000 M l  opetim1?,./ n . . ...6 r»rt . .»v, ,ftOT 1 c o \  der fll>

lb'ch
negative Feststellungswiderklage weiter, ..llaPv/;,S;eridil8l'

(U1L11 I I I  1 l ü t t  s i u i t u u u i  j u u m u v » i  R p S l**
(Beispiel aus RG.: JW. 1937,158). Neben der 
heit des bekämpften Anspruchs ist Voraussei'- e,L  
diese Rechtskrattwirkung der Entscheidung 1 gjC[, d 
negative Fcststellungswiderklage weiter, c '^ ¡je rk  
Entscheidung über die Klage und über die 
nicht inhaltlich decken.

II. Zweifelhaft kann sein, ob diese bei cn in 
Setzungen vorliegen, wenn der aus einem v  ^  r- 
soruch Genommene beantragt festzustellen, ‘ dieSu,,.spruch Genommene beantragt festzustellen, dieSL.
gegen ihn keinerlei Schadensersatzansprucn die..uer
Unfall zustehen. Die eine Voraussetzung ^ ing \\o  
sondere Rechtskraftwirkung, daß sich Entscne. ^  tu 
Klage und Widerklage inhaltlich nicht decken,
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vor; denn der Bekl. hatte (im Unterschied zu dem Sach
verhalt in RGZ. 90, 293) beantragt iestzustellen, daß der 
K!- über den mit der Klage verlangten Betrag hinaus 
^eine Ansprüche aus dem Unfall gegen ihn zuständen. 
Zweifelhaft kann aber sein, ob sich die Widerklage gegen 
einen bestimmten Anspruch richtet, den die Kl. erhoben 
hat. Im Gegensatz zu dem vorliegenden Beschluß scheint 
es mir an der Bestimmtheit des bekämpften Anspruchs 
Zu fehlen. Es wird mitgeteilt, daß sich die Kl. weder im 
ersten noch im zweiten Rechtszug bestimmter weiterer 
bchadensersatzansprüche berühmt hat. Es liegt dann also 
der Fall vor, daß mit der negativen Feststellungswider
klage dem Betrage nach noch unbestimmte Mehransprüche 
bekämpft werden, die die KI. vielleicht in Zukunft noch 
erheben könnte. In einem solchen Fall bedeutet die Ab
weisung der negativen Feststellungswiderklage nur, daß 
der KI. ein weiterer Anspruch in irgendeiner Höhe noch 
Ästchen mag (RGZ. 90, 292/293; 126, 20 =  JW. 1930,142 
"J: Anm. Jonas). Es ist nicht ersichtlich, welcher be
stimmte Anspruch der Kl. rechtskräftig festgestellt sein 
sollte; bei den Ansprüchen der KL, die zur Zeit der Ent
scheidung des Vorprozesses in Betracht kamen, handelt 
cs sich um Ansprüche, die damals dem Betrage nach 
noch völlig unbestimmt waren.

Daraus würde sich ergeben, daß die Bewilligung des 
jlrrnenrechls nicht wegen Fehlens eines Feststellungs- 
l^cresses unter diesem Gesichtspunkt abgelehnt werden

Prof. Dr. Schönke ,  Freiburg i. Br.

*

Iß . OLG. — §606 ZPO.; Art. 2 Abs. 1 Ges. v. 24. Jan. 
1935 (RGBl. I, 48).
j  Art. 2 Abs. 1 Ges. v. 24. Jan. 1935 — wonach eine 
inia 8ci*e Staatsangehörige, für deren Scheidungsklage ein 
¡. andischer Gerichtsstand nach der ZPO. nicht begründet 
zj d i e  Klage bei dem LG. erheben kann, in dessen Be
ist S*e ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt hat — 
ieb?U* Volksdeutsche Frauen polnischer Staatsangehöriger 
1 entsprechend anzuwenden.
dp?- P 'e deutschen Gerichte im Generalgouvernement bil- 
„„V-S. des §606 Abs. 3 ZPO. einen allgemeinen in- 
ktls CJlen Gerichtsstand, bzw. i. S. des Ges. v. 24. Jan. 

~~ einen inländischen Gerichtsstand nach der ZPO. f)
aJ?‘? Parieien haben am 24. Dez. 1936 vor dem Standes- 
iW b’ .Z. die Ehe geschlossen und wohnten im Gebiete 
l937f h eren Fre*en Stadt Danzig. Bereits am 23. April 
¡st '.'and die Trennung der Parteien statt. Aus der Ehe 

nt am 8. Jan. 1938 geborenes Kind hervorgegangen. 
d,je‘e hatte bis zu ihrer Eheschließung die Dan- 
Sg.L Staatsangehörigkeit. Da der Bekl. die polnische 
sehn nßehörigkeit besaß, erwarb sie durch die Ehe- 
Die t r i - g die damalige polnische Staatsangehörigkeit, 
dem, v lst Inhaberin des grünen Ausweises der Volks- 
sc|1Pnch?n> der Bekl. ist nach ihrer Behauptung polni- 

Volkstums.
"achri* naeh der TrennunS der Parteien ging der Bekl. 
friii,e.aetn damaligen P°len, und zwar zunächst nach dem 
nach \v? 0 diniien. später nach Bromberg und schließlich 
l)ert it. arsctlau- Fr j)atte seinen Wohnsitz in Warschaufi_ . 'S Zur 7f»i+ #4r»f ”7 rin» nm c a »»:i (jq-

diese
Vierten uHr Zeit der Zustellung der am 5. April 1940 da 
Züsteii, Klaße im vorliegenden Rechtsstreit, falls dies« 
noch S bereits erfolgt sein sollte, und hat auch jetzt 
nach HUOrt meinen Wohnsitz. Die Kl. verblieb dagegen 
Preien y,rennung weiter im Gebiete der ehemaligen 

£j. Stadt Danzig und wohnt auch jetzt in Z.
jhrene J5*- bittet, ihr das Armenrecht zur Klage gegen Ehcci. . cmann auf Aufhebung der Ehe. hiifsweise auf
B*»chi,2dun*  vor dem LG. Danzig zu bewilligen. Durch 
cecht 7,5 v‘ 24' März 1940 hatte das LG. ihr das Armen- 
Scl'eid„!!r Aufhebungsklage bewilligt, es aber für die 
?chlii(! nSskIage abgelehnt. Durch einen weiteren Be- 
bewiiijo-f' , ^ ug- bat das LG. der Kl. das bereits
f̂zocrpn*” Armenrecht für die Aufhebungsklage wieder 

u'va rin, U?d la* 'n den Gründen erklärt, daß auch ein 
i age beantragtes Armenrecht für die Scheidungs- 
lebunü"r,i.'?e'viesen wcrden müsse. Weder für die Auf- 

s'klage noch für die Scheidungsklage sei das LG.

Danzig zuständig, vielmehr sei für beide Klagen mit 
Rücksicht auf die Einführung der deutschen Gerichts
barkeit im Generalgouvernement das dortige deutsche 
Gericht zuständig.

Der Beschwerde der KI. gegen diesen Beschluß war 
der Erfolg zu versagen, da die beabsichtigte Rechtsver
folgung vor dem LG. Danzig in der Tat keine hin
reichende Aussicht auf Erfolg bietet (§114 ZPO.).

Da der Bekl. beim LG. Danzig nicht seinen allge
meinen Gerichtsstand hat, kann die Zuständigkeit des 
LG. Danzig weder für die Eheaufhebungsklage noch für 
die Ehescheidungsklage aus § 606 Abs. 1 ZPO. herge
leitet werden. Vielmehr kommt für die Begründung der 
Zuständigkeit des LG. Danzig für die Aufhebungsklage 
nur § 606 Abs. 3 ZPO. in Frage. Dort ist bestimmt, daß 
wenn eine Deutsche eine Ehe mit einem Ausländer ein
gegangen ist und dieser im Inlande ke i nen  a l l g e 
meinen G e r i c h t s s t a n d  hat ,  die Aufhebungsklage 
von der Ehefrau bei dem LG. erhoben werden kann, in 
dessen Bezirke sie den letzten Wohnsitz im Inlande 
hatte. Für die Ehescheidungsklage ist in Betracht zu 
ziehen der Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes v. 24. Jan. 1935 
(RGBL I, 48). Diese Bestimmung lautet dahin, daß eine 
deutsche Staatsangehörige, für deren Scheidungsklage 
ein i n l ä n d i s c h e r  G e r i c h t s s t a n d  nach der  Z i 
v i l p r o z e ß o r d n u n g  n i c h t  b e g r ü n d e t  i s t ,  die 
Klage bei dem LG. erheben kann, in dessen Bezirk sie 
ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt hat. Die Be
stimmung ist auf Volksdeutsche Frauen polnischer Staats
angehöriger jetzt entsprechend anzuwenden (vgl. Be
schluß des OLG. Danzig v. 25. Juni 1940, 111 W 59/40).

Sowohl § 606 Abs. 3 ZPO. wie Art. 2 Abs. 1 des Ge
setzes v. 24. Jan. 1935 setzen somit für ihre Anwendbar
keit voraus, daß der Ehemann „im Inlande keinen allge
meinen Gerichtsstand“  hat bzw. für ihn „ein inländischer 
Gerichtsstand nach der ZPO.“  nicht begründet ist. An 
diesen Voraussetzungen fehlt es aber im vorliegenden 
Falle.

Durch VO. v. 19. Febr. 1910 (VOBI. des Generalgou
vernements T e ill S. 57) ist für das Gebiet des General
gouvernements, das aus einem Teil des untergegangenen 
früheren polnischen Staates gebildet ist, eine deutsche 
Gerichtsbarkeit geschaffen worden. Nach § 19 dieser VO. 
unterliegen dieser deutschen Gerichtsbarkeit in bürger
lichen Rechtssachen deutsche Staatsangehörige und deut
sche Volkszugehörige, und zwar in bürgerlichen Streit
sachen dann, wenn auch nur ein deutscher Staatsange
höriger oder Volkszugehöriger als Partei an dem Ver
fahren beteiligt ist. Die KL hat daher die Möglichkeit, 
vor dem deutschen Gericht in Warschau (§§ 2,26 a. a. O.) 
gegen ihren Ehemann die Aufhebungs- und auch die 
Scheidungsklage zu erheben.

Das deutsche Gericht in Warschau bildet im  Sinne 
des § 606 Abs. 3 ZPO.  einen allgemeinen inländischen 
Gerichtsstand bzw. im  Sinne des Gesetzes vom 
24. Jan. 1935 einen inländischen Gerichtsstand nach 
der ZPO.

Richtig ist allerdings, daß die endgültige staatsrecht
liche Form, in der das Generalgouvernement mit dem 
Großdeutschen Reich zusammengeschlossen wird, noch 
im Werden ist. W eh führt in seiner Abhandlung „Das 
Recht des Generalgouvernements“  in DR. 1940, 1394 in 
dieser Richtung aus: Der polnische Staat habe durch die 
vollständige Unterwerfung unter den Sieg der deutschen 
Waffen rechtlich aufgehört zu existieren. Das General
gouvernement sei ein vom ehemaligen polnischen Staat 
vollkommen losgelöstes staatsrechtliches Gebilde. Seine 
Eigenart beruhe darauf, daß es wohl unter deutscher 
Machthoheit stehe, nicht aber in das Deutsche Reich 
eingegliedert sei. Es sei dem Deutschen Reich gegenüber 
Ausland, was die eigene Zoll- und Währungsgrenze für 
den wirtschaftlichen Bereich noch besonders hervor
hebe. Das Generalgouvernement sei Interessengebiet des 
Deutschen Reichs, das in unmittelbarem Auftrag des 
Führers verwaltet werde.

Diese allgemeinen Fragen der staatsrechtlichen Bin
dung des Generalgouvernements an das Großdeutsche 
Reich können aber für die Auslegung der hier in Rede 
stehenden prozessualen Zustandigkeitsvorschriften da-

'50*
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hingestellt bleiben. Der entscheidende Gesichtspunkt für 
ihre Auslegung ist in der Tat der bereits vom LG. her
vorgehobene: Der Sinn des Gesetzes sowohl bei § 606 
Abs. 3 ZPO., wie bei dem Gesetz v. 24. Jan. 1935 ist es, 
der deutschen Frau zu ermöglichen, in den für sie 
lebenswichtigen Fragen der Eheaufhebung und der Ehe
scheidung v o r einem deu t schen  G e r i c h t  Recht 
zu nehmen. Ob dieses Gericht im Altreich oder im Gene
ralgouvernement oder in welchem Teile des großdeut
schen Machtbereichs sonst gelegen ist, kann dabei keinen 
Unterschied machen, insbesondere auch nicht die staats
rechtliche Form, in der das betreffende Gebiet an das 
Großdeutsche Reich angeschlossen ist.

Dieser Sinn des Gesetzes wird durch die deutschen 
Gerichte des Generalgouvernements in vollem Umfange 
erfüllt. Kleine Abweichungen von dem im Altreich der 
Ehefrau zur Verfügung stehenden Rechtsgang' können nicht 
von irgendwie entscheidender Bedeutung sein. Grundsätz- 
ist auch vor den deutschen Gerichten im Generalgouver
nement die ZPO. anzuwenden, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist (§ 25 VO. v. 19. Febr. 1940). Die Abweichun
gen sind für die hier in Rede stehenden Fragen von zu 
geringer Bedeutung. So ist z. B. im Altreich bei Auf- 
hebungs- und Scheidungsklagen unter sehr einschränken
den Voraussetzungen unter Umständen die Rev. an das 
RG. möglich (NotVO. v. 14. Juni 1932: RGBl. I, 285, 
Kap. II Art. I). Im Generalgouvernement ist dagegen die 
Zuständigkeit des RG. ganz ausgeschlossen und anderer
seits unter besonderen Voraussetzungen gemäß § 32 der 
VO. v. 19. Febr. 1940 der außerordentliche Einspruch des 
Leiters der Abteilung Justiz in der Regierung des General
gouvernements gegeben.

Bei dem weltgeschichtlichen Ausmaß der politischen 
und rechtlichen Neuschöpfungen der Gegenwart sind 
historische Parallelen nur mit größter Vorsicht anzu
wenden. Immerhin kann für den Fall, daß das General
gouvernement an sich nicht zum Inland zu rechnen sein 
sollte, auf die früheren deutschen Konsulargerichte und 
Schutzgebietsgerichte hingewiesen werden. Auch diese 
waren deutsche Gerichte in einem Gebiet, das gar nicht 
oder nur mit Einschränkungen Gebiet des Deutschen 
Reiches war. Die Bezirke dieser Gerichte galten aller
dings nicht als Inland im  Sinne der  P r o z e ß g e 
setze.  Es war aber in den Gesetzen über die Einrich
tung dieser Gerichte vorgesehen, daß durch kaiserliche 
VO. für ihre Bezirke bestimmt werden konnte, daß sie 
im Sinne der Prozeßgesetze als deutsches Gebiet oder 
Inland oder Ausland anzusehen waren. Eine solche VO. 
war nicht ergangen. Ihre Bezirke galten daher als Aus
land i.S. des § 606 Abs. 2 u. 3 ZPO. (vgl. Gaupp ,  
„ZPO.“  Bd. I 1911 vor §1 Anm. IV A und 1913 zu § 606 
Anm. III). Charakteristisch ist aber, daß auf diesem 
Rechtsgebiet vor dem Weltkriege immerhin die Möglich
keit vorgesehen war, die Schutzgebiete und Konsular
gerichtsbezirke durch VO. zum Inland i. S. des § 606 
Abs. 3 ZPO. zu erklären.

(OLG. Danzig, II. ZivSen., Beschl. v. 17. Sept. 1940, 
II W 103/40.) [R ]

Anmerkung: Die Entsch. behandelt eine mit der Aus
dehnung des Großdeutschen Reiches zusammenhängende 
recht interessante Frage. Ich stimme ihr zwar im Er
gebnis, nicht aber in der Begründung zu.

Die klagende Ehefrau ist Volksdeutsche. Daraus leitet 
das OLG. Danzig ab, daß sie ihre Aufhebungs- und 
Scheidungs! ’age bei den deutschen Gerichten im Gene
ralgouvernement anbringen muß und sich auf § 606 
Abs. 3 ZPO. und Art. 2 Abs. 1 des Ges. v. 24. Jan. 1935 
(RGBl. I, 48) nicht berufen kann. § 606 Abs. 2 ZPO., der 
neben dem letztgenannten Gesetz weitergilt, konnte hier 
nicht herangezogen werden, da er auf die deutsche oder 
früher deutsche Staatsangehörigkeit des Ehemannes  
abstellt, dieser aber früher die polnische Staatsangehörig
keit hatte, auch nicht deutschen Volkstums ist.

Bei einer im G e n e r a l g o u v e r n e m e n t  erhobenen 
Aufhebungs- und Scheidungsklage wäre die Rechtslage 
folgende: Da die Ehefrau die deutsche Volkszugehörig
keit hat, untersteht sie ungeachtet der Tatsache, daß ihr 
Ehemann die polnische Staatsangehörigkeit besaß, auch

nicht Volksdeutscher ist und sie auch selbst jene durch 
die Eheschließung seinerzeit erworben hatte, in bürger
lichen Rechtssachen im Generalgouvernement der dor
tigen deutschen G e r i c h t s b a r k e i t ,  wie sie durch die 
VO. des Generalgouverneurs v. 19. Febr. 1940 über die 
deutsche Gerichtsbarkeit im Generalgouvernement ein
gerichtet worden ist (VOB1. im Generalgouvernement
Polen I 1940, 57; insbesondere § 19 Abs. 1 Ziff. 1). V e r 
f a h r e n s r e c h t l i c h  haben die deutschen Gerichte im 
Generalgouvernement die im Lande Preußen geltenden 
reichs- und landesrechtlichen Vorschriften sinngemäß an
zuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist (§ "  
VO.). Hier käme § 606 ZPO. zur Anwendung, d. h. es 
wäre, da der Ehemann in Warschau seinen Wohnsitz 
hat, das deutsche Gericht in Warschau für die Am" 
hebungs- und Scheidungsklage zuständig (Abs. U- 
S a c h l i c h r e c h t l i c h  wenden die deutschen Gerichte 
in Übereinstimmung mit dem deutschen IPR. (übrigen 
auch mit dem früheren polnischen: vgl. das poln. Ge • 
über das IPR. v. 2. Aug. 1926: Dtsche Übers, z. B. Ost
recht 1926, 1090) auf die Rechtsverhältnisse deu t sche1 
S t a a t s a n g e h ö r i g e r ,  insbesondere auf dem Geb* 
des Personen-, Familien- und Erbrechts deren Henna 
recht an (§22 VO.), also das im Großdeutschen Re‘c" 
geltende Recht, hier also das EheG. v. 6. Juli 1938. G 
inüß § 24 Abs. 1 VO. stehen den deutschen Staatsange" 
hörigen hinsichtlich der Anwendbarkeit des deutsche 
Personen- und Familienrechts d ie  deu t schen VolK 
z u g e h ö r i g e n  gleich. Von der dort im zweiten Hat 
satz gemachten Einschränkung, daß das nicht für ei 
Frau gilt, die einen Mann geheiratet hat oder heirai > 
der weder deutscher Staatsangehöriger noch Volkszu» 
höriger ist, gibt die Durchführungsvorschrift zur » . 
v. 14. Febr. 1940 über die deutsche Gerichtsbarkeit > 
Generalgouvernement v. 1. Aug. 1940 (VOB1. im Gene 
gouvernement 11 1940, 411) insofern eine Ausnahme, 
es da zu §24 heißt: „In Rechtsstreitigkeiten wegen N* 
tigkeit, Anfechtung oder Scheidung einer Ehe ist das 
Altreich geltende Recht, das nach §24 Abs. 3 VC?' 
gemein als Heimatrecht der deutschen Volkszugehorm  ̂
anzusehen ist, auch dann anwendbar, wenn eine deuts , 
Staatsangehörige oder Volkszugehörige vor dem 1; T/vler 
1939 einen Mann geheiratet hat, der weder deuts _ 
Staatsangehöriger noch Volkszugehöriger ist.“  Im an. 
liegenden Falle wäre also auch materiellrechtlich „ 
ders nach dem genannten polnischen IPRG. (vgl. a ■> 
Art. 17) — deutsches Recht anzuwenden. (Inzwiscneu ^  
allerdings durch die AbänderungsVO. v. 14. Dez- 
1VOB1GG. I, 3641 der zit. Teil der DurchfVO. 
aufgehoben und § 24 Absatz 1 VO. wiederheig 
worden). f.

Das OLG. Danzig will nun hinsichtlich der -_e 
hebungs- und Scheidungsklage deutsche Volkszugenu^. 
im Gebiet des Deutschen Reichs den deutschen 
angehörigen gleichstellen und deshalb  ̂g r u j ^ ü  
1 i c h auch die ~ 
des Art. 2 des

II UiCIllldlCUCIl UHU viv-aziaic» S * "  ;p
die Gerichtsstände des § 606 Abs. 3 sow 

u«  des Ges. v. 24. Jan. 1935 auf diese anwenolgs-
Das erscheint mir zu weitgehend, da die deutschen v v£r, 
zugehörigen Frauen, die mit einem früheren 1 p er
heiratet sind, nicht die deutsche Staatsangehörigac cjie
halten. Das ergibt sich für die in das Groll jes 
Reich eingegliederten Ostgebiete aus dem ¿¡ihrer; 
RMdJ. v. 25.Nov.1939 (RMBliV. 2385). §6 des G ^  
erlasses v. 8. Okt. 1939 (RGB1.I, 2042) bestimme der 
die Bewohner deutschen oder artverwandten o ^ 0r- 
eingegliederten Gebiete nach Maßgabe nähera<rülti?e 
Schriften deutsche Staatsangehörige werden, t  die 
Vorschriften sind noch nicht erlassen. Vielmehr^ ĝ aats-
Behandlung dieser Personen hinsichtlich ihrer ^ dgrl. 
angehörigkeit vorläufig durch den genannte ^  ’fl 
geregelt. In dessen Abs. 3 heißt es nun, n „hörig611 
Abs. 2 der Kreis derjenigen deutschen Staatsakt ^er- 
näher Umrissen ist, die deutsche Volkszugeh‘ .¿¡¡■¡gke1' 
den: „Der Erwerb der deutschen Staatsang, u  sicn
durch die in Abs. 2 bezeichneten Personen er persoir 
auf ihre Ehefrauen. . . .  Eine Ehefrau, die in i .-¡[t, ef' 
die in Abs. 2 aufgeführten Voraussetzungen vv0h
wirbt die deutsche Staatsangehörigkeit gG  „ er £li<- 
n i ch t ,  wenn der Ehemann sie nicht erwubt^ persoOeI1’ 
mann der KL gehört zweifellos nicht zu den
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die auf Orund dieses RdErl. als deutsche Staatsange
hörige zu behandeln sind; demgemäß ist es auch nicht die 
!£•■> mag sie auch Volksdeutsche sein und Abs. 2 wegen 
mres Danziger Wohnsitzes sonst auf sie zutreffen. Damit 
entfällt aber m. E. die Anwendung der Zuständigkeits
vorschrift des Art. 2 Abs. 1 des Ges. v. 24. Jan. 1935, 
deren Voraussetzung ja die deutsche Staatsangehörigkeit 
der Ehefrau ist. Im Ergebnis mit Recht hat also das 
GLG. Danzig diese darauf hingewiesen, daß sie die 
Sche i dun gsk l age  nur beim deutschen Gericht in 
'Varschau erheben kann.

Anders ist es aber mit der A u f h e b u n g s k l a g e .  
*?>s zu ihrer Eheschließung hatte die Kl. die Danziger 
Staatsangehörigkeit. Sie wird i. S. des § 606 Abs. 3 ZPO., 
der ja unverändert auch in Danzig galt und gilt, als 
»Deutsche“  anzusehen sein. Dann hat sie aber die Mög- 
»chkeit, anstatt am ausländischen Gerichtsstand zu kla- 
8eji, den Hilfsgerichtsstand im Inland in Anspruch zu 
"ehmen (§ 606 Abs. 3 Satz 1 ZPO.). Das OLG. lehnt 
Qas ab, weil der gesetzgeberische Zweck dieser Bestim- 
rnung der wäre, die Anwendung deutschen Rechts 
“'cherzustellen (vgl. dazu Mot. z. 1. Entw. eines EG. 
•dm BGB. S. 77 und Denkschr. zur Novelle S. 126), dieses 
•‘dl aber auch bei einer Klage vor dem deutschen Ge- 

p dt in Warschau erreicht würde. Das OLG. will den 
aß also ebenso behandeln wie die Konkurrenz eines 

ijSclgerichtsstandes und eines Hiifsgerichtsstandes zweier 
rwchtsgebiete im interlokalen Recht (vgl. dazu meine 
h-U , hru.ngen: DJ- 1940, 1006) oder gar wie das Vor
in a nse'n eines Regel- und eines Hilfsgerichtsstandes 
i demselben Rechtsgebiet; denn die deutschen Gerichte 
^Generalgouvernement wenden ja dasselbe Verfahrens- 
Zii P e das Gericht in Danzig an. Das erscheint mir 
s Weitgehend; denn folgerichtig müßte man im Zu- 

mmenhang mit der vom OLG. gewollten Gleichstellung 
p 1 Volkszugehörigen und Staatsangehörigen deutschen 
d »«en dann dahin kommen, daß auch eine Ehefrau 
QpUtscIler Staatsangehörigkeit, für deren Ehemann im 
2pn r a ,g o u y e r n e m e n t . die Zuständigkeit des § 606 Abs. 1 
Vor ' -vor e‘nem dortigen deutschen Gericht besteht, nur 
L . e>nem solchen Gericht ihre Aufhebungsklage er- 
kg en kann. Das wird-man ihr aber schwerlich zumuten 
zWp®ni ganz abgesehen davon, daß das auch nicht sehr 
tia! -.„mäßig ist; denn der Schwerpunkt der Beweisauf- 

!ne wird in der Regel wohl bei dem Gericht Groß- 
*uletzt ant Ŝ -liegyn’- in_.dessen Gebiet auch der Ehemann

Qerf r!ier S t a a t s  angehörigkeit gegenüber einem solchen 
kkJChtsstand des Ehemanns für ihre S c h e i d u n g s -  
¡n a!  aucb den Hilfsgerichtsstand des § 606 Abs. 2 ZPO.

gewohnt hat. Ebenso wird übrigens die Ehefrau 

r-ear>chtsst;
?C auch ucii i »uagtiu-iiiMicum ues 9 uuv aus, z z ru .  

ständePrUch nehmen können. Werden in beiden Gerichts
ist Hen Aufhebungs- oder Scheidungsklagen erhoben, so 
(^Qaas zuerst angerufene Gericht zur Entsch. berufen 
gom, ’ ^0 , 191). Die deutschen Gerichte im General- 
Abs ortlement schlechthin für „Inland“  i. S. des § 606 
Utiri y • 3 ZPO. anzusehen, halte ich für bedenklich, 
anfüh'+ar aucb we£?en der Parallele, die das OLG. selbst 
bei h- ’ uämlich der mit den Konsulargerichten. Auch 
Sche £ Sen war deutsches Verfahrensrecht und auf deut- 
den ^atsangehörige sachlich deutsches Recht anzuwen- 
132) ,. 2 KonsGG.). Trotzdem sagt das RG. (RG. 87, 
bhef. daß die in Hamburg zurückgebliebene deutsche 
flicht ,U d°y* g?müß § 606 Abs. 2 ZPO. klagen kann und 
den P nötigt ist, sich an das Konsulargericht zu wen- 
«rbgL n dessen Bezirk der Ehemann z. Zt. der Klage- 
hältnipS seinen Wohnsitz hat. Gewiß sind diese Ver- 
!?res SC m‘l  den vor*'egend gegebenen nicht ohne wei- 
^atizicPr£*e'cEEar. Trotzdem scheint mir das OLG. 
Putsch ln der Gleichstellung der Volksdeutschen nicht 
a,1§ehn' r̂ Staatsangehörigkeit mit den deutschen Staats- 
Art,2°^Sen bei der Anwendung des § 606 und des 
Jit b- Ges. v. 24. Jan. 1935, und zwar insbesondere 
drdckür-i :Sli b* ald d‘e e‘ne solche Gleichstellung aus- 
gehen , ablehnende Stellungnahme des RJM., zu weit 
Jicht b übrigen ist es bedauerlich, daß diese Frage 
^Rlirm Entsch- des RG. zugeführt oder jedenfalls die 
bäTen ■ eit dazu eröffnet wurde. M. E. ist in allen 
gQ. hkl" denen eine ‘mmerhin zweifelhafte und vom 

/  nlcht entschiedene Rechtsfrage vorliegt, die 
Verfolgung hinreichend aussichtsvoFl (§114 ZPO.),

soweit nicht etwa eine vollkommene abwegige Ansicht 
vom Gesuchsteller vertreten wird.

KGR. Dr. L a u t e r ba c h ,  Berlin.
*

17. OLG. -  § 13 RAGebO.
1. Kommt ein Vergleich in einer Ehesache dadurch zu

stande, daß die Parteien eine Vereinbarung vermögens
rechtlicher Art treffen und mit Rücksicht darauf auf 
Rechtsmitteleinlegung gegen ein Scheidungsurteil verzich
ten oder die dagegen eingelegten Rechtsmittel zurück
nehmen, so kann der ArmAnw. die Vergleichsgebühr aus 
der Reichskasse nach dem Werte des Ehestr-eits auch dann 
beanspruchen, wenn seine Beiordnung nicht auf die ver
mögensrechtlichen Ansprüche erstreckt worden ist.

2. Vor Verkündung des Scheidungsurteils getroffene 
vermögensrechtliche Vereinbarungen der Parteien be
gründen in aller Regel auch dann keinen Anspruch auf 
eine Vergleichsgebühr nach dem Werte des Ehestreits, 
wenn beide Parteien nach der Urteilsverkündung auf 
Rechtsmittel verzichten, f )

Die Kl. hat auf Scheidung geklagt. Der Bekl. hat 
Scheidungswiderklage erhoben, jedoch im Termine die 
Widerklage mit Einwilligung der KL zurückgenommen. 
In demselben Termine haben die Parteien weiter ein 
Übereinkommen getroffen, wonach sich der Bekl. ver
pflichtet hat, der Kl. als rückständigen Unterhalt 300 ä ä  
zu zahlen, während die Kl. für die Zukunft auf jeden 
Unterhalt dem Bekl. gegenüber verzichtet hat. Nachdem 
die Parteien danach über die Klage zum Schluß ver
handelt hatten, hat das LG. noch im gleichen Termin 
ein Urteil verkündet, durch das es die Ehe der Parteien 
aus Schuld des Bekl. geschieden hat. Im Anschluß an 
die Verkündung dieses Urteils haben beide Parteien er
klärt, aut die Einlegung eines Rechtsmittels zu verzichten.

RÄ. K., der der KI. als Armenanwalt beigeordnet 
war, hat aus der Reichskasse auch eine Vergleichsgebühr 
in Höhe von 24 31M erstattet verlangt. UrkB. und LG. 
haben abgelehnt. Die Beschwerde des RA. K., die vom 
LG. nach § 7 Abs. 2 VO. v. 4. Okt. 1939 (RGBL 1,1994) zu
gelassen worden ist, ist unbegründet.

LG. hat die Zurückweisung darauf gestützt, daß die 
KI. nicht das Armenrecht für einen Vergleichsabschluß 
bewilligt erhalten habe und auch nicht bewilligt erhalten 
hätte, wenn sie darum nachgesucht hätte. Demgegenüber 
ist darauf hinzuweisen, daß das Armenrecht zur Geltend
machung eines bestimmten Anspruchs oder zur Rechts- 
verteidigung gegen einen geltend gemachten Anspruch 
in einer bestimmten Instanz bewilligt wird (§§ 114, 119 
Abs. 1 ZPO.) und daß die Bewilligung des Armenrechts 
alle verfahrensrechtlichen Handlungen umfaßt, die in der 
Instanz, für die das Armenrecht bewilligt worden ist, 
Vorkommen können. Grundsätzlich erwirbt sonach der 
Armenanwalt nach §1 ArmAnwG. i. Verb. m. §13 Nr. 3 
RAGebO. gegen die Reichskasse auch einen Anspruch 
auf Erstattung einer Vergleichsgebühr in der durch das 
ArmAnwG. beschränkten Höhe, wenn er bei einem Ver
gleiche mitwirkt, der vor Gericht oder auch außergericht
lich über den Anspruch geschlossen wird, der Gegenstand 
des Rechtsstreits ist, für den der Anwalt beigeordnet ist. 
Nur soweit in den Vergleich neue Ansprüche mit ein
bezogen werden, auf die sich das bewilligte Armenrecht 
nicht mit erstreckt, bedarf es einer besonderen Bewilli
gung des Armenrechts und einer besonderen Beiordnung 
des Anwalts für den Vergleichsabschluß, wenn der An
walt einen Erstattungsanspruch nach dem höheren Streit
wert haben soll. Auch ohne besondere Ausdehnung des 
Armenrechts und der Beiordnung auf den Vergleichs
schluß hat doch der Anwalt gleichwohl regelmäßig An
spruch auf Erstattung einer Vergleichsgebühr nach dem 
Werte des rechtshängigen Anspruchs, soweit er von der 
Armenrechtsbewilligung umfaßt und Gegenstand des Ver
gleichs ist. Das muß, entgegen der Ansicht des LG., auch 
für einen im Scheidungsrechtsstreit geschlossenen Ver
gleich gelten, durch den der Eherechtsstreit in Verbindung 
mit einem Abkommen über den Unterhaltsanspruch der 
einen oder anderen Partei im Wege beiderseitigen Nach
gebens beendigt wird. Wenn ein Vergleich in der Ehe
sache nur deshalb vorliegt, weil die Parteien sich über 
vermögensrechtliche Fragen im Wege gegenseitigen Nach-
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gebens geeinigt und sich mit Rücksicht auf diese Einigung 
zur Rücknahme der gegen ein Scheidungsurteil eingeleg
ten Rechtsmittel oder zum Verzicht auf die Einlegung 
von Rechtsmitteln gegen ein noch nicht rechtskräftiges 
Scheidungsurteil verpflichtet haben, so bedarf es doch 
zur Begründung des Anspruchs auf die Vergleichsgebühr 
nach dem Werte des Ehestreits auch der Reichskasse 
gegenüber keiner besonderen Beiordnung für den Ver
gleich über die vermögensrechtlichen Ansprüche, durch 
die die Rechtsmittelrücknahme oder der Rechtsmittel
verzicht gegen das Scheidungsurteil erst zu einem Ver
gleich in der Ehesache selbst wird. So billigt auch das 
KG. dem Armenanwalt mit Recht die Vergleichsgebühr 
nach dem Werte der Ehesache für einen außergerichtlich 
über die Ehesache und den Unterhaltsanspruch geschlosse
nen Vergleich zu (DR. 1940, 210).

Jeder Vergleich hat aber zur Voraussetzung, daß die 
Parteien das streitige Rechtsverhältnis im Wege gegen
teiligen Nachgebens beseitigen. An dieser Voraussetzung 
fehlt es im vorliegenden Falle.

Der BeschwF. will, indem er sich auf die Ausführun
gen auf S. 62 des 7. Jahrg. der Zeitschrift „Deutschlands 
freie Berufe“ , Ausg. E. (Folge 8 vom August 1940), be
ruft (Bl. 59), annehmbar die Meinung vertreten, daß schon 
der von beiden Parteien im Anschluß an ein Scheidungs
urteil ausgesprochene Verzicht auf Rechtsmittel _ einen 
Vergleich darstelle, weil in Ehesachen eine Partei auch 
gegen ein ihr günstiges Scheidungsurteil Rechtsmittel 
einlegen könne. Dieser Ansicht kann jedoch nicht zu
gestimmt werden. Zuzugeben ist, daß im Vergleichsweg 
auch ein Verzicht auf Rechtsmittel, ebenso wie die Rück
nahme eines Rechtsmittels mit der Wirkung erklärt wer
den kann, daß der zuerkannte oder aberkannte Anspruch 
zugleich auch Gegenstand des Vergleichs wird. Jede 
Partei muß aber, wenn überhaupt ein Vergleich vorliegen 
soll, bewußt ein wirkliches oder vermeintliches Opfer 
zum Zwecke der Einigung gebracht haben. Sie muß dein 
anderen Teil gegenüber zu erkennen gegeben haben, daß 
sie der Ansicht sei, eine günstigere Rechtsstellung zu 
haben, als ihr der Gegner einräumen will, und sie muß 
erkennbar ihren Standpunkt ganz oder teilweise als 
Gegenleistung für ein auch von der Gegenpartei gebrach
tes Opfer aufgegeben haben (vgl. RGZ. 158,213). Ob bei 
Vorliegen eines Urteils, das den Ansprüchen einer oder 
beider Parteien nur zum Teil entsprochen hat, ein bloßer 
Verzicht beider Parteien auf Rechtsmittel als ein Ver
gleich aufgefaßt werden kann, bedarf hier keiner Ent
scheidung. Im vorl. Falle fehlt es jedenfalls an einem Nach
geben auf seiten der Kl. LG. hatte ihren Anträgen in 
vollem Umfange stattgegeben und die Ehe aus alleinigem 
Verschulden des Bekl. geschieden. Dem von der KI. er
klärten Rechtsmittelverzicht könnte somit die Eigenschaft 
eines Opfers bestenfalls dann zukommen, wenn sie nach 
Erlaß des Urteils ernstlich die Absicht zu erkennen ge
geben hätte, nunmehr die Ehe aufrechterhaltcn und zu 
diesem Zwecke die Aufhebung des Urteils anstreben zu 
wollen. Hiervon kann aber keine Rede sein. Die Kl. hat 
vielmehr offensichtlich nach wie vor auf ihrem Schei
dungsanspruch bestanden und wie der Bekl. nur deshalb 
auf Rechtsmittel verzichtet, weil auch sie die Ehe mög
lichst bald rechtskräftig geschieden haben wollte. Es fehlt 
an jedem Anhalt dafür, daß sie den von ihr erklärten 
Rechtsmittelverzicht als eine Gegenleistung dafür auf
gefaßt hätte, daß der Bekl. sich nunmehr bei der 
Scheidung der Ehe aus seinem Verschulden beruhigen 
wollte.

Zu verneinen ist ferner, daß der von den Parteien er
klärte Rechtsmittelverzicht auf den in der Schlußverhand
lung über den Unterhaltsanspruch getroffenen Vereinbarun
gen beruht und mit ihnen eine Einheit gebildet hat, 
woraus dem BeschwF. eine Vergleichsgebühr nach dem 
Werte der Hauptsache erwachsen sein könnte. Nur dann 
hat der RA. Anspruch auf die Vergleichsgebühr, wenn 
die Einigung der Parteien die richterliche Entscheidung 
über den Klaganspruch (oder doch über einen Teil davon) 
erübrigt. Auch setzt nach der feststehenden Rspr. des 
Senats (vgl. den DR. 1940,462 abgedruckten Beschluß, 
ebenso KG.: DR. 1939, 189, 669 und 1926) ein Vergleich 
in einer Ehesache voraus, daß bereits ein gerichtliches 
Scheidungsurteil vorliegt. Der Vergleich in der Ehesache 
muß also grundsätzlich erst nach der Verkündung des

erstinstanzlichen Urteils geschlossen werden und eip wei
teres Urteil des Rechtsmittelgerichts ersparen. Kommt es 
in einer Ehesache erst nach dem Abschluß einer Ver
einbarung vermögensrechtlicher Art zum ersten Urteil, so 
können daher im allgemeinen auch die von den Parteien 
vor Erlaß des Urteils getroffenen Vereinbarungen ver
mögensrechtlicher Art nicht mit zur Begründung derVei- 
gleichsgebühr herangezogen werden. Sie werden in aller 
Regel darauf abzielen, durch Beschränkung des Streit- 
stoffs oder in sonstiger Weise auf die Gestaltung der 
künftigen Entscheidung einzuwirken. Verzichten alsdann 
die Parteien auf Rechtsmittel gegen die Entscheidung) 
die im Einklang mit dem durch das Abkommen bekun
deten Willen der Parteien steht, so kann einem solche.11 
Rcchtsmittelverzicht keine selbständige Bedeutung bei- 
gemessen werden. Er ist nur die natürliche Folge pc.r 
bereits vor Erlaß des Urteils zustande gekommenen Eiru- 
gung, wobei es keinen Unterschied macht, ob sich die 
Parteien bereits in dem ursprünglichen Abkommen zürn 
Rcchtsmittelverzicht verpflichtet haben oder ob sie; sic 
erst nach Erlaß der Entscheidung freiwillig in stillschwei
gend oder auch ausdrücklich erklärtem Einverständnis 
also in einem Übereinkommen, zum Rechtsmittelverzicn 
bereit finden. Der erklärte Rechtsmittelverzicht kann t 
diesem Fall auch schon deshalb nicht die Natur eine 
Vergleichs haben, weil, wie bereits hervorgehoben wof' 
den ist, jeder wirkliche Vergleich voraussetzt, daß fli 
Parteien noch im Augenblick des Vcrgleichsabschluss 
dem anderen Teil gegenüber eine Rechtsstellung D 
ansprucht haben, die der andere Teil nicht anerkenne 
wollte. Entspricht die ergangene Entscheidung, so w 
dies gewöhnlich in Fällen der besprochenen Art s 
wird, den Absichten der Parteien, so fehlt es nach En 
des Urteils an einem Streitpunkt, der noch durch ein 
Vergleich geregelt werden könnte. Nur wenn nach 
des Urteils zwischen den Parteien noch ein Streit o 
steht, ist in diesen Fällen begrifflich noch ein Verg1̂  
denkbar. Durch ein solches vor Erlaß des InstanzurU• • 
getroffenes Abkommen mag allerdings ein weiteres Un ; 
nämlich ein Urteil des Rechtsmittelgerichts, erspart w 
den, aber doch nur mittelbar. Der §13 Nr. 3 RAGen „ 
ist jedoch dahin auszulegen, daß der Vergleichsabscn
die u n m i t t e l b a r e  Beendigung des Rechtsstreits her
führen muß, ohne daß sich der Erlaß einer Entscheid 
notwendig macht. vC,r

Auch im vorl. Fall haben die von den Parteien ^  
Erlaß des Urteils getroffenen Vereinbarungen, aUL c|jt, 
Verbindung mit dem später erklärten Rechtsmittelver’ g
nur mittelbar und nicht unmittelbar auf die E p r ^  
eines Urteils in der Rechtsmittelinstanz abgeziclj- ,£r. 
Ausführungen der Beschwerde bestätigen, daß das l' e
haltsabkommen nur mit der Rücknahme der Wider 
durch den Bekl. und mit der Beschränkung des 3 g 
Stoffs seitens der Kl. in ursächlichem Zusammen ef. 
gestanden hat und daß der nach Erlaß des Urtci v£)r 
klärte Rechtsmittelverzicht nicht mit Gegenstand u £ll 
der Schlußverhandlung zwischen den Parteien getro 
Vereinbarungen gewesen ist. ĝ o,

(OLG. Dresden, 14. ZivSen., Bcschl. v. 20. Nov- 
14 W 209/40.)

., ge-
Anmerkung: Die Entsch. enthält eine Reihe v jn, 

bührenrechtlich bedeutsamen Fragen, deren Los 
wesentlichen zugestimmt werden kann. cirleii

1. Besondere Bewilligung des Armenrechts E,r 
Gesamtvergleich betr. Unterhalt und EhcprozelL j arf

Der für den Eheprozeß beigeordnete ArmenanW3 reCj1t- 
natürlich den Eheprozeß vergleichsweise auf jeu nafürDa?!
lieh dafür in Betracht kommende Art er? c!,?!:I1aUs ^e!

naferhält er in jedem Falle die Vergleichsgebuhr  ̂
Reichskasse. Ist solche vergleichsweise Erledig ? ¿er 
möglich auf dem Wege über einen Oesamtverg jjf lijj 
zugleich die Unterhaltsregelung umfaßt, so gre j0|g]id' 
zwar der Armenanwalt über den Eheprozeß 1111 pjesc= 
auch über den Rahmen des Armenrechts hina ' Jes 
Hinausgreifen betrifft jedoch nicht die Erleb £ e0tsta**' 
Eheprozesses, beeinträchtigt also die für dies gebjj” 
denen Gebühren, zu denen auch die Vergle g. pK- 
gehört, nicht (ebenso bereits KG. v. 11. Nov. den 
1941,110). Kommt cs also nicht zur B e i o n i tsregc' 
Gesamtvergleich, d. h. also auch für die Unte
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in” g’ uS0 erwachst dem Anwalt nur für diese kein An- 
Piuch auf Vergleichsgebühr an die Reichskasse. Zu 
esem Ergebnis muß man übrigens gelangen, mag man 
n, wie KO. und ihm folgend andere Oberlandesgerichte, 

«me vergleichsweise Unterhaltsregelung nur in einem Ver- 
" ach § 627b ZPO. für zulässig halten-oder ein 

“Olches für entbehrlich erklären, wie OLG. Dresden vom 
Dez. 1939: DR. 1940, 463 es tut.

2. Gegenseitiges Nachgeben.
un?‘eiAi,öglichkeit eines Verg l e i chs  we i sen Verzichts 
“ ‘^erstellt, so bedarf es doch auch hierfür eines solchen 
I erz'chts (auf einer oder beiden Seiten), der ein wirk- 
Q„"es Aufgeben einer vorteilhaften Rechtsposition als 

tgenleistung für ein entsprechendes Aufgeben der 
äH'Meite bedeutet. Mit Recht weist OLG. Dresden 
lei u; bm> daß, nachdem dem Scheidungsanspruch der 

entsprochen worden ist, für sie ein Rechtsmittel ohne- 
hä{t nF _ zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Ehe 
hirr m ,Frage kommen können, eine Eventualität, welche 
der,1! ,  Lage der Sac,le auszuscheiden hat und in allen 
nein gelagerten Fällen wohl stets ohne weiteres zu ver- 
Kenn »ein S9 sPrecheri „Scheidungsvereinbarun- 
ak r-mit nachfolgendem Rechtsmittelverzicht eher gegen 
ls iur einen Vergleich. *  8

Be?nl?de dicser Gesichtspunkt verdient ganz besondere 
aenumg. Denn nur er verhindert sozusagen eine Ver- 

Ve !,eru'Jg des Vergleichsbegriffs und einen nur pro-forma- 
Z i f f l n ’ der aber rnit dem wahren Wesen des in §13 
Pro? n RAGebO. durch besondere Gebühr honorierten 
in ir,!rVergIeichs nichts zu tun hat. Darauf wird unten 

«ncierem Zusammenhang noch näher einzugehen sein.
• Beiderseitiger Rechtsmittelverzicht.

alleiH15. e.in solcher jedenfalls im Eheprozeß und für sich 
KG on»,1en Vergleich darstellt, ist bereits in der Entsch. 
aUcii 3124/40 v. 25,Okt. 1940 ausgesprochen (vgl. dazu

5 dic, ‘ di e zutreffenden Ausführungen von Me y e r  zu 
• fliege p rage in DR- 1940>1986)- OLG. Dresden hat hier 

sächl; n age offenlassen können, da es schon aus tat- 
VerM^cn Erwägungen (oben zu 2) zur Ablehnung eines 

toeichs gelangt ist.

^^tsmfttdverzfchHm Eheprozeß. '8 ' R gegen
%+Vn dies der wichtigste und auch rechtlich schwie
gt p ‘ Enkt °higer Entscheidung. OLG. Dresden betont 

etent zwei grundlegende Voraussetzungen:
•nit

--- 6iu ..m.v6vuuv, vuidusscizungen:
eil>e cl er. YergIeich muß mit dem Ziele geschlossen sein, 

b.gerichtliche Entscheidung zu ersparen,
£rUß"riEhesachen muß ein solcher Vergleich erst nach 
Orten des Schcidungsurteils geschlossen sein, um ein 

uer Kechtsmittelinstanz zu ersparen.Oh — r -------
h0la diese Voraussetzungen läuft man Gefahr, völlig 
nr°ZeR ge abzulcommen und jedwede Vereinbarung im 
i OZeRuUn, • ',n Verbindung mit ihm schlechthin als 
°rlieo7 rgIe,ch anzusehen, obwohl dieser doch nur dann 

Sci,loB*I* wenn er »zur Beilegung des Rechtsstreits“  ge- 
?ci>ieri.n w,lrd- Man kalln gewiß vielleicht darüber ver- 

«er Meinung sein, ob dieses Ziel der Beilegungatlaij*. .¿v*cinung sein, oo dieses Ziel der Beilegung 
.>  „ ‘ ‘j ' M r  erstrebt werden muß oder ob auch noch 
h remf ^¿sse M i t t e l b a r k e i t  ausreicht, d. h. ob auch 
, s Pro, ende und danlit auf r a schere Abwicklung 
lallen n SC? abzieIcnde Abreden den Vergleichsbegriff 

klare n h .J?“ ,0 da!i verneint werden, da andernfalls 
Ä «  RP Begriff der »Beilegung“  verschwommenen ähn- 
f tlc,ist,tgT!l en weicllei1 und damit die besondere Ver- 

;j£Keit, welche allein die besondere Gebühr recht- 
j i j l j  lrer Bedeutung entkleidet würde.

¡Jin* man danach also an dem Erfordernis der un- 
OrtIle veri!ren Belegung fest, dann muß man in jedem 
k: r dorh g?n* daß ein gerichtliches Urteil überhaupt 

vv’ e it  eres gerichtliches Urteil erspart 
l es*onsi ^ foYderI,.a  geworden oder von einer 

(dat;ch Rechtsmitteleinlegung) herbeigeführt
C entliclYhre- u»'.e? muß £.egenüber den sonst außer- 

zit \ u cht ichen Ausführungen von Me y e r  (oben
^ > hrankLYe f°'nt T t ’ ,Wel?n ef meint, daß diese 
7  halth“ ng -fur dle Vergleichsgebühr in Ehesachen $P '“ töar sei.

Scheidungsprozeß kann grundsätzlich erst nach Erlaß 
eines Scheidungsurteils geschlossen werden, entweder der
art, daß in der Rechtsmittelinstanz eine Einigung über 
Unterhaltsregelung mit nachfolgender (evtl, beiderseiti
ger) Rechtsmittelrücknahme zustande kommt, oder der
art, daß es nicht erst zur Einlegung eines Rechtsmittels 
kommt, weil als Ausgleich für eine vermögensrechtliche 
Regelung von einer oder beiden Seiten darauf verzich
tet wird.

Steht allerdings solch Rechtsmittelverzicht im Einklang 
mit einem v o r Erlaß des Urteils geschlossenen Abkom
men, so ist er, wie OLG. Dresden mit Recht sagt, nur 
die natürliche Folge der früheren Einigung (die also 
ihrerseits auf ein Urteil abzielte), gleichgültig, ob ein 
solcher Verzicht schon damals ausdrücklich mit vor
gesehen worden war oder erst später, nach Erlaß des 
Urteils, vereinbart worden ist.

5. Damit gelangt man aber zu folgender Erkenntnis: 
ist ein Urteil, wie es dann ergeht, in den Kreis der Ab
reden der Parteien bereits einkalkuliert worden, dann ist 
es kein Opfer und damit kein Nachgeben der Partei, 
wenn sie auf die Einlegung eines Rechtsmittels und damit 
auf die Herbeiführung eines — weiteren —, nämlich 
höhermstanzlichen Urteils verzichtet, mag auch dieser 
Verzicht äußerlich als die „Gegenleistung“  für ein w irk
liches Nachgeben der anderen  Partei sich darstellen. 
§ 13 Ziff.3 ist dann also nicht, auch auf dem Wege über 
§ 89 RAGebO. nicht, anwendbar.

Das KG. hat sich in mehreren grundlegenden Entschei-
on'w9e4L(o?,W 2758/40 v' 20- SePL 1940: DR. 1940,2122 und 20 W 2868/40 v. 25. Okt. 1940: DR. 1941, 107) mit dem 
Rechtsmittelverzicht in Ehesachen befaßt und einen V e r 
g l e i ch  dieses Inhalts anerkannt. Es ist dabei sehr weit 
gegangen. Es hat die Vergleichsgebühr auch in Fällen 
anerkannt, in denen die maßgebende Vereinbarung vor 
dem Urteil lag, allenfalls nachher nochmals bestätigt 
worden ist, und hat vor allem den Gedanken des Opfers, 
des wirklichen Nachgebens, vielleicht nicht genügend 
betont. Doch ist die vom OLG. Dresden vorgenommene 
Einschränkung unbedingt gerechtfertigt und geboten. Sie 
ergibt sich in der erstgenannten Entsch. des KG. auch 
schon aus dem Hinweis darauf, daß verfahrensrechtlich 
ein Vergleich über den Gegenstand des ergangenen Urteils 
noch so lange zulässig ist, als eine Anfechtung der Entsch 
noch möglich ist (wie dies in der Entsch. des KG. 20 W 
1744/40 v. 14. Juni 1940: DR. 1940, 1387 ausgeführt ist) 
und daß ein solcher Vergleich jedenfalls dann als zur 
Beilegung des Prozesses geschlossen anzusehen ist, wenn 
er die Einlegung des Rechtsmittels gerade verhindern 
will. Dieses Verhindern darf aber nicht nur in rein vor
sorglichem Sinne aufgefaßt werden, sondern muß sich 
auf eine k o n k r e t e ,  nach der Sachlage an sich zu
lässige wie auch zu befürchtende Anfechtungsabsicht be- 
ziehen. Nur dann kann insoweit vTon einem wirklichen 
Nachgeben, von einem Opfer, wie es OLG. Dresden an
schaulich bezeichnet, und damit von einem Prozeßver
gleich die Rede sein. Diese Einschränkung ist denn jetzt 
auch vom KG. in seiner Entsch. 20W3635/40 v. 18. Dez. 
1940 ausdrücklich gemacht worden und zieht somit den 
Kreis der wirklichen Prozeßvergleiche auf dem Wege 
über einen Rechtsmittelverzicht erheblich enger.

In der Entsch. des OLG. Dresden v. 13. Dez. 1939: DR. 
1940,463, welcher das KG. in seiner Entsch. v. 20. Sept. 
1940 sieh angeschlossen hat, kommt eigenartigerweise 
diese Einschränkung noch nicht zum Ausdruck. Auch 
setzt sich die jetzige Entsch. von Dresden insofern mit 
seiner früheren Rechtsprechung nicht auseinander.

Läßt sich das danach unbedingt notwendige Erforder
nis des Nachgebens feststellen, dann ist es allerdings 
gleichgültig, in welcher Reihenfolge die Vereinbarungen 
der Parteien getroffen und im Sitzungsprotokoll wieaer- 
gegeben werden. Denn dann wird der erforderliche innere 
Zusammenhang der Abreden, also auch des Rechtsmittel
verzichts, mit dem Nachgeben der anderen Partei stets 
gewahrt sein und kann geradezu vermutet werden.

6. So bringt denn obige Entsch. als Wichtigstes eine 
gewisse G r e n z z i e h u n g  für die rechtlichen Möglich
keiten der Beilegung eines Eheprozesses durch Vergleich 

itH ilfe eines Reckts  m > t 1e 1 ver z i ch t s ,  die schfech -n iinpntnpnrlifh icf 7m :i__ « .. . 111ergiht i ... mit Milte eines R e c h t s m i t t e l  Ver z i ch t s  die srhWM
sich zwangsläufig: ein Vergleich über den hin unentbehrlich ist, nicht zuletzt ihrer praktischen Aus
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Wirkung in kostenrechtlicher Hinsicht wegen. Es darf 
— bei allem Verständnis für die berechtigten Anwalts
belange — nicht dahin kommen, daß der regulär durch
geführte Eheprozeß mit mehr Gebühren belastet wird, 
als diesem regulären Verlauf entspricht, nämlich mit vier 
statt nur drei vollen Anwaltsgebühren (auf beiden Sei
ten), nur deshalb, weil nach dem Urteilsspruch noch ein 
Rechtsmittelverzicht, sei es auch in Verbindung mit einer 
Unterhaltsregelung, erklärt wird. Es würde das auch ein 
recht absonderliches Ergebnis sein: der mit viel Aufwand 
an Mühe und viel Beweiserhebung durchgeführte Ehe
prozeß läßt nur drei volle Gebühren entstehen. Der ver
einfacht durchgeführte dagegen, vereinfacht gerade mit 
dem Ziele späteren Rechtsmittelverzichts, würde vielleicht 
vier volle Gebühren erwachsen lassen, obwohl die um 
den Rechtsmittelverzicht sich gruppierende Vereinbarung 
sicherlich viel weniger Mühe verursachen wird als die 
uneingeschränkte streitmäßige Durchführung des Schei
dungsprozesses. In Wahrheit ist es denn auch in der
artigen Fällen nicht der Zweck einer B e i l egun g  des 
durch Urteil "bereits entschiedenen Eheprozesses, sondern 
der Wunsch, die ausgesprochene Scheidung möglichst 
bald in Rechtskraft erwachsen zu lassen und so einem 
der Ehegatten oder auch beiden die langersehnte Be
freiung von der Fessel dieser Ehe zu bringen. Eine 
darauf gerichtete Tätigkeit verdient aber nicht, durch 
eine Sondergebühr in Gestalt der Vergleichsgebühr ab
gegolten zu werden. Sie wird durch die Prozeßgebühr 
abgegolten.

Alle diese Gesichtspunkte möge man bedenken, wenn 
man zu der unterschiedlichen und der von mir ebenso 
wie vom OLG. Dresden wie jetzt auch vom KG. für rich
tig gehaltenen, engherzig erscheinenden Behandlung von 
Rechtsmittelverzicnten kritisch Stellung nimmt.

KGR. Dr. G a e d e k e , Berlin.

*

18. LG. — § 90 DGKG. Der Streitgenosse einer gebüh
renbefreiten Partei nimmt an der Befreiung nicht teil.

Die Deutsche Reichsbahn und S. sind verurteilt, 2/s 
der Streitkosten als Gesamtschuldner zu tragen. Gegen 
die Kostenrechnung in Höhe von 13,31 üftM hat S. Erin
nerung eingelegt, weil seiner Meinung nach die Gebüh
ren ihm gegenüber zu Unrecht in Ansatz gebracht seien. 
Er behauptet, die Gerichtskosten dürften überhaupt nicht 
erhoben werden, da er, würde er von der Reichskasse 
in Anspruch genommen, nach § 426 BGB. Ausgleichung 
von der Deutschen Reichsbahn verlangen könnte. Das 
würde wiederum die ihr zustehende Gebührenfreiheit 
hinfällig machen.

Der Abs. 4 des § 00 DGKG. bestimmt, wie sich die 
Gebührenfreiheit der Deutschen Reichsbahn auf die 
Gegenpartei auswirkt. Dadurch, daß der Partei, die Ge
bührenfreiheit hat, 2/3 der Kosten des Verfahrens aufer
legt sind, ist die Kl. zum gleichen Teil davon befreit. Ist 
aber ein (nicht notwendiger) Streitgenosse der gebühren
freien Partei vorhanden, so kommt diesem die Gebühren
freiheit, die sich dben nur auf den Prozeßgegner aus
wirkt, nicht zustatten. Der Streitgenosse ist deshalb der 
Reichskasse gegenüber von der Verpflichtung zur Kosten
zahlung nicht befreit.

Die Bedenken, daß die Gebührenfreiheit der Deutschen 
Reichsbahn durch Geltendmachung des Ausgleichungs
anspruchs nach § 426 BGB. wieder hinfällig werden 
würde, sind unbegründet. Der Verkl. S. hat gegen die 
gebührenfreie Partei keinen Ausgleichungsanspruch nacn 
§ 426 BGB. Dieser würde voraussetzen, daß jeder Streit
genosse für die Kostenschuld haftete, die Gläubigerin 
also nach ihrem Belieben von jedem der Schuldner Lei
stung verlangen könnte (§ 421 BGB.). Da aber die Deut
sche Reichsbahn nach § 90 Abs. 2 DGKG. von vornherein 
von der Zahlung der Gebühren befreit war, besteht über- 
haupt keine Gesamthaftung, derzufolge der Verkl. »• 
einen Ausgleichungsansprucn geltend machen könnte.

(LG. Meiningen, Beschl. v. 7. Okt. 1940, 1 0  68/39-)^

Preußisches Oberverwaltungsgericht

19. Verwaltungsstreilverfahren. Tod einer Partei. Ein 
Stellung. Wenn vor Abschluß eines Verwaltungsstreitver 
r _ 1___ _ A n fo o lit ii iw r a in o r  n n l i r p i l i r l lP l l  /.W iltt»

Die Ortspolizeibehörde setzte gegen den Kl. 
Zwangsgeld fest.

Das BezVerwGer. wies die nach erfolgloser Besc,‘ 
erhobene Klage durch Urteil ab und wies die von “ 
Kl. eingelegte Rev. durch Bescheid wegen Versäum« b 
der Revisionsfrist zurück.

Der Kl. hat unter Einlegung der Beschwerde geg 
diesen Bescheid Wiedereinsetzung in den vorigen sv  
hinsichtlich der Versäumung der Revisionsfrist beantrag 
Nach Einreichung der Beschwerde und des Wiederein» 
zungsantrages ist er verstorben. Das OVG. hat das 
fahren durch Beschluß eingestellt mit folgender Begr
düng: lafest-

Die Klage richtete sich gegen eine Zwangsgma r. 
Setzung. Die Festsetzung von Zwangsgeld stellt die ^  
hängung einer polizeilichen Strafe dar (OVy. , 
180Ff.; 103, 155, 240, 241; RVerwBl. 57, 108) und &  
her eine höchstpersönliche Angelegenheit des Bei 
nen. Eine Rechtsnachfolge hinsichtlich der Verpüic r, 
zur Zahlung des Zwangsgeldes, insbesondere ein „ 
gang dieser Verpflichtung auf die Erben des Betreu, j en 
kommt bei der Natur des Zwangsgeldes, das nur au ^  
Betroffenen selbst eine strafende Wirkung ausuDei ¡t. 
nicht in Frage. Es kann deshalb ein Verwaltung- 
verfahren, das die Anfechtung einer Zwangsg ¡„, 
Setzung betrifft, auch nicht etwa fortgesetzt wer ’ en 
Jon, für Hpn mit dem Zwancrsceld bestraften Nu :cf|tS'

einer Partei das Verfahren sein Ende erreicht, w fl(jes 
folge der höchstpersönlichen Natur des Oege aus- 
des Verfahrens eine Rechtsnachfolge in der ?t^ustellen' 
geschlossen ist. Das Verfahren war daher e i n z u  

Die gerichtlichen Kosten waren außer ¡nIgictw11
lassen und jeder Partei ihre eigenen außergcn 
Kosten aufzuerlegen. .

(PrOVG., Beschl. v. 21.Nov. 1940, JVC 161
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Jetzt sind die Abschluß- und Bilanzarbeiten im 
Oange. Zu Ihrer Arbeitserleichterung ist soeben 

die 3. Auflage

j ) te  I t i i a i t q

n a e U  H a n d e ls -  u n d  

S te u e c c e d U t

v°n Dr.jur. et rer. Herbert Brönner, Wirtschafts

prüfer in Berlin, erschienen.

Umfang 480 Seiten............geh. 10.20 RM.

^er „Brönner“  ist das immer und immer wieder 

Aufschluß gebende Buch auf diesem Gebiete ge- 
rade jetzt in der neuen Auflage.

Uerlagsgesellsclmft Rudolf Müller
E b e r x w a l d e  L e i p z i g ;  €  1

V.__
--------------------------------------------------------------

BOR ITT TAU - K  I/ES IW
ist bereits ein geflügeltes Wort 
für den Kommentar zum

vorn 29. März 1940 

Umfang rund 700 Seiten, g£b. 18.70 RM.

Ein umfangreiches Sachverzeichnis erleichtert 

das Arbeiten m it diesem Buche. Ausführliche 
Verzeichnisse stehen kostenlos zur Verfügung.

Verlagsgesellseliaft Rudolf Müller
E b e r s w a l d e  — L e i p z i g  C I

teltfoDen ju r  Praxis in Der Gcfdmftsftelle Des Anerbengerirhls
VOll Karl Prskawetz, Justizinspektor

ie Schrift dient in erster Linie dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Anerbengerichts, d. h. praktiscli allen, die 
| 611 Werden können, also der gesamten mittleren Justizbeamtonschaft, daneben aber auch den Notariats- und Rechtsanwalts- 

kanzleien, und behandelt einen Stoff, der heute allgemeines Reichsrecht darstellt.
Umfang: 64 Seiten und eine Tabelle Preis: kart. RM 1.50

d e u t s c h e r  r e c h t s Verlag  G.m.b.ii. • Be r l i n  W35 • Le i p z i g  c i  • w i e n i
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^ e u e r  Billig -  gu t-s icher E i n b r u c h
Uĉ sachen kostenlos und Auskünfte bereitwilligst durch die Direktion

BERLIN-CHARLOTTENBURG 2
BERLINER STRASSE 153
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B e u tft lK »  ü e n m tg n -  
fß U D rD Q rf ic h D ru n g
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H e r  5 8 0 0 0 0  V e r s i c h e r u n g e n

Für je 1000 RM 
Versicherungssumme 

und jede Versicherungsart 
P T  40  Rpf. Einheitsbeitrag 

(Normaiprämie) einschließlich 
Versicherungssteuer und 

aller Nebenkosten
Unsere Vertrauensm änner werden 

Sie gern bera ten
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Bewerbungen auf Zifferanzeigen stets m it der 
Ziffemummer kennzeichnen; auch a u f dem Um
schlag, dort am besten in  der linken unteren Ecke, 
m it Buntstift umrahmt.
Bei Bewerbungen auf Stellenanzeigen niemals O ri
ginalzeugnisse, sondern m it Namen und Adresse 
gekennzeichnete Zeugnisabschriften beifügen. Auf 
Lichtbildern müssen Name und Adresse auf der 
Rückseite verm erkt sein. Unter „Einschreiben“  oder 
„E ilboten“  eingesandte Bewerbungen können nur 
als „Einschreiben“ - oder „E ilboten“ -Briefe w eiter
gesandt werden, wenn das Porto h ie rfü r beigefügt 
ist. Diese A rt Briefe und mehrere Bewerbungs
schreiben auf verschiedene Zifferanzeigen dürfen auf 
dem äußeren Umschlag die Ziffem um m er nicht tra
gen ; sie sind nur an die Anzeigenabteilung zu richten.

Anzeigenpreis: die viergespaltene 46m m  breite 
mm-Zeile 45 Rpf.; fü r Verleger- und Fremden- 
Verkehrsanzeigen 36 Rpf.; fü r Stellen- ulld 
einspaltige Gelegenheitsanzeigen 23 Rpf.; 
Familienanzeigen und Nachrufe 15 hpf'' 
Ziffergebühr fü r Stellenangebote 1.50 RN-> 
fü r Stellengesuche und Gelegenheitsanzeige11 
30 Rpf.

Anzeigenschluß: jeweils der Donnerstag 4er
Vorwoche, nur fü r eilige Stellenanzeigen un 
wenn Raum noch zur V erfügung steht, jeweus 
der Montag der Erscheinungswoche.

Zahlungen fü r Anzeigenbeträge nur auf das Post 
Scheckkonto des Deutschen Rechtsverb>geS 
GmbH. — B erlin  N r. 451 76.

„A nzeigen-A bteilung“ D eutscher R echtsverlag GmbH., Berlin W 3 5 , LUtzowufer

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: r, , , ,  :: :::::: :::::
:: :::::: :::::: :: :: :::::: ::::::

We g e n  E i n b e r u f u n g  z u r  W e h r m a c h t

tüchtiger Ocrtrcter
(oder Assessor) in große Kanzlei der Vo r d e r p f a l z

ge flicht.
Bei jüngerem, geeigneten Bewerber Assoziation nicht
ausgeschlossen. Erfahrener Bürovorsteher vorhanden. 
A n g e b o t e  unter A. 1454 an Anzeigen-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Vertreter
für Mai und Juni in schön ge
legene Harzstadt

gesucht.
Langjähriger Bürovorsteher vorh. 

Höse ,
Rechtsanwalt und Notar, 
Ba l l ens ted t  am Harz.

Volljurist
(2. Examen) in Sachbearbeiter
stellung so f o r t  gesucht.
Bei Bewährung und Erfüllung der 
Vorbedingungen Übernahme in 
das Beamtenverhältnis. Bewerb, 
mit Lebenslauf und Lichtbild an: 
Reichsanstal t  derLuf twaf fe 

für  Luf tschutz,
Ber l in SW29, Friesenstr. 16.

Für die Dauer meines Wehr
dienstes suche ich ab sofort

Vertreter
(Bürovorsteher vorhanden). 

Sund,
Rechtsanwalt und Notar, 

Wo l gas t ,  Breite Straße 21c.

Bürovorsteher,
dem evtl, weitere Entwicklungsmöglich- 
keiten (Vermögensverwaltungen, Ver
bandsgeschäfte) gegeben werden können, 
sofort oder später

gesucht.
Angebote mit Gehaltsansprtlchen, An
gaben der Militärverhältnisse, Bild und 
Zeugnisabschriften unter A . 1 4 5 2  an 
Anzeigen-Abteilung, Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, LUtzowufer 18.

Rffefforen ober Rechtsanwälte
für bäuerlichen Aufbau im Warthegau, 

Vergütung nach Gruppe I—111 der TO. A., sowie einige

juriftifche Sachbearbeiter
(möglichst Bürovorsteher), Vergütung nach Gruppe V und 
Vi der TO. A, möglichst sofort gesucht. Angebote mit kurzem 

Lebenslauf und Zeugnisabschriften an:

Bauernsiedlung Posen G. m. b. H., Posen
Postschließfach 243

lucift -  luftij-Jnfpchtor oDcc nnDcrc geeignete
findet Stellung -.(.¡ete:

l  Industrle-Unternehmen(Rhem-Ma in) zurBearbeltung nachstehendem
Steuer, Recht, Uerfichcrung, OrunDftUtlteocrioaltung. 

petfonalangelegenheiten
Verlangt wird verhandlungs- und nrotokollgewandte Kraft, d e r  ®d|- jje- 
Stellvertretung des BetriebsfUhrers übertragen werden kann. Au8iun'e er.

die

Werbungen mit allen erforderlichen Unterlagen elnsclii. G e h a l t s a n s 35,v t . . . . .  u iiv ii vi u l i u vm .li u  i i iv i v m ociu . VJ VIU .I. v»—- * . . .
beten unter A 1455 an Anzeigen-Abteilung Deutsches Recht, ßer11 

LUtzowufer 18

Bürovorsteher,
Buchha l t e r ,  Reg i s t r a t o r ,  
Lehrling , männlich oder weib
lich, für große Anwalts- u. Nota
riatssozietät in Berlin

gesucht.
Angebote unter A. 1453 an Anzei
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W35, Lützowufer 18.

Jüng. B ü ro v o rs te h e r^
oderBürogehilfe(in)füi ä' zU so-
zeit oder in Dauerstellung ‘ 
fort oder 1. April 1941

' gesucht. tsafl.
Bewerbungen mit u
Sprüchen erbeten an ,g,

Rechtsanwalt H o rr[5lf 24.
St ra l sund,

Gesucht w ird

flmonltsgchilfe(in)
oder Stenotypistin für sofort oder später in Dauer 

Rechtsanwälte Dr. Fugm ann und Dr. P l° sS 
Reichenbach i. V.

Wir stellen für sofort oder später
1 Bürogehilfen,

der im Kosten- und Zwangsvoll
streckungswesen erfahren ist und 
nach Möglichkeit auch Kenntnis 
im Notariat besitzt, sowie

ein.
1 Stenotypistin

Dr. Hahn und Dr. Krause,  
Rechtsanwälte und Notare, 

Co t t bus ,  Bahnhofstraße 20.

Sekretärin
in derAn'mit guten Kenntnissen >*> ¿et

waltspraxis für den def”  **—u-----  _ Werkes
Rechtsabteilung f i n ge
Metallindustrie in Th

gesucht
Bewerbungen mitu c w  t iu u iig v .»  — ”
Lichtbild, Zeugnisabsen\ er-Licntoua, z.eugn“’ nfücnc 
Angabe der GehaltsansP ¡geti' 
beten unter A. 1449 allD(,c|1ts''eroeien unter v’ "  Recn*s a 
Abteilung, Deutscher fef Is 
lag, Berlin W 35,

Braunkohlenwerk der Niederlausitz
sucht

houfmonnifdicii d>'» ii n i1 1 p% i*
mit besonderen Kenntnissen in Grundstücks- u n d ö f ^  peU*mit Besonderen Kenntnissen in urunastucKs- jiung 1 
Sachen. Angebote unter A. 1456 an Anzeigen-Abte 

scher Rechtsverlag, Berlin W 35, Lützowufer

I



Perfekte Bürovorsteherin
0(icr Anwaltsstenotypistin, jün- 
£erei in ausbaufähige selbständige 
Herstellung spätestens zum

1. 4.41 gesucht.
Rechtsanwalt und Notar 

F r i t zSchumann ,  
Ber l i n  O 112,

wühlischstraße 58. Tel. 58 34 68

Als Ersatz für meinen langjährig. wegen
Krankheit ausgeschiedenen BUrogeh fen 
su che  ich zum 1. April oder früher 
geeignete
Bürokraft (Herrn od. Dame),
gut eingearbeitet und gut bezeugt, per
fekter Stenotypist, in A l l e i n s t e l l u n g .  
Gehalt bis 200 RM.

Dr. H a r t w i g ,  
Rechtsanwalt und Notar, 

B e r l i n  C 2, Dirksenstraße 26/27.
Tel. 52 48 77. _____.

Zum s o fo r t i g e n  oder späteren D i e n s ta n t  r i t t

gefucht:

ßnumltsbilrohrftft
(Stenotypistin) mit recht ausreichenden Fähig 
keiten auch in Stenographie und Schreib
maschine für unsere Rechtsabteilung.

Uleibliche Rcgiftraturhcnft
mit möglichst langjährigen Erfahrungen in 
einer modernen Registratur.

Stenotypirtinncn
(auch A nfäng erinn en ) für verschiedene 

Abteilungen.

Bewerbungenmit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Angabe der

Qehaltsansprüche und des Eintrittstermins schriftlich erbeten.

•teUhsoctbonö Dßutfdicr ßlcintlcrjüditct e. 0.,
B erlin  W50, Neue Ansbacher Straße 9.

. Gewandte 
V,n)Vâ sstenotypistin

80 ort oder später 
gesucht.

yAe o»t Lebenslauf, Licht- 
PpOZeugnisabschriften an 
^echtsanwalt und Notar 

Berii ^ f - K o r e l l ,
-  G mtHW 21, Turmstr. 31.

Bekanntmachungen verschiedener A r t««
............ .

Rechtsanwalt, Dr.,
35 Jahre, z.Zt. beauftragt. Richter, 
tüchtig. Sachbearbeiter, gewandte 
Umgangsformen, sucht alsbald 
oder später Assoziation oder 
Praxisiibernahme. Einlage 
möglich. Ang.u. A.1450 an Anzei- 
geri-Abteilung, Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Zu verkaufen
I Entscheid, des O.L.G. Bd. 1—46, 
Entscheid, des Arb.G., L.Arb.G., 
R.Arb.G. Bd. 1—22 mit Register, 
Entscheid, des R.Arb.G. Bd. 1-13, 
Notar-Zeitschrift Jahrg. 1927-1933. 
Angebote unter A. 1448 an Anzei
gen-Abteilung, Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützo wuf er 18.

Verkaufe:
Juristische Bibliothek, u. a. RGE., 
JW. 1907 bis 1938, DR., D. Justiz, 
Staub HGB., Staudinger und zahl
reiche Kommentare und Lehr
bücher, aus Nachlaß.

Rechtsanwalt Dr. D a h 1 k e,
N or dhausen a. H.

W erdet M itglied  
der N S V .

Verkäuflich:
Archiv für Rechtes- und Sozial
phil., Band 5—29.

Dr. S c h i m m e l b u s c h ,  
Honne f  - Rhöndor f .

BGB. Kommentar v. RG.-Räten. 
8. A., 1934/35, geb. (143.— RM.) 
RM. 55.—, sehr gut erhalten,

zu verkaufen.
Rechtsanwalt Dr. B a a s e r , 

Köln,  Kattenbug 31/33.

2ikdmUihtf!
Bei unregelmäßiger Lieferung, auch bei
bleiben d ir Hefte, bitten wir unsere Bezieher, sich ^erst an
das zuständ ige Bestell-Postam t zu wenden u,nd das
immer sogleich,wiedasdie Postordnung vorschreibt. Erst wenn
das zu keinem Erfolge führen sollte b'n en w 'r “eiben 
Geschäftsstelle in Leipzig C 1, Inselstraße 10, zu schreiben.
DEUTSCHER R E CH TSVE RLA G G .m .b .H .

Diese Anzeige nimmt den 

Raum von 30 einspaltigen 

Millimeter-Zeilen ein und 

kostet bei e i n m a l i g e r  

Veröffentlichung 6.90 RM

-21, Turmstr. 31. >

Irl!** . i«Gesuchte Stellen
:::: :: 

:::::: 
::::::------------------  .. .... ..

it:::::::::::::::::::::::::::::::” ::“ " 15" " " " ” ’ ” ” **"*’ "  
Anwalts- und Notariats- 

Bürovorsteher,
perfekt in beiden Fächern, vertraut mit 
allen vorkommenden Arbeiten der Praxis 
s u c h t  infolge Auflösung des Büros 
seiner bisherigen Betriebsfülirer ander
weitig Stellung, evtl, in .Industrie Ver
waltung oder Bank in Leipzig 
unter A . 1 4 4 7  an Anzeigen-Abteilung,

------------ Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 3o,
o,Lützowufer 18. Lützowufer 18.

tut l5 ^ echtsanwalt
k%unoi'{ri^ er Praxis sucht Be- 
, ' Bof,a j  ln Handel, Industrie, 
'Vch i":i°r^en> als Sozius oder 

Ą bernahme einer
^ n f r ^ ^ ts n o ta rp ra x is .
!etl“AbfpiiUnter A. 1451 an Anzei- 

,.nS> Deutscher Rechts 
¿ H r lmw35 lützowufer 18

Anzeigenschluß
Q®r V o r w o c h e l  D e u t s c h e r  Rechtsver l ag 
• b. H., An z e i ge n - Ab t e i l u n g ,  Be r l i n  W35,
' ul z0w ufer  18. Tel .  22 40 86.

Aus der Schriftenreihe  „ Politische Wissenschaft“  liegt v o r :

Fragen des internationalen Handels

und Wirtschaftsrechts

Fritz Reu
Professor an der Universität Breslau

Die Schrift stellt die authentische Fassung eines Vor
trags anläßlich des 25 jährigen Bestehens des nst.tu 
für Politik und internationales Recht an der Um 
Kiel dar. Der Verfasser hat sich die Aufgabe gesunt, 
aus der Menge der Fragen des Internationa schwierig- 
rechts die anziehendsten und vielleich au^ 
sten herauszunehmen und unter n^en melodischen 
Gesichtspunkten zu beleuchten. Für , den, der s.ch 
beruf, oder interessehalber mit i n t e r n a ^
sprcchung b e ,A  ^
Hilfe zur Klärung im Gewirr aer

nationalen Handels- und Wirtschaftsrechts sein.

Preis RM.3.—

zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

DEUTSCHER RECHTSVERLAG G.M.B.H./BERLIN/LEIPZIG/WIEK
Berlin W 35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Ostmark und Sudetenland:
Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H, Wien, L, Riemergasse 1



E in  Werk, das s ich auch a ls  Geschenk e ig n e t !

Die ßeditsgestalt 
der Hitler-Jugend

von

D r . l ia b i l .  I I .  H . D ie b e

Das Werk gehört in die Hand aller Jugendführer, 
insbesondere allerHJ.-Rechtsstellen.der Eltern und 
Erzieher, der Jugend- und Vormundschaftsrichter, 
überhaupt aller Rechtswahrer, die durch Beruf 
und persönliches Interesse nicht darauf verzichten 
können, die Jugend als eigene Rechtsordnung und 
als Teil der Gesamtrechtsordnung zu begreifen.

Preis des Ganzleinenbandes RM. 5.40 

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H.,Berlin 'Leipzig«Wien

Berlin W 35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Ostmark und Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H., Wien 1, Riemergasse 1

SECHZEHN BEITRÄGE NAMHAFTER AUTORgj:

Das Recht in der Kunst
I n h a l t :

Generalintendant StaatsratDr. H.S. Ziegler  und Landgc- 
richtsrat Dr. Rostosky: „Kunst und Recht“ . -  Amtsge
richtsrat Erich Braut lacht :  „Richter und Dichter“ '  
Rechtsanwalt Dr. Siegfried von der Trenck: „Dichtung 
als Mittlerin zwischen Volk und Recht“ . -  Rechtsanwa' 
Dr. Hans Fritz von Z weh 1: „Bühnendichtung und Recht 
-  Rechtsanwalt Carl Haensel : „Die Rechtswahrer in 
Dichtung.“ . -  Rechtsanwalt Dr. Karl Kanka: „Die mitte- 
alterlichen Volksepen als Rechtsquellen“ . -  Landgerichts
direktor Dr. Ernst Weigel  in: „Das Recht im Werke Ot ° 
Ludwigs“ . -  Reichsgerichtsrat Emil Böhmer :  „Heinric 
von Kleist und das Recht“ . Rechtsanwalt Dr. Karl Kank8, 
„Das Recht und die Juristen bei Jean Paul“ .-Landgerich s 
dircktorMax Wachle r: „Paul Ernst alsWegbahner der deu 
sehen Rechtserneuerung“ . Dr. Walther Lampe: „Wil>ie 
Busch und das Recht“ . -  Prof. Wilhelm Reinecke: 
burger Rechtsdenkmäler“ . -  Dr. Erdmund Hegel :  i » ,  . 
brandtund das Recht“ .-Senator Dr. Hubertus Schwär '  
„Der Niederschlag des Soester Rechts in der Soes 
Kunst“ . -  Landgerichtsdirektor Dr. Ernst Krönig:  »l .(( 
sog.,Gerechtigkeitsbilder‘ in der altniederländisch. Male1 e 

Preis: Ganzlw. RM. 3.—

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Vef^

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H., Berlin, Leipzig«' Wi®n
Ber l i n  W 35, H i l d e b r a n d s t r a ß e  8
Auslieferung für Ostmark und Sudetenland: 

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H., Wien I, Riemergasse'
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